
• 1 Bundesnetzagentur 

-Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen EOG Festlegung: BKS-21-12071-1002#1 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 5 ARegV 

wegen Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die vierte 

Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg ,. 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann, 

gegenüber der e-netz Südhessen AG, Dornheimer Weg 24, 64293 Darmstadt, ver-

treten durch den Vorstand, 

- Netzbetreiber -
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am 25.07.2024 beschlossen: 

1. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028 gemäß Anlage 1 dieses Be-

schlusses festgelegt. 

2. Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer 

zwischenzeitlich eintretenden Bestandskraft, hinsichtlich der zugrunde ge-

legten Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen anpassen, wenn 

a. der Netzbetreiber BeschwerdEf gegen den Beschluss der Beschluss-

kammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung der Eigenkapital-

zinssätze für Alt- und Neuanlagen vom 12.10.2021 (BK4-21-055) ein-

gelegt und nicht zurückgenommen hat und 

b. der Beschluss BK4-21-055 gegenüber dem Netzbetreiber entweder 

durch eine rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschlusskam-

mer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise abgeän-

dert wird, dass andere Zinssätze festgelegt werden, als dies im ur-

sprünglichen Beschluss BK4-21-055 vorgesehen war. 

3. Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer 

zwischenzeitlich eintretenden Bestandskraft, hinsichtlich des generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktors anpassen, wenn 

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der 

Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung des 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Elektrizitätsversor-

gungsnetze für die vierte Regulierungsperiode einlegt und nicht 

zurücknimmt und 

b. der Beschluss gegenüber dem Netzbetreiber entweder durch eine 

rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der 

Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise abgeändert wird, 

dass ein anderer genereller sektoraler Produktivitätsfaktor festgelegt 

wird, als dies im ursprünglichen Beschluss vorgesehen war. 
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4. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 29.09.2021 gemäß§ 2 ARegV von 

Amts wegen ein Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV eingeleitet 

1. Adressat der Festlegung 

Die e-netz Südhessen AG ist ein Netzbetreiber mit Sitz in Darmstadt. Deren Tätig-

keiten umfassen die Verteilung von Gas und Elektrizität. Die e-netz Südhessen AG 

betreibt ein Elektrizitätsverteilernetz in der Stadt Darmstadt und weiteren 52 Städten 

und Gemeinden in der Region Südhessen, einer versorgten Fläche von rd. 278 km2 

in der NS bzw. rd. 1.850 km2 in der HS und in der MS. Das Elektrizitätsverteilernetz 

umfasst die Netzebenen 3 bis 7 und bindet rd. 444.800 Entnahmestellen ein. Wei-

tere wesentliche Aufgaben sind die Planung, Projektierung und der Bau von Net-

zinfrastruktur. 

Die e-netz Südhessen ist Teil des ENTEGA-Konzerns. Die ENTEGA AG hält 85% 

der Anteile an der e-netz Südhessen AG, weitere 15% werden von der ENTEGA 

Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH gehalten. Die e-netz Südhessen AG ist 

Mitte des Jahres 2019 aus einer Verschmelzung der e-Netz Südhessen GmbH & 

Co.KG auf die ENTEGA Netz AG hervorgegangen. Die Vertriebstätigkeiten Gas und 

Elektrizität werden außerhalb der Netzgesellschaft, durch die ENTEGA Plus GmbH , 

geführt. 

Die Netzgesellschaft pachtet Teile des Sachanlagevermögens von der Netzeigen-

tumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH (Verpächter Nr. 3) und bezieht Dienst-

leistungen von Count+Care GmbH + Co. KG (Dienstleister Nr. 1) und der ENTE GA 

AG (Dienstleister Nr. 1 ). Die e-netz Südhessen ist zudem grundzuständiger Mess-

stellenbetreiber. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe bezieht sie ebenfalls Dienstleis-

tungen von der COUNT +CARE GmbH & Co. KG. Die Anteile an der COUNT +CARE 

GmbH & Co. KG werden zu 74,9% von der ENTEGA AG und zu 25, 1 % von der 

Stadtwerke Mainz AG gehalten. 
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2. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 
ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz-

betreibers hat die Beschlusskammer gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung 

zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten 

des Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Am 06.09.2022 und am 05.10.2022 hat die Beschlusskammer umfassende Rück­

fragen zu den Kostendaten an den Netzbetreiber übermittelt. Nach Auswertung der 

Antworten des Netzbetreibers, wurden die von der Beschlusskammer geprüften Ge-

samtkosten dem Netzbetreiber mit Schreiben von, 20.12.2022 mitgeteilt. Der Netz-

betreiber hat hierzu mit Schreiben vom 16.02.2023 gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG Stel-

lung gen_ommen. Am 07.03.2023 hat eine mündliche Anhörung in Form eine Web-

Konferenz stattgefunden. 

Zudem hatte der Netzbetreiber die Möglichkeit, die dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. ·1 

ARegV anzugeben. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Netzbetreibers sowie seiner Aus-

führungen in der mündlichen Anhörung vom 07.03.2023 wurden dem Netzbetreiber 

die geprüften Gesamtkosten über das Energiedatenportal am 13.03.2023 und ein 

einer korrigierten Fassung am 29.03.2023 erneut mitgeteilt. 

Die Überleitungsrechnung wurde dem Netzbetreiber ebenfalls am 29.03.2023 über­

mittelt. Aufgrund eines geringfügigen Rechenfehlers wurde die korrigierte Überlei-

tungsrechnung am 01 .08.2023 erneut an den Netzbetreiber übermittelt. 

3. Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 
Abs. 3 ARegV 

Um einen Effizienzvergleich gemäß§ 12 Abs. 1 ARegV durchführen zu können, hat 

die Bundesnetzagentur Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV ermittelt. 

Hierfür war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 
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keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-

den von der Bundesnetzagentur auf Grundlage der Festlegung vom 11.02.2022 

(BKS-21/009-A) erhoben. Die Übermittlung der Strukturdaten hatte bis zum 

30.04.2022 zu erfolgen. 

Vor der förmlichen Verfahrenseröffnung zur Datenerhebung wurde insbesondere 

mit energiewirtschaftlichen Verbänden der Inhalt der Datenabfrage für die vierte Re-

gulierungsperiode erörtert und die technische Qualität des Erhebungsbogens ge-:-

prüft. Hier hat die Bundesnetzagentur den Datenerhebungsprozess und geplante 

Änderungen gegenüber der dritten Regulierungsperiode vorgestellt. Im Anschluss 

wurde ein Pretest-Erhebungsbogen versen~et. Zu diesem konnten bis zum 

28.09.202_1 Anmerkungen übermittelt werden. Die Erkenntnisse aus diesem Pro-

zess sind in das Konsultationsdokument eingeflossen. Darüber hinaus wurden im 

Erhebungsbogen bereits Altdaten- und Konsistenzprüfungen implementiert. Weiter-

liin hat die Bundesnetzagentur am 05.04.2022 ein Webinar durchgeführt, um Fra-

gen zur Befüllung des finalen Erhebungsbogens sowie zu Datendefinitionen zu be-

antworten. Die Netzbetreiber hatten sowohl im Vorfeld als auch während der Ver-

anstaltung die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Fragen und dazugehörigen Ant-
-

warten wurden im Nachgang auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffent-

licht. 

Die Bunde·snetzagentur hat die von den Netzbetreibern übermittelten Daten einer 

umfassenden Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzogen. Netzbetreiber 

wurden im Falle beobachteter lnkonsistenz~n oder unplausibler Datenübermittlun­

gen aufgefordert, diese zu erläutern und ggf. korrigierte Daten zu übermitteln. 

Schließlich wurden die Daten an ein externes Beraterkonsortium, unter Federfüh­

rung von Swiss Economics; SUMICSID und der RWTH Aachen zwecks weiterer 

Prüfungen und Parameterermittlung gesendet. 

Im Rahmen des Verfahrens wurden die nicht anonymisierten Daten aller Netzbe-

treiber am 19.10.2022, 30.01.2023, 04.09.2023 sowie 08.12.2023 auf der Internet-

seite der Bundesnetzagentur gemäß § 23b Abs. 1 S. 1 Nr. 7 EnWG veröffentlicht. 
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Hierüber wurden die Netzbetreiber vorab informiert. Zum 19. 1'0.2022 erfotgte die 

Veröffentlichung der reinen Strukturparameter. Zum 30.01 .2023 wurden zusätzlich 

die gebietsstrukturellen Daten berücksichtigt und zum 04.09.2023 wurden ebenfalls 

die Aufwandsparameter veröffentlicht. Am 08.12.2023 erfolgte eine erneute Veröf­

fentlichung der aktualisierten Struktur- und Aufwandsparameter sowie der gebiets-

strukturellen Daten mit dem Stand vom 13.11 .2023. Die Datenveröffentlichungen 

erfolgten, um den Netzbetreibern die Möglichkeit zu geben, die Datenqualität des 

gesamten Datensatzes zu prüfen und die Bundesnetzagentur über eventuelle Auf-

fälligkeiten, auch im Quervergleich, im Datensatz zu informieren. Im Zeitraum vom 

•März 2023 bis Juli 2023 wurden den Netzbetreibern individuelle Datenquittungen 

zur Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und Ge-

bietsei9enschaften gemäß § 13 Abs .. 3 ARegV übersandt. Den Netzbetreibern 

wurde nach Übersendung der Datenquittungen Gelegenheit zur Stellungnahme ge-

geben. Im Rahmen der Plausibilisierung wurden eventuelle Datenunstimmigkeiten 

mit den Netzbetreibern geklärt und gegebenenfalls durch den Netzbetreiber korri-

giert. In einem Fall hat die Bundesnetzagentur die übermittelten Daten von Amts 

wegen angepasst. Bei den Schreiben zur Datenquittung wurde jeweils darauf hin-

gewiesen, dass die Bundesnetzagentur im Falle einer unterbleibenden Äußerung 

die in den Datenquittungen enthaltenen Strukturdaten der Ermittlung der Parameter 

zur Bestimmung der Effizienzwerte zugrunde legen wird. 

Am 21.09.2023 fand eine Konsultationsveranstaltung für die Netzbetreiber und die 

berührten Wirtschaftskreise statt, die das methodische Vorgehen und eine Auswahl 

von aus Sicht des Gutachterkonsortiums geeigneten Modellvorschlägen zum Ge-

genstand hatte. Es wurden keine individuellen Effizienzwerte vorgestellt. Die Netz-
" 

betreiber und berührten Wirtschaftskreise erhielten die Gelegenheit, zu dem metho-

dischen Vorgehen und den vorgestellten Modellvorschlägen Stellung zu nehmen. 

Im Nachgang zur Konsultationsveranstaltung vom 21.09.2023 erfolgte eine weitere 

Plausibilitätskontrolle eines Strukturparameters. Im Rahmen dieser Überprüfung 

wurden 126 Netzbetreiber kontaktiert, bei denen auffällige Werte vorlagen. Hierbei 

kam es zu zahlreichen Veränderungen innerhalb eines Vergleichsparameters (Pa-

rameter -,,ylnstalled.Power.solar.APFI"). Die Bundesnetzagentur hat am 08.12.2023 
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eine erneute Datenveröffentlichung vorgenommen. Diese Daten bilden die Grund-

lage für die Bestimmung des Effizienzvergleichsmodells und das begleitende Gut-

achten und die Datenveröffentlichung umfasste 198 Netzbetreiber. 

4. Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der 
Methoden gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Gutachterkonsortium Swiss Economics SE AG, SUMICSID Group SPRL und 

das Institut für -elektrische Anlagen und Energiewirtschaft (IAEW) der RWTH 

Aachen hat auf Grundlage der erhobenen Daten ein Effizienzvergleichsmodell ent-

wickelt. In der Konsultationsveranstaltung gemäß§ 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Aus-

gestaltung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwer-

termittlung vom 21.09.2023 wurde das methodische Vorgehen und eine Auswahl 

von aus Sicht des Gutachterkonsortiums geeigneten Modellvorschlägen vorgestellt, 

ohne dass individuelle Effizienzwerte genannt wurden. Den Wirtschafts- und Ver-

brauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme einge-

räumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt 15 Stellungnahmen eingegan-

gen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass das zu wählende 

Effizienzvergleichsmodell die Heterogenität der Netzbetreiber berücksichtigen 

müsse. Dies könnten kompakte Effizienzvergleichsmodelle mit relativ wenigen Pa-

rametern nicht gewährleisten. Auch spiegle das zunehmende Ausmaß dezentraler 

Erzeugung die gestiegene Heterogenität der Versorgungsaufgaben wider. Die aus-

reichende Berücksichtigung der Heterogenität könne nur durch entsprechende Ver-

gleichsparameter und eine sachgerechte Ausgestaltung der Ausreißeranalyse ge-
währleistet werden. 

Hinsichtlich der Ausreißeranalyse.wurde vorgetragen,· dass die Anwendung der Do-

minanzanalyse im Rahmen der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Ana-

lysis - DEA) aus methodischer Sicht nicht vertretb_ar sei. Weiterhin müsse die Su-

pereffizienzanalyse mehrfach durchgeführt werden, damit verdeckte Ausreißer oder 

„Masking"-Effekte wirkungsvoll eliminiert werden könnten und keine übermäßigen 

Effizienzvorgaben resultierten. Außerdem solle eine vorgelagerte Ausreißeranalyse 
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durchgeführt werden, so dass sichergestellt sei, dass nur strukturell vergleichbare 

Netzbetreiber miteinander verglichen würden. Insbesondere die Gruppe der Netz-

betreiber ohne Konzessionsgebiet sei strukturell nicht vergleichbar, da diese ein er-

heblich größeres Verhältnis von Output zu Kosten aufweisen. Ferner wurde vorge-

tragen, dass auch Ausreißer nach unten vom Datensatz ausgeschlossen werden 

sollten, da diese ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Effizienzgrenze hätten. 

Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Vergleichsparameter wurde vorgetragen, dass 

bei der Berücksichtigung der dezentralen Erzeugung nicht nur auf Wind und Solar-

anlagen abgestellt werden dürfe, sondern auch Fernwärme und KWKG-Anlagen 

berücksichtigt werden müssten, um alle Facetten der dezentralen Erzeugung zu be-

rücksichtigen. Vereinzelt wurde auc.h vorgetragen, dass die Strukturparameter der 

dezentralen Erzeugungsleistung-nicht nach Netzebene differenziert werden sollten, 

sondern vielmehr nach Energieträger, da die unterschiedlichen Energieträger un-

terschiedliche Wachstumsdynamiken aufwiesen. 

Auch müssten die unterschiedlichen Kosten beim Bau und Betrieb von Leitungen 

adäquat berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wäre eine Aggregation der Lei-

tungslängen über mehrere Spannungsebenen hinweg nicht sachgerecht. Es sollte 

bei der Auswahl der Vergleichsparameter auch berücksichtigt werden, dass die 

Kosten beim Bau und Betrieb von Leitungen im städtischen Raum erheblich höher 

seien. 

Auch wurde vermehrt gefortiert, dass in der DEA und der Stochastische Effizienz-

grenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) andere Vergleichsparameter 

verwendet werden könnten, da dies zu einer sachgerechteren Umsetzung des Effi-

zienzvergleichs führe. Es sei grundsätzlich kritisch zu sehen, dass die Anzahl der 
I • 

Netzbetreiber, die ihren best-of-four-Wert aus der_ DEA-Methode erhalten, mit jeder · 

weiteren Regulierungsperiode abnehme. Die zunehmende Bedeutungslosigkeit der 

D°EA führe gerade bei Netzbetreibern mit klassischer Verteilungsaufgabe dazu, 

dass ein Effizienzwert von 100 % nicht mehr erreichbar sei . Es dürfe jedoch keine 

Marginalisierung bzw. Entwertung der DEA stattfinden. Bei der Modellwahl müssten 

Seite 9 von 51 



daher au.eh die Anforderungen der DEA an ein Effizienzmodell berücksichtigt wer-

den. 

Eine Effizienzwertbestimml!ng mittels SFA führe dazu, dass methodenimmanent 

kein Netzbetreiber einen Effizienzwert von 100 % erreichen könne, da niedrige Inef-

fizienzen systematisch überschätzt würden. Diesem Problem müsse mit einer 

Hochskalierung der Effizienzwerte begegnet werden, um so auch den Anforderun-

gen der ARegV an den Effizienzver.gleich zu genügen . 

Im Hinblick auf allgemeine methodische Fragestellungen wurde vorgetragen, dass 

die Bundesnetzagentur und das Beraterkonsortium bei der Auswahl der Vergleichs-

parameter die statistischen Ergebnisse nicht zu stark in den Vordergrund rücken 

sollten. Vergleichsparameter könnten auch dann in Effizienzvergleichsmodell auf-

genommen werden, wenn sie keine statistische Signifikanz aufweisen, solange sie 

aus ingenieurwissenschaftlichen Überlegungen plausibel erscheinen. Auch solle 

das Problem der Multikollinearität oder die Signifikanz des Ineffizienz~ Terms nicht 

überbewertet werden. 

Am 28.03.2024 hat die Bundesnetzagentur den Gutachtenentwurf zum Effizienz-

vergleich veröffentlicht. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt 39 Stellungnah-

men zum Gutachtenentwurf eingegangen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die 

separate Verfahrensakte beziehungsweise die Veröffentlichungen der Stellungnah-

men verwiesen. 

In den Stellungnahmen wurde vereinzelt vorgetragen, dass die Signifikanz des lnef-

fizienzterms im Rahmen der parametrischen Methode (SFA) als Auswahl- und Aus-

schlusskriterium von Modellen ungeeignet sei. Durch die Auswahl von Modellen , 

welche dies~s Kriterium erfüllen, würden tendenziell eher Modelle mit höherer ge-

schätzter Ineffizienz ausgewählt. 

Die seitens der Bundesnetzagentur und des Gutachterkonsortiums vorgenommene 

prozentuale Hochskalierung im Rahmen der parametrischen Methode verzerre die 

absolute Verteilung der Effizienzwerte systematisch . Effizientere Netzbetreiber er-

Seite 10 von 51 



hielten eine höhere absolute Korrektur und dies führe zu höheren absoluten Abstän-

den. Es sei vielmehr der absolute 'Korrekturfaktor des besten Netzbetreibers für alle 
. \ 

weiteren Netzbetreibers anzusetzen. Nach Ansicht der Konsultati.onsteilnehmer er-

gebe sich dies aus der Formulierung eines „entsprechend· niedrigeren Effizienzwer-

tes" und dem systematischen Zusammenhang. 

Bei der nicht-parametrischen Methode entstehe durch die struktu_rell unterschiedli-

chen Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet ein Masking-Problem, wodurch andere 

relevante bzw. auffällige Netzbetreiber nicht mehr als Ausreißer identifiziert würden. 

Der Gutachter habe keine ausreichenden Analysen zur Verteilung von Output und 

Kosten durchgeführt. 

Im Hinblick auf die gewählten Strukturparameter wurde vorgetragen, dass die Ag-

gregation der Netzlängen der Netzebenen Mittelspannung und Niederspannung 

nicht nachvollziehbar sei. Zum einen seien die Kostensätze in den beiden Netzebe-

nen nicht vergleichbar. Zum anderen wurde die disaggregierte Betrachtung auch in 

den vergangenen Regulierungsperioden angewendet. Vereinzelt wurde ferner vor-

getragen, dass die gewählten Strukturparameter die vorausschauende Netzplanung 

sowie den Betrieb der HöS-Ebene nicht genügend abbilden und städtische Netzbe-

treiber benachteiligt seien. Zudem wurde im Einzelfall angemerkt, dass die Berech-

nung des Bonus zu überprüfen sei. 

5. • Anhörung 

Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 08.03.2024 dem Netzbetreiber die 

Gelegenheit gegeben, zum Gutachten zum Effizienzvergleich Stellung zu nehmen, 

wobei eine einheitliche Frist zur Stellungnahme bis zum Ablauf von drei Wochen 

nach Veröffentlichung 
• 

des Gutachtens eingeräumt 
J 

wurde. Die Veröffentlichung des 

Gutachtens erfolgte am 07.03.2024. Mit Veröffentlichung des Gutachtens wurde die 

Frist zur Stellungnahme daher einheitlich auf den 28.03.2024 gesetzt. Aufgrund der 

Durchführung des Effizienzvergleichs auch für Netzbetreiber in Landeszuständig-

keit handelt es sich hierbei um eine einheitliche Frist für Stellungnahmen bezüglich 

des Effizienzvergleichs. Individuelle Anhörungen der Erlösobergrenzen (etwa von 
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Netzbetreibern in Landeszuständigkeit zu Gesichtspunkten außerhalb des Effi-

zienzvergleichs) können mit anderen Anhörungsfristen versehen worden sein. 

Dazu hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.03.2024 

gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Gelegenheit gegeben,_sich zu der beabsichtigen Ent-

scheidung der Beschlusskammer, die auch die Entscheidung zum Kapitalkostenab-

zug nach§ 6 Abs. 3 ARegV beinhaltet, zu äußern. 

Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 27.03.2024 und 05.07.2024 Stellung ge-

nommen. Der Netzbetreiber begrüßt die Aufnahme einer Anpassungszusage für 
. . 

den Eigenkapitalzins. Im Ubrigen 
( ~ 

hat der Netzbetreiber im Rahmen sei_ner Stellung-

nahme zum Gutachten des Effizienzvergleichs und der darin dargestellten Bestim-

mung der Effizienzboni angemerkt, dass diese nicht nachvollziehbar sei, da einer-

seits die Rundungen der Nachkommastellen nicht beschrieben seien und anderer-

seits ein Supereffizienzwert in einer Kostenart im Rahmen der Bonusbestimmung 

nicht negativ ~ein könne. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die· Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S . . 2 EnWG beteiligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen : 
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1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

11. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes· zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Ges~tz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europ~ische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie- • 

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat.der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kom.mission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es i':7 deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an untj den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- _und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen V9rgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 
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1.2 Interessenabwägung 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vie'iien Regulierungsperiode_ 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 

und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertra­

gen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise 
. . 

entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwen-

dungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 

Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen . 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und In-

vestitionssicherheit wichtige mat~rielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewähr-

leistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden 

(vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. 

erl.assenen Verordnungen für eine Übergangszeit.weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 
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grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-

weichurigskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen 

materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat 

der EuGH in seiner Entscheidung ·vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für, die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

während einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechts-

unsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwen-

digen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder_geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober-

, grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen- durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festlegung 

der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre ver-

zögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzun-

gen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 
vereinbar. 
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2. Zuständ.igkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 

Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte Regulie-

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 

und 2 und § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 ARegV. Die Bestimmung der kalenderjährli-

chen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 4 Abs. 2 S. 1, § 32 Abs. 1 

Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Die vierte Regulierungsperiode der Anreizregl..ilierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 

ARegV). Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers in der vierten 

Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) ergeben sich aus Anlage 1. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetr.eibers er-

folgte für die vierte Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in 

Anlage 1 zu§ 7 ARegV enthalte!len Regulierungsformel: 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen wurde das Ausgangsniveau gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV bestimmt. Darauf basierend wurden in die dauerhaft nicht beeinfluss-

baren Kostenanteile (K dnb,t) nach § 11 Abs. 2 ARegV, die vorübergehend nicht be-

einflussbaren (KA vnb,o) nach § 11 Abs. 3 ARegV und die beeinflussbaren Kosten-

anteile (KA b,o) nach § 11 Abs. 4 ARegV ermittelt. Zur Gewährleistung des gleich-
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mäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kostenanteile über die vierte Regulierungs-

periode ist sodann der Verteilungsfaktor (V 1) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV bestimmt 

worden. Zudem sind der Effizienzbonus (B o / T) nach§ 12a ARegV und der Wert 

für die um den sektoralen Produktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigte allgemeine Geld-

wertentwicklung (VPI 1 / VPI o) nach§§ 8 und 9 ARegV ermittelt worden. Nach§ 6 

Abs. 3 ARegV wurde überdies der Kapitalkostenabschlag ermittelt (KK ab). 

•Die weiteren Bestandteile der sog. Regulierungsformel, also der Kapitalkostenauf-

schlag (KKA 1) nach § 1Oa ARegV, die volatilen Kostenanteile (VK 1 - VK o) nach 

§ 11 Abs. 5 ARegV sowie die Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto (S 1) 

nach§ 5 Abs. 3 ARegV sind Gegenstand gesonderter Verfahren . 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für ·die 

vierte Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 1. 

3.1 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung 
der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 
ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die vierte Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchgeführt worden. 

nie Kostenprüfung begann nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr 

un~ vor BE:ginn der Regulierungsperiode (01 .01 .2024). Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 

S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrundeliegende Ge-

schäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kos-

tenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2021. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2021 

ergibt sich für den Netzbetreiber aus der Anlage Aufwandsparameter und den dort 

benannten Anlagen. 
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3.2 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
•tenanteile des Ausgangsniveaus nach § 11 Abs. 2 

ARegV 

Ausgehend von dem gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die 

Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

im Basisjahr der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der vom Netzbetreiber übermittelten Überleitungsrechnung wurde 

der in den gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene 

Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

ermittelt. Der Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage 

Aufwandsparameter und der dazugehörigen Anlage 2-1 und 2-7 zu entnehmen. 

Schließlich hat die Beschlusskammer beobachtet, dass in verschieqenen Tarifver-

trägen bzw. Betriebsvereinbarungen das Modell der erfolgsabhängigen Vergütung 

teilweis,e primär an die erbrachte Arbeitszeit anknüpft. Nach diesen Regelungen. ist · 

die Höhe der Vergütung unter anderem abhängig von der Beschäftigungszeit des 

Arbeitnehmers im zurückliegenden Geschäftsjahr, weniger von individuellen Er-

folgskennziffern. Damit knüpft die Vergütung mittelbar an wesentliche Arbeitslohn-

bestandteile an. Von einer Nichtanerkennung dieser Modelle der erfolgsabhängigen 

Vergütung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile wird für die vierte Re-

gulierungsperiode zunächst abgesehen, da eine einheitliche Vorgehensweise nicht 

gewährleistet werden konnte. Die Beschlusskammer weist indes daraufhin, dass 

entsprechende Modelle, die für eine erfolgsabhängige Vergütung im Wesentlichen 

an die Arbeitszeit anknüpfen, in Zukunft bzw. in kommenden Regulierungsperioden 

nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § . 11 Abs. 2 ARegV 
anerkannt werden. 

Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren 
Kostenanteile n~ch § 11 Abs. 3 ARegV 

3.3 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjah-

res der Regulierungsperiode (KA vnb,t) gelten gemäß§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit 
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3.3.1 Kapitalkostenabzug gemäß § 6 Abs. 3 ARegV 

dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert (EW) multiplizierten Ge-

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(KA dnb,o) . Somit gilt: 

KA vnb,t = (GK ...,. KA dnb,O - KKAb t) * EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen 

Kalenderjahres der Regulierungsperiode sind Anlage 1 zu entnehmen. 

Der Kapitalkostenabzug gemäß§ 6 Abs. 3 ARegV dient dazu, das zeitliche Absin-

ken der Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen 

Anlagegüter und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Ab-

schreibungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, kalkulatorische Gewerbe-

steuer sowie für Fremdkapitalzinsen (Kapitalkosten) nachzufahren. Dadurch wird 

berücksichtigt, dass aus sinkenden Restbuchwerten sinkende Kapitalkosten resul-

tieren. Haben die Restbuchwerte den Wert Null erreicht, werden künftig auch keine 

Kapitalkosten mehr berücksichtigt. Damit entfällt der finanzielle Sockel, der in frühe­

ren Regulierungsperioden dem Ausgleich des Zeitverzugs bis zur Berücksichtigung 
. . 

der Kapitalkosten aus Neuinvestitionen diente. Investitionskosten können mittler-

weile ohne Zeitverzug über das Instrument des Kapitalkostenaufschlags nach§ 1Oa 

ARegV zurückverdient werden. 

Nach§ 6 Abs. 3 ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regu-

lierungsperiode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkosten-

abzugs sind die Summe der kalkulatorisc.hen Abschreibungen, der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und des Aufwandes 

für Fremdkapitalzinsen. Der. Kapitalkostenabzug ergibt sich aus den im Ausgangs-

niveau enthaltenen Kapitalkosten im Basisjahr abzüglich der fortgeführten Kapital-

kosten im jeweiligen Jahr der Regulierungspe~iode. Die fortgeführten Kapitalkosten 

werden unter Berücksichtigung der im Zeitablauf sinkenden kalkulatorischen Rest-

buchwerte der betriebsnotwendigen Anlagegüter des Ausgangsniveaus sowie der 
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im Zeitablauf sinkenden Werte der hierauf entfallenden Netzanschlusskostenbei-

träge, Baukostenzuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse ermittelt. 

Bei der Bestimmung des jährlichen Kapitalkostenabzugs werden Kapitalkosten aus 

Investitionen nach dem Basisjahr nicht berücksichtigt. Aus dem Basisjahrbezug 

folgt aber auch, dass bei der Fortschreibung der Kapitalkosten etwaige Verände-

rungen der Tagesneuwerte unberücksichtigt bleiben (vgl. Anlage 2a (z.u § 6), Abs. 

4 Nr. 2 a.E. ARegV). 

Nach Anlage 2a zur ARegV erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs eines 

Jahres der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Be-

stands betriebsnotwendiger Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender 

Formel: 

KK0 = AB0 + EKZ0 + GewSt0 + FKZ0 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungs-

periode erfolgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger 

Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind demnach das Sachanlage-

vermögen und das immaterielle Vermögen einschließlich _der Anlagen im Bau. An-

lagen im Bau werden im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch grundsätz-

lich mit Null angesetzt, da davon aus.zugehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht 

mehr als solche vorhanden sind, sondern durch Anlagengüter im Sachanlagever-

mögen ersetzt wurden. Soweit sich Anlagen im Bau, die im Basisjahr in der Bilanz 

vorhanden waren, in der vierten Regulierungsperiode noch immer im Bau befinden, 

sind sie im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags erneut geltend zu machen (BGH, 

Beschl. v. 07.12.2021 - EnVR 6/21,). 
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Die kalkulatorischen Abschreibungen werden gern. § 6 StromNEV und die kalkula-

torischen Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendigen Vermögens nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 3 StromNEV ermittelt, wobei die Fremd- bzw. Eigenkapital-

quote des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewendet wird. Der Bewertungszeit-

punkt für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen zu Tagesneuwerten 

.ist das Jahr 2021 . Die Bilanzwerte des übrigen betriebsnotwendigen Vermögens 

werden im Verhältnis der Bilanzwerte nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV und 

dem betriebsnotwendigen Vermögen nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV 

des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewandt. Die Werte der erhaltenen Baukos-

tenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er-

stattung von Netzanschlusskosten werden gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV 

ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Verhältnis des Abzugskapitals nach § 7 

Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 ange-

wandt. Das verzinsliche Fremdkapital wird im V~rhältnis des verzinslichen Fremd-

kapitals nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nacli 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 ange-

wandt. Das betriebsnotwendige Eigenkapital wird nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV 

ermittelt und nach§ 7 Abs. 3 StromNEV aufgeteilt. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsüng werden die Zinss-

ätze aus dem Beschluss BK4-21/055 angewandt. 

Die Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer erfolgt nach § 8 StromNEV. 

Der Fremdkapitalzinsaufwand gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV ergibt sich als Produkt 

aus den Fremdkapitalzinsen des Jahres 2021 (Position 1.3., Anlage 2-1) und dem 

Verhältnis aus dem betriebsnotwendigen Vermögen des jeweiligen Jahres der vier-

ten Regulierungsperiode und dem betriebsnotwendigen Vermögen des Jahres 

2021. Unter Fremdkapitalzinsen werden dabei nicht nur Darlehenszinsen, sondern 

alle :Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV verstanden 

(bspw. auch Zinszuführungen zu Rückstellungen, vgl. BGH, Beschl. v. 7.12.2021 -

EnVR 22/21, Rn. 41 ff.), da alle Arten von Zinsen aus Fremdkapital des Netzbetriebs 
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3.3.2 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

resultieren und somit im wirtschaftlichen Ergebnis der Fremdfinanzierung von be-

triebsnotwendigem Vermögen dienen. 

Fremdkapitalzinsen werden ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile an-

gesetzt. 

Sollte sich bei einem Unternehmen z.B. wegen negativen Eige_nkapitals rechnerisch 

ein negativer Kapitalkostenabzug ergeben, findet gemäß Anlage 2a Abs. 1 (zu § 6 

ARegV) kein Abzug statt (vgl. auch BGH, Beschl. v. 25.04.2023, EnVR 35/21). 

Der Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und ggf. für jeden Verpächter 

separat errechnet. Der Gesamtabzug ergibt sich aus der Addition aller Einzelab-

züge. 

Der Anlage 6 lassen sich die Auswirkungen des Kapitalkostenabzugs beim Netz-

betreiber ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapitalkostenaufschläge während der 

vierten Regulierungsperiode entnehmen. 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienz-

werte der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetrei-

ber, die nicht am vereinfachten Verfahren nach§ 24 ARegV teilnehmen, auf Grund-

lage des sich aus dem Effizienzvergleich nach§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 

zu § 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat einen bundesweiten Effizienzvergleich mit . dem Ziel 

durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizienzwerte aller Verteilernetzbe-

treiber zu bestimmen(§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der Effizienzvergleich für Verteiler-

netzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur unter Berücksichtigung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegVgenannten Vorgaben sowie nach Maßgabe des § 12 Abs. 

2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. Unter Verwendung der in An-

lage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch eine den Maßgaben des § 
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13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichsparametern die Versor-

gungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet werden. 

Ergeben sich künftig aufgrund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt (§ 12 Abs. 

1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs zeigt dem Netzbetreiber seine relative Effizi_-

enz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetrei.-

bern. 

3.3.2~1 Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den 

methodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV 

durchgeführt. 

Die Bundesnetzagentur hat na'ch Durchführung der Kostentreiberanalyse ein soge-

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenom-

men, in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapital-

kosten (Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits 

die Aufwandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathe-

matischen Effizienzanalysen (DEA und SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 

Abs. 3 ARegV ermittelten Vergleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wird unter anderem durch die komplemen-

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe-

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 Abs. 
3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 
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Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden,. gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegVein Effizienzwert von 100 %, für alle anderen 

Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders ho-

hen Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 % (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von unter 60 % erhielten einen Min-

desteffizienzwert von 60 %. (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV i.V.m. § 12 Abs. 4 S. 1 
ARegV). · 

Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Einbeziehung aller Netzebenen des 

Netzbetreibers. Es erfolgte keine Ermittlung von Teileffizienzen für die einzelnen 

Netzebenen (Anlage 3 Nr. 3 zu§ 12 ARegV). 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Fron-

tier Analysis - SFA),zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung 

eines Effizienzvergleiches verwendet (Anlage 3 Nr. 1 zu§ 12 ARegV), die den Stand 

der Wissenschaft abbilden. In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unter-

nehmen an den - nach Anwendung der Ausreißeranalysen - effizienten Unterneh-

men (sogenannte Frontierunternehmen in der DEA) bzw. an den effizienten _Kosten 

(in der SFA) . . 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen§ 21 a Abs. 5 S. 4 • 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvor-

gabe sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißerana-

lyse, die der Eliminier:ung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst 

großzügige Ausreißerbestimmung über eine Dominanz- und Supereffizienzanalyse 

nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV vorgenommen. 
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-

gaben (§ 21 a Abs. 1 S. 5 E;nWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei-

bern ein angemessen~r mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird . Zudem kommt gern. § 12 Abs. 4 S. 1 ARegV ein Mindesteffizienz-

wert i.H.v. 60 % zur Anwendung. Nach§ 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Beson-

derheiten der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit 

notwendig, wird darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der 

Effizienzvorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren 

Zeitraums zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). 

Diese aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern 

nichts an dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im 

Effizienzvergleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S. 

54). 

Die DEA ist e_ine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optima-

len Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer 

Linearkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne ei-

nen funktionalen Zus~mmenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu 

unterstellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Ver-

teilernetzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relati-

ven Position des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienz-

grenze ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am effizienten Rand, welches 

die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparametern und Kosten erzielt. Bei 

Durchführung der DEA sind konstante Skalenerträge (constant returns to scale -

crs) zu unterstellen(§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 ARegV). Der Effizienzmaßstab leitet 

sich aus den übermittelten Daten aller in den Effizien_zvergleich einbezogenen Netz-

betreiber ab und bildet bildlich gesprochen eine effiziente mehrdimensionale Hülle. 

Die zu 100 % effizienten Unternehmen befinden sich auf dieser Hülle. Für die übri­

gen Unternehmen errechnet sich ihr Effizienzwert aus dem relativen Abstand zu 

dieser effizienten Hülle (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn . 46). 
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Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres-

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten .Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck 

von Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente 

ausgegangen. Die Effizienzgrenze wird durch eine Funktion, welche die effizienten 

Kosten in Abhängigkeit der Vergleichsparameter abbildet, geschätzt. Mittels einer 

Regressionsanalyse wird in der SFA ein statistischer Zusammenhang zwischen 

Kosten und Kostentreibern (Vergleichsparametern) identifiziert urid die Stärke die-

ses Zusammenhangs ermittelt (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 47). 

Die Anreizregulierungsverordnung sieht vor, dass die Unternehmen, die als die re-

lativ effizientesten Netzbetreiber ermittelt worden sind, einen Effizienzwert von 

100 % erhalten müssen. Selbst wenn aus methodischen Gründen in der SFA die 

rechnerische Erreichbarkeit eines Effizienzwertes von 100% für den effizientesten 

Netzbetreiber ausgeschlossen ist, kann - entsprechend der Entscheidurm des Bun-

desgerichtshofs - ein Wert von 100 % für die relativ effizientesten Unternehmen 

auch auf andere Weise - etwa durch Zuschläge oder Anhebung des Niveaus - fest-

- gesetzt werden (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 71 ). Laut der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofes folgt aus der normati.ven Vorgabe, dass in bei-

d_en Methoden die Unternehmen, die als die relativ effizientesten ermittelt worden 

sind, einen Effizienzwert von 100 % erhalten müssen (BGH, Beschl. v. 26 .09.2023, 

EnVR 44/22 , Rn. 70). Unter Berücksichtigung des vorgenannten Beschlusses des 

BGH hat die Bundesnetzagentur eine Anhebung des Gesamtniveaus auf Basis ei-

nes Skalierungsfaktors vorgenommen. Der Effizienzwert des effizientesten Netzbe-

treibers (exklusive Ausreißer) in den beiden jeweiligen SFA-Effizienzanalysen 

(Totex und sTotex) wird als Skalierungsfaktor angesetzt. Alle individu.ellen Effizienz-

werte werden durch _diesen Skalierungsfaktor dividiert. 

Gemäß der Rechtsprechung des BGH (Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn . 71) 

muss das relativ effizienteste Unternehmen einen Wert von 100 % erreichen kön­

nen. Auf welche andere Weise dies geschieht, etwa durch Zuschläge oder durch 
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die Anhebung des Niveaus, steht im pflichtgemäßen Ermessen der Bundesnetza-

gentur. Die Bundesnetzagentur hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, eine pro-

zentuale Hochskalierung durchzuführen. Die angewandte Methode ist geeignet, er-

forderlich und angemessen, um für die relativ effizientesten Unternehmen einen Ef-

fizienzwert von 100 % anzusetzen und zugleich insgesamt einen sachgerechten 

Aufschlag zu ermitteln. 

Die seitens der Bundesnetzagentur gewählte Methode zur Hochskalierung stellt si-

cher, dass die Niveauanhebung aller Netzbetreiber in Bezug auf ihren individuellen . 

Effizienzwert prozentual einheitlich erfolgt, da auch der Effizienzvergleich an sich 

einen relativen Vergleich darstellt. Neben dem individuellen Effizienzwert soll der 

Effizienzvergleich auch den relativen Abstand der Unternehmen zueinander darstel-

len. Durch die gewählte Vorgehensweise bleibt das Gefüge der Netzbetreiber un-

tereinander - sowohl im Hinblick auf die Reihenfolge als auch im Hinblick auf den 

relativen Abstand zum besten Netzbetreiber - unverändert. 

Auch ist der theoretische Wertebereich bei°der prozentualen Hochskalierung von 0 

% - 100 % weiterhin gegeben. Mit einem absoluten Aufschlag würde der theoreti-

sche Wertebereich am unteren Rand methodisch ·abgeschnitten, was aus Sicht der 

Beschlusskamrner genauso falsch wäre, wie der durch den BGH kritisierte metho-

dische Ausschluss von 100% in der SFA. 

Ein einzelner Zuschlag auf den relativ höchsten Effizienzwert auf 100 % würde eine 

Ungleichbehandlung aller weiteren Netzbetreiber bedeuten. Ferner ist ein allgemei-

ner Zuschlag für alle Netzbetreiber in gleicher Höhe ebenfalls abzulehnen, da inef-

fizientere Netzbetreiber hierdurch überproportional profitieren würden. 

Die in den Stellungnahmen geforderte Vorgehensweise zur absoluten Hochskalie-

rung erfüllt die vorstehenden Kriterien aus Sicht der Beschlusskammer nicht. 
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3.3.2.2 Datengrundlage des Effizienzvergleichs und Korrek-
turen von Parametern für den Effizienzvergleich • 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf-

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen . Insgesamt wurden 

Daten von 194 Verteilernetzbetreibern in den Effizienzvergleich einbezogen. 

Die Durchführung des Effizienzvergleichs erfordert einerseits eine valide Daten-

grundlage, die im Wege einer umfangreichen und komplexen Sammlung von Daten 

der beteiligten Netzbetreiber zunächst geschaffen werden muss. Wie vom Bundes-

gerichtshof bestätigt, ist die Bundesnetzagentur dabei mangels direkten eigenen 

Zugriffs auf diese Daten notwendig auf die (fehlerfreie) Zuarbeit der Netzbetreiber 

angewiesen; eine Kontrolle der erhaltenen Informationen ist ihr lediglich im Wege 

einer Plausibilisierung möglich. Dies hat zur Folge, dass die Regulierungsbehörde 

eine objektiv vollständig korrekte Datengrundlage selbst nicht schaffen kann. Zu-- • 

gleich gibt§ 12 Abs. 1 Satz 1 ARegV vor, dass die Durchführung des Effizienzver-

gleichs einschließlich der vorgeschalteten - ebenfalls aufwändigen - Modellierung 

in einem begrenzten Zeitfenster, nämlich nach dem Basisjahr und vor Beginn der 

Regulierungsperiode, durchzuführen ist. Die Regulierungsbehörde muss also sys-

tembedingt eine Abwägung zwischen dem Zeitfaktor und der Richtigkeit der Daten-

grundlage treffen. Dabei stehen ihr~ wie auch bei anderen Entscheidungen über 

die Umsetzung der in den§§ 12 ff. ARegVenthaltenen Vorgaben - erhebliche Spiel-

räume zu (vgl. BGH, Beschl. v. 22.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 18). Im Vorfeld der 

Konsultation am 21.09.2023 .erfolgte eine Veröffentlichung der Aufwands- und 

Strukturparameter am Effizi~nzvergleich teilnehmenden Netzbetreiber auf _der Inter-

netseite der Bundesnetzagentur. In dieser Veröffentlichung waren die Kostendaten 

von 10 Netzbetreibern nicht ent~alten, da diese nicht final vorlagen. 

Die Veröffentlichung diente als Unterstützung der umfassenden Sachdiskussion mit 

den berührten Wirtschaftskreisen bei der dem Effizienzvergleich zugrundeliegenden 

Modellfindung bzw. Auswahl der Vergleichsparameter im Rahmen der Kostentrei-

beranalyse. 
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Der Effizienzvergleich wurde mit den Aufwands- und Struktürparametern durchge-

führt, die dem Datenbestand zum 13.11.2023 für die Strukturparameter und für die 

Aufwandsparameter entsprechen, welcher dem Gutachterkonsortium zur Modellbe-

stimmung übermittelt wurde. Die Beschlusskammer hat in keinem Fall Korrekturen 
' 

am Datenbestand für die gesamthafte Modellbestimmung oder für die daran an-

schließende Berechnung von individuellen Effizienzwerten berücksichtigt. 

In Ausübung des Regulierungsermessens, welches der Bundesnetzagentur bei_ der 

äußerst komplexen Durchführung eines verfahrensübergreifenden und bundeswei-

ten Effizienzvergleichs zusteht, ist die Behörde nach Erhebung und Plausibilisierung . 

der Strukturdaten sowie der Bestimmung der Aufwandsparameter gehalten, den 

Prozess zur Modellfindung basierend auf ebendiesen Daten einzuleiten. Hierbei 

wurde den Netzbetreibern im Vorfeld mit entsprechenden Mitteilungen und Daten-

' quittungen eine hinreichende Möglichkeit gewährt, korrekte Strukturparameter zu 

melden sowie sich zu den von der Bundesnetzagentur berechneten Vergleichspa-

rametern und ermittelten Aur.yandsparametern zu äußern und etwaige Fehler zu 

korrigieren. Die Beschlusskammer konnte davon ausgehen, dass die Unternehmen 

angesichts der vierten Durchführung des Effizienzvergleichs Strom bzw. des - unter 

Einbezug des Effizienzvergleichs Gas - achten Effizienzvergleichsverfahrens ein 

Grundverständnis von den Abläufen und der Bedeutung der Datenqualität haben. 

Ein solches Vorgehen hat auch der Bundesgerichtshof bestätigt. Zum Effizienzver-

gleich Gas hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass die Bundesnetzagentur den 

bis zu einem bestimmten Stichtag erhobenen Datenbestand als im Wesentlichen 

richtig und vollständig erachten konnte, da die Netzbetreiber im Vorfeld hinreichend 

Gelegenheit hatten, ihre eigenen Angaben zu überprüfen und ge~ebenenfalls zu 

ändern', und die Regulierungsbehörde selbst ebenfalls umfangreiche Kontrollen in 

Form von Plausibilitätsprüfungen durchgeführt hatte (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, 

EnVR 44/22, Rn. 21 ). 

Daher sind die Netzbetreiber mit Einwendungen zu den für sie jeweils herangezo-

genen Vergleichsparametern jedenfalls nach dem Abschluss der Anhörung zum Ef-

fizienzvergleich ausgeschlossen. Ein Ausschluss ließe sich bereits mit Ablauf der 
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Rückmeldefristen in den entsprechenden Datenquittungen und dem damit. verbun-

denen formalen Abschluss der Datenerhebung rechtfertigen. Dies wurde auch vom 

Bundesgerichtshof bestätigt. Netzbetreiber müssten sich im Interesse der Einheit-

lichkeit der Datengrundlage an ihren eigenen Angaben grundsätzlich festhalten las-

sen, da es mit dem methodischen Ansatz des Effizienzvergleichsverfahrens nicht 

vereinbar wäre, wenn ein Netzbetreiber die von ihm eingegebenen Daten nach 

Durchführung des Effizienzvergleichs ohne weiteres korrigieren könnte (BGH, Be-

schl. v. 20.12.2022, EnVR 45/21, Rn. 17 unter Verweis auf BGH, Beschl. v. 

21.01.2014, EnVR 12/12, Rn. 122f.). 

Die Beschlusskammer hat die einzelnen Datenänderungen geprüft und dabei etwa-

ige Auswirkungen auf die gesamthafte Modellbestimmung und Effizienzwertberech-

nuhg erörtert. Da es sich um punktuelle, nicht gravierende Datenänderungen han-

delt, ergeben sich hieraus keine Anhaltspunkte dafür, dass neue Fristen für Daten-

meldungen gesetzt werden und der Effizienzvergleich erneut durchgeführt werden 

müsste. Denn fehlerhafte Einzeldaten können sich im Prozess des Effizienzver-

gleichs immer einstellen und wirken sich angesichts der Breite der Datengrundlage 

in der Regel nicht in nennenswertem Umfang auf das Ergebnis aus (vgl. BGH, Be-

schl. v . . 21.01 .2014, EnVR 12/12, Rn. 85). 

Darüber hinaus ist auch ein für einen einzelnen Netzbetreiber ermittelter Effizienz-

, wert nicht schon dann fehlerhaft, ·wenn er auf fehlerhaften Angaben des Netzbetrei-

bers selbst zu den für den Effizienzvergleich relevanten Parametern beruht (BGH, . 

Beschl. v. 21.01.2014, EnVR 12/12, Rn. 122). Im Umkehrschluss muss dies erst 

Recht gelten, wenn es sich nicht um Fehlangaben des Netzbetreibers selbst han-

delt, sondern lediglich ein Dritter Netzbetreiber Fehlangaben geleistet hat. 

Es bestehen schließlich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Datengrundlage 

insgesamt als untauglich für die Durchführung eines Effizienzvergleichs erwiesen 

hat. Im Gegenteil sprechen die nur minimalen, geltend gemachten Änderungen b.ei 

den Aufwands- und Strukturparametern vor dem Hintergrund der Größe des übrigen 

Datensatzes für eine hinreichend genaue Datengrundlage. Vorliegend ist aüch 
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keine Fallkonstellation gegeben, in der sich die Fehlmeldung von Strukturparame-

tern eines Netzbetreibers erheblich auf die Effizienzwerte zu Gunsten des betroffe-

nen Netzbetreibers selbst oder zu Lastern anderer Netzbetreiber auswirkt und des-

wegen eine andere Betrachtungsweise geboten sein könnte. Die Regulierungsbe-

hörde handelt nicht ermessensfehlerhaft, wenn sie einen Netzbetreiber nach Ab-

schluss der Datenerhebung und Anhörung zur Ausgestaltung des Effizienzver-

gleichsmodells an einem schuldhaft unrichtig gemeldeten Strukturparameter fest-

halte, sofern eine Berücksichtigung der Korrektur der fehlerhaften Angabe im kom-

plexen System des Effizienzvergleichs zu Verfahrensverzögerungen und weiteren 

Verfahrensrisiken führen würde und keine unzumutbare Härte für den Netzbetreiber 

gegeben sei (vgl. BGH, Beschl. v. 20.12.2022, EnVR 45/21, Rn. 19 ff.). · 

Da die erhobenen Daten die Grundlage sowohl für die Modellierung des Effizienz-

vergleichs als auch für die Berechnung der individuellen Effizienzwerte der Netzbe-

treiber bilden, sind einerseits ihre Vollständigkeit und Korrektheit von zentraler Be-

deutung; andererseits muss die Bundesnetzagentur, die auf entsprechend vollstän-

dige und korrekte Datenlieferur:,gen durch die Netzbetreiber angewiesen ist, nach 

§ 12 Abs. 1 Satz 1 ARegV den Effizienzvergleich insgesamt in einem bestimmten 

Zeitrahmen - "vor Beginn der Regulierungsperiode" - durchführen und kann nicht-

zeitlich unbegrenzt Datenänderungen berücksichtigen. Wie dieses Spannungsver-

hältnis aufzulösen ist, hängt wesentlich von den konkreten Umständen ab und wird 

daher von der Anreizregulierungsverordnung nicht vorgegeben. Insoweit steht der 

Bundesnetzagentur ein Entscheidungsspielraum zu (BGH, B·eschl. v. 22.09.2023, 

EnVR 44/22, Rn. 12). 

Durch die umfassende Plausibilisierung der Strukturdaten erfolgte zudem ein Ver-

fahrensschritt, der von Rechts wegen nicht zwingend ist und eine Datenqualität so-

gar über dem erforderlichen Maß gewährleistet. So ist ein System zur Sanktionie-

rung • unzutreffender Angaben oder eine umfassende Überprüfung der Angab!3n 

durch die Bundesnetzagentur oder durch Dritte in der Anreizregulierungsverord-

nung an sich nicht vorgesehen (vgl~ BGH, Beschl. v. 21.01.2014, EnVR 12/12, Rn. 
84). 
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3.3.2.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des§ 13 Abs. 2 ARegV werden die nach§ 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparame-

tern mit und ohne Standardisierung der. Kapitalkosten unterschieden. 

3.3.2.2.2. Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
ARegV 

Nach der Ermittlung der Gesamtkosten erfordert§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV im Rah-

men des Effizienzvergleichs die Überleitung der Kostenwerte riach § 6 Abs. 1 

ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 
' ARegV. In der Anlage 2-7 sind die Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme-

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

3.3.2.2.3. Vergleichbarkeitsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 
und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge-

währleistet ist und Verzerrungen -ausgeschlossen werden, wie sie insbesondere 

durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivie-

rungspraktiken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ka-

pitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeits-

rechnung zur Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdka- . 

pitalzinsen gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen ge-

mäß § 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 

StromNEV. Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durch-

führung der Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Aufwandsparameter und 

der dazugehörigen Anlagen 2-8 dargestellt. 
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3.3.2.3 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 ARegV. 

Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 1 

ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der Gebietseigen-

schaften, insbesondere die geografischen, geologlschen oder topografischen Merk-

male und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf Grund demo-

grafischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet s~in , die Belast-

barkeit des Effizienzvergleichs zu stützen . Heranzuziehen sind somit Vergleichspa-

rameter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist 

gemäß§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar 

oder mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers be-

stimmbar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbe-

sondere nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden . 

Vergleichsparameter können insbesondere sein 

1. die Anzahl der Anschlusspunkte oder der Zählpunkte in Stromversor-

gungsnetzen und der Ausspeisepunkte oder der Messstellen in Gas-

versorgungsnetzen, 

2. die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. die Leitungslänge, 

4. die Jahresarbeit, · 

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast, 

6: die dezentralen Erzeugungsanlagen in Stromversorgungsnetzen, ins-

~esondere die Anzahl und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus Wind- und solarer Strahlungsenergie oder 
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7. die Maßnahmen, die der volkswirtschaftlich effizienten Einbindung von • 

dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere von dezentralen Anla-

gen zur Erzeugung von Elektrizität aus Windanlagen an Land und so-

larer Strahlungsenergie dienen . 

. Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungs-
' 

aufgabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können ge-

mäß§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit quali-

tativen, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der 

Wissenschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wis-

senschaftlich anerkannter analytischer und statistischer f\(lethoden, die geeignet 

sind die Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter 

. aus den analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Aus-

•wahl der Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle 

Vergleichbarkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 9 ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen 

zu berücksichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und .An-

schlussgrad von Stromversorgungsnetzen. 

Die ausgewählten Vergleichsparameter werden für beide unter 3.3.2.1 dargestellten 

Methoden gleich verwendet. Eine getrennte Vergleichsparameterauswahl, wie sie 

teilweise in den Stellungnahmen zur Konsultation gefordert wurde, entspricht nicht 

der Systematik der ARegV. Diese beschreibt in § 13 ARegV die Auswahl und Bil-

dung der Parameter unabhängig von den in Anlage 3 zu § 12 ARegV beschriebenen • 

Methoden. Dies war in den vergangenen Regulierungsperioden insbesondere vor 

dem Hintergrund der Pflichtparameter auch nicht möglich. Eine explizite Änderung 
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des Vorgehens ist aus dem Verordnungstext sowie aus den Verordnungsbegrün­

dungen nicht ersichtlich. 

• Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der berührten Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat folgende Vergleichsparameter in den Effizienzvergleich 

einbezogen: 

• Stromkreislänge Kabel HoeS und HS 

• Stromkreislänge Freileitung HoeS und HS 

• Netzlänge MS und NS ((Kabel + Freileitung inkl. Hausanschlussleitun-

gen und Straßenbeleuchtung) 

• Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebenen HoeS, 

HoeS/HS, HS und HS/MS 

• Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebenen MS und 

MS/NS 

• Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebene NS 

• Anzahl der Messlokationen über alle Spannungsebenen 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Die Vergleichsparameter „Stromkreislänge Kabel HoeS und HS", ,,Stromkreislänge 

Freileitung HoeS und HS", ,,Netzlänge M~ und NS" dienen der nach Spannungs-

ebenen disaggregierten Abbildung der Netzlängen. Auf der HoeS bzw. · HS-Ebene 

wird zudem zwischen Erdkabeln und Freileitungen unterschieden, weiterhin werden 
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auf der MS- und NS-Ebene die Leitungslängen von Hausanschlüssen und Straßen-

beleuchtung berücksichtigt. Hierdurch wird die Dienstleistungsdimension (insb. er-

forderliche Netzlängen zum Anschlu~s der Endkunden) abgebildet. 

Die Parameter „Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS" und „Tatsächli-

che zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS" dienen der disaggregierten Abbildung der 

Kapazitätserfordernisse auf den Umspannebenen HS/MS und MS/NS. 

Die installierte Erzeugungsleistung der Netz- und Umspannebenen HoeS, 

HoeS/HS, HS und HS/MS, der Netz- und Umspannebenen MS, MS/NS sowie der 

Netzebene NS dienen der Abbildung der Kapazitätsdimension, insbesondere auch 

unter Berücksichtigung der Kosten im Zusammenhang mit dem Zubau erneuerbarer 

Energien. 

Mit dem Parameter „Anzahl der Messlokationen über alle Spannungsebenen" wird 

die Dienstleistungsdimension in Form von Kosten je gemessener Messstelle (selbst 

abgelesen und durch Dritte abgelesen) abgebildet. Gleichzeitig erfolgt im Zusam-

menhang mit den verwendeten Netzlängen eine Abbildung der Granularität der Ver-

sorgungsaufgabe. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz-

betreibers findet sich in Anlage 3. Die Beschreibung bzw. Definition der einzelnen 

Parameter und der Ermittlung des Effizienzvergleichs findet sich in Anlage 4. Die 

• unternehmensindividuellen Effizienzwerte finden sich in Anlage 5. 

3.3.2.4 Ausreißeranalyse und Netzbetreiber ohne Konzessi-
onsgebiet 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht-paramet-

rische (DEA) Methode Analysen bzw. statistische Tests zur Identifikation von extre-

men Effizienzwerten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft 

.entsprechen (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Für Ausreißer mit besonders hoher 

Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 % festgesetzt (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV). Ausreißer mit einer Effizi.enz unter 60 % erhielten einen Mindesteffizienz-

wert von 60 % (§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 
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Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein W_ert als Ausreißer, wenn er 

für einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde 
,' 

(Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen Unternehmen aus 

dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigke.it des ermittelten Effizienzver-

gleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unte.rnehmen im Datensatz den Ef-

fizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass ein ein-

zelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz eines an-

deren Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die den kritischen 

Wert nach Anlage 3 Nr. 5. Zu§ 12 ARegV überschreiten, werden aus dem Daten-

satz entfernt. Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. 

Dabei waren diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizi-

enzwerte den oberen Quartilswert um mehr als den 1,5-fachen Quartilsabstand 

übersteigen. Der Quartilsabstand ist dabei definiert al_~ die Spannweite der zentra-

len 50 % eines Datensatzes (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspa-
' rameter wurden 4 Unternehmen als supereffizie·nte Ausreißer identifiziert. Bei der 

Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandspara-

meter wurden 5 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer identifiziert. 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er 

die Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst 

(Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Zur Ermittlung des erheblichen Einflusse~ wurden 

statistische Tests durchgeführt, mit denen ein numerischer Wert für den Einfluss 

ermittelt wurde. Liegt der ermittelte Wert über einem methodisch angemessenen 

kritischen Wert, so ist der Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testver-

fahren kamen Cooks distance, DFBE-TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste 

Regression in Frage (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 10 Unternehmen 

unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 11 Unternehmen 

unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer 

identifiziert. Die im Rahmen der Konsultation vorgeschlagenen Verfahren zur Be-

stimmung von Ausreißern, deren Anwendung sich nicht direkt aus Anlage 3 Nr. 5 
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zu§ 12 ARegV ergibt, kamen nicht zur Anwendung. Die Anwendung dieser Metho-

den wurde aufgrund der Anmerkungen im Konsultationsverfahren untersucht. fm 

Ergebnis hielten diese Methoden insbesondere der Anforderung, dem aktuellen 

Stand der Wissenschaft zu entsprechen, nicht Stand. 

Die in der Anreizregulierungsverordnung vorgegebenen Methoden bergen laut Bun-

desgerichtshof das Risiko, dass Netzbetreiber nicht allein aufgrund ihrer unterneh-

merischen Leistung als effizient eingestuft werden, sondern vielmehr aufgrund ihrer 

besonderen Netzstruktur (vgl. BGH, Beschl. v. 20.12.2022, EnVR 45/21, Rn. 27 ff.). 

Insofern die Ausreißeranalyse solch strukturelle Unterschiede, beispielsweise Netz-

betreiber ohne Konzessionsgebiet, nicht bereits ausschließt, ist eine besondere 

Prüfung vorzunehmen. l'n der DEA wurden drei von fünf Netzbetreibern ohne Kon-

zessionsgebiet als Ausreißer identifiziert. Diese bilden daher 'für die übrigen Netz-

betreiber keinen Effizienzmaßstab. Ein Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet liegt 

in der DEA nicht auf der Effizienzgrenze. Ein Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet 

stellt ein Peer-Unternehmen dar und bildet damit die Effizienzgrenze in einer Di-

mension. Die Bundesnetzagentur hat den Einfluss dieses Netzbetreibers umfas-

send untersucht. Der Einfluss liegt nicht um ein Vielfaches über dem durchschnittli-

chen Einfluss und der relative Abstand zu den weiteren Netzbetreibern, welche 

diese Dimension ebenfalls belegen, ist vergleichsweise gering. Die Bundesnetza-

gentur sieht daher nicht nur.keine strukturelle Bevorzugung der Netzbetreiber ohne 

Konzessionsgebiet im Rahmen der DEA, sondern auch keine Benachteiligung der 

übrigen Verteilernetzbetreiber. Im Rahmen der SFA wurden alle Netzbetreiber ohne 

Konzessionsgebiet als Ausreißer identifiziert und haben daher keinen Einfluss auf 

die Effizienzgrenze. 

Weitere Gruppen von Netzbetreibern mit strukturellen Besonderheiten wurden nicht 

identifiziert. 

Die Ergebnisse der Ausreißeranalyse werden in Anlage 4 dargestellt. 
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3.3.2.5 Gutachten 

Zü der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge-

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird 'auf das im Inter-

net als Anlage 4 veröffentlichte Gutachten des Gutachterkonsortiums Swiss Econo-

mics SE AG, SUMICSID GroÜp SPRL und des IAEW verwiesen (http://www.bun-

desnetzagentur.de, unter den Menüpunkten: ► Elektrizität und Gas ► Netzentgelte 

► Stromnetzbetreiber► Effizienzvergleich VNB. Die Beschlusskammer macht sich 

die Inhalte des Gutachtens vollständig zu Eigen. Das Gutachten ist Bestandteil die-

ses Beschlusses. 

3.3.3 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 

ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers 

ist als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetrei-

ber in den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienz-

werte ergeben sich aus Anlage 5. 

3.4 Ermittlung der nicht abgebauten beeinflussbaren 
Kostenanteile nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen in der vierten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) 

gleichmäßig abzubauenden beeinflussbaren Kostenanteile (KA b;t) des Netzbetrei-

bers, deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV). 
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3.4.1 Beeinflussbare Kostenanteile im jeweiligen Kalen-
derjahr der Regulierungsperiode (KA b,t) 

3.4.2 Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die KA b,t des Netzbetreibers ergeben sich gemäß § 11 Abs. 4 S. 1 ARegV aus den 

Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

des Ausgangsniveaus (KA dnb,o) , nach Abzug des Kapitalkostenabzugs des jeweili-

gen Kalenderjahrs der Regulierungsperiode (KKAb t) und nach Abzug der vorüber­

gehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjahrs der Re-

gulierungsperiode (KA vnb,t). Somit gilt: 

KA b,t = GK - KA dnb,O - KKAb t - KA vnb,t 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile ist Anlage 1 zu entnehmen. • 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die beeinflussbaren Kostenanteile 

(KA b,t) untl?r Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer 

Regulierungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die vierte Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten 

Ineffizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Re-

gulierungsperiode dauert gemäß§ 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau 

der ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperi-

ode innerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfak-

tor (V t) von 0,2 * t 
Jahr t V1 

.2024 1 0,2 
2025 2 0,4 
2026 3 0,6 
2027 4 0,8 
2028 5 1,0 
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3.5 Effizienzbonus nach § 12a ARegV 

Der Abbau der Ineffizienzen wird mit der jährlich festgelegten Erlösobergrenze zum 

01.01. eines Kalenderjahres berücksichtigt. Zum Verteilungsfaktor in Höhe von 1/5 

im ersten Jahr der Regulierungsperiode ist in jedem folgenden Jahr der Regulie-

rungsperiode jeweils 1/5 hinzu zu addieren (BR-Drs. 417/97 vom 15.06.2007, 

S-. 60f.; zur Rechtmäßigkeit dieser Methodik OLG Düsseldorf, Beschl. v. 

14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14, S. 34 ff.). 

Nach § 12a ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für im ·Effizienzvergleich als 

effizient ausgewiesene Netzbetreiber einen Aufschlag auf die Erlösobergrenze 

(sog. Effizienzbonus) auf Grundlage der im Rahmen der Effizienzwertermittlung be-

reits durchgeführten Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 S. 9 zur ARegV. 

Zur Ermittlung des Effizienzbonus ist zunächst der Supereffizienzwert des effizien-

ten Netzbetreibers zu bestimmen. Der Supereffizienzwert eines Netzbetreibers ent-

spricht nach§ 12a Abs. 1 S. 3 ARegV der Differenz aus den individuellen Effizienz-

werten aus der Supereffizienzanalyse abzüglich der individuellen Effizienzwerte aus 

der nicht-parametrischen Methode nach Anlage 3. Weiter werden gemäß § 12a 

Abs. 1 S. 2 ARegV bei der Berechnung des Effizienzbonus sowohl der Aufwandspa-

rameter nacti § 13 Abs. 2 ARegV als -auch der Aufwandsparameter nach § 12 

Abs. 4a ARegV berücksichtigt. 

Es werden somit in einem ersten Schritt zwei Supereffizienzwerte aus der Superef-

fizienzanalyse betrachtet. Sobald ein Supereffizienzwert den Schwellenwert von 

5 % überschreitet, ist der jeweilige über 5 % liegende Supereffizienzwert gern. § 12a • 

Abs. 2 ARegV mit 5 % anzusetzen. 

In einem zweiten Schritt wird der individuelle Supereffizienzwert aus den beiden 

Supereffizienzwerten des Netzbetreibers berechnet. Soweit die nach § 12a Abs. 1 

und 2 ARegV ermittelten Supereffizienzwerte voneinander abweichen, ·ist gemäß 

§ 12a Abs. 3 ARegV der individuelle Supereffizienzwert gleich dem arithmetischen 
Mittel dieser beiden Supereffizienzwerte. 
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3.6 Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

In einem dritten Schritt wird der individuelle Effizienzbonus des Netzbetreibers be-

rechnet. Der individuelle Effizienzbonus des Netzbetreibers nach § 12a Abs. 4 

ARegV ergibt sich schließlich aus der Multiplikation des individuellen Supereffi-

zienzwertes nach § 12a Abs. 3 ARegV mit den vorübergehend nicht beeinflussba-

ren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV im Basisjahr; er ist gern. § 12a 

Abs. 5 ARegV gleichmäßig über die Regulierungsperiode zu verteilen. 

Der Netzbetreiber wurde im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen. Die Su-

pereffizienzanalyse hat ergeben, dass der Netzbetreiber einen Effizienzbonus er-

hält. Die Ergebnisse der Supereffizienzanalyse und der sich daraus für die Berech-

nung des Effizienzbonus ergebende Supereffizienzwert ist Anlage 5 zu entnehmen. 

Auf Basis des Hinweises des Netzbetreibers wurde im Gutachten eine Ergänzung 

zum Rundungsvorgehen ergänzt. Zum anderen wird in der Berechnung des Effi-

zienzbonus das arithmetische Mittel aus beiden Kostenarten auf O beschränkt, nicht 

je Kostenart vor Bildung des arithmetischen Mittels. 

Gemäß§ 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze 

gilt, verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2021. Der VPI für das Jahr 2021 

beträgt nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes .103, 1 (bei Normierung 

auf das Jahr 2020) und für das Jahr 2022 110,2 (bei Normierung auf das Jahr 2020) 

(abrufbar im lnternef unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI 1 / VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2022 zum VPI für das Jahr 2021 für das erste Jahr der vierten Regulierungsperiode 

(2024) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0689. 
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Für die Folgejahre der vierten Regulierungsperiode (2025 bis 2028) hat die Be-

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2022 . 

(6,89 %) gegenüber 2021 (103, 1) fortgeschrieben, da zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2023 bis 

2026 vorliegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da 

der Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver-

pflichtet ist und so vorab eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zukünftigen 

Entwicklung des VPI erfolgen kann. Das Vorgehen entspricht im Übrigen auch der 

ständigen Praxis der Beschlusskammer der vergangenen Regulierungsperioden. 

Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt: 

Jahr VPI 
2023 103,1 
2024 110,2 
2025 117,8 
2026 125,9 
2027 134,6 
2028 143,8 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2021 - sind in nachstehender Tabelle dargestellt: 

Jahr VPI 1/VPI o 
2024 1,0689 
2025 1,1426 
2026 1,2211 
2027 1,3055 
2028 1,3957 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bei der Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der Jahre 2024 bis 2028 berücksichtigt. 
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3.7 Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach 
§ 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen , wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktor (PF t) . 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschafllichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirt-

schaftlichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstands-

preisentwicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Die Beschlusskammer 4 beabsichtigt für Elektrizitätsversorgungsnetze für die vierte 

Regulierungsperiode einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor festzulegen, 

welcher Bestandteil der Regulierungsformel ist. Dieses Festlegungsverfahren befin-

det sich derzeit in der Vorbereitungs- und Konsultationsphase. Die Beschlusskam-

mer 8 berücksichtigt zunächst keinen Wert für den generellen sektoralen Produkti-

vitätsfaktor. Die Beschlusskammer wird indes nach Festlegung durch die Be-

schlusskammer 4 den dann festgelegten generellen sektoralen Produktivitätsfaktor 

berücksichtigen . 

In Anlage 1 zu§ 7 ARegV wird die Variable PF t als der generelle sektorale Produk-

tivitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderung_en des 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulie-

rungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. 

Die Veränderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t 

der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulie-

rungsperiode (PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1 + 0) t - 1 
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3.8 Kapitalkostenaufschlag nach§ 10a ARegV 

Der Netzbetreiber kann gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1, 2. Alt. ARegV die Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapitalkoster:,aufschlags nach 

§ 1 0a ARegV beantragen. Diesbezüglich ergeht ein gesonderter Beschluss. 

3.9 Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor- . 

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz-

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q t). Diesbezüglich ergeht 

ein gesonderterßeschluss. 

3.10 Volatile Kosten Verlustenergie (VK t) 

Die Festlegung volatiler Kosten nach§ 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung von 

Verlustenergiekosten in der vierten Regulierungsperiode erfolgte mit dem Be-

schluss BKB-22/003-A. 

3.11 'Zu- und Abschläge aus dem Regulierungskonto 
nach § 5 Abs. 3 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 5 Abs. 3 

ARegV Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto vorzunehmen. Diesbezüg­

lich ergeht ein gesonderter Beschluss. 

4. Mögliche Anpassung der verwendeten 
Eigenkapitalzinssätze 

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Ermittlung des Ausgangsniveaus die 

Zinssätze für Alt- und Neuanlagen zugrunde gelegt, die in dem Beschluss BK4-21-

055 der Beschlusskammer 4 vom 12.10.2021 festgelegt worden sind. Gegen den 

Beschluss BK4-21-055 haben zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. 
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Die unter Tenorziffer 2 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses zur 

Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte 

RegulierUngsperiode hinsichtlich der verwendeten Eigenkapitalzinssätze für Alt-

und Neuanlagen, dient der Vermeidung von Beschwerdeverfahren, die unter dem 

Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht sinnvoll sind. Ein Netzbetreiber soll 

sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss rechts-wahrend 

Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Möglichkeit zu erhalten, von dem 

Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluss BK4-21-055 auch in 

diesem Verfahren zur Festlegung der Erlösobergrenzen zu profitieren . Die 

Beschlusskammer möchte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermeiden, • 

dass dieser Beschluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde 

angegriffen und so einem gerichtlichen Verfahren zugeführt wird, um 

gegebenenfalls höhere als im ursprünglichen Beschluss BK4-21-055 festgelegte 
r 

Eigenkapitalzinssätze zur Grundlage dieses Beschlusses zu machen. Gleichzeitig 

wird für den Fall, dass der 'Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen der 

verwendeten Eigenkapitalzinssätze, . sondern auch wegen anderer 

Beschwerdepunkte angreift, sichergestellt, dass über die insoweit eingelegte 

Beschwerde entschieden werden kann und das Abwarten einer abschließenden 

gerichtlichen Entscheidung . und einer eventuellen Neufestlegung zu den mit 

Beschluss BK4-21-055 festgelegten Eigenkapitalzinssätzen nicht erforderlich ist. 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenor Ziffer 2 getroffene Regelung so 

gestellt werden, wie er stünde, wenn e_r diesen Beschluss zur Festlegung der 

Erlösobergrenzen mit einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung 

rechtswidriger Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen gerügt hätte und es 

zu einer Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze kommt. Der Netzbetreiber soll 

insoweit weder besser noch schlechter gestellt werden. Dies bedeutet, dass der 

Netzbetreiber im Falle eines ihm günstigen Ausgang des Verfahrens gegen den 
) 

Beschluss BK4-21-055 auch von höheren Zinssätzen in dieser Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen profitieren soll. Dies bedeutet aber gleichzeitig 

auch, dass die Beschlusskammer- schon im Interesse der Netznutzer- sicherstellt, 

dass im Falle eines für den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines 
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Beschwerdeverfahrens gegen die Festlegung BK4-21-055 etwaige die 

Erlösobergrenze reduzierende Effekte berücksichtigt werden. Deshalb ist die 

Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl erlösobergrenzenerhöhend 

als auch -senkend_vorgenommen wird. 

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors Ziffer 2 in den Beschluss 

aufzunehmen, hat die Beschlusskammer insbesondere berücksichtigt, dass diese 

Aufnahme der Regelung mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Netzbe-

treibers geschehen ist. Dieser hat sich im Anhörungsverfahren nach 

ausdrücklichem Hinweis für die Aufnahme der Regelung ausgesprochen. 

5. Mögliche Anpassung des verwendeten generellen 
sektoralen Produktivitätsfaktors 

Die Beschlusskammer 4 beabsichtigt für Elektrizitätsversorgungsnetze für die vierte 

Regulierungsperiode einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor fest-zulegen, 

welcher Bestandteil der Regulierungsformel ist. Dieses Festlegungsver-fahren 

befindet sich derzeit in der Vorbereitungs- und Konsultationsphase. Daher hat die 

Beschlusskammer bei der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

zunächst keinen Wert für den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor angesetzt. 

Die Beschlusskammer wird indes nach Festlegung durch die Beschlusskammer 4 

den dann festgelegten generellen sektoralen Produktivitätsfaktor berücksichtigen 

(vgl. Abschnitt 3.7). 

Die Beschlusskammer trifft mit Tenorziffer 3 hinsichtlich des verwendeten 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors eine Regelung zur Anpassung der 

Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode. Dies erfolgt mit dem Ziel, 

Beschwerdeverfahren zu vermeiden, die unter dem Gesichtspunkt der 

Verfahrensökonomie nicht sinnvoll sind. Die zur Begründung der Regelung zum EK-

Zins gemachten Ausführungen gelten entsprechend. Dies gilt unbeschadet der 

Tatsache, dass das von der Beschlusskammer 4 geführte Verfahren noch nicht 

abgeschlossen ist. 
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6. Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Er-

lösobergrenzen 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen nach dem 31.12.2023 ist , zuläs-

sig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen das in § 21 a Abs. 1 S. 5 EnWG statuierte 

Gebot der Erreichbarkeit der Effizienzvorgabe. Die Effizienzvorgaben sollen - ana-

log einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen - eine kontinuierliche Kosten-

optimierung auslösen. Mithin kann und wird der Abbau von Ineffizienzen vor oder 

nach dem Beginn des jeweiligen Kalenderjahres einer Regulierungsperiode erfol-

gen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14 M, Rn. 121 f.). 

Der Netzbetreiber war rechtzeitig zur Preisbildung über alle für die Festlegung der 

Erlösobergrenze wesentlichen Elemente informiert. Insbesondere lag das Ergebnis 

der Kostenprüfung vor. Auf dieser Basis war der Netzbetreiber bereits Ende 2023 

in der Lage, die Erlösobergrenze des Jahres 2024 zu ermitteln. 

Die Systematik der ARegV sieht einen erlösobergrenzenfreien Zeitraum nicht vor. 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode hätte da-

nach grundsätzlich im Jahr 2023 erfolgen sollen. Gleichwohl ist eine rückwirkende 

Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG sind die Re-

gulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife 

festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu 

entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzögert. Wenn aber vorläufige 

Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Erlösobergrenze für ein Ka-

lenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende endgültige Festlegung von 

-Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, Vl-3 

Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff.). Dies gilt in jedem Fall, wenn alle erforderlichen Preis-

bildungsgrundlagen vorliegen und der Unterschied zwischen der möglichen vorläu-

figen Anordnung und der endgültigen Festlegung der Erlösobergrenzen nur wenige 

Wochen beträgt. 

Rein vorsorglich nimmt die Beschlusskammer hilfsweise folgende Ermessenserwä-

gungen in Bezug auf die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen in diesem 

konkreten Einzelfall vor. Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens 
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hat sich die Beschlusskammer entschieden, von einer vorläufigen Festlegung von 

Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG abzusehen und die Erlösobergrenzen rückwir­

kend zum 01 .01.2024 festzulegen. 

Bei der Entscheidung hat die Beschlusskammer neben dem in § 72 EnWG ange-

legten bzw. sich aus der rückwirkenden Bescheidung ergebenden Zweck einer Vor-

gabe von Erlösobergrenzen auch das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssi-

cherheit und an einer nach § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG angemessenen, wettbewerbs-

fähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie das In-

teresse der Netznutzer an den in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Aspekten einer si-

cheren, preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allge-

meinheit mit Elektrizi,tät berücksichtigt. 

Eine vorläufige Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG war aus Sicht 

der Beschlusskammer nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung nicht gravie-

rend war und dem Netzbetreiber rechtzeitig seine Vorgaben für die vierte Regulie-

rungsperiode bekannt waren . Die vorläufige Anordnung wäre somit ein reiner For-

malismus gewesen. 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung der Erlösobergrenze für das Jahr 2024 als ermessensfehlerfrei. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-

•Iegung von Erlösobergrenzen ab Beginn der vierten Regulierungsperiode. Die ge-

gen die rückwirkende Festlegung sprechenden Prinzipien des· Vertrauensschutzes 

hat die Beschlusskammer demgegenüber im konkreten Fall .als nachrangig bewer~ 
tet. 

Die Entscheidung, die Erlösobergrenze für das Jahr 2024 rückwirkend festzulegen, 

ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den 

Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die Qesamte Dauer einer 

Regulierungsperiode Erlösobergrenzen festzulegen. Die rückwirkende Festlegung 
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ist hierzu geeignet, insbesondere werden dadurch rückwirkende Effizienzvorgaben 

ermöglicht. Sie ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht 

zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. Das Inte-

resse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weiteren Vor-

gaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Beschluss- · 

kammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preisgünstigen 

und effizienten leitungsgebu~denen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 

zurückstehen. Etwaige Abweichungen können ohne weiteres über das Regulie,.. 

rungskonto nach § 5 ARegV ·abgewickelt werden und wirken somit faktisch erst zu 

einem späteren Zeitpunkt. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 6, die Anlage Aufwandsparameter sowie weitere in diesen An-

lagen in Bezug genommene Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) 

einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen . Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwer~egerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und-Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzerin 

Bourwieg- Petermann Dr. Heimann 
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Bundesnetzagentur 

Aktenzeichen: BKB-21-12071-1002#1 
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Anlage Aufwandsparameter 

Einleitung 

Nachfolgend wird die Ermittlung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen ge-

mäß§ 6 Abs. 1 und 2 ARegV dargestellt (vgl. Ziffer 1.). Zudem werden die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile gemäß§ 11 Abs. 2 ARegV (vgl. Ziffer 2.) 

und die Vergleichbarkeitsrechnung in Bezug auf die Kapitalkosten nach § 14 Abs. 

1 Nr. 3, Abs. 2 ARegV erläutert (vgl. Ziffer 3.) . 

Die Ergebnisse dieser Ermittlungen fließen in die Bestimmung der Aufwandspara-

meter nach §§ 13 und 14 ARegV ein. Gemäß § 13 Abs. 1 ARegV sind im Effizienz-

vergleich Aufwandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen, wobei 

als Aufwandsparameter die nach§ 14 ARegV err:,ittelten Kosten anzusetzen sind. 

§ 14 Abs. 1 ARegV bestimmt, nach welchen Maßgaben die als Aufwandsparameter 

anzusetzenden Kosten ermittelt werden: 

Die Gesamtkosten des Netzbetreibers werden nach Maßgabe der zur Bestim-

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 

und 2 ARegV ermittelt. 

Von den so ermittelten Gesamtkosten sind die nach § 11 Abs. 2 ARegV dau-

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile abzuziehen. 

Die Kapitalkosten zur Durchführung des Effizienzvergleichs sollen so bestimmt 

werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrun-

gen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche Al-

tersstruktur der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen 

können; hierzu ist eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapi-

talkostenannuitäten nach Maßgabe von§ 14 Abs. 2 ARegV durchzuführen. 
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Anlage Aufwandsparameter 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus 

Das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers 

in der vierten Regulierungsperiode wird gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV durch eine 

Kostenprüfung nach Teil 2 Abschnitt 1 der StromNEV ermittelt. Die Kostenprüfung 

erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Re-

gulierungsperiode (01 .01 .2024) auf der Grundlage der Daten des letzten abge-

schlossen_en Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zu Grunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Mithin erfolgt die Kostenprüfung auf der Grund-

lage der Kostendaten des Basisjahres 2021 . 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen für die vierte Regulierungsperiode (2024 bis 2028) sind die Netzkosten nach 

§ 6 Abs. 1 S. 1 ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 StromNEV zu ermitteln , Gemäß§ 4 Abs. 2 

StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach§ 5 

StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromNEV, der kalkula-

torischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatorischen 

• Steuern nach § 8 StromNEV, unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und Er-

träge nach§ 9 StromNEV, zusammen. Die so ermittelten Gesamtkosten, die gemäß 

§ 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen 

bilden, ergeben sich aus Anlage 2-1. · 

1.1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, sofern und soweit sie einen Be-

zug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver-

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs. 1 StromNEV und §·21 Abs. 2 S. 1 

EnWG) und sich ebenso bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem 

Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Kosten sind nicht zu berücksichtigen, sofern und soweit sie nicht ursächlich aus 

dem Betrieb des Netzes entstehen oder dem Betrieb des Netzes dienen. Demge-

mäß sind Kosten, die dem Grunde oder ihrem Verwendungszweck nach dem Ver-

trieb , dem Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme und moderne Messein-

richtungen oder anderen Tätigkeiten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den 
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Anlage Aufwandsparameter 

Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig ·. Gemäß§ 7 Abs. 2 S. 

1 MsbG dürfen Kosten des grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne 

Messeinrichtungen und Messsysteme in den Kosten des Netzbetriebs nicht berück­

sichtigt werden. 

Der Netzbetreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden und dem Netzbetrieb zu-

zuordnen sind . Dies ergibt sich bereits aus der Natur der zu prüfenden Informatio-

nen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers bzw. des vertikal inte-

grierten Unternehmens entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss-

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber die beurteilungsrelevanten Kos-

ten nicht darlegt und diese dezidiert nachweist. 

Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Be-

hörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und § 24 

VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des . Netzbetreibers gegenüber (§§ 69 

EnWG und § 26 VwVfG); die Mitwirkungspflicht des Netzbetreibers begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungser-

. hebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, Urt. v. 07.11 .1986, 8 C 

27/85, Rn , 12). Nicht nachgewiesene Kosten sind folglich nicht berücksichtigungs­

fähig (vgl. OLG Stuttgart, Beschl. v. 07.04.2016, 201 EnWG 12/14, Rn. 45f., juris; 

BGH, Beschl. v. 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20). 

Einzelkosten des Netzes sind gemäß § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzu-

ordnen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand 

als Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verur-

sachungsgerechte Schlüsselung gegebenenfalls zunächst der Sparte Elektrizität 

und sodann der Tätigkeit Elektrizitätsübertragung oder -verteilung zuzuordnen. Die 

zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und den Grundsatz der 

Stetigkeit beachten. Die verwendeten Schlüssel müssen eine möglichst große Nähe 

zur tatsächlichen Kostenverteilung aufweisen. Stundenaufschreibungen einer Lohn-

quchhaltung z.B. lassen eine anteilige Verteilung der Personalkosten auf den Netz-

betrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz- oder Gewinnschlüssel. Änderun-

gen eines Schlüssels sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. 
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Anlage Aufwandsparameter 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gemäß§ 6 Abs. 2 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen . § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 5 HS 2 StromNEV 

bei der Durchführung . der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus 

nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. 

Kosten, die auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gemäß § 6 • 

Abs. 2 S. 1 ARegV i.V.m. § 3 Abs. 1 S. 5 HS 1 StromNEV ebenfalls nicht zu berück­

sichtigen . Soweit aufwandsgleiche Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf ei-

ner Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung be-

zieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV bei der Ermittlung des Ausgangs-

niveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor, wenn 

bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im Laute der folgenden Regu-

lierungsperiode wiederkehren , sondern ausschließlich im Basisjahr anfallen. 

Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass die 

Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die 

Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich 

ist (vgl. BGH, Be.schl. v. 25.04.2017, EnVR 57/15, Rn. 22). Mit diesem Konzept wäre 

es nicht vereinbar, wenn Kosten die Grundlage für die Festsetzung der Erlösober­

grenzen bildeten, die ausschließlich im Basisjahr aufgetreten sind. Dies kann der 

Fall sein, wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeich-

nen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre er-

höhen . Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel 

darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im Laute der 

folgenden Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. Das 

gilt, dem Sinn urid Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse . 

Eine Anwendung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Bilanzwerte ist indes ausgeschlos-

sen, da bei der Bestimmung der kalkulatorischen Kosten gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 

StromNEV bereits eine Vergleichmäßigung periodischer Effekte im Wege der Mit-

telwertbildung über die Jahre 2020 und 2021 erfolgt. Insofern besteht kein Raum 

mehr für die Anwendung des§ 6 Abs. 2 S. 1 ARegV. überdies handelt es sich for- . 

maliter bei den Bilanzwerten nicht um Kosten i.S .d. § 4 StromNEV. 
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1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustener-
gie (GK-Ziffer 1.1.1.1. / GuV-Ziffer 5.1.1 .) 

Die relevanten Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der 

im Kalenderjahr 2021 zum Einsatz gebrachten Verlustenergi_e (§ 10 Abs. 1 Strom-

NEV). Verluste, die nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, 

Stromdiebstahl), dürfen nicht Bestandteil dieser Position sein. 

Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, Verlustenergie in 

einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu be-

schaffen, vgl. § 10 Abs. 1 StromNZV. Netzbetreiber mit über 100.000 unmittelbar 

und mittelbar angeschlossenen Kunden sind verpflichtet, dazu Ausschreibungsver-

fahren durchzuführen, die in der Festlegung der Beschlusskammer 6 vom 

21 .10.2008 (BK6-08-006) näher dargelegt sind. Preisseitig setzt die Beschlusskam-

mer den durchschnittlichen Beschaffungspreis des Netzbetreibers für das Kalender-

jahr 2021 an . 

Zur Ermittlung der Verlustenergiekosten ist weiterhin festzustellen, ob die relative 

Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat eine natio-

nale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene (Netz-

und Umspannebenen) durchgeführt. Die Untersuchung diente dazu, die Gültigkeit 

der Aufgriffsgrenzen aus c:ier vorherigen Bestimmung des Ausgangsniveaus für den 

aktuellen Betrachtungszeitraum zu überprüfen . Die Stichprobe, für die plausible Da-

ten vorlagen, umfasste 91 Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. 

Als Vergleichsbasis wurde je Spannungsebene das Verhältnis der Verlustenergie-

menge zur Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Spannungsebene + Einspeisung 

aus Erzeugungsanlagen + Rückspeisung in die vorgelagerte Spannungsebene) 

herangezogen (Verlustquote). 

Wie bereits bei der vorherigen Bestimmung des Ausgangsniveaus wurde die Um-

spannebene MS/NS mit der Netzebene NS zusammengefasst. Dadurch werden Zu-

ordnungen von Verlustenergiemengen in diesen Spannungsebenen erleichtert. An-

dere Spannungsebenen werden weiterhin einzeln betrachtet, um Netzbetreiber, die 

nicht alle Spannungsebenen betreiben, nicht zu benachteiligen. Getrennt wurde je-
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HS 0 2.884. 742.867 0,00% 
HS/MS fü859 .735 2.914.975.242 0,37% 
MS . 17.426.083 2.516.571A09 0,69% 
NS (inkL MS/NS) 70. 154.926 3.992.610.651 1,76% 
Summe 98A40.744 12.308.900.169 

Koste') . 
BNetzA 
(EUR] 

519.095 
832.967 
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doch die Verlustquote Ost betrachtet, um den signifikant höheren Verlustenergie~ 

mengen in der Mittel- und Niederspannung ostdeutscher Netzbetreiber Rechnung 

zu tragen. 

Die sich aus der nationalen Vergleichsbetrachtung ergebenden Durchschnittswerte 

je Spannungsebene wurden jeweils um das einseitige Konfidenzintervall (95 % Ver-

trauenswahrscheinlichkeit) erhöht und mit den Aufgriffsgrenzen aus der letzten Aus-

gangsniveaubestimmung verglichen. Sie lagen jeweils unter den bisherigen Auf-

griffsgrenzen. 

Die Aufgriffsgrenzen wurden daher wie folgt festgelegt: 

West HS <0,5 % ; HS/MS < 0,5 % ; MS < 1,0 % ; MS/NS, NS < 2,3 % 
Ost HS < 0,5 % ; HS/MS < 0,5 % ; MS < 1,0 % ; MS/NS, NS < 2,9 % 

Der Netzbetreiber hat folgende Verlustenergiemengen beschafft: 

0 
10.859.735 
17.426.083 
70.154.926 
98.440.744 

Die Aufgriffsgrenzen werden durch diese Werte nicht überschritten. Es kam daher 

zu keiner Kürzung der'verlustenergiemengen. 

Gleichwohl waren die vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für die 

Beschaffung von Verlustenergie in Höhe von 5.423.509 € nicht in Gänze Berück­

sichtigungsfähig. 
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Unter Zugrundelegung eines Referenzpreises von 4,78 ct/kWh ergeben sich insge-

samt berücksichtigungsfähige Aufwendungen in Höhe von 4.705.468 €. Der Netz-

betreiber hat die Differenz nicht erläutert. Die vom Netzbetreiber geltend gemachten 

Aufwendungen waren folglich um 718.042 € auf 4.705.468 € zu vermindern. 

1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betrei-
ber dezentraler Erzeugungsanlagen, nach EEG (GK-
Ziffer 1.1.1.2.1. / GuV-Ziffer 5.1.2.1.) 

Der Netzbetreiber macht ;::iusschließlich in seinem Bericht nach § 28 StromNEV 

(S. 64) und erneut mit Schreibe~ vom 05.10.2022 (S. 21) geltend, dass im Jahr 

2022 aus dem Abgleich zwischen den eingespeisten EEG-Mengen und den an den 

ÜNB unterjährig prognostizierten EEG-Mengen im Rahmen der Testierung eine 

Mengendifferenz festgestellt worden seien. Die Differenz sei über einen Ausgleichs-

mechanismus zwischen dem Netzbetreiber und der Amprion GmbH abzuwickeln 

(sog. ,,EEG-Naturalausgleich"). Im Jahr 2022 seien zudem erhebliche Preisdifferen-

zen aufgetreten, die sich in einer Kostenbelastung in Höhe von 1.335.529 € mani-

festiert hätten. Es dürfe nicht sein, dass der Netzbetreiber auf Grund eines rein ad-

ministrativen Prozesses einem so erheblichen Preisrisiko ausgesetzt werde. Der 

Netzbetreiber bittet daher an geeigneter Stelle um Korrektur. 

Die Beschlusskammer sieht die vom Netzbetreiber begehrte Korrektur als rechtl ich 

unzulässig an. Bei der geltend gemachten Korrektur handelt es sich um aufwands-

gleiche Kosten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres nicht 2021 ent-

halten sind. Die Berücksichtigung von derartigen Plankosten ist gemäß § 6 Abs. 2 

S. 2 ARegV ausgeschlossen. 

1.1.3. Kosten aus Redispatch-Maßnahmen - energiewirt-
schaftlich (GK-Ziffer 1.1.1.2.4. / GuV-Ziffer 5.1.2.4.) 

Der Netzbetreiber hat Kosten aus Redispatch-Maßnahmen (energiewirtschaftlich) 

in Höhe von geltend gemacht. Eine Einbeziehung dieser Kosten in den 

Effizienzvergleich erfolgt nach § 34 Abs. 8 S. 2 ARegV allerdings frühestens ab der 

fünften Regulierungsperiode. Aus Vereinfachungsgründen vermindert die Be-

schlusskammer die angefallenen Kosten vollständig. 
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So wird einerseits eine Einbeziehung in den Effizienzvergleich vermieden. Zum an-

deren entsteht dem Netzbetreiber aber auch kein Nachteil, da die Kosten aus Re-

dispatch-Maßnahmen (energiewirtschaftlich) in den Erlösobergrenzen der vierten 

Regulierungsperiode nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 ARegV jährlich anpassbar sind. 

1.1.4. EEG-Umlage auf Betriebsverbrauch (GK-Ziffer 
1.1.1.3. / GuV-Ziffer 5.1.3.) 

Diese Position umfasst unter anderem den Betrag , den der Netzbetreiber zur eigen-

betrieblichen Versorgung mit Strom verwendet. Aufgrund der Abschaffung der EEG-

Umlage seit Juli 2022 fallen für die vierte Regulierungsperiode keine Aufwendungen 

daraus mehr an. Die Position ist deshalb 

zu vermindern. 

Erster Anknüpfungspunkt dafür ist § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV. Danach sind Kosten bei 

der Ermittlung des Ausgangsniveaus nicht zu berücksichtigen , soweit diese dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht. Die EEG-Umlage ist ersatzlos entfallen, es 

entstehen keine dementsprechenden Folgekosten im laufe der vierten Regulie-

rungsperiode. Folglich dürfen sämtliche sich daraus ergebende Kostenbestandteile 

keine Berücksichtigung mehr im Ausgangsniveau finden, auch nicht anteilig. Das 

Kostenniveau wäre unter Einbeziehung der in der Zukunft gesichert nicht mehr an-

fallender Kostenbestandteile nicht repräsentativ. In diesem Sinne führt das OLG 

Schleswig aus, dass die Kostenprüfung nach der ARegV und GasNEV davon aus-

gehe, dass das sog . Basisjahr repräsentativ für die Kosten der gesamten folgenden 

Regulierungsperiode verstanden werden könne (OLG Schleswig , Beschl. v. 
11.01.2021, 53 Kart 1/18, S. 24). 

Diese Auslegung wird auch durch die Entscheidung des BGH vom 13.12.2022 ge-

stützt (BGH, Beschl. v. 13.12.2022, EnVR 55/20, Rz. 19). Darin führt der BGH aus: 

„Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 ARegV bleiben Kosten, soweit sie dem Grunde oder der 

Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die 

Kostenprüfung bezieht, bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. 

Die Vorschrift regelt also unmittelbar den Fall , dass aufgrund der für das Basisjahr 

erhobenen Daten Kosten ermittelt werden, die dem Netzbetreiber in den übrigen 
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Geschäftsjahren nicht entstanden sind und voraussichtlich nicht entstehen werden 

und die sich daher als Ausreißer darstellen, und sie ordnet an , dass diese Kosten 

bei der Festlegung des Ausgangsniveaus ausgeklammert werden." Hinsichtlich der 

hier in Rede stehenden Kostenposition ist auf Grund der gesetzlichen Anordnung 

evident, dass diese zukünftig nicht entstehen werden . 

Ferner muss zweitens berücksichtigt werden, dass es sich bei der Abschaffung der 

EEG-Umlage um eine gesetzlich angeordnete Maßnahme und nicht um eine Ent-

scheidung der Behörde handelt. Diese Entlastung wirkt gegenüber den Netzbetrei-

bern. Laut Gesetzesbegründung dient die Maßnahme insbesondere der Entlastung 

der Verbraucherinnen und Verbraucher (vgl. BT-Drs. 20/1025, S. 7f.). Dieser ge-

setzgeberische Wille würde gerade verfehlt, wenn Verbraucherinnen und Verbrau-

cher insofern indirekt über die Netzentgelte weiter mit der EEG-Umlage aus dem 

Basisjahr belastet würden . Ferner hat der Gesetzgeber durch weitere, kleinere Ge-

setzesänderungen sichergestellt (vgl. bspw. § 118 Abs. 37ft. EnWG), dass eine tat-

sächliche Weitergabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher ohne Verzögerun­

gen stattfindet. Die im. Wettbewerb stehenden Stromlieferanten waren somit ver-

pflichtet, die Entlastung unverzüglich an die Abnehmer weiterzugeben. Dies zeigt 

auch, dass sich die aus der (nunmehr weggefallenen) EEG-Umlage bedingten Kos-

ten im Wettbewerb gerade nicht einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Durch die Umsetzung im Hinblick auf die kommende Regulierungsperiode tritt im 

Monopol ohnehin eine Verzögerung gegenuber den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern ein. Dies ist der laufenden Regulierungsperiode geschuldet. Eine Fort-

schreibung dieses klar abgrenzbaren, gesetzlich geschaffenen und nunmehr abge-

schafften Kostenelements über den 31.12.2023 hinaus widerspräche allerdings der 

gesetzlichen Wertung. 

1.1.5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
Sonstiges (GK-Ziffer 1.1.1.11. / GuV-Ziffer 5.1.11.) 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position aufwandsgleiche Kosten in Höhe von 

2.344.763 € geltend. Durch diese Steigerung erklärt sich im Wesentlichen auch der 

erhebliche Anstieg der Oberposition. In einer Gesamtbetrachtung stellen die in die-

ser Position insgesamt geltend gemachten aufwandsgleichen Kosten eine Beson-

derheit des Geschäftsjahres dar. Der Durchschnitt der in den Jahren 2017 bis 2020 
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in dieser Kostenposition angefallenen Aufwendungen beträgt Damit 

liegen die vom Netzbetreiber im Basisjahr geltend gemachten Ko~ten in Höhe von 

48,8% über dem Durchschnittswert. 

Es ist nach der Prüfung der in der Position enthaltenen aufwandsgleichen Kosten 

und der Darlegungen des Netzbetreibers für die Beschlusskammer nicht ersichtlich, 

dass die Kosten des Basisjahres periodisch in der vierten Regulierungsperiode in 

dieser Höhe wiederkehren. 

Die Beschlusskammer hat daher die für das Jahr 2021 geltend gemachten Kosten 

um die Besonderheit des Geschäftsjahres bereinigt und diese nach Betrachtung der 

Kosten im Mehrjahresvergleich und nach Würdigung des Vortrags des Netzbetrei-

bers im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 und 2021 berücksichtigt. Bei dem 

Wert des Jahres 2020 handelt es sich um einen außergewöhnl ich niedrigen Wert, 

der als Ausreißer zu bereinigen war. Der Wert des Jahres 2021 war zum Zwecke 

der Mittelwertbildung um eine Doppelbuchung in Höhe von u bereinig~n. 

Die geltend gemachten aufwandsgleichen Kosten werden somit auf 

ermindert. Der Netzbetreiber hat dargelegt, dass sich die Aufwendun-

gen des Jahres 2022 in einer ähnlichen Höhe bewegt haben. 

1.1.6. Aufwendungen für vorgelagerten Netzbetreiber (GK-
Ziffer 1.1.2.1.1. / GuV-Ziffer 5.2.1.1.) 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position eltend gemacht. Der geltend 

gemachte Aufwand war u u vermindern. Nach Verminderung entspricht 

der Wert dem testierten Tätigkeitsabschluss, wo für die entsprechende Position le-

diglich 61.962.162 € ausgewiesen sind. 

1.1.7. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
(GK-Ziffer 1.1.2.3. / GuV-Ziffer 5.2.3.) 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" macht der 

Netzbetreiber fü r die von der Firma Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf 
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GmbH & Co. KG (Verpächter Nr. 3) gepachteten Anlagegüter aufwandsgleiche Kos-

ten für die Überl~ssung betriebsnotwendiger Anlagegüter in Höhe von 

geltend. Die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach§ 4 Abs. 5 StromNEV 

resultierenden Kosten (,,Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, 

wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. 

Grundlage der Prüfung und damit einer Anerkennung von Kosten ist der einge-

reichte Erhebungsbogen für den Verpächter. Die konkreten Inhalte und Ergebnisse 

esonderten Abschnitt 1.6. zu entnehmen. Im Ergebnis wurde 

die Position 

1.1.8. Sonstige Steuern (GK-Ziffer 1.4. / GuV 19.) 

Hierbei handelt es sich in Höhe vo m Aufwendungen für Grunderwerb-

steuer. Die außerordentliche hohe Grunderwerbsteuer war im Basisjahr aufgrund 

der Verschmelzung-der ENTEGA Netz AG und der e-netz Südhessen im Jahr 2019 

angefallen. Daraus hatte die e-netz Südhessen im Jahr 2021 insgesamt „sonstigen 

Steuern" in Höhe von insgesam zu tragen, auf den Netzbetrieb entfie-

len davon geschlüsselte Kosten in Höhe vo~ Auf Grund der Verschmel-

zung wurde eine grunderwerbssteuerliche Neubewertung des Grundstückes not-

wendig. Nach Auffassung des Netzbetreibers handelt es sich bei den vorgenannten 

Steuern um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Es sei geplant, die be-

schriebenen sonstigen Steuern gern. § 4 Abs. 3 Nr.2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 

ARegV im Rahmen der Ermittlung der Erlösobergrenze für das Jahr 2023 zu be-

rücksichtigen (vgl. Bericht S. 105, nebst Anlage 1.16.2). Zur Begründung führt der 

Netzbetreiber an, dass nach dem BFH-Urteil vom 20.4.2011 sind durch Anteilsver-

einigung nach § 1 Abs. 3 GrEStG ausgelöste Grunderwerbsteuern ertragsteuerlich 

keine Anschaffungskosten sein, sondern abzugsfähige Betriebsausgaben darstell-

ten. Allerdings sei es aus Sicht des Netzbetreibers auch denkbar die Kosten im 

Ausgangsniveau anzusetzen. Dem Netzbetreiber sei bewusst, dass sich hierbei um 

eine Besonderheit des Basisjahres handele und der Betrag über die gesamte 4. Re-

gulierungsperiode zu verteilen sei (vgl. Stellungnahme v. 05.10.2022, S. 11). 
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Es ist insoweit unstreitig, dass der geltend gemachte Aufwand dem Grunde nach 

periodisch im ·laufe der vierten Regulierungsperiode nicht mehr wiederkehrt; viel-

mehr handelt es sich bereits dem Grunde nach um einmalige Aufwendungen, da 

der beschriebene Verschmelzungsvorgang einmaligen Charakter hatte. Die aus der 

Besonderheit des Geschäftsjahres resultierenden Kosten wurden daher um 4/5-tel 

und somit u vermindert.· Anerkannt werden in der Gesamtposition 

1.1.9. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingra-
ten, Gebühren und Beiträge (GK-Ziffer 1.5.1. / GuV-
Ziffer 8.1.) 

Unter anderem setzt der Netzbetreiber unter dieser Ziffer Kosten für eine Be-

schwerde gegen die Bundesnetzagentur zur „EK-Verzinsung Strom 4 RegPeriode" 

in Höhe von ~ n. Es ist nicht ersichtlich, dass dieser Aufwand dem Grunde 

nach periodisch im laufe der vierten Regulierungsperiode wiederkehrt; vielmehr 

handelt es sich bereits dem Grunde nach um einmalige Aufwendungen, da derartige 

Aufwendungen im laufe einer Regulierungsperiode nur einmalig anfallen . Die aus 

der Besonderheit des Geschäftsjahres resultierenden Kosten wurden daher um 4/5-
tel und somit in Höhe von 

1.1.10. Sonstiges {GK-Ziffer 1.5.14. / GuV-Ziffer 8.14.) 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position aufwandsgleiche Kosten in Höhe von 

eltend. Durch diese Steigerung erklärt sich im Wesentlichen auch der 

erhebliche Anstieg der Oberposition. In einer Gesamtbetrachtung stellen die in die-

ser Position insgesamt geltend gemachten aufwandsgleichen Kosten eine Beson-

derheit des Geschäftsjahres dar. Der Durchschnitt der in den Jahren 2017 bis 2020 

in dieser Kostenposition angefallenen Aufwendungen beträgt Damit
lie en die vom Netzbetreiber im Basisjahr geltend gemachten Kosten in Höhe von 

2017 2018 2019 • 2020 2021 Mttelwert 
2017-2020 

relative Abweichung 
2021 zum MN 

. [%] 
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Es ist nach der Prüfung der in der Position enthaltenen aufwandsgleichen Kosten 

und der Darlegungen des Netzbetreibers für die Beschlusskammer nicht ersichtlich, 

dass die Kosten des Basisjahres periodisch in der vierten Regulierungsperiode in 

dieser Höhe wiederkehren. 

Die Beschlusskammer hat daher die für das Jahr 2021 geltend gemachten Kosten 

um die Besonderheit des Geschäftsjahres bereinigt und diese nach Betrachtung der 

Kosten im Mehrjahresvergleich und nach Würd igung des Vortrags des Netzbetrei-

bers im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 berücksichtigt. Bei dem Wert des 

Jahres 2020 handelt es sich um einen außergewöhnlich niedrigen Wert, der als 

Ausreißer zu bereinigen war. Der Wert des Jahres 2021 war zum Zwecke der Mit-

telwertbildung um eine Doppelbuchung in Höhe. vo zu bereinigen. Die 

geltend gemachten aufwandsgleichen Kosten werden somit um auf 

ermindert. Der Netzbetreiber hat dargelegt, dass sich die Aufwendun-

gen des Jahres 2022 in einer ähnlichen Höhe bewegt haben. 

1.2. Kalkulatorisches Sachanlagevermögen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenstän­

den werden in Abschreibungen erfasst. Die für die Gesamtkosten nach § 6 Abs. 1 

S. 1 ARegV maßgeblichen Abschreibungen betriebsnotwendiger Anlagegüter wer-

den auf Grundlage des§ 6 StromNEV kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit die 

handelsbilanziellen Werte. Damit wird ein langfristig angelegter, leistungsfähiger 

und zuverlässiger Netzbetrieb gewährleistet. 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ab-

schreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlage-

gütern , die vor dem 01 .01 .2006 aktiviert wurden (Altanlagen), und Anlagegütern, 

die ab dem 01 .01 .2006 aktiviert wurden (Neuanlagen). 

Bei Altanlagen werden nach § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV für den eigenfinanzier-

ten Antei l des Anlagevermögens (maximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die 

weiteren Berechnungen herangezogen. Die Tagesneuwerte werden mittels Indexie-

rung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den 
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fremdfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (mindestens 60 %) bilden die jewei-

ligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für 

die weitere Wertermittlung (vgl. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gemäß § 6 Abs. 4 

StromNEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten zu ermitteln. 

Dementsprechend wurden für alle Anlagengüter zunächst die historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten identifiziert. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestal-

tungen dürfen nicht dazu führen, dass die Berechnungsgrundlagen verfälscht wer-: 

den. Anschließend wurden aus den historischen Anschaffungs- _und Herstellungs-

kosten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte bestimmt, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen 

wurde schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen für Alt- und Neuanlagen sind jährlich auf 

Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu 

§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und nach der linearen Abschreibungsmethode(§ 6 Abs. 2 

S. 1 und Abs. 4 StromNEV) zu ermitteln. Die für ein Anschaffungsjahr, in einer An-

lagengruppe einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr 

sind unverändert fortzuführen, um das in§ 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vor-

gegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

1.2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S .. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermö­

gens relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, 

dass sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. 
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' § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV). Diese Vorgabe verbietet es grundsätzlich, Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten z.B . durch eine Rückrechnung anhand zeitnaher üb­

licher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung qualitativer Ver-

änderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln . 

Nach § 6 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermö­

gens, sofern und soweit sie betriebsnotwendig sind. Zum betriebsnotwendig~n Ver-

mögen gehören alle Vermögenswerte, die dem Geschäftsablauf des Netzbetriebs 

dienen. 

Nicht aktivierten, sondern über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermögensge­

genständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt wer-

den muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, 

ist der Netznutzer nicht durch den erneuten Ansatz der Aufwendungen als Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten zu belasten. 

1.2.1.1. Kontinuitätsgebot und Verbot der Abschreibung un-
ter Null, insbesondere Netzkäufe u_nd vergleichbare 

Fallgestaltungen 

Gern. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StrornNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 

4 StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (,,historische Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. In§ 6 Abs. 5 und 6 StromNEV ist der 

Grundsatz der Kontinuität normiert. Für die Nutzungsdauern ergibt sich dieser aus 

§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV. Demnach sind die jeweils für eine Anlage in Anwendung 

gebrachten Nutzungsdauern unverändert zu lassen. Der Netzbetreiber ist an die 

festgelegten Nutzungsdauern nicht nur gebunden, wenn er sie selbst in Ansatz ge-

bracht hat, sondern auch, wenn die Beschlusskammer über diese im Rahmen einer 

Entgeltgenehmigung oder einer Festlegung der Erlösobergrenzen bestandskräftig 

entschieden hat (BGH, Beschl. v. 12. November 2019, EnVR 109/18). 
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§ 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wieder-

auflebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Verände-

rung der ursprünglichen Abschreibungsdauer. Daraus ergibt sich das Kontinuitäts-

gebot für die kalkulatorischen Restwerte. Die kalkulatorischen Restwerte, die die 

Regulierungsbehörde in einem bestandskräftigen Bescheid über die Genehmigung 

von Netzentgelten oder die Festlegung von Erlösobergrenzen für eine frühere Re-

gulierungsperiode zugrunde gelegt hat, sind für die Netzbetreiber bindend. Daher 

darf ein in der Vergangenheit für einen früheren Zeitpunkt angesetzter Restwert 

nicht später auf yerlangen eines Netzbetreibers nach oben korrigiert werden. An- • 

sonsten besteht die Gefahr, dass kalkulatorische Abschreibungen erneut vorge-

nommen werden , was im Ergebnis einer Abschreibung unter Null gleichkommen 

würde . 

Nach§ 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet 

einer Änderung der Eigentumsverhältnisse öder der Begründung von Schuldver-

hältnissen. Darin kommt zum Ausdruck, dass ein Netzkauf, die Übernahme von An-

lagevermögen aus dem vertikal integrierten oder von verbundenen Unternehmen 

oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungs­

fähigen Netzkosten führen dürfen. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der 

Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachli-

che Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der 

Energieversorgungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig 

keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten la$sen. Die Vorschrift geht auch 

schon aufgrund ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 

StromNEV vor. D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, un-

abhängig von der Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von 

Schuldverh?ltnissen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in 

Ansatz gebracht werden . 
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Für den Fall von Netzkäufen ist ~ementsprechend festzuhalten, dass bei der Ermitt-

lung der kalkulatorischen Abschreibungen und Restwerte der Kaufpreis für erwor-

bene Netze nicht zugrunde gelegt werden darf (vgl. BGH, Beschl. v. 14.08.2008, 

KVR 35/07, Rn. 47 ff.). Nach§ 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungsgrund-

lagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur ein-

mal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann . § 

6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter 

Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf 

eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus 

der vielfach herangezogenen „Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 

12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die StromNEV: BGH, Beschl. v. 

14.08.2008, KVR 35/07, Rn. 47 ff.). Daher sind auch die.kalkulatorischen Restwerte 

eines übernommenen Netzteils separat fortzuführen. 

1.2.1.2. Veränderung der historischen Anschaffungs- und 

Herstel I u ngskosten 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermö­

gens relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, 

dass sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. 

§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und 

Begründung der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV nicht zulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

und§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend sind in der StromNEV-Kalkulation 

sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer Son-

derabschreibungen, Neubewertungen oder Umbuchungen grundsätzlich unzuläs-
sig. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zum Basisjahr der drit-

te,:i Regulierungsperiode (2016) mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zu-

gangsjahren und Zuordnungen zu den jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rah-

men der beiden vorangegangenen Kostenprüfungen bereits festgeschrieben und 

sind somit grundsätzlich unverändert fortzuführen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
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27.04.2017, Vl-5 Kart 17/15, Rn. 62, juris), es sei denn Anlagenabgänge mindern 

den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen oder Verände-

rungen in den Zugangsjahren sind nicht zulässig, da durch die entsprechenden Ver-

änderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in Ansatz ge-

bracht werden könnten. Zugänge im Anlagevermögen der Jahre 2017 bis 202_1 wur-

den um die Anschaffungs- und Herstellungskosten ergänzt. 

1.2.1.2.1. Abgänge im Anlagevermögen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzei~ig außer Betrieb genommener Ver-

mögensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand 

berücksichtigur:igsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen wer-

den, führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Her-

stellungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und B_egründung der erstmalig aktivier-

ten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 
1 

Die kalkulatorische Nutzung endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in -Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu-

tes; etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei kostenmin-

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenab-

gänge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende 

Sonderabschreibung in Höhe .des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Ba-

sisjahr auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an 

Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunter-

nehmens als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Die Beschlusskammer hat wegen des begonnenen Rollouts von intelligenten Mess-

systemen und modernen Messeinrichtungen die Anlagenabgänge in den Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonderabschreibung im 

Bereich sog . konventioneller Messeinrichtungen im Basisjahr gesondert erfasst und 
bewertet. 
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1.2.1.2.2. Zugänge im Anlagevermögen 

Nachträglich können Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch Erweiterung 

oder Wertverbesserung des Anlagengutes nach dessen Errichtung entstehen. Kal-

kulatorisch sind diese als neue Anschaffungskosten im Jahr der Erweiterung oder 

Wertverbesserung zu erfassen. Schließlich sind auch Erhöhungen des Anteils des 

Stromnetzes an Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Ver-

sorgungsunternehmens als Anlagenzugang zu klassifizieren. 

1.2.2. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach§ 6 

Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der techni-

schen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeit-

punkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von 

Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Strom-

NEV zu erfolgen. 

§ 6a Abs. 2 StromNEV bestimmt, dass der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzin-

dexreihen zu Grunde zu legen sind, sofern die in§ 6a Abs. 1 StromNEV genannten 

Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der 

Vergangenheit verfügbar sind. Diese sind mit den in§ 6a Abs. 1 StromNEV genann-

ten Indexreihen zu verketten. § 6a Abs. 2 StromNEV regelt neben den zu verwen-

denden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren 

bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit 

liegenden Indexwertes der Indexreihe gemäß § 6a Abs. 1 StromNEV durch den 

Indexwert der Ersatzindexreihe für dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Er-

satzindexreihe wird jeweils mit dem Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch um-

basiert. Dies führt qazu, dass die Preisänderung unverändert bleibt. Die Verket-
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tungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Sta-

tistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. Die Ersatzindexreihen werden in 

§ 6a Abs. 2 S. _3 Nr. 1 bis 5 StromNEV im Einzelnen aufgezählt. 

Es war danach erforderlich für die Indexreihen nach § 6a Abs. 1 StromNEV eine 

Verkettung mit den folgenden Ersatzindexreihen vorzunehmen: 

1. für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatzsteuer 

a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Betriebs-

gebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und 

b) für den Zeitraum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 

1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) ; 

2. für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) ohne Um-

satzsteuer 

a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis-

tungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundes-

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und 

b) für den Zeitraum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 

1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mine-

ralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor '1975 die Indexreihe Erzeugerpreise ge-

werblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index 

der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. für die Indexreihe Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 

1 000 Volt für den Zeitraum vor 1995 
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a) die Indexreihe Kabel für die Anlag~ngruppe Kabel (Statistisches Bundes-

amt, Fachserie 17, Index der Erzeugnisse gewerblicher Produkte) und 

b) für die Anlagengruppe Freileitungen die Indexreihe Isolierte Drähte und 

Leitungen (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 1ndex der Erzeuger-

preise gewerblicher Produkte); 

5. für die Indexreihe Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl, für den Zeit-

raum vor 1976 die Indexreihe Fertigteilbauten überwiegend aus Metall, Konstrukti-

onen aus Stahl und Aluminium (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) . 

Aus den in § 6a Abs. 1 und 2 StromNEV genannten Indexreihen werden g~mäß 

§ 6a Abs. 3 StromNEV Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr ei-

nes im Jahr t angeschafften Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des 

Indexfaktors des Jahres t mit den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten . Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus dem Quotienten des Indexwertes 

des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist auf vier Nachkommastellen 

zu runden. 

Für das Basisjahr 2021 ergibt sich der Indexfaktor des Jahrestaus dem Quotienten 

des Indexwertes des Jahres 2021 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man 

somit den Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der 

Indexwert des Jahres 2021. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2021) beträgt 

somit 1. 

Bei Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2021 angeschafft wurden , handelt es 

sich um Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Abs. 4 StromNEV keine Berück­

sichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht be-

nötigt wird. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2021 relevanten 

Preisindizes sind wurden auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 

(https://www.bundesnetzagentur.de) unter den Menüpunkten „Beschlusskammern" 

➔ ,,Beschlusskammer 8" ➔ ,,Aktuelles" ➔ ,,Hinweis Preisindizes zur Bestimmung 
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von Tagesneuwerten betriebsnotwendiger Anlagegüter gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 

i.V.m. § 6a StromNEV" veröffentlicht. 

1.2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschrei-

bung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen des Anlagevermögens. Die kalkulatorischen Abschreibun-

gen sind gemäß § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist 

nach§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar 

des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalver-

zinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind . Planmäßige Ab-

schreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegen­

stände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Be-

grenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben 

muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch 

Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs-

dauer vor. Soweit daher Grundstücksanteile in abschreibungsfähigen Positionen 

enthalten sind, wie z.B. in Bauten, müssen diese Positionen um die Grundstücksan­

teile gekürzt werden . 

1.2.3.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen (kalk. Jahres-AfA 

(alt)) sind nach§ 6 Abs. 2 S. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapital-

quote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Der eigenfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende Restwert zu Ta-

gesneuwerten (RW TNW,i) multipliziert mit der Eigenkapitalquote (EKQ) und geteilt 

durch die anwendbare Restnutzungsdauer (RND i) ; der fremdfinanzierte Abschrei-

bungsanteil der Altanlagen ergibt sich nach § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 

S. 1 und 2 StromNEV bzw. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV aus den relevanten 
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Restwerten zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (RW AKJHK,i) mul-

tipliziert mit der Fremdkapitalquote (FKQ) und geteilt durch die anwendbare Rest-

nutzungsdauer (RND i). 

Die kalkulatorische Abschreibung der Altanlagen ist gemäß§ 6 Abs. 2 und 5 i.V.m. 

§ 32 Abs. 3 und§ 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV nach folgender Formel zu ermitteln: 

kalk. Jahres -AfA (alt) i = RWrNw, i x EKQ + RWAKJHK, i x FKQ 
RND 1 RND 1 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer einer Anlagengruppe je Netz-lD i (RNDi) gleich 

der Differenz aus der vom Netzbetreiber gewählten Nutzungsd~uer innerhalb der 

Bandbreite nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und der Anzahl der vergan-

genen Jahre seit Errichtung der Anlagegüter der jeweiligen Anlagengruppe. In der 

Formel beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage-

güter der Anlagengruppe je Netz-lD i zu Tagesneuwerten und der Restwert AKIHK,i 

den kalkulatorischen Restwert der Anlagegüter einer Anlagengruppe je Netz-lD i zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

1.2.3.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanla-
gen 

Die kalkulatorischen Apschreibungen der Neuanlagen (kalk. Jahres-AfA (neu)) sind 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahres-

abschreibung ergibt sich demnach aus dem Quotienten der Restwerte zu histori-

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten (RW AKJHK,i) und der Restnutzungs-

dauer (RND i). Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen 

gemäß§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die kalkulatorische Abschreibung der Neuanlagen ist gemäß§ 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 

5 StromNEV nach der folgenden Formel zu ermitteln: 

RWAK/HKikalk. Jahres -AfA (neu) i = 
RNDi 
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1.2.3.3. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sach-

anlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2021 (Endbestand) ermitteln sich auf Ba-

sis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom 

Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2021 entstandenen, kumulierten kalkulatorischen 

Abschreibungen. Dem entsprechend werden auch die kalkulatorischen Restwerte 

zum 31.12.2020 (Anfangsbestand) ermittelt. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 S. 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den ei-

genfinanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den 

fremdfinanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu 

dokumentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sach-

anlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut-

zungsdauern heranzuziehen .-

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs-

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung 

der tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich 

ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun-

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver-

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Ta-

rifgenehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der 

Kosten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit ist bei der Restwertermittlung zu berücksichtigen, in welchem Umfang Ab-

schreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strompreiskalkulation nach der 
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BTOElt eingeflossen sind. Denn die Netzkosten sind bei den früher üblichen inte-

grierten Versorgungsunternehmen notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkula-

tion gewesen. Dabei wurden im Rahmen der den Ländern obliegenden Anwendung 

der BTOElt in der Vergangenheit durchaus unterschiedliche Abschreibungszeit-

räume anerkannt. So waren in einzelnen Ländern vergleichsweise kurze steuerliche 

Abschreibungszeiten zulässig. Die Regelungen des§ 32 Abs. 3 StromNEV schrei-

be.n vor, dass diese Abschreibungszeiten berücksichtigt werden müssen. Soweit 

also während der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschrei-

bungszeiträume in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, 

die nach der StromNEV zugelassen sind, so gelten die getätigten Abschreibungen 

als bereits wiederverdient. Diesen Umstand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu 

berücksichtigen , würde zu unberechtigten erhöhten Abschreibungen führen. Es 

käme zu einer Abschreibung unter Null, die nach § 6 Abs. 6 und 7 StromNEV ver-

boten ist. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung bereits erfolgter Ab-

schreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapitals und mithin 

der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 

und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagengruppen hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informatio-

nen verfügbar und auch die Voraussetzungen des§ 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht 

erfüllt, ist§ 32 Abs. 3 S. 4 anzuwenden. Nach § 32 Abs. 3 S. 4 wird vermutet, dass 

der kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte 

der in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungs-

dauern zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im 

Einzelnen: 

Wurde im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung 

der angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer 

vorgenommen, so wurde lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrach-

ten Nutzungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die geänderte Restnut-

zungsdauer verteilt. 
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Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Ver-

gangenheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu ver-

muten, ist die Ermittlung des Restwertes ggf. mehrstufig vorzunehmen. 

Die Restwerte sind nur insoweit anzusetzen, wie sie sich aus den Angaben des 

Netzbetreibers unter Anrechnung bereits erzielter Abschreibungen ergeben. Ist da-

bei der Gegenwert der Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Abschrei-

bungen bereits erreicht oder gar überschritten, ist eine Anerkennung weiterer Ab-

schreibungen ausgeschlossen(§ 6 Abs. 6 StromNEV). 

Für eine durchgehende Plausibilisierung der vom Netzbetreiber zugrunde gelegten 

kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene Ermittlung (Prüf­

rechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des§ 32 Abs. 3 StromNEV 

durchgeführt. 

Die Beschlusskammer hat die sich aus Anlage 2-2 ergebenden Nutzungsdauern je , 

Anlagengruppe pro Netz-lD zu Grunde gelegt. Die Festschreibung erfolgte pro An-

lagengruppe und Jahr. 

1.2.3.4. Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschrei-
• bungen und kalkulatorische Restwerte des Sachan-
lagevermögens • 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs-

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengrup-

pen - und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagen-

gruppen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und 

ergeben sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt 

- aus Anlage 2-3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachan-

lagevermögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 2-3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischeri Restwerte des Sachanlagever-

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) wur-

den nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich -
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gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 2-4. Bezogen auf die kalkulatori-

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen)-

gegliedert nach Anlagengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 2-4. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 2-4 und 2-5. 

1.3. Eigenkapitalverzinsung . 

• Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gemäß 

§ 7 Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf 

Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigen-

kapital ergibt sich gemäß§ 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigen-

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen-

digen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Strom-
NEV, 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen-

digen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Ei-

genkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV, 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen-

digen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten und 

Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 
Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkula-

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. 
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Bei Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens ge-

mäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch 

auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanla-

gen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV aus-

schließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind 

hierbei gemäß§ 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs-

und Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatori-

schen Restwerte des Sachanlagevermögens wird hierbei durch Addition der Rest-

werte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2021 und der Jahresabschrei-

bung 2021 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs-

und Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktiviert wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (vgl. BGH, Beschl. v. 

10.11.2015, EnVR 42/14). Eine Berücksichtigung des entsprechenden Kostenan-

teils der Anlagen im Bau im Anfangsbestand ist unzulässig, da die vorgenannte 

Rechtsprechung des BGH auf Anlagen im Bau gerade nicht übertragbar ist (vgl. 

zum Kapitalkostenaufschlag OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.03.2019, Vl-3 Kart 

166/17 [V], S. 45 ff.). Das gleiche gilt für Grundstücke, die analog zu den Anlagen 

im Bau nicht der kalkulatorischen Abschreibung unterliegen. Dementsprechend be-

steht - anders als im Fall einer aktivierten Neuanlage - bereits keine Veranlassung 

für eine Angleichung der Eigenkapitalverzinsungsbasis an die Abschreibung . 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung nicht zu berücksichtigen, da sie weder dem Wortlaut des 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV noch dem Normzweck nach anzusetzendes 

Eigenkapital darstellen (BGH, Beschl. v. 14.08.2008, KVR 39/07). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 
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Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Ermittlungsschritten zu erfolgen: 

(1.) kalkulatorische Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 
(2.) betriebsnotwendiges Eigenkapital (§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV), 
(3.) die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Eigenkapitalanteil (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 
(4 .) der auf Neu- und Altanlagen entfallende Anteil am Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 
(5.) die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallenden Zinsen (§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2-6 aufgeführ­

ten Verm·ögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über 

die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in 

Anlage 2-6. 

1.3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 
5. 3 StromNEV 

Gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BNV /) . Dabei wird das be-

triebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermö-

• gens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom-

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK 
+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
+ Grundstücke zu historischen AK/HK 
= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 
- Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
- Abzugskapital 
- Verzinsliches Fremdkapital 
= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK 1) 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech-

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah-

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen „ Die kalkulatorische Eigen-

kapitalquote ist dann der Quotient aus dem so definierten BNEK I und BNV 1. 
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1.3.1.1. •Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermö­
gens zu historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sach-

anlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen , die bei der Be-

stimmung der kalkulatorischen 
\ 

Abschreibungen ermittelt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung , z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö­

gens sowie Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach-

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altan-

lagen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen erge-

ben sich aus Anlage 2-6. 

1.3.1.2. Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden . Aus§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalver-

zinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 

25.04.2017, EnVR 17/16, Rn. 46 ff.). 

Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Ver-

mögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die 

zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes 

ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte 

Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 

Bauten, Grundstücksanteile ·enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grund-
stücksanteile gekürzt werden. 
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1.3.1.3. Finanzanlagen und Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d.h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich sind. Bei der i.S.d. §§ 4 ff. StromNEV 

zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist also das Kriterium der Betriebsnot-

wendigkeit maßgeblich. 

Dies gilt ebenso bei der Überprüfung der von Verpächtern und Dienstleistern ange-

setzten Beständen. Hierbei sind das anerkennungsfähige Finanz- und Umlaufver- • 

mögen für Pächter- und Verpächterunternehmen sowie für dienstleistende Unter-

nehmen separat nach den Maßstäben der StromNEV zu ermitteln (Vgl. OLG Düs­

seldorf, Beschl. v. 11.11.2015, Vl-3 Kart 16/13, Rn. ?Off., juris; OLG Düsseldorf, 

Beschl. v. 04.07.2018, Vl-3 Kart 82/15 (V), Rn. 152, juris; BGH, Beschl. v. 

03.03.2009, ~nVR 79/07., Rn. 43 f.). 

Die Betriebsnotwendigkeit .des Umlaufvermögens kann nach gefestigter Rechtspre-

chung nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i.R.d. nach § 6b Abs. 1 S. 1 

EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begründet werden (BGH, Beschl. v. 

25.4.2017, EnVR 57/15, Rn. 14 mwN, 31 ). Diese gilt ebenso für bilanzrechtliche 

Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise dem Kapitalverrechnungsposten. Allein 

der bil~nzielle Ansatz ist für. den Nachweis der Betriebsnotwendigkeit nicht maßge-

bend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 

Eine Aufschlüsselung des Umlaufvermögens auf die § 6b EnWG aufgeführten Tä-

tigkeiten eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens und damit 

auch auf die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung zeigt dessen Betriebsnotwendigkeit 

für das Netz nicht auf (vgl. zu § 10 Abs. 3 S. 1 EnWG a.F.: BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45; OLG Stuttgart, Beschl. v. 05.04,2007, 202 EnWG 

8/06, Rn. 176, juris). 

Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben auch keine Kür­

zung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV definierten Abzugskapitals zur 

Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapital ein höheres Umlaufvermögen 

rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 32 f., 44,). 
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Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i.V.m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG 

bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, 

als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen. Entsprechend muss auch das Finanzanlage- und Umlaufvermögen 
-

sich an dem eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers orientie-

ren. Gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG sind nur solche Kostenbestandteile effizient 

und betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach auch im Wettbewerb eingestellt 

hätten. Gleiches gilt auch für Be$tandspositionen in der Bilanz (vgl. BGH, Beschl. v. 

10.11.2015, EnVR 26/14, Rn . 20). 

1.3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des 

Netzes notwendig sind,§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Die Betriebsnotwendigkeit 

hat der Netzbetreiber nachvollziehbar darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.; BGH, Beschl. v. 06.07.2021, EnVR 45/20, Rn. 9) . 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage-

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausü­

ben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des 

Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Ver-

zinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht 

als Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 

StromNEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, 
Rn . 28). 

Der Netzbetreiber hat kein Finanzanlagevermögen geltend gemacht. 

1.3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu-

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge-
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schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh-

men (vgl. die ständige Rechtsprechung des BFH: Urt. v. 31 .05.2001, IV R 73/00, 

Rn. 10, ]uris; Urt. v. 28.05.1998, XR 80/94, Rn . 30, juris). 

Nach der Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der Bilanz-

werte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit vorzu-

nehmen. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsno~endigkeit erg ibt, hat der 

Netzbetreiber[ ... ] darzulegen und zu beweisen" (BGH, Beschl. v. 10.11 .2015, EnVR 

26/14, Rn. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, 

dass diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient und betriebsnotwendig sind. Bei den_ Betreibern 

von Stromversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb ste-

hende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend 

sein kann , da die Vorhaltung liquider Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hin-

blick auf den Netzbetrieb erfolgt. 

Der Nachweis der Betriebsnotwendigkeit ist dabei nicht schon dadurch erbracht, 

dass etwa die Aktivierung einer Forderung zulässig und die Zuordnung zum Tätig-

keitsabschluss sachgerecht ist. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -

im Falle eines Netzbetreibers also Forderungen aus Netzentgelten - ist grundsätz-

lich davon auszugehen , dass der Forderung eine netzbezogene Leistungserbrin-

gung vorhergeht. Bei der Ermittlung des kalkulatorischen Eigenkapitals ist hinsieht- . 

lieh der Betriebsnotwendigkeit nicht nur der Grund für die Kapitalbindung, sondern 

auch die Dauer der Kapitalbindung relevant. Ziel eines im Wettbewerb stehenden 

Unternehmens ist es in der Regel, den Bestand an Forderungen möglichst gering 

zu halten. Werden Forderungen ohne sachlichen Grund nicht liquidiert, kann grund-

sätzlich nicht von einer Betriebsnotwendigkeit ausgegangen werden. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor-

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten wie jedes andere Betriebsmittel auch . 

Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen 

in Gestalt vo,n Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirt-
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schattet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst ge-

ringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapita lkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. Eine Verzinsung in Höhe der vor-

gegebenen Eigenkapitalzinsen darf somit nur auf einen effizienten Umlaufvermö­

gensbestand gewährt werden. 

1.3.1.3.2.1. Vorräte 

Gemäß§ 266 Abs. 2 HGB bestehen die Vorräte aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-

fen, unfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen, fertigen Erzeugnissen und ge-

leisteten Anzahlungen. 

Der Netzbetreiber hat keine Vorräte geltend gemacht. 

1.3.1.3.2.1.1. Forderungen aus Umlagen 

In den Forderungen und Verbindlichkeiten der Bilanz eines Netzbetreibers sind u.a. 

Beträge enthalten, die auf die Zahlungen aufgrund des EEG, des KWKG, der Offs-

hore-Netzumlage und der§ 19-Umlage zurückzuführen sind. Der Netzbetreiberfun-

giert hier praktisch als Zahlungsdrehscheibe. 

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 AbLaV gibt es ab der vierten Regulierungsperiode keine 

Umlage mehr aus der Verordnung über Vereinbarungen zu ab·schaltbaren Lasten. 

Gleichwohl sind auch die Forderungen aus der AbLaV-Umlage weiterhin zu strei-

chen, da es keinen Unterschied macht, ob die Forderungen und Verbindlichkeiten 

kein Bestandteil des eigentlichen Netzbetriebs sind oder schon gar nicht mehr an-

fa llen. 

Die Forderungen aus den genannten Umlagen in Höhe von m Anfangs-

bestand und im Endbestand, wie auch die entsprechenden Verbind-

lichkeiten in Höhe vo~ im Anfangsbestand und im Endbestand, 

werden gekürzt. Diese Forderungen und Verbindlichkeiten sind kein Bestandteil des 

eigentl ichen Netzbetriebs und sind daher zu kürzen (vgl. zum EEG-Ausgleichsme-

chanismus BGH, Beschl. v. 06.07.2021 , EnVR 44/20, Rn. 10 ff.). 
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1.3.1.3.2.1.2. Forderungen aus Netzentgelten 

Forderungen aus Netzentgelten sind nur dann anerkennungsfähig, wenn sich diese 

im Rahmen einer effizienten Betriebsführung als effizient und betriebsnotwendig er-

weisen. 

Ausweislich § 8 Nr. 6 des Netznutzungsvertrags/Lieferantenrahmenvertrags 

(NNV/LRV) erfolgt die Abrechnung der RLM-Marktlokationen nach dem Jahresleis-

tungspreissystem monatlich vorläufig und riachschüssig auf Grundlage der Mess-

werte des jeweiligen Monats. Sofern im betreffenden Abrechnungsmonat eine hö­

here als die bisher im Abrechnungszeitraum erreichte Maximalleistung auftritt, er-

folgt in diesem Abrechnungsmonat oder am Ende des Abrechnungszeitraums eine 

Nachberechnung der Differenz zwischen der bisher berechneten und neuen Maxi-

malleistung für die vorausgegangenen Monate des aktuellen Abrechnungszeit-

raums. Rechnungen und Abschlagsberechnungen werden gemäß § 8 Nr. 12 

NNV/LRV zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt fällig, frühestens je-

doch zehn Werktage nach Zugang der Zahlungsaufforderung. 

Ausweislich des § 8 Nr. 10 NNV/LRV ist der Netzbetreiber berechtigt, für Marktlo-

kationen im Niederspannungsnet:z mit einer jährlichen Entnahme von bis zu 100.000 

kWh, die mit Zählerstandsgangmessung oder einer anderen Form der Arbeitsmes-

sung (SLP-Kunden) ausgestattet sind, monatliche nachschüssige Abschlagszah-

lungen für die Netzentgelte zu verlangen. Ändern sich die für die Berechnung der • 

Abschlagszahlungen relevanten Parameter, können die Vertragspartner auch un-

terjährig eine Anpassung der Abschlagszahlungen verlangen. Hier gilt ebenso§ 8 

Nr. 12 NNV/LRV, wonach Rechnungen und Abschlagsberechnungen zu dem vom 

Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt fällig werden, frühestens jedoch zehn Werk-

tage nach Zugang der Zahlungsaufforderung. 

Die Netzentgelte werden somit den Kunden ex post im Folgemonat für den voran-

gegangenen Monat mit einem Zahlungsziel von mindestens zehn Werktagen in 

Rechnung gestellt. Da der Netzbetreiber zum Ende des Monats. die Netzentgelte 

fakturiert, können bei effizientem Forderungsmanagement entsprechend des 

NNV/LRV der GPKE keine höheren Forderungsbest~nde auflaufen, als sie höchs­

tens 1/24 der Erlösobergrenze des Jahres 2021 •an Marktlokationen mit und ohne 
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Leistungsmessung entsprechen. Gleiches gilt für die Forderungen aus Sonderent-

gelten sowie die Forderungen aus dem konventionellen Messstellenbetrieb inkl. 

Messung. 

Daher werden die Forderungen aus Netzentgelten sowie den Entgelten für den kon-

ventionellen Messstellenbetrieb inkl. Messung vollständig berücksichtigt. 

1.3.1.3.2.2. Liquiditätsnahe Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber hat keine liquiden Mittel geltend gemacht. 

1.3.1.3.2.3. Zu berücksichtigendes Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen wird somit in Höhe von im Anfarigsbest.and und 

m Endbestand berücksichtigt. 

1.3.1.4. Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, 

latente Steuern, Abzugskapital und das verzinsliche 

Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugsfähigen Positi-

onen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, der latenten Steuern, 

des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

1.3.1.4.1. Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV sieht vor, dass der Steueranteil des Sonderpostens 

mit Rücklageanteil explizit als Abzugskapital zu berücksichtigen ist. Korrespondie-

rend hierzu ist der entsprechende Auflösungsbetrag kosten mindernd zu berücksich-

tigen: 

Rechtsgrundlage für die Bildung des Sonderpostens mit Rücklageanteil war§ 247 

Abs. 3 HGB a.F. Passivposten, die für Zwecke der Steuern vom ·Einkommen und 

vom Ertrag zulässig sind, dürfen ·in der Bilanz gebildet werden. Sie sind als Sonder-

posten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maßgabe des Steuerrechts auf-

zulösen . Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach Art. 66 Abs. 5 EGHGB 

durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende Geschäftsjahr Son-

derposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresabschluss gebildet und 

Seite 37 von 58 



Anlage Aufwandsparameter 

Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen beruhten , in die 

Handelsbilanz übernommen werden. 

Der darin enthaltene Steueranteil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV 

bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrach-

ten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der Finanzanlagen und des betriebsnotwen-

digen Umlaufvermögens. Der Steueranteil umfasst dabei bei Kapitalgesellschaften 

die Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer. Der Körperschaftsteuersatz inkl. 

Solidaritätszuschlag beträgt 15,825 %. Der durc.hschnittliche Gewerbesteuersatz 

beträgt 14,00 % (Messzahl: 3,5% ; durchschnittlicher Hebesatz Deutschland: 

400 %). Daraus ergibt sich ein als Richtwert anzusetzender Steuerfaktor von 

29,825 %. Dieser kann jedoch je nach Gewerbesteuerhebesatz des Netzbetreibers 

variieren. 

Der Netzbetreiber hat keinen Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil gel-

tend gemacht. 

1.3.1.4.2. Latente Steuern 

Latente Steuern werden weder als Aktiv- noch als Passivposition im Rahmen der 

Kostenkalkulation berücksichtigt. Die latenten Steuern werden als Ausgleichsposi-

tion zwischen der Handels- und der Steuerbilanz gebildet und haben daher keine 

nachhaltige Wirkung auf die Vermögenssituation des Netzbetriebs. 

1.3.1.4.3. Abzugskapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebs-

notwendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Ab-

zugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Ge-

sellschafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten . 
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Auch für die Positionen des Abzugskapitals ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 .Nr. 1 bis 5 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert zu bilden. 

1.3.1.4.3.1. Rückstellungen (§ 7 Abs. 2 5. 2 Nr. 1 StromNEV) 

Sinn und Zweck der Rückstellungsbildung ist die zeitliche Vorverlagerung einer Er-

folgsminderung im Sinne einer periodengerechten Erfolgsermittlung im Jahresab-

schluss. Für andere als in § 249 Abs. 1 HGB genannte Zwecke dürfen keine Rück­

stellungen gebildet werden, § 249 Abs. 2 S. 1 HGB. Sie sind Bestandteil des Fremd-

kapitals und bilden Verpflichtungen einer Unternehmung ab, -bei denen weiterge-

hende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt sind. Hierzu gehört der Fall, dass 

Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung mit genauer Wahrschein-

lichkeit noch nicht bestimmt werden kön~en (Beispiel: Gewährleistungsansprüche). 

Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzansätzen, sondern sollen ei-

nen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung ausweisen. Dabei hinterfragt die 

Beschlusskammer auch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume. In die-

sem Zusammenhang überprüft die Beschlusskammer die Sachgerechtigkeit der im 

Tätigkeitsabschluss angesetzten Rückstellungen sowie die Sachgerechtigkeit der 

Zuteilung der Positionen zu einem anderen Tätigkeitsabschluss. Dies gilt unabhän-

gig davon, dass die Jahres- bzw. Tätigkeitsabschlüsse durch einen Wirtschaftsprü­

fer testiert wurden. Somit ist auch eine Korrektur_ testierter Angaben durch die Be-

schlusskammer zulässig. 

1.3.1.4.3.2. Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich pas-
sivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er-
stattung von Netzanschlusskosten sowie Investiti-
onszuschüsse 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz-

anschlusskostenbeiträge. Nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 StromNEV ist die aktivi-

sche Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Die er-

haltenen Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge sind zu passivie-

ren und über eine Dauer von 20 Jahren lin~ar aufzulösen. Gleiches gilt'für Investiti-

onszuschüsse (BGH, Beschl. v. 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 6 ff.). 
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Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen 

sind, werden im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies ent-

spricht der Behandlung von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten auf der Aktivseite (vgl. BGH, Beschl. v. 10.11 .2015, EnVR 42/14.). 

1,3.1.4.3.3. Prüfungsfeststellung 

1.3.1.4.3.3.1. Steuerrückstellungen (Ziffer 11.3. der BIianz) 

Der Netzbetreiber hat sowohl im Anfangs- als auch im Endbestand Steuerrückstel­

lungen gekürzt. Im Tabellenblatt A2.b führt er als Grund für die Kürzung der ent-

sprechenden Bestände aber an, dass die Steuerrückstellung zur EHB Position 

"Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" korrespondi~re. Die Rückstellung sei für 

die Ermittlung der Netzkosten nach StromNEV nicht relevant. Nachdem handelt es 

sich offenbar um sog . Ertragssteuerrückstellungen. 

Die Rückstellungsbestände werden von der Beschlusskammer im Abzugskapital 

berücksichtigt, da bei einer kalkulatodschen Berechnung der Steuern - wie sie vor-

liegend im Rahmen der Ermittlung des Ausgangsniveaus vorgenommen wird - Steu-

erstundungseffekte genauso auftreten wie bei der Berücksichtigung von Steuern in 

der externen Rechnungslegung . Insofern ist es gerechtfertigt, diese Stundungsef-

fekte dem Netzkunden zugutekommen zu lassen. Die vom Netzbetreiber gekürzten 

Rückstellungsbestände werden in Höhe von im Anfangsbestand 

(31.12.2020) und in Höhe von im Endbestand (31.12.2021) im Abzugs-

kapital berucksichtigt. 

1.3.1.4.3.3.2. Sonstige Rückstellungen (Ziffer 11.3.7. der Bilanz) 

1.3.1.4.3.3.2.1. Rückstellungen für Differenzbilanzkreise 

Der Netzbetreiber hat die Rückstellungsbestände aus der Mehr- bzw. Mindermen-

genabrechnung (Differenzbilanzkreise) nicht berücksichtigt. Die Rückstellungsbe­

stände werden von der Beschlusskammer im Abzugskapital berücksichtigt, da die 

Stundung von Mehr- bzw. Mindermengenabrechnungen unmittelbar mit dem Netz-

betrieb zusammenhängen und die Vorteile dieser Stundung den Netznutzern zu- • 

gutekommen müssen. Die vom Netzbetreiber gekürzten Rückstellungsbestände 

werden in Höhe von im Anfangsbestand (31 .12.2020) und in Höhe von 
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im Endbestand (31.12.2021) im Abzugskapital berücksichtigt. Die korrespondie-

rende Zuführung oder Auflösung wird lediglich in Höhe des Zinsanteils einbezogen. 

1.3.1.4.3.3.2.2. Rückstellungen Regulierungskonto Strom 

Der Netzbetreiber hat die Rückstellungsbestände für das Regulierungskonto nicht 

berücksichtigt. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Rückstellungen für 

das Regul ierungskonto jedenfalls nicht wie Eigenkapital zu verzinsen sind , sondern 

dass es sich um einen „unfreiwillig gewährten Kredit der Netznutzer an den Netzbe-

treiber" handelt (BGH, Beschl. v. 10.11 .2015, EnVR 26/14, Rn. 32). Die vom Netz-

betreiber gekürzten Rückstellungsbestände werden in Höhe von im An-

fangsbestand (31 .12.2020) und in Höhe vo- m Endbestand (31 .12.2021) im 

Abzugskapital berücksichtigt. Die korrespondierende Zuführung oder Auflösung 

wird ledigl ich in Höhe des Zinsantei ls einbezogen. 

1.3.1.4.3.3.2.3. Rückstellungen für Kommunalrabatt Strom und § 19 

Abs. 3 StromNEV 

Der Netzbetreiber hat die Rückstellungsbestände für die vorgenannten netzbezo-
, 

genen Sachverhalte nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich letztlich, ähnlich 

wie beim Regulierungskonto, um einen Kredit der Netznutzer an den Netzbetreiber. 

Auch in diesem Fall hat da der Netzkunde eine Überzahlung von Netzentgeltengel-

tend gemacht, die vom Netzbetreiber selber im Rahmen seiner Bi lanzierung ange-

setzt wurde. Insofern entsteht auch.in diesem konkreten Verhältnis ein vergleichba-

rer Stundungseffekt. Die vom Netzbetreiber gekürzten Rückstellungsbestände wer-

den in Höhe von im Anfangsbestand (31 .12.2020) und in Höhe von 

m Endbestand (31 .12.2021) im Abzugskapital berücksichtigt. Die kor-

respondierende Zuführung oder Auflösung wird lediglich in Höhe des Zinsanteils 

einbezogen. 

1.3.1.4.3.3.2.4. Zwischenergebnis 

In Summe sind die sonstigen Rückstellungen daher um im Anfangs-

bestand bzw. im Endbestand zu erhöhen . 
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1.3.1.4.4. Verzinsliches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. HS StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals auct1 das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu 

bringen ist. Damit ist das betriebsnotwendige verzinsliche Fremdkapital grundsätz-

lich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen Höhe zu berücksichtigen. 

1.3.1.5. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 Strom-
NEV (BNV 1) und betriebsnotwendiges Eigenkapital 
gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulato-

rischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö­

gen nach§ 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2-6. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderpos_ten mit Rücklageanteil, des Abzugska-

pitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotw,endige Ei-

genkapital nach§ 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2-6. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 

sich ebenfalls aus Anlage 2-6. 

1.3.2. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 Strom-
NEV (BNV II) und betriebsnotwendiges Eigenkapital 
gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnofwendigen 
Altanlagen zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ Kalk. Restweite des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 
Altanlagen zu historischen AKIHK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 
Neuanlagen zu historischen AKIHK 

+ Grundstücke zu historischen AKIHK 
+ betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
= Betriebsnotwendiqes Vermögen II (BNV II) 
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Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Abzugskapital 
Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs-

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksich­

tigen, die bei der Bestimmung der kalkulatorisch~n Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des be-

triebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermö­

gens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, 

z.B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkula-

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah-

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalku-

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altan-

lagen zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung 

der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz 

zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist(§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi-

gen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entspre-

chend mit mindestens 60 % gewichtet werden . 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2-6 ergibt, einen 

Anteil von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begren-
zen . 
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Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß§ 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2-6. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2-6. 

1.3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote 
von maximal ·40 % übersteigenden Eigenkapitalan-

teils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma-

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu 

verzinsen. Soweit das nach§ 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten be-

triebsnotwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der 

Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet 

(BNEK II :5 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapital-

quote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapi-

talquote nicht übersteigende Eige~kapitalanteil (BNEK II :5 40%) wie folgt zu ermit-

teln: 

BNEK II :5 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% = BNEK II- BNEK II :5 40% = BNEK II- (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach§ 7 Abs. 1' S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen-

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten be-

triebsnotwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung 

des BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigen­

der Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 
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1.3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallen-

den Anteils am Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom-

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla-

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorische_n Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs-

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sach-

anlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten 

(RW) der Alt- un·d Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 
/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 
+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min . 60 %) 
+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK J 
= Anteil SA Vneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu-

anlagen (Anteil SAVneu). 

Die jeweiligen Anteile der Neuanlagen sowie der Altanlagen am Eigenkapital erge-

ben sich aus Anlage 2-6. 

1.3.5. Ermittlung der Zinsen für .die beiden Eigenkapitalan-

teile 

Die Beschlus.skammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

20.10.2021, unter dem Aktenzeichen BK4-21-055, den Eigenkapitalzinssatz für den 

Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, 

für Neuanlagen auf 5,07 % und für Altanlagen auf 3,51 % vor Steuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II ::; 40% * Anteil SA V neu * 5, 07 % 
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Jahr 

Anleihen der 
öffentlichen 
Hand insge-

samt 

rin %1 

Anleihen von Unter-
nehmen (Nicht-MFls) 

[in¾] 

Gewichteter 0 
Reihen 

[in¾] 

2012 1,3 3,7 
2013 1,3 3,4 
2014 1,0 2,9 
2015 0,4 2,4 
2016 0,0 2,1 
2017 0,2 1,7 
2018 0,3 2,5 
2019 - 0,2 2,5 
2020 - 0,4 1,7 
2021 - 0,3 0,9 

010 Jahre 0,36 2,38 1,71 

Anlage Aufwandsparameter 

+ BNEK II c,; 40% * Anteil SA Valt '• 3, 51 % 

Verfügt der Netzbetreiber hing·egen nicht über Sacha_nlagevermögen, sind die Bi-

lanzwerte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

nach § 7 Abs. 1 S. 5, Abs. 7 StromNEV verzinst. Der Zinssatz bestimmt sich gemäß 

§ 7 Abs. 7 S. 1 StromNEV als Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen 

Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von zwei durch die Deutsche Bu~desbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen. 

Im Einzelnen ergeben sich die Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand" und aus der 

„Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen 

von Unternehmen (Nicht-MFls)" .1 Bei der Bestimmung des gewichteten Durch-

schnitts wird der Durchschnitt der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in-

ländischer Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand" einfach gewichtet und der 

Durchschnitt der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit-

tenten -Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" zweifach gewichtet (vgl.§ 7 Abs. 

7 S. 2 StromNEV). 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen werden. 
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Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2012 bis 2021 ein durchschnitt-

licher Zinssatz von 1,71 % ab. 

1.3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Ver-

zinsung auf das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

aus Anlage 2-6. Für das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich di~ Verzinsung aus Anlage 

2-6. 

1.4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird 

daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkann-

ten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bun-

desnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zins-

satz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05, S.30). 

Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht.§ 8 S .2 

StromNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln . Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi-

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH, Beschl. v. 14.08.2008, KVR 

34/07, Rn. 86 ff.) . 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrund-

lage verzichtet (BGH, Beschl. v. 25.09.2008, EnVR 81/07, Rn. 23). 
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Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer 

("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, Beschl. v. 10.11.2015, 

EnVR 26/14, Rn. 46.). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[ BNEK II ~ 40% * Anteil SA Valt * 3, 51 % • + BNEK II ~ 40% * Anteil SA Vneu 

* 5,07 % * + BNEK II> 40% * 1, 71 % ] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 

2-6 ausgewiesen. 

1.5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Gemäß§ 9 StromNEV sind kostenmindernde Erlöse und Efträge, soweit sie sach-

lich dem Netzbetrieb zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Ei-

.genleistungen, Zins- und Beteiligungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzu-

schüsse oder sonstige Erträge und Erlöse der netzbezogenen Gewinn- und Verlust-

rechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten in Abzug zu bringen. 

1.6. Überlassene Netzinfrastruktur und Dienstleistungen 

Sämtliche unter den Ziffern 1.1 bis 1.5 aufgeführten Standpunkte und Rechtsauf-

fassungen sind grundsätzlich auch auf Kosten, die auf Grund einer Inanspruch-

nahme eines Verpächters oder eines konzernverbundenen Dienstleisters entste-

hen, unter Maßgabe des§ 4 Abs. 5 und 5a StromNEV anwendbar. 

Die Prüfung erfolgt für jeden Verpächter und konzernverbundenen Dienstleister an-

hand separater Erhebungsbögen jeweils gesondert. So wird sichergestellt, dass das 

Pachtentgelt oder das Dienstleistungsentgelt nicht die Kosten der, Selbsterbringung 

durch den Netzbetreiber übersteigt. Die Beschlusskammer hat eine Prüfung der fol-

genden Verpächter und Dienstleister durchgeführt: 

1.6.1. · Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf 

GmbH & Co. KG - Verpächter Nr. 3 

Der Netzbetreiber hat von der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf 

GmbH & Co. KG betriebsnotwendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu 
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berücksichtigenden Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2-1-VP3 bis 2-6-

1-VP3- Verpächter Nr. 3. Im Einzelnen wurden bei dem Verpächter folgende Kür­

zungen vorgenommen: 

1.6.1.1 . Rechts- und Beratungskosten (GK-Ziffer 1.5.5. / GuV-

Ziffer 8.5.) 

Der Netzbetreiber hat unter dieser Position eine Rückstellungszuführung in Höhe 

vo~ ür „Rückstellungeb ausst. RG kurzfr. sbA'·. Diese resultieren in Höh~ 

von - us regelmäßi wiederkehrenden Beratungsleistungen eines Steuer-

beraters und in Höhe vo us der Umschreibung von Grunddienstbarkei-

ten. 

Bei den Aufwendungen in Hehe von ür die Umschreibung von Grund-

dienstbarkeiten ist nicht ersichtlich, dass dieser Aufwand dem Grunde nach perio-

disch im laufe der vierten Regulierungsperiode wiederkehrt; vielmehr handelt es 

sich bereits dem Grunde nach um einmalige Aufwendungen, da diese aus einer 

Umstrukturierung resultieren. Allerdings hat der Netzbetreiber nachvollziehbar dar-

gelegt, dass ihm auch in 2022 weiterhin Aufwendungen entstanden sind. Die aus 

der Besonderheit des Geschäftsjahres resultierenden Kosten wurden daher zu 1/5-

tel und somit in Höhe vo erücksichtigt. 

Insgesamt wurde die Position daher u ermindert. 

1.6.1.2. Kalkulatorische Abschreibungen, Eigenkapitalver-
zinsung und Gewerbesteuer (GK-Ziffern 2., 3. und 4.) 

Aufgrund der Kürzung der Position „Passive latente Steuern" (AB: 367.888 €; EB: 

423.637 €) hat sich eine Zuschreibung in Höhe von (kalk. Abschreibungen), 

kalk. Eigenkapitalverzinsung) und 

Die Posit ion „Sonstige Vermögensgegenstände" wurde im Endbestand indes um 

186.098 € vermindert. Der Netzbetreiber hat keine Umstände vorgetragen, die eine 

Anerkennung der Vermögensgegenstände beim Verpächter rechtfertigen würden . 
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2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

Ausgehend von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die 

Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § f1 Abs. 2 ARegV 

im Basisjahr (2021) zu bestimmen. Auf Grundlage der vom Netzbetreiber übermit-

telten Kostendaten wurde daher der in den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV ermit-

telten Gesamtkosten enthaltene Antei l der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten-

anteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der Anteil der dauerhaft nicht beein-

flussbaren Kostenanteile an den Gesamtkosten ist der Anlage 2-7 zu entnehmen. 

2.1. Betriebssteuern (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV) 

Betriebssteuern sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebs-

ausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S. 51 ). Die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß 

§ 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S. 1 Nr. 3 ARegV dar 

(vg l. BGH, Beschl. v. 9. 7. 2013, EnVR 37/11). 

Dem Grunde nach entfallen Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern der 

Regelung des § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 3 ARegV. Nicht hierzu zählt die wirtschaftliche 

Belastung des Netzbetreibers mit Stromsteuer oder Energiesteuer, die ein Strom-

oder Gaslieferant des Netzbetreibers ihm gegenüber (z. B. für den Betriebsver-

brauch des Netzbetreibers) in seinen Strom- oder Gaspreis einkalkuliert hat. Denn 

hier ist der Netzbetreiber nicht der Steuerschuldner (vgl. z.B.§ 5 Abs. 2 StromStG). 

Somit kann es sich nicht um eine in Bezug auf den Netzbetreiber abzugsfähige Be-

triebssteuer in der Steuerbilanz handeln. 

Dies gilt ebenso für die vom Netzbetreiber in diesem Zusammenhang geltend ge-

machte Grunderwerbssteue und die Umsatzsteuer-

2.2. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz-
ebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität 
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• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

• Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln 

Die Vorgelagerten Netzkosten sind insoweit um die Erlöse aus der Rückspeisungen 

an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 38.788 € zu mindern. 

2.3. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und 
Versorgungsleistungen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 

ARegV) 

2.3.1. Keine Tarif- oder Betriebsvereinbarung 

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abge-

schlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile. Von dieser Regelung werden grundsätzlich nur jene 

Mitarbeiter ~rfasst, deren Kosten unmittelbar beim Netzbetreiber anfallen (vgl. BGH, 

Beschl. v. 18.10.2016, EnVR27/15; BGH Beschl. v.17.10.2017, EnVR23/16; BGH, 

Beschl: v. 12.11 .201 9, EnVR 109/18, Rn. 50.). 

Bei den geltend gemachten „Sonstige Nebenbezüge" in Höhe von owie 

andelt es sich nicht um Kosten, die auf einer betrieblichen oder tarifvertrag-

lichen Vereinbarung beruhen. Vielmehr macht der Netzbetreiber Kosten geltend , die 

einseitig gewährt werden (z.B. durch Unternehmensrichtlinie) und jederzeit wieder 

entzogen werden können , da ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Gewährung der 

Leistung nicht besteht. Derartige Kostenunterfallen nicht dem Anwendungsbereich 

von § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV, da hierdurch nur kollektivarbeitsrechtliche Vereinba-

rungen geschützt werden. 

2.3.2. Mehrurlaubsaufwendungen 

Bei den geltend gemachten antei ligen Lohnkosten für über den gesetzlichen Ur-

laubsanspruch hinausgehenden Mehrurlaub bzw. Mehrarbeit in Höhe von 
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lfd. 

Nr. 
l.:: 

42 
46 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 

Kostenart 
gemäß § 11 Abs. 2 

ARegV l.::. 
S. 1 Nr. 9 Betriebliche u 
S. 1 Nr. 9 Betriebliche u 

Beschreibung 

Zuführung zu Personalrücks.tellungen 
Zuführung zu Personalrückstellungen 

VNB-
Wert 

Anlage Aufwandsparameter 

404.141 € handelt es sich nicht um Kosten für Lohnzusatz- bzw. Versorgungsleis-

tungen. Vielmehr macht der Netzbetreiber Kosten geltend, die elementarer Lohnbe-

standteil sind. Diese sind nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile ge-

mäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV zu bewerten. 

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass es sich bei den folgenden Positionen 

um derartige Mehraufwendungen handelt: 

Mit dem Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stuttgart, Beschl. v. 07.04.2022, 2 Kart 

2/21 , bestätigt durch BGH, Beschl. v. 30.01.2024, EnVR 39/22) kommt die Be-

schlusskammer zu der Auffassung, dass es sich bei derartigen Aufwendungen nicht 

um Lohnzusatzleistungen handelt. Die Freistellung des Arbeitnehmers von seiner 

Arbeitsverpflichtung steht in solchen Konstellationen einer zusätzlichen Leistung 

nicht gleich. Der Arbeitgeber gibt für diesen Zeitraum seinen Anspruch auf Arbeits-

leistung auf, ohne die eigene Leistung an den Arbeitnehmer zu erhöhen. 

Die Beschlusskammer musste über die letzten Jahre hier Fehlentwicklungen in dem 

Instrument der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile für Personalzusatz-

kosten te·ststellen. Eine einheitliche Verwaltungspraxis in der Betrachtung derartiger 

Kosten aller Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen in der Regulierung durch 

die Beschlusskammer und die Landesregulierungsbehörden ist anzustreben. 

Hinzu kommt in systematischer Hinsicht, dass eine Verkürzung d~r Jahresarbeits-

zeit durch Mehrurlaub bzw. Arbeitsbefreiungen nicht anders zu behandeln ist als 

eine kürzere Wochenarbeitszeit. In beiden Sachverhalten steigt der Lohn pro Jah-

resarbeitsstunde, es handelt sich aber nicht um eine Zusatzleistung neben dem ver-

handelten Lohn. 
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Darüber hinaus entstehen Mehrkosten aufgrund des Mehrurlaubs bzw. zusätzlicher 

arbeitsbefreiter Tage allenfalls mittelbar, indem ggf. mehr Personal vorgehalten 

werden niuss. Die entstehenden Kosten sind jedoch allenfalls betriebswirtschaftli-

che Folge des Mehrurlaubs, rechtlich entstehen sie jedoch erst aus den Arbeitsver-

trägen mit dem neu eingestellten Personal und dann gegenüber den Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern. 

2.3.3. Aktivierte Eigenleistungen 

Der Netzbetreiber hat im Bericht angegeben, dass der Anteil an Personalzusatzkos-

ten bei den aktivierten Eigenleistungen 20,94% ( be-

trägt. 

Die Beschlusskammer berücksichtigt den Anteil an Personalzusatzkosten bei den 

aktivierten Eigenleistungen als Erlösposition im Rahmen der dauerhaft nicht beein-

flussbaren Kostenanteile. Dadurch werden die berücksichtigungsfähigen Beträge 

aus dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs·. 2 S. 1 Nr. 9 

ARegV um die entsprechenden Erlöse reduziert. 

Nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV gelten Kosten oder Erlöse aus betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, so-

weit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind, als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Daraus folgt, dass sowohl Kosten als 

auch Erlöse aus Personalzusatzkosten in den da1,.1erhaft nicht beeinflussbaren Kos-

tenanteilen Berücksichtigung finden müssen. Dabei stellen die aktivierten Eigenleis-

tungen eine Erlösposition dar, die im direkten Zusammenhang mit den Personal-

kosten steht und die aktivierten Personalkostenanteile in der Gewinn- und Verlust-

rechnung neutralisiert. Die in beiden Positionen enthaltenen Personalzusatzkosten 

sind daher im Basisjahr zu identifizieren , um im Effizienzvergleich die beeinflussba-

ren Kosten nach Abzug der Personalzusatzkosten und -erlöse auf der Kosten- und 
Erlösseite in der richtigen Höhe zu bestimmen. 

Die Beschlusskammer hat diese Vorgehensweise bereits in den Hinweisen zur An-

passung der Erlösobergrenze 2020 angekündigt, im Basisjahr 2021 für die vierte 

Regulierungsperiode die Personalzusatzkosten in aktivierten Eigenleistungen als 
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solche zu identifizieren und Doppelansätze zu korrigieren (Hinweise für Verteiler-

netzbetreiber Elektrizität zur .Anpassung der Erlösobergrenze und zur Bildung der 

Netzentgelte für das Kalenderjahr 2020, Seite 9). Andernfalls käme es zu Verwer-

fungen bei der Anpassung der Erlösobergrenze in der vierten Regulierungsperiode. 
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3. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1·ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge-

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere ~urch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungs-

praktiken entstehen können . 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapi-

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen ge-

mäß § 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 

StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermitt-

lung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapital-

kosten stellt sicher, dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu 

einer verschlechterten Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuität~nfaktors wie folgt gebildet: 

An = TNW • qn; • ((q- 1))
1 1 n· q 1 -1 

An; = Annuität der Anlagengruppe i 
, TNW; = Tagesneuwert der Anlagengruppe i 

Q = 1 + Zinssatz 
n ; = Nutzungsdauer der Anlagengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzin-

sung der von diesen Annuitäten nicht erfassten , aber zu verzinsenden Bilanzwerte 

bilden die standardisierten Kapitalkosten gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 
ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 
Sachanlagevermogens standardisiert. 
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Neben der Verzinsung des Sachanlagevermögens sieht§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV 

auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte vor. Diese Verzinsung wird von den An-

nuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hierfür werden berücksichtigt, indem die 

Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz multipliziert werden. Hinsichtlich des 

Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV Anwendung . Einer besonderen 

Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, da im Rahmen der Standar-

disierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der Form des gewichteten Zins-

satzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß§ 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangs-

niveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV zu Grunde gelegten historischen Anschaffungs-

und Herstellungskosten (AK/HK) und die nach§ 6a StromNEV zugrunde gelegten 

Indexreihen verwen.det. 

Für die Ermittlung _von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins-

satz bestimmt sich gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 

25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach§ 7 Abs. 6 Strom-

NEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde der 

Eigenkapitalzinssatz aus der Festlegung BK4-21-055 für Neuanlagen in Höhe von 

5,07 Prozent gemäß§ 7 Abs. 6 StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt. . 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 

6 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge-

nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufren-

dite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Ta-

belle stellt die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 2012 dar. 
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Jahr Umlaufrendite 10-jahres-Mittel 
2012 1,4% 
2013 1,4% 
2014 1,0% 
2015 0,5% 
2016 0,1% 
2017 0,3% 
2018 0,4% 
2019 -0,1% 
2020 -0,2% 
2021 -0,1% 0,47% 

Quelle: Kap1talmarktstat1st1k der Deutschen Bundesbank 

Jahr Index Veränderungsrate 10-jahres-Mittel [%] 
2011 ·95,2 

T 

2012 97, 1 0,020 
2013 98,5 0,014 
2014 99,5 0,010 
2015 100 0,005 
2016 100,5 0,005 
2017 102,0 0,015 
2018 103,8 0,018 
2019 105,3 0,014 
2020 105,8 0,005 
2021 109,1 0,031 1,38 

Quelle: Stat1st1sches Bundesamt 2 

Anlage Aufwandsparameter 

Für den hier relevanten Zeitraum 2012 bis 2021 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere einen durchschnittlichen Zinssatz von 0,47 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch-

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffent­

lichten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

In d~r vorstehenden Tabelle sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 2011 

dargestellt. Hieraus leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den rele-

vanten Zeitraum 2012 bis 2021 ein durchschnittlicher Wert von 1,38 % ab. Die Er-

mäßigung der Zinssätze erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins real = Zins nom. - VPI 
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Anlage Aufwandsparameter 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins real) in Höhe von 

3,69 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins real) ein Wert von -0,92 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mittel) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins-

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 % und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 

% zu gewichten ist. Von den 60 % des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Der gewichtete Zinssatz wird mit nachfolgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel = 40 % * EK-Zins real + 35 % * FK-Zins real + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 1, 15 %. 

Das Ergebnis -der Standardisierungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV 

ist in Anlage 2-8 dargestellt. 
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Anlage 1 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Netzbetrelberdaten 
Ncl:d>c~cbcr c-noll Sudl1csscn AG 

BNR 10012071 

NNR 1 

\1aSIR-Nr SN8956958990736 

Vcr&ah.rcn Rcgclv<1fahren 

Effiz,enzwerl 100.00'4 

Bas,tiarv 2021 

Regulierungsdaten 

Jehr 

Vorbrouchorproia-
gegamtindex nach 

§8ARegV 
(VPld 

Genereller 
sekloraler 

Produklivl1ilsfektor 
nach§ 9 ARegV 

(PFJ 

1 - kumulierter 
Verteilungsfaktor 

(1 -VJ 

2023 103.1 

207~ 110.1 0.0000 0.8 

2075 117.8 0.0000 0.6 

20:16 12S.9 0.0000 o., 
2027 13◄ ., 0.0000 O.l 

2028 H3.0 0.0000 0.0 

Berechnung der kalenderjährllchen Erlö1obergrenzen der 4. Regulierungsperiode (Obersicht) 

Kostenanteile aus 
Zu- und Abschläge 

Dauerhaft nicht Voriibergehend nie Nicht abgebaul• Kostenanteile aus oem generellen Kal)llalkosten- Qualltatselement Vola1ile für die Auflosung 

Jahr ErtosobergrellZD beeinllussbare beeinflussbare beeinfllssbare Efizienz-Bonus dem Verbn11.1cmr- seldorafen aufschlag~ nach § 4 Abs. 5, Kostenante,le nach des Regulierungs-
nach§ 4 ARegV Kostenanletle nach Kostenanlelle nach 

Kostenanteile 
nacn § 12a ARegV prelsgesamlimlex 

Produldivrtätsfaldor 
§4Abs.4Nr.1, §19 Abs. 1 AA.egV § 11 Abs 5 AA.egV 

kontos nacn § 4 
§ 11 Abs. 2 AR9QV § 11 Abs. 3 AReg./ nach§SARogV § 10aARogV Abs. 4 Nr. 1a, § 5 

nach§ 9 ARegV Abs.3ARegV 

EO,= KA..,,, + (KA.,,.,,, +(1-V,l°l<Ai.., + Bofl) •(VPl,11/Plo - PF.) + KKA, +Q, • (VK,-VKo) + s, 
707~ 157 960 309 E 67 780 398€ 83 A83 nG € 0€ oc OE OE 

20:W 162.766 2~3 € 67 .780.398€ 82.246 327 € oc 0€ 0€ OE 

2028 167 672 390 E 67 780 398E 80.833.605 E oc 0€ OE OE 

2027 170 016 706 € 67.780.390€ 79 721 .751 € 0€ OE oc o c 

2020 170 773 907 € 67.700.396€ 76 637 049 C oe oe 0€ 0€ 
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Anlage 1-1 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
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Anlage 3 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

. _Vergleichsparameter 
Ud.Nr. 

. 
Bezeichn'!ng Netz./Umspannebene(n) Einheit Wert 

1 Anzahl der Messlokationen Stück 444,825 

2 Stromkreislänge Kabel HoeS und HS km 4,649 

3 Stromkreislänge Freileitungen HoeS und HS km 0,000 

4 Stromkreislänge (Kabel und Freileitungen inkl. Hausanschlussleitungen und Straßenbeleuchtung) MS und NS km 11.436,415 

5 Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS kW 610.981 

6 Tatsächl iche zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS kW 455.099 

7 Installierte Erzeugungsleistung HoeS. HoeS/HS. HS und HS/MS kW 146.560 

8 Installierte Erzeugungsleistung MS und MS/NS kW 168.784 

9 Installierte Erzeugungsleistung NS kW 180.103 

._,:~ - Aufwandsparameter 
,; BezeichnungUd. Nr. WertEinheit-·-·· ·" -

1 Aufwandsparameter gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 ARegV EUR 89 .000.545 

2 Aufwandsparameter gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV EUR 83.890.616 
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Anlage 5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

' Effizienzwerte 

·" Verfahren Wert 
DEA,Normal 100,00% 

DEA,Standardisiert 100,00% 

SFA,Normal 98,22% 

SFA,Standardisiert 98,54% 

!Angewendeter Effizienzwert 100,00%1 

' Supereffizienzwert 
Normal(§ 14 Abs . 1 Nr. 1 u. 2 ARegV) 4,96% 

Standardisiert(§ 14 Abs . 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) 5,00% 

Effizienzbonus 4,98% 
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Anlage 6-1 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

blkoetenlblU 

Zlffv 

t.1.1. blo...-~v 

1.1.A. 
1.1.S. 
1.1. 
12.1. 
122. 
1.2,:,. 
1.2.4. 

1.J. 
1.11. 
1.J.l.a 
1.3. lb 
t ,32. 
, .:,,:,. 
,.:u .. 
1 :J 4 GH•d•ll1d(e1 71.1 A><AIK 
1.3..5. SonJli CS 

...... 

21120 
(iUAI 

2021 
IEUAl 

2117.l 
[aJRJ 

2021 
(CURI 

2D25 
IEIIRJ 

202$ 
(CUIIJ 

2Dl1 
lEIIRI 

202II 
1euRJ 
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Anl.age 6-1 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
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Anlage 6-2 e-netz Südhessen AG Az. BK8-21 -12071-1002#1 

Baukostenzuschüsse KKAb 

Zugangsjahr 

2002 
2003 
2004 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2 1 

Restwert 
31.12.2020 

[EUR) 

Restwert 
31.12.2021 

[EUR) 

Restwert 
31.12.2023 

[EUR) 

Restwert 
31 .12.2024 

[EUR) 

Rostwert 
31 .12.2025 

[EUR) 

Restwert 
31.12.2026 

[EUR] 

Restwert 
31.12.2027 

[EUR] 

Restwert 
31.12.2028 

(EUR) 
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Anlage 6-3 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Anaehaffunga-jahr 
AKHK,..., NUIZtl'lgsdauer Abtchrelbuno•n 

Stand 31.12. (handeb-<eclltlich) 
IEURJ (Johrej 

ld'Sluc:ke 

-·--Gr\.fldsll.cke 

"""· 

Immaterielles Anla 

1005 
1006·-· 1007 

Gnndslllclc• 1006 
Q 100$ 

Gnnch-• 1990-- '"'Gnnds- 1992 
ludcc 1 

GnMilUf't<@ ""' IW5 
1990 
1 91 
1 
1999 
2000 
2U01 
2002 
200l 
200< 
200:> 

Cn.ndstuckc 2006 
Gnnd$l\Jdte 2006 
Cn.ndstudl.o 2009 
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Anlage 6-3 e-netz Südhessen AG Az. BKS- 21 -1 2071-1002#1 

AKHKA111 NUUunll'(lau« Ab&ehrelbunyen 
NetzlD Vem,l)genf941Qtn1IMCI AnldlllffUng&,jahr Staod 31 .12. (halldat&,todrtllch) 

!EUR) (JahraJ 

llld'I er#Ol'bene K001eu1ontn l!-ffi 
er-~Ka\tt$9'QfMft 1000 

hith 4ll'WCltiMno )(on.zeHIOl'len 1001 
tttch erworbene konzCS!itOl'WI 1002 

,., ldch ~ Kc.wvctlllOn en l8 1!1'.J.I 
rn1 cllld, erworbene Konz:csStOOCn 1994 
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Anlage 6-3 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071 -1002#1 

NIIJID Anacha~fl9•i•hr 
AKHKmn 
Sland 31.12. 

(EUR) 

Nutrungtdauer 
(hlnd<>ls-le<lllliell) 

(J1hro) 

Restwerte 

Gnnclstud<~ 
Grt.ndsltic:k_Q_ 
Gf~)(iSIUO(e 
Gn_•_!dSIUCke 
GrU1di1UCk8 
Gn■ldstticke 

Gvidsluc::ke 
~ 
Gru'lcbluCk~ 

GA.UIStuCke 

V«mllgensgegeo.tond 

1910 
1926 
1926 
1930 
1932 
ili'E" 
19J/ 
19~ 
1~0 
1942 
jocf 
1946 
i949 
io5o 
rr;;i' 
1052,-
~ 
,, 

i956 m;r 
1956 

~ 
Grul„tllCk8 
an,,~~Jclie 
Gnrids-.cke 
~ 

ü lU llJSlUCJIC 
~ 
~ 
~ 
Gn•ndstueke 
~ 
~ 
~ 
~ 
Gnrld:stucko 

,dstucko 
Gttridstucke 
GnndstudtQ 
GnndsluClw 
Gn.ndsluek.8 
Gnndstucke 
Gnndstucke 
Gnndsludlc 
unodS1uctm 
Gn.1)diluclm 
Qm dstuu,;e 
Qm dsiud<o 
Gt1.11dstucke 
GrllldSluCl<u 
Gn.1u1stuek8 
Gn.nCISlUCkO 

1991 
199'2 
1t-.lJJ 
19'.),1 
lw:, 
19<.J6 
1997 
19<J8 
l~J9 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
200, 
2006 
200ß 
2()()9 
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Anlage 6-3 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Nel.zlO Vonnögen"9"11enstand 

GnJ)(Js.tuefte 
~ 
~ 
CtU'ldstueke 
Cin.tidStuekC 
~ 

cwcrbi,cfiosch.alzrod'io md al'l'llrchc_1) 
(IY.'Oi1iilchosc:tiut2Jedie mcl al:!'llld lC 
ewelhbdlC! Sdu tlJocht,o md ältlllche 

Ansehoft\lngs-Jahr 

20 10 
~ 
2012 
2'iT3 
20 14 
2015 
2017 
2011.\ 
2019_ 
2020 
2Ö2T 
1~ 
1990 

2020 
2020 
2021 

AKHKzum 
Stand 31,12. 

(EUR! 

Nutiungadauor 
(handela-rGchlllch) 

[Jahre} 

Restwort• 

9n.ndslüekc 

eweb11chc Sct'fJlZrOd'lla tn1 al'l,lldle 
~ ....... ·llrec:hle und atnbeho 1j 

l7recfllc und alYllicho 
tzrocnle und atnbche 
llt8dlle und afnliche 
Wed)_lq__ul'.Kf__arnltcho 11 

ertlhdle ScfulDechlc und ätritche ~ 
crbtidie Sdl1llredtle und~ 

onzcssioocn, gewertll1Che Sc:h.JUJechle und ahwcho 
lJld Äfii'900 1m Bau des Sactiania!)cYCfmogens 
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Anlage 6-1-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Zlllor ' 

1.1. 
1.tt 
r.12. 
1.1.3. 
1.14. 
1.1.S. 
1.2. 
12. t. 
122. 
12 .3. 

1.2. 
1.3.1. 
1.3.1.a 
J .3.1.b 
1.32. 
t.3.3. 
1.3.3.a 

1.3.4, C..ndolücko tv AKiHK 
t .3.S. Sen es 

Nlll8aJ 
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1.1 

Anlage 6-1-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21 -12071 -1 002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Wwno-lndor 
Koolonpriillng w--.1z.~ llitletw-«tel.,!atw@werte 

Ziffer s-,c:1in1r,o 

k.tlku.1:at.orischH {1hch}anla1vann0fll~ n•ch_§ 7 SlrO• NEV 

,.2. _f~nza1 

En1a1kmt w n Nellanschlls.skosten 

7&tromNEV 

Erhlllene 6auk0s.lcnhl5d1üsse E'rlsch6eß~1 pas5Me,1e, leis!ungcn der AnschlJssnelwer zur•. 
4.1. 
,2. 

5. 
6. 

l2 

7. 
7.1. 

dBYO"I Zug~gsjMr 2007bis.2016 

1Ocbidlsnotwendig es Eigenka~ffinNEV bei eiler OuOle vM 36.6.,_ 

12. j ße11ittisnotwendiQesEiqenkapbfoe,r1.~bisrueine10uote-.on3~6,-. .da..cnN~•imb9en 
~ 

9.1. 
2_~ __ fl\a1w11110rsmAt:WJIIM8P.ta'"'ermwnA bit 2u eii'ler ouose, von 36,6%· d.1'101'1 Ncuonl&o~ 
10. KalkulatorildleE' et1lu11pila,..ert inun übefea'ler0uolevon40% 
11. Kalkulatorische Eiqri(!pitat.-etttuung. wenn bclricb$notwcnd!l_c& EK < Ö 
EKZL i<~ikulaJoriff."- Elgenbpitat.,♦rdna&1ng GEIAMf 

1.1>_ S_!eoc.mCS9.lahl 

Alla. ◄ Nr. 1 

l e I Gcwe1bc$lct1cr~lZ 
c...au k.alku.t.toriKM Ge..,..,..~, 

F,..md~iplkizlnun fohn• dnbK) 

K1pitalkosltn nach li I Alrl..,3 .AR'8_'( 
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Anlage 6-2-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BK8-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Baukostenzuschüsse (KKAb 
Restwert 1 Restwert Restwert Restwert Restwert Restwert Restwert Restwert 

ZUgangsJahr ' 31.12.2020 1 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2024 3,1.12.2025 31.. 12.2026 31.12.2027 31.12.2028 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

~ [EUR) . (EUR]~ [EUR) ' (EUR) [EUR] [EUR] 

i] 

[EUR) 
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Anlage 6-3-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Immaterielle& Anla! eil (KKAb] 

~ 

Gn.nls1uck~ 

Nutzungodauor Abochreibungen 
Noti!D V"!fflögenl 11"',10Rlland Anach•ff\lngo,jahr :.:!\~. (hand$-rechllich) 

(EUR) (Jalve) 

Gfu ldstucke 
~ 
Gru'lelstuekc 
~ 
~e 
~ 
~o 

1971 
im 
1973 
tt»4 
W76" 
1977 
1976 
im 
1001 
1964 
~ 
1967 
l !l!Jl 
llm 

. l!i!ij' 
19'.$ 
2001 
2006 

IU'lCIS1udtC 20 13 
Gru\dstuc:to 2016 
Grrndstudcc 9o 
~ 2021 
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Anlage 6-3-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21 -12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

No!ZID V«m~ 0909eMtond Anoehaffungo-jahr 

Gnf'ldstudce 1~9 
Gru'l<:lslUdcc 1~~-
~ 
~e-

• 

-~ 
Cke= 

Siii:fo 
Silde 

Gnmslucl(e 
Gnroslüd<o 

Gl\.lldSli.!cke 
Gruld:s.lt'ieko 
Gruutslücke ~--Gn.ndstucke 
~ 

1954 
1956 
19'57 
i!i&i 
iooi 
ioo3 
1!184 

F~ !966 1 -
1970 

1 ~~~!.f---------m73 
191'4 

1 1976 
1977 

GruiistutJtc____ HJiö 
1 1979 

J~I 
1 1!184-

2021 

AKHKzum 
Stand 31.12. 

(EUR) 

RfftWMle_Nutzungs.d-auer 
(handt lWechtlloh) 

[J•'!•I 
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Anlage 2-1 ( 
\ , e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
..__., '--

Gesamtkostenblatt 

Ziffer Kostenart 

1. Aufwands!!_leiche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.1. Aufwendungen für Roh-. Hills- und Betriebsstorre 
1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 
1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
1.1.1.2.2. nach KWKG 
1.1.1.2.3. nach § 18 StromNEV 
1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 
1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 1.1.1.4. Standardlastprofilen • 
1.1.1.5. Konzessionsab!!_abe 
1.1.1.6. Aufwendungen für den EEG-Aus!!_leichsmechanismus 
1.1.1.7. Aufwendungen für den KWKG-Belastungsausgleich 
1.1.1.8. Aufwendungen für die orrshorenetwmlage (ONU) 
1.1.1.9. Aufwendungen für den Umlagemechanismus für individuelle Netzentgelte gem äß§ 19 Abs. 2 StromNEV 
1.1.1.10„ Aufwendungen für den Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten 
1.1.1.11. Sonsti!!_es 
1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Neubetreiber 
1.1.2.1.1, Aufwendungen für vorgelagerten Netzbetreiber (Leistung/Arbeit) 
1.1.2.1.2. Aufwendungen für vorgelagerten Netzbetreiber (Messstellenbetrieb) 
1.1.2.1.3. Aufwendungen für Neureservekapazität 
1.1.2.1.4. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 
1:1.2.1.5. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß § 19 Abs. 3 StromNEV 
1.1.2.1.6. Sonstiges 
1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Drillen 
1.1.2.3. Aufwendun!!_en für überlassene Neuinfrastruktur 
1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnslandhaltungsleistungen 
1.1.2.6. Sonsli!!_es 
1.2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 
1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterslützu119 
1.2.2.1. Altersvers°'gung 
1.2.2.2. soliale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
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Anlage 2-1 e-netz Südhessen AG ,_ Az. BKS-21 -12071 -1002#1 
~ 

vom Nettbetrelber Kürzungen anerkannte..!(osten davon 
Zlffe°r Kostenart angegebene Kosten BNetzA BNetzA dnbK 

1.3. 
[EUR) (EUR) (EUR] (EUR] 

Zinsen und ähnliche Aufwenduni_•n 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.5. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
2. 
2.1. 

2.1 .1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 

9egel'IÜ~1 velbundenen Unternehmen 
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
gegenüber Kreditinstituten 
Zinszu führungen zu Rückstellungen 
Sonstill_es 
Sonstil!_e Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendung_en 
Mieten, sonstige Pachtzinsen. sonstige Leasingraten. Gebühren und Beiträl!_e 
Versicheru~en 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifien 
Postkosten. Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratunl!_skosten 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösunll_en 
Bewirtunll_ und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichligungen auf Forderungen 
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Aufwendungen aus vorzeijig!llll ft.nlagenabgang 
Sonstil!_es 
Abschreibungen 
Immaterielles Anlagevermögen 
Konzessionen. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 
Werten 
Sonstil!_es 
Kalkulatorische Abschreibungen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
Kalkulatorische Gewerbesteuer ,.... Netzkosten vor Ab.z:ug der ko:,tenmindernden 1:rlö:sc und Erträge 

Seite 2 von 3 



Anlage 2-1 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Ziffer 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.1. 
5.4.2. 
5.5. 

5.5.1. 

5.5.2. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.1. 
5.6.1.2. 
5.6.1.3. 
5.6.2. 
5.6.2. 1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
S.7.3. 
5.7.4. 
5.7.5. 
5.7.6. 
5.7.7. 
5.7.8. 
5.7.9. 
5.7.10. 
l.b. 

vom Na12betreiber 
Kostenart angegebene Kosten 

[EUR) 
Kostenminderndc Erlöse und Erträf!_e 
Beslandsveränderun_ll.en 
akt ivierte Eigenleistungen 
sonstige betrieblic_h_e Erträ_ll.e 
Erträge aus Außösungen von Rückstellungen 
Erträae aus Blindstrom 
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aur Forderungen 
Erlöse aus Anlagenabgängen 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Beteiligungen 
Erträge allS Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 
Sonstill_es 
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von verbundenen 
Unternehmen 
Sonstifl_es 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Erträge aus Finanzanlagen 
Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
Erträge aus Cash-Pooling 
Sonstill_es 
Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhälnis besteht 
Erträge aus sonstigen Vermög~s_ll.egenständen 
Erträll_e aus Wertpapieren 
Erträll_e aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbank und Kredilinstitulen 
andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Konzessionsa~abe 
Erlöse aus dem EEG-Ausll_leichsmechanismus 
Erlöse aus defn K\N'KG·Belaslungsausgleich 
Erlöse aus der Oflshorenetzumlage (ONU) 
Erlöse aus dem Umlagemechanismus lür individuelle Netzentgelle gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 
Erlöse aus dem Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeilrägen 
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 
sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgellen) 
Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträ_9_e 

Kürzungen anerkannte Kosten davon 
BNetzA BNetzA dnbK 
[EUR) iEUR] [EUR] 
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Anlage 2-2 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21 -12071-1002#1 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Netzgebiete: Netzgebiet der e-netz Südhessen (Originäres Netz) 

Anlagen-
gruppen-
nummer 

Anlagengruppe 
von 1947 1998 

bis 1997 2021 
1 a 12 O 
2 a el 110 kV 
3 Kabel Mittelspannungsnetz 
4 Kabel 1 kV 
5 Kabel Abnehmeranschlüsse 
6 Freileitungen 110-380kV 
7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitungen 1 kV 
9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 

11 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo 
und. Schaltanla en 

12 Sonstiges 
13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 Hauptverteilerstationen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 
17 Stationsgebäude 
18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 
25 Fahrbare Stromaggregate 
26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

29 

30 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrze_uge 
35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 
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Anlage 2-3 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Kalkulatorische Abschreibungen 

10 Anlagengruppe 

Kabel 
1 1 Kabel 220 kV 
2 !Kabel 110 kV 
3 1 Kabel Mi1telspannun11_snetz 
4 !Kabel 1 kV 
5 1 Kabel Abnehmeranschlüsse 

Frelleltung_en 
6 IFreileitu~n 110-380kV 
7 !Freileitungen MtttelspannungsnelZ 
8 IFreileitu~en 1 kV 
9 IFreileitu~ en Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 1380/220/1 10/30/10 kV-Stationen 
14 IHauptverteilerstationen 
15 !Ortsnetzstationen 
16 IKunclenstationen 

Grundstücksa'nlagen und Gebäude 
17 IStations11_ebäude 
26 1Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
27 1Betriebs11_ebäude 
28 !Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 
10 IStationseinrichtungen.und Hillsanlagen inklusive Trara und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschulzeinrichtungen. Fernsteuer-, Femmelde·. 
11 IFernmess• und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich · 

Kopplungs-. Trafo. und Schaltanlagen 
12 ISonsti2_es 
18 )Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

orlsleste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. 19 1Außenbeleuchtung in Umspann- und Schaltanlagen 
20 1scna11eInrlchtun11_en 

Rundsteuer-. Fernsteuer•. Fernmelde-. Fernmess-. Automatikanlagen. Strom- und 21 Spannungswandler, NetischulZeinrichtunQen 
22 )Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 )Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfän-9.er 
24 1T elefonleitun11_en 
25 !Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vennittlungseinrichtungen 

30 Werkzeull_e/Geräte 
31 )Lagereinrichtung 
32 )Hardware 
33 1 Software 
34 1Leichtrahrzeull_e 
35 )Schwerfahrzeu2_e 
36 1moderne Messeinrichtooll_en 
37 !Smart-Meter-Gateway 

Summe 

Kalkulatorische Abschreibungen für 
Altanlagen auf 
AK/HK-Basl• 

Kalkulatorische Abschreibungen filr 
Altanlagen auf 

TNW-Basls 

Kalkulatorlsche Abschreibungen für 
Neuanlagen auf 

AK/HK-Baala 

Insgesamt 
gewichtet mit den 

Quoten nach § 6 1S. 3 
StromNEV 
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Anlage 2-4 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Anfangsbestand 
Kalkulatorische Restwerte für Kalkutatortsche Restwerte für Kalkulatortsche Restwerte für Kalkulatorische Restwerte Altanlagen auf AJ</HK-Basls Altanlagen auf TNW.ßasls Neuanlagen auf AKIHK-Basls 

1D· 1 Anlagengruppe 
Kabel 

1 !Kabel 220 kV 
2 !Kabel 110 kV 

•3 !Kabel Mittelspannungsnetz 
4 !Kabel 1 kV 
5 !Kabel Abnehmeranschlüsse 

FreUaltungen 
6 IFreileitunll_en 110-380kV 
7 !Freileitungen MlttelspannungsnelZ 
6 ! Freileitungen 1 kV 
9 I Freileilunl!_en Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 1380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 IHaup_tverteilerstationen 
15 IOrtsnetzstationen 
16 !Kundenstationen 

GnmdatUcksanla!!_en und Gebäude 
17 IStationsll_ebäude 
26 IGrundslücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
27 IBetriebsll_ebäude 
26 !Verwaltungsgebäude 

Alle Obrlgen Anlagegruppen 
10 IStationseinrichtungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Schalter 

Schutz•. Mess• und Oberspannungsschutzeinrichtungen. Fernsteuer-. Fernmelde-, 
11 I Fernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

Kopplungs-. Trafo- und Schaltanlagen 
12 ISonstlll_es 
18 !Allgemeine Stationseinrlchtungen. HIifsaniagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, 19 IAußenbeleuchtung in Umspann• und Schaltanlagen 
20 ISchalteinrichtunQ_en 

Rundsteuer•, Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Automatikanlagen. Strom- und 21 
~_annungswandler. Netzschutzelnrichtun_..g_en_____________ 

22 IOrtsnetz-TransfonmaIoren, Kabelverteilerschränke 
23 !Zähler, Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 
24 IT elefonleilunll_en 
25 !Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte): Verm~tlungseinric:hlungen 

30 Werkzeull_e/Geräte 
31 !Lagereinrichtung 
32 ! Hardware 
33 !Software 
34 I Leichlfahrzeull_e 
35 ISchwerfahrzeug_c 
36 !moderne Messeinrichtung_en 
37 !Smart-Meter-Gateway_ 

Summe 
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Anlag~ 2-4 e-netz Südhessen AG Az. BK8-21-12071-1002#1 

Endbestand 
Kalkulatorlsche Restwerte tilr Kalkulatorlsche Restwerte für Kalkulatorische Restwerte für Kalkulatorische Restwerte Altanlagen auf AK/HK-Basls ~anlagen auf TNW-Basls Neuanlagen auf AKIHK-Basls 

ID Anlagengruppe 
Kabel 

1 !Kabel 220 kV 
2 !Kabel 110 kV 
3 !Kabel Mittelspannungsnetz 
4 !Kabel 1 kV 
5 !Kabel Abnehmeranschlüsse 

Frelleltulll!_•n 
6 IFreileitung_en 110-380kV 
7 1Freileitungen MillelspannungsnelZ 
8 I Frelleitu~en 1 kV 
9 IFreileitu!'l!_en Abnehmeranschlüsse 

Statlo.nen 
13 1380/220/t 10/30/10 kV-Stationen 
14 IHaue.tvertei erstationen 
15 !Ortsnetzstationen 
16 IKundenstaUonen 

Grundstllcksanlajlan und G•bäude 
17 IStallonsg_ebäude 
26 !Grundstücks.anlagen, Bauten für Transportwesen 
27 IBetriebs_g_ebäude 
28 !Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 
10 I Stationseinrlchtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-. Mess- und Oberspannungsschutzeinrlchtungen. Fernsteuer-. Femmelde-
11 I Fernmess• und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

Kopplungs-. Trafo• und Schaltanlagen 
12 !Sonstiges 
18 !Allgemeine Stalionseinrichtungen. Hilfsanlag_en 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. 19 1Außenbeleuchtung_in Umspann- und Schaltanlagen 
20 (Schalteinrichtun,qen 

Rundsteuer•. Fernsteuer-, Fernmelde•. F.•. m_ mess•. Automatikanlagen, Strom- undl 21 Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen 
22 (Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 (Zähler. Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 
24 (Telefonleitun_g_en 
25 (Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschänsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vermltllungselnrlchtungen 

30 Werkzeu9.e/Geräte 
31 (Lagereinrichtung_ 
32 (Hardware 
33 ! Software 
34 I Leichtfahrzeug_e 
35 (Schwerfahrzeu2_e 
36 !moderne Messeinrichtung_en 
37 ISmart-Meter-Gatewat 

Summe 

Seite 2 von 2 



Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21 -12071 -1002#1 

Darstellung des SAV (Gesamt 

Netz-1D Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannun9_snetz 
Kabel Mittelspannun_9_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannun_9_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspan'nung_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspennun~snetz 
Kabel Mittelspannun9_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannun9_snetz 
Kabel Mittelspannun9_snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittelspannun9_snetz 
Kabel Mittelspannun9_snetz 
Kabel Mittelspannung_snetz 
Kabel Mittels~n_r,_u_11jl_Snetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 

Anschaf-
fungsjahr 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

00:J 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

für die 
Ennlttlung 
der kalk. 
Abschr. 

Abschrelbunge IAbschrelbunge 
n zu AK/HK n zu TNW 

[EUR] [EUR] 

Anfangsbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Anfangsbestand Endbestand 

für die 
Ennlttlung 
derkalk. Restwerte der Restwerte zuAbschrelbunge·1·Abschrelbunge I Restwerte der ·1· Restwerte zu Anschaf-Netz-10 , Anlagengruppe Abschr. n zu AK/HK n zu TNW AK/HI< TNW AK/HK TNWfungsjahr verwendete [EUR] [EUR] [EUR) [EUR) [EUR] [EUR) 
AK/HK 
[EUR] 

Kabel Mittelspannun9_snetz 2018 
Kabel Mittelspannungsnetz 2019 
Kabel Mittelspannungsnetz 2020 
Kabel Mittelspannungsnetz 2021 
Kabel 1.kV 1982 
Kabel 1 kV 1983 
Kabel 1 kV 91 
Kabel 1 kV 1985 
Kabel 1 kV 1986 
Kabel 1 kV 1987 
Kabel 1 kV 1988 
Kabel 1 kV 1989 
Kabel 1 kV 1990 
Kabel 1 kV 1991 
Kabel 1 kV 1992 
Kabel 1 kV 1993 
Kabel 1 kV 1994 
Kabel 1 kV 1995 
Kabel 1 kV 1996 
Kabel 1 kV 1997 
Kabel 1 kV 1998 
Kabel 1 kV 1999 
Kabel 1 kV 2000 
Kabel 1 kV 2001 
Kabel 1 kV 2002 
Kabel 1 kV 2003 
Kabel 1 kV 2004 
Kabel 1 kV 2005 
Kabel 1 kV 2006 
Kabel 1 kV 2007 
Kabel 1 kV 2008 
Kabel 1 kV 2009 
Kabel 1 kV 2010 
Kabel 1 kV 2011 
Kabel 1 kV 2012 
Kabel 1 kV 2013 
Kabel 1 kV 2014 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Anfangsbestand Endbestand 

Netz-lD 

·

Anlagengruppe 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

•Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeransch lüsse. 
Kabel Abnehmeransch lüsse 
Kabt:I Au1u:d111 1cuc1 11:sd 1lü:s:se, 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Anschaf-
fungsjahr 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

fürdfe 
Ennlttlung 
der kalk. 
Abschr. 

Abschrelbunge 
nzu AK/HK 

[EUR] 

Abschreibunge 
nzuTNW 

[EUR) 

Restwerte der Restwerte zu 
AK/HK TNW 
[EUR) {EUR) 

Restwerte der Restwerte zu 
AKJHK TNW 
[EUR) [EUR] 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Anfangsbestand Endbestand 

für die 
Ennlttlung 
derkalk.- Abschreibunge Abschrelbunge Restwerte der Restwerte zu Restwerte dar Restwerte zuAnschaf-Netz-1D Anlagengruppe Abschr. n zu AK/HK nzuTNW AK/HK TNW AK/HK TNWfungsjahr 

Kabel Abnehmeranschlüsse 2017 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2018 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2019 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2020 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2021 
Freileitungen Mittelspannung_snetz 1992 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 1993 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 1994 
Freileitungen Mittelspannung_snetz 1995 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 1996 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 2015 
Freileitungen Millelspannung_snetz 2016 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 2019 
Freilei lun_9_en 1 kV 1992 
Freileitung_en 1 kV 1993 
Freileitung_en 1 kV 1994 
Freileitung_en 1 kV 1995 
Freileitungen 1 kV 1996 
Freileitungen 1 kV 20, 
Freileitungen 1 kV 2005 
Freileitungen 1 kV 2008 
Freileitung_en 1 kV 2019 
Freileitungen 1 kV 2020 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 2019 
Schutz-. Mess- und Oberspannungsschutzeinrichtungen, Femstl 1997 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 1998 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtun_9_en, Fernst! 1999 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 2000 
Schutz__-. fvless- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsi] 2001 
~hutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernstl 2002 
Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen. Fernst, 2003 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungeri_. Fernst, 2004 
Schutz-._Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst, 2005 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschulzeinrichtungen, Fernstj 2006 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsti 2007 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtun_9_en. Fernsil 2008 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen. Fernstl 2009 

[EUR] [EUR] [EUR] [EUR) [EUR] [EUR] 
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Anlage 2-5 e-netz Sudhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Anfan_g_sbestand Endbestand 

Netz-10 Anlagengruppe Anschaf-
fungsjahr 

für die 
Ennlttlung 
der kalk. 
Abschr. 

verwendete 
AKIHK 
(EUR] 

Abschrelbunge 
n zu AK/HK 

[EUR] 

Abschrelbunge 
nzu·TNW 

[EUR] 

Restwerte der Restwerte zu 
AKIHK TNW 
(EUR] [EUR] 

Restwerte der Restwerte zu 
AKIHK TNW 
[EUR] [EUR) 

-1 

Schutz-, Mess- und Oberspannungsschutzeinrichtungen, Fernst! 
Schutz-, Mess- und Übersp_a_nnungsschulzeinrichlungen, Fernst 
Schutz-, Mess- und'Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst! 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst; 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernstl 
Schulz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichlungen, Fernstl 
Schutz-. Mess• und Überspannungsschutzeinrichtunge,0=ernsi] 
Schulz-, Mess• und Überspannungsschutzeinrich-lun.!!_en, Fernstl 
Schutz-. _Mess• und Überspannungsschutzeinrichlun9en, Fernstj 
Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst! 
Schulz-, Mess- und Überspannun~utzeinrichlun~en, Fernstl 
Schulz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtun9en, Fernstl 
Or tsnetzstationen 
Orlsnetzstalionen 
Orlsnetzslalionen 
Orlsnetzstalionen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
onsnetzs1auonen 
Orlsnetzslalionen 
Orlsnetzslalionen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Or tsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Orlsnetzstationen 
Orlsnetzslalionen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzslalionen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 . 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
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Anlage 2-5 , e-netz Südhessen AG Az.. BKB-21-12071-1002#1 

Anfan.9.sbestand Endbestand 

Netz-lD 

. 

Anlagengruppe 

Ortsnetzslalionen 
Orlsnetzslalionen 
Orlsnetzstationen 
Ortsnetzstalionen 
Ortsnelzslalionen 
Stationsgebäude 
Stationsgebäude 
Slalionsgebäude 
Stalionsgebäude 
Staüonsgebäude 
Staüonsgebäude 
Staüonsgebäude 
Stalionsgebäude 
Stalionsgebäude 
Stationsgebäude 
Stationsgebäude 
Stalionsgebäude 
Stalionsgebäude 
Stationsgebäude 
Stalionsgebäude 
Stationsgebäude 
Stationsgebäude 
s1„Liu11~y„t,iiude 
Stationsgebäude 
Stalionsgebäude 

,Stalionsgebäude 
Stationsgebäude 
Stationsgebäude 
Stationsgebäude 
Stalionsgebäude 
Slationsgebäude 
Schalteinrichtungen 
Schalteinrichtungen 
Schalteinrichtungen 
Schalteinrichtungen 
Schalteinrichtungen 
Schalteinrichtungen 

Anschaf. 
fungsjahr 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2007 
2008 
201 1 
20·12 
2013 
2015 
2016 
201 7 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

für die 
Ennlttlung 
derkalk. Abschrelbunge IAbschreibung& 

n zu AKJHK n zu TNW 
[EUR] [EUR] 

Restwerte der Restwerte zu 
AK/HK TNW 
[EUR] [EUR] 

Restweite der Restwerte:zu 
AKJHK TNW 
[EUR] [EUR] 

1 
1 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BK8-21 -12071-1002#1 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automati_kanj 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Aulomalikanl 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-. Fernmess-: Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automalika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-. Aulomatika 
Rundsteuer-. Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automalika 

2005 

Anfangsbestand Endbestand 

für die 
Ermittlung 
derkalk. 
Abschr. 

Abschreibunge 
nzu AKJHK 

[EUR) 

Abschrelbunge. 
nzuTNW 

[EUR] 

Restwerte der 
AKJHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Netz-lD 

1. 

Anschaf.Anlagengruppe 
fungsJahr 

Schalteinrichtungen 1996 
Schalteinrichtungen 1999 
Schalte inrichtun_g_en 2000 
Schalteinrichtun_g_en 2001 
Schalteinrichtungen 2002 
Schalteinrichtun_g_en 2003 
Schalteinrichtun_g_en 2004 
Schalteinrichtun_g_en 2005 
Schalteinrichtun_g_en 2006 
Schalteinrichtun_g_en 2007 
Schalteinrichlun_g_en 2006 
Schalleinrichtun_g_en 2009 
Schalteinrichtun_g_en 010 
Schalteinrichtungen 201 1 
Schalte inrichtun_g_en 2012 
Schalte inrichtun_g__en 2013 
Schalteinrichlung_en 2014 
Schalteinrichlun_g_en 2015 
Schalle inrichtung_en 2016 
Schalle inrichtung_en 201 7 
Schalleinrichtungen 2016 
Schalteinrichtung_en 2019 
Schalteinrichtungen 2020 
Schalteinrichtung_en 2021 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Femmess-, Automatikanl 1997 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Fernmess-, Automatikanl 1996 
Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernmess-, Aulomatikanl 1999 
~ ridsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanl 2001 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanl 2002 
Rundsteuer-. Fernsteuer- , Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanl 2003 
Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernmess-, Automatikan1 2004 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BK8-21-12071-1002#1 

Anschaf-Netz-1D Anlagengruppe fungsjahr 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-. Automatika1 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femmess-. Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femmess-. Automatika 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1993 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 1994 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 1995 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 1996 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 1997 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 1998 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 1999 

•• Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2000 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2001 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2002 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2003 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2004 
Ortsnetz-Transfo!matoren,.Kabelverteilerschränke 2005 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2006 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2007 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2008 
Ortsnetz-Trimsformatoren, Kabelverteilerschränke 2009 
Ortsnetz-Transfor 111i:1l u1 "' 11 Kc;Uclv~1 lt:ilt:rsc:hränke 2010 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertei lerschränke 2011 
prtsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2012 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertei lerschränke 2013 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2014 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2015 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertellerschränke 2016 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2017 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2018 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2019 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2020 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2021 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-EmP.fänger 2018 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfän_9_er 2019 
Telefonleitun_9_en 1992 

für die 
Ermittlung 
der kalk. 
Abschr. 

Abschreibunge Abschrelbunge 
n zu AKJHK nzuTNW 

[EUR] [EUR) 

Anfangsbestand 

Restwerte der Restwerte zu 
AKJHK TNW 
[EUR] [EUR) 

Endbestand 

Restwerte der Restwerte zu 
AK/HK TNW 
[EUR) [EUR) 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Netz-10 Anlagengruppe 

Telefonlei tun9-en 
Telefonlei tungen 
Telefonleilun_g_en 

• 1 Telefonleitun.9_en 
Telefonleitun_g_en 
Telefonleitunll_en 
Telefonlei tun.9_en 
Telefonlei tunll_en 
Telefonleilunll_en 
Telefonlei tungen 
Telefonleilunll_en 
Telefonlei tunle!_en 
Telefonleitung_en 
Te lefonleitung_en 
Telefonleitung_en 
Telefonleitunll_en 
Tele fonleitun_g_en 
Te lefonleitun_g_en 
Te le fonleilungen 
Te le fonleitun_g_en 
Te lefonleilun_g_en 
Telefonleitun.9_en 
Telefonteitun_g_en 
Telefonleitun~_en 
Telefonleitungen 
Telefonleilung_en 
Telefonleitun_g_en 
Grundstücksanlag_en. Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlall_en, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanla9_en , Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlale!_en, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Anschaf• 
fungsjahr 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

für die 
Emilttlung 
der kalk. 
Abschr. 

Abschrelbunge 
n 21,1 AK/HK 

[EUR] 

Abschrelbunge 
nzuTNW 

[EUR) 

Anfangsbestand 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 
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Anlage 2-5 

Nett-1D Anlagengruppe 

Grund_stücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanla_g_en, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für.Transportwesen 
§rundstücksanlagen, Bauten für Trans_e_ortwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen , Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportweseo 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Belriebs_9_ebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebs_f!_eb~uu„ 
Belriebs_g_ebäude 
Betriebs_g_ebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebs_g_ebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebs_g_ebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebs_9_ebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebs_g_ebäude 
Belriebs_g_ebäude 
Betriebsgebäude 

Anschaf• 
fongsjahr 

2007 
2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1972 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1983 
·1984 

1985 
1986 
1988 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1997 
2001 
2003 
2004 
2005 
2008 

e-netz Südhessen AG 

für die 
Ennlttlung 
der kalk. 
Abschr. 

Abschrelbunge 
n zu AKJHK 

[EUR] 

Abschrelbunga 
n zuTNW 

[EUR) 

Anfangsbestand 

Restwerte der 
AKJHK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Az. BKB-21-12071-1002#1 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
· rNW 
[EUR) 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Anschaf-Netz-1D Anlagengruppe 
fungsjahr 

BetriebsH_ebäude 2011 
Betriebsgebäude 2012 
BetriebsH_ebäude 2014 
Betriebsgebäude 2016 
BetriebsH_ebäude 2017 
BetriebsH_ebäude 2018 
BetriebsH_ebäude 201 
Betriebsgebäude 2021 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2014 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2015 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, WerkzeuH_elGeräte); Vermittl 2016 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2017 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermitll 2018' 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermitll 2019 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitU, 2020 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitU, 2021 
WerkzeuH_e/Geräte 2008 
WerkzeuH_e/Geräte 2009 
WerkzeuH_e/Geräte 2010 
Werkzeuge/Geräte 201 1 
WerkzeuH_e/Geräte 2012 
Werkzeu_g_e/Geräte 2013 
Wcrkzcu~e/Gerä te 2014 
Werkzeu_g_e/Geräte 2015 
WerkzeuH_e/Geräte 2016 
Werkzeu9e/Geräte 2017 
Werkzeuge/Geräte 2018 
WerkzeuH_e/Geräte 2019 
Werkzeuge/Geräte 2020 
WerkzeuH_e/Geräte 2021 
Hardware 2018 
Hardware 2019 
Hardware 2020 
Hardware 2021 
Software 2019 
Software 2020 
Software 2021 

für die 
Ennlttlung 
derkalk. 
Abschr. 

Anfangsbestand 

Abschreibunge IAbschrelbunge Restwerte der Restwerte zu 
n zu AK/HK n zu TNW AK/HK TNW 

[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] 

Endbestand 

Restwerte der Restwerte zu 
AKIHK TNW 
[EUR) [EUR] 
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Netz-1D Anlagengruppe Arischaf-
fungsjahr 

Anfangsbestand 

für die· 
Ermittlung 
derkalk. 
Abscbr. 

Abschreitiunge IAbschrelbunge IRestwerte der 
n .zu AK/HK n zu TNW AK/HK 

[EUR] [EUR) [EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Endbestand 

Restwerte der 
AKJHK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR] 

Leichtfahrzeu_g_e 2017 
Leichtfahrzeu_g_e 2018 
Leichtfahrzeuge 2019 
Leicl:ltfahrzeu_g_e 2020 
Leichtfahrzeu_g_e 2021 
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Berechnung der kalkula_torisc_hen Elgenkapltah1e~l_11suni 

Ziffer 

1. 
2. 
3 . 
3.1. 
311 . 
3.1.1 1 
3,1.1 2. 
3 1.1 3 
3.1.1.4. 
3.1.1.5 
3.1-2 
3.1.2.1. 
3.1.2.2 
3 1-2.3. 
3.1.2 .4 
3.1.2 .5. 
3.2. 
3 21 
3.2.2 
32.3. 
32.4 
3.2.5. 
4 . 
4 1 
4 2. 
4.3. 
4.4 . 
4.5 
4.6 . 
5. 
51. 
52 
5.2.1. 
5 211 
5.2.1.2 
52.1 3 
5.2.1.4. 
5215 
5 2.1.6. 
5.2.1.7 
522 
5-22.1 . 
5 2-2.2. 
52 2.3. 
52 2.4 
522.5 
5.22.6 
5.2.2.7. 
5.2 3 
5 231 
5.2 3 2 

Bezeichnung 

EiQenkapitalquote gem. § 6 StromNEV 
Fremdkapitalquote ge'!!.'._ § 6 StromNEV 
Kalkulatorlsche Restwer1e des Anlagevermögens 
Kalkulatorische Restwerte Anlagevermög~ für Altanla_g_en 
AJtarlagen ru Anschaffungs-und.H8'Stellungsko5,len (AKIHK) 
lmmalerielle Vermögensgcgenstän<Je oes Mlagevermögens (ohne SofMare) 
peleistete Anzahlungen und Aria~en im Bau 
Kalk. Restwerte des Sachanlageverm~ens zu AK/HK 
G1undstüekc 
Sonsti2_es 
Altanlagen 1lJ Tagesneuwerten (TNW) 
lmmalcrieOe Vermögensgege~~ta_r_:idc dc:!i An1agevermögens (ohne Soltware) 
geleistete Alll_a_tdungen und Anlagen im Bau 
Kalk. Restwerte des SachanlaQ_evermöoens zu TNW 
Grundstücke 
sonstiges 
Kalkulatorische Restwerte Anlagevennögen für Neuantaaen 
fmmalef'iellc Vcrmögonsgogenslände des Afiagevennögcns {ohne Softwaro) 
geleistete Anzahlungen uOd A..-agen im Bau 
Kalk. Resl\verle des SachanlagevermÖllens zu AKIHK 
Grundf.tücke 
Sonsti.2_es 
Bilanzwerte der Finanzanlagen 
~nteile an veiburx:tencn Untir°nehmen 
AuSleihunien an verbundene Unternehmen 
8ctc„gungen 
AUSieihungen an Unternehmen. mit denen ei!} Bete1liouOQ_sverhältnis besteht 
Werlpaplere des ArfagevermOg_ens 
Sonslige Austeihun.2_en 
BIianzwerte des UmlaulvermöQ_ens 
Vorräte 
Fordcn,ngen und ttonshge V~mögensgegenstände 
Forderungen aus Lieferungen und Leislungen 
EEG-Aus2_1e.::hsmechanisrnus 
KWKG-1:lclastvngsausgleich 
Olfshorenetzun~ag~ONU) 
Umlagemec~i:iismus fü r individuelle Netzentaelte oerrn)ß § 19 Abs, 2 StromNEV 
8elastungsaus2_leich für abschallbarc Lasten 
l!Q_Ü Ncttl<Unden 
Sonstiges 
fordon.mgen gegen verbu~~ne Untemehmen (z.B. Cäsh•P0011ng> 
EEG·Au!9._leietlsmechanismus 
KWKG.ßelaslungsausoleich 
Ollsho<enet2'Jml.>Qe (ONU) 
Umlagemechanissoos für individuele Netzcn1gc11 c gomari § 19 Abs. 2 StromNEV 
Betastvngsausg1e,ch lur abschaltbare Lasten 
g_11_iJ. Notzkundon 
Sonst.!2_es 
Forderungen gegen Unternehmen. nut denen ein Beteiligungsvcrhallnis bcs!chl 
EEG-Aus~eichSmechanismus 
KWKG·Oelastungsausgleich 

Anfangsbestand 
2021 
VNB 

[EUR) 

Kürzungen 
BNetzA 
(EUR) 

Anfangsbestand 
2021 

BNetzA 
(EUR) 

Endbestand 
2021 
YNB 

(EUR) 

Kürzungen 
BNetzA 
[EUR) 

Endbestand 
2021 

BNIIZA 
(EUR] 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

Eigenkapital• 
verzlnsung mit 
anerkannten 

Beträgen 
[EUR] 
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5.2.33. 
5.2.3.4 
5 2.35 
~~36 
5 2 3.7 
5.2.4 
5.3 
5 4 
5.4.1 
5 . ◄ .2 

5.4 3. 
5.4.4 
5.4 5 
5.4.6 
5.5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
92. 
9.3 
9.3.1 
9.32 
9.3,3 
9.3.4 
!l,_3~5, 
9.3.6. 
9.3.7 
10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
10.4 
10.5. 
10.6 
10.7. 
11. 
11.1. 
11.2. 
11 3 
11.4 
11.5. 
11.6 
11.7. 
!~-
12.1 

122 

13. 
13.1 
13 2. 
13 3 
13A 
13 5 
13.6 
13.7 
14. 

Offshorenelzurnagc (()NU) 
Umlagomechanisrn.,s für 1ndividueJ1e Netzentgelte gemaB § 19 Abs 2 StromNEV 
Belastungsausgler;h h)r abschaltbare Lasten 

ü. Netzkunden 
Sonst~es 
Sonstge Venn{()ensgegenstäncle 
Wertpapiere 
Kassenbestand. Bundosbank~lhaben. Guthaben bo1 Kredilimhtuten um Schecks 
EEG•Aus~teich:smechan.ismus 
KWKG-Belasungsausgleoch 
OffshO<enetZlJmlago (ONU) 
Umlagomochanismus für indNtduelle Netzent.9e1te gemaß § 19 Abs. 2 SlromNEV 
Belastungsausgloich für abschaltbare Lasten 
Sonsli9es 
Ka_~ ta!ausglelch$posten 
Aktiver Rechnun~abgrenzungsposten 
Aktiva latente Steuern 
Steueranteil dor Sonderposten mit RUckla.9..ea nteH 
Rückstellungen 
Rückslellur.-;Jen fü r Pensionen und ähnliche VerpßChru~cn 
Stoucrrückstell v~en 
sonstige ROckStellungen 
EEG·llu~eichsmecllanisn'<Js 
KWKG-Sela-Stungsau~!oich 
Oflshorene12ltmlage (ONU) 
Umla9emechanismus r..- individuelle Netzentgelte gemäß§ 19 Abs. 2 SlromNEV 
8efastungsausgJoich für absch:.llbare Laslen 
gQU, Netzkunden 
sonsrlll_es 
Erhaltene Vorauszahlung_~n und Anzahtunoen von Ku~~n 
EEG,Aus~eichsmochanismus 
KWKG-Belastungsausg!Coch 
Ollshoreneliumlage (ONU) 
Umlagomechan is,rus lur indNidu~llc Notzentgeua gemaß § 19 Abs. 2 StromNEV 
Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten 
ll_gü. NelZkunden 
Sonsti_g_es 
Unverzinslich• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
EEG·llu~eichsn,ecMnismus 
KWKG-Belastungsau52ieich 
Olfohoronctwmfogc (ONU) 
uniagemechanismus für individOelle Nelienrgelte gemaß § 19 Abs. 2StromNEV 
Belasl\Jng_o;au~eich f(ir abschaltbare Lasten 
.fil!.U. Netzkunden 
SonSl'!l_es 
Zuschüsse 
Sonderposten für lnvosttiooszuschüsse 
Erhalteoe Baukoslenzusctilsse einsct11or~,cti passMettcr Leistungen der 
AI\SChlussnenmer rur Ersraltung von NetzaoschlusskoSlen 
Sonstige Vorbindlichkelten, clie zinslo5 zur Vorfügung stohon 
EEG.AtJs~tc,chsmechanismus 
KWKG-Belasklngsausgteich 
O ffshorenetzunia2,.e (ONU) 
Umlagemechan,smus fUr indivio.Jelle Net~entgelte gcmaß § 19Abs 2 suomNEV 
Befastungsausglc1ch h.ir abschaltbare Lasten 
QQU Nelzlwnden 
Sonsti.9-es 
Passiver Rechnungsabgrenz.un, sten 
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15, 
16. 
17. 
18 
19 
20 
21. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30. 
31 
32. 
33 
34. 
35. 

2. 
3. 

PasslYe latente Steuern 
Kapltalausgltichspo5ten 
vemnslk:hes Fromdkajli_tal 
Ab1UQSkaPilal 
8ctriebsnotwe1"ldigos Vem»pen gem. § 6 StromNEV 
BM1ebsnorwcnd1ges E1genl<äpiläl 9en1. § 6 S~omNEV 
latsächtiche Eiaenkap1tatQuo10 .qem § 6 StrornNEV 
Ei9onkap1talquote gem § 6 SlfomNEV 
BetriebS1101Wendi9cs Yerm()!len gem. § 7 SlromNEV 
Belriebsnolw•ndioes E10enkap1tal gern. § 7 SlromNEV 
talsachhchc Eigenkapitalquote § 7 SlromNEV 
Eipenkapitalqu()(e qem § 7 StromNEV-
An1e, Neuanlagen an SAV 
Eigenkapit.al <40% 
davon Neuarl~en 

E1genka~tal >4~~ 
Ei9enkapilalms.sa1z ro, Neua,1agen (§ 7 Abs 4 S. 1 StromNEVl 
E1genl<apitalzilssa1.t lür Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 SlromNE\/l 
Zinssatztür übersctuessonden EK-Anleil >40-/4 (§ 7 Abs. 7 ~ti::omNEV> 
Kalkulatorische Eigenkapitalveninsung 

Stooom,osszahl (i1_1_Abs. 2 GewStGl 
Mcbcsatz (§ 16 GewSlG) 
kalk. Gewerbesteuer ( = kalk. EK-Verz. x Steuonnesszahl x Hebesatz) 

5.07°/o 
3051¾ 
1,7 1°1. 

Berechnung der kalkulatorischen Gewer~e_~teuer 
3.5% 
41 1o/'o 
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Herteltung der Eingangsdaten für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Ziffer Position 
18. Abzugskapltal Bezol<:ll_u_nJ 

6 . S_!aieranteil der Sooderposten mit Rücl<Jagcantci'I Obe.rR_ren2e 
9 Rlickstellull!Jen talsäctliche EK-Ouole 
10. E,haltene Vorau svihlungen und Anzahlungen von Kunden an2_8W8ndete EK-Ouote 
11. Unverzinsliche Vefbindhchke1ten aus Lieferungen und Lo-stuogon FK-Ouole ( • 1 • EK-Quote) 
12 Zuschüsse 
13 Sonsttge Verbindlichkeiten. die ~i~os zur Verfügung stohen 
14. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
17. Kapi alaus9loichsPOS1en 
16 Veriinsliches Fremdkap1IaI 

Summe: 

Ziffer ;-. Position Wert 
(EUR}· 19. . ..B.trieb•n-ndloea Verm&gen nach§ 6 StromNEV 

3.1.1. Altanlagen w Msd\alfunps -und Herstellungskosten (AK/HK) 65.267.645 
3.2 Kalkulatorische Restwe<te AnlaQeverm6oen rur NeuanlaQen 263.221 .179 
4. BIianzwerte der Finanz.anlagen 
5 Bilanzwerte cics u~auf\'ermoaens 4.359.560 

Summe: 352.868.605 

Ziffer WertQuote23. Betrlel!s~ndl: n nach§ 7 StromNEV 1 (EUR) 
3.11 . A1tant09en ru AnSChalfunos•und Herstellungskosten (AK/HK) (K FK.Quote § 6) 1 40.046304 
3.1.2 Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) (K EK-Ouote § 6) 1 33.446.577 
3.2. KalkulatO<iSChe Rest'A•erte AnlageveonOgen fi.Jr Neuanlagen 263.221.179 
4. Blanzwerte der Finanzanta_!l_en 
5. Bilanzwerte des Umlautvcrn1ö~em~ 4.359.580 

Summe:! 361.073.642 

Ziffer Position 
27. Anteil Neuanlagen ai,_S.<l_lf_ Quote Wert 

(EURJ 
3.1.1. Altanlagen 2JJ AnSChallungs. und Herstellungskosten (AK/HK) (l< FK.Quotc § 6) 40.046 3041 
3.2 Altanlagen zu Tagesneuwertcn (TtNJ) <• EK-Ouote § 6) 33.446 577 1 
4. Kalkulatorische Restwerte Arfagevermögen für Neu~l)lagen 203.221.1791 

Sunune. 356.714.061 
Anteil Ziffer 4 . an Summe: 79.40% 

Ziffer I Position 
35. 1 Eiger,kapitalverzinsun1 

wenn belliebsnotwendi9es EK < 0 
ansonsten: 
rur E.K< ,100/4. davon Neuanla.2_en + 
für EK< 40% • davon AJtarla_2er1 ...-
Eijl_enkap1tal >40¼ 

Zttrer I P011ti0n 
Elgenkapltalantella 

28 IE!!!_enkapital <40¼ 
29. 1cJavon Nevanal!_en 
30. 1davon AltanIa2_en 
31. IE~enkapital >40'/4 

Berechnung 

(Ziffer 23 K EK-O<Jole § 7 ) 
(Ziffer 29 x z,rrer 27> 
(Ziller 29 x (1 • Ziffer 27)) 
(Ziller 23 x(tats . • angow. EK-Ouoto § 7)) 

Be1echnung 

(Ziller 24 x Zilfcr 32) 

( Ziffer 29 x Ziller 32) 
{Ziller 30 x 7.dlcr 33) 
{Ziller 31 K Zif fer 34) 

Erii_ebnis: 
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Anlage 2-1-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Gesamtkostenblatt 

vom Netzbetreiber. Kürzungen anerkannte Kosten 
Ziffer Kostenart angegebene Kosten BNetzA BNetzA 

1. Aufwandsl!_lelche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
1.1.1.1. Aufwend_ll_ngen für die Beschaffung von Verlustener~e 
1.1.1.2. Aufwendungen für Strome.inspeisung durch Betreiber dezentraler Er:zeugungsanla2_en 
1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmenl 
1.1.1.2.2. nachKWKG 
1.1.1.2.3. nach_§_ 18 StromNEV 
1.1.1 .2.4. Einspeisemana2_ement-Maßnahmen 
1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 1.1.1 .4. Standardlastprofilen 
1.1.1 .5. Konzessionsabgalie 
1.1.1.6. Aufwendungen für den EEG-Aus~elchsmechanlsmus 
1.1 .1.7. Aufwendungen für den KWKG-Belastungsausgleich 
1.1.1.8. Aufwendungen für die Offshorenetzumlage (ONU) 
1.1.1.9. Aufwendungen für den Umlagemechanismus für Individuelle Netzentg~lte gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 
1.1.1.10. Aufwendungen für den Belastung_saus_gleich für abschaltbare Lasten 
1.1.1.11. Sonstiges 
1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1.1. Aufwendungen für vorgelagerten Net:zbetreiber (Leistung/Arbeit) 
1.1.2.1.2. Aufwendungen für vorgelagerten Netzbetreiber (Messstellenbetrieb) 
1.1.2.1.3. Aufwendung~n_für_Netzreservekapazllät 
1.1.2.1.4. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1.5. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 
1.1.2.1.6. Sonstiges 
1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom g_egenüber Dritten 
1.1.2.3. Aufwendun2_en für überlassene Netzinfrastruktur 
1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsfü~rung_ 
1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltun9_i,leistungen 
1.1.2.6. Sonsti2_es 
1.2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 
1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
1.2.2.1. Altersversor9_1.mg 
1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
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(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

vom Netzbetreiber anerkannte Kosten 
Ziffer Kostenart BNetzA 

1,3, 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.5. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5,1 4. 
2. 
2.1 . 

2.1.1 . 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 

[EUR] 
Zinsen und ähnliche Aufwendung_en 
gegenüber verbundenen Unternehmen 
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
gegenüber Kreditinstituten 
Zinszuführungen zu Rückstellungen 
Sonstiges 
Sonsti_!!_e Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Belträ(l_e 
Verslcherun_[en 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeltschrttten 
Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten und Auslösunll_en 
Bewirtun-9_ und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Aufwendungen aus vorzeitigem Anlagenabgang 
Sonstiges 
Abschreibung_en 
Immaterielles Anlagevermög_en 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 
Werten 
Sonstiges 
Kalkulatorische Abschreibunll_en 
Abschreibungen Umlaufvermögen 
Abschreibungen auf Finanzanlagen.und auf Wertpapiere des Umlau_fvermögens 
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
Kalkulatorische Gewerbesteuer 
Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
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Ziffer 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.1. 
5.4.2. 
5.5. 

5.5.1. 

5.5.2. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.1. 
5.6.1.2. 
5.6.1.3. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.3. 
5.7.4. 
5.7.5. 
5.7.6. 
5.7.7. 
5.7.8. 
5.7.9. 
5.7.10. 
l.b. 

Kostenart 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderu ngen 
aktivierte Eigenlelstunll_en 
sonstige betriebliche Erträ9_e 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellun2_en 
Erträ2_e aus Blindstrom 
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen autr=orderungen 
Erlöse aus Anlagenabgängen 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Beteiligungen 
Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 
Sonstig_es 
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des F inanzanlagevermögens 
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von verbundenen 
Unternehmen 
Sonstill_es 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Erträge aus Finanzanlagen 
Erträge aus verzinslichen Flnanzania.!!_en 
Erträge aus Cash-Poollng 
Sonst12_es 
Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehme_r,_(z.B. Cash-Poolinll_) 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Wertpapieren 
Erträ.!!.e aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbank und Kredltlnslltuten 
andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
IJ_msatzerlöse (nicht aus Netzentgeltenl 
Konzessionsabgabe 
Erlöse aus dem EEG-Aus9.leichsmechanismus 
Erlöse aus dem KWKG-Belastungsausgleich 
Erlöse aus der Offshorenetzumlage (ONU) 
Erlöse aus dem Umlagemechanismus für indiViduelie Netzentgelte gemäß§_ 19 Abs. 2 StromNEV 
Erlöse aus dem Belastun9sausgleich für abschaltbare Lasten 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträ2.en 
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus der Auflösun_g_ von Investitionszuschüssen 
sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträll_e 

vom Netzbetreiber anerkannte Kosten 
BNetzA 
[EUR: 
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Anlage 2-2-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen A~ Az. BKB-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Netzgebiete: 0 (Originäres Netz) 

Anlagen-
gruppen-
nummer 

Anlagengruppe 
von 1947 1998 

bis 1997 2021 
1 Kabel 20 V 
2 Kabel 110 kV 
3 Kabel Mittelspannungsnetz 
4 Kab 11 k 
5 Kabel A a schl"" ss 
6 Freileitungen 1 - 8 
7 Freileitungen Mittelsp nnu gsne 
8 Freileitungen 1 kV 
9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 

11 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo 
und Schaltanla en 

12 Sonstiges 
13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 Hau ptvertei lerstationen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 
17 Stationsgebäude 
18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 
25 Fahrbare Stromaggregate 
26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

29 

30 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 
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Anlage 2-3-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Kabel 
1 !Kabel 220 kV 
2 !Kabel 110 kV 
3 1Kabel Mittelspannungsnetz 
4 !Kabel 1 kV 
5 !Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 
6 IFreileitu~en 110-380kV 
7 !Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 !Freileitungen 1 kV 
9 !Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 1380/220/110/30/10 kV-Slationen 
14 1 HauJ>.tverteilerstationen 
15 IOrtsnelzstationen 
16 IKundenstationen 

Grundstücksanlagan:und Gebäude 
17 IStationsiebäude 
26 IGrundstücksanlagen. Bauten für Transportwes.E'n 
27 IBetriebsiebäucle 
28 !Verwal tungsgebäude 

Allo übrigen Anlagegruppen 
10 IStationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-. Femmelde-. 
11 IFernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

KopplunQs-. Trafo- und Schal .ar1lagen 
12 1Sonstiges 
18 IAl lgemeine Stationseinrichtungen. Hillsanlagen 

19 1 
ortsleste ·Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, 
Außenbeleuchtung in Umspann- und Schaltanlagen 

20 JSchalleinrichlu1:!9~tl 

2 1 Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Automatikanlagen. Strom- und 
Spannur)g~w~ndler. Netzschutzeinrichtungen 

22 IOrtsnetz-Translormatoren, Kabelverteilerschränke 
23 !Zähler, Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Emplänger 
24 !Telefonleitungen 
25 1Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitUungseinrichtungen 

30 Werkzeuge/Geräte 
31 llagereinrichtun9. 
32 1 Hardware 
33 !Software 
34 1 Leichtfahrzeu~ 
35 !Schwerfahrzeuge 
36 !moderne Messeinrichtung.en 
37 !Smart-Meter-Gateway 

Summe 

K~lkulatorlsi:he Abschreibungen 

1D Anlagengruppe 

Kal.kulatortsche Abschreibungen für 
Altanlagen auf 
AKIHK-Basla 

Kalkulatorlsche Abschreibungen für 
Altanlagen auf 

TNW-Basls 

Kalkulatorfsche Abschreibungen für 
Neuanlagen auf 

AK/HK-Basls 

Insgesamt 
gewichtet mit den 

Quoten nach § 6 1 s. 3 
StromNEV 
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Anlage 2-4-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Allfangsbestand 

Kalkulatorische Restwerte 

1D Anlag•ngruppe 
Kabel 

1 !Kabel 220 kV 
2 !Kabel 11 0 kV 
3 !Kabel Mittelspannungsnetz 
4 !Kabel 1 kV 
5 !Kabel Abnehmeranschlüsse 

Frtlltltung•n 
6 IFreileilu!!!l_en 110-380kV 
7 IFreileitungon Mhtelspannun[snetz 
8 IFrelleitun[en 1 kV 
9 1 Freileitu!!l!_en Abnehmeranschlüsse 

S_tatl.onen 
13 1380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 I Hauptverteilerstallonen 
15 IOrtsnelZStationen 
16 IKundenstationen 

Grundstllcksanläi•n und Gebäude 
17 IStatlonsl!_ebäude 
26 IGrundst0cksanlagen. Bauten für Transf)<l_rtwesen 
27 IBetriebs[ebäude 
28 !Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 
10 IStationseinrichtungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Schalter 

Schutz•. Mess• und Überspannungsschutzeinrichtungen. Femsteuer., Fernmelde•, 
11 IFernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

Kopplungs-. Trafo• und Schaltanlagen 
12 I Sonstil!_es 
18 !Allgemeine Stallonseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, 19 IAußenbeleuchtung In Umspann- und Schaltanlagen 
20 ISchalteinrichtun_g_en 

Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernmess-. Automalikanlagen. Strom- und21 
Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen 

22 !Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 ! Zähler. Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 
24 I Telefonleitun~n 
25 IFahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräle); Vermfttlungseinrichtungen 

30 Werkzeul!_elGeräte 
31 l l agereinrich1ung 
32 !Hardware 
33 ISottware 
34 ILeichtfahr:teu[e 
35 ISchwerfahrzeu[e 
36 !moderne Messeinrichtun[en 
37 ISmart-Me1er-Gatewa>-_ 

Summe 

Kalkulatorlache Restwerte für Katkulatortsche Restwerte für Kalkulatorische Reetwerte für 
Altanlagen auf.AK/HK-Baals Altanlagen auf TNW•Basls Neuanlagen auf Al</HK-Basts 

VNB 
~UR] 
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Anlage 2-4-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21 -12071 -1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Endbestand 

Kalkulatorische Restwerte 

10 Anlagengruppe 

Kabel 
1 !Kabel 220 kV 
2 !Kabel 110 kV 
3 !Kabel MittelspannunlJ.snetz 
4 !Kabel 1 kV 
5 !Kabel Abnehmeranschlüsse 

Frellaltungen 
6 IFreileitunlJ.en 110-380kV 
7 IFrcileltungen M~telspannungsnetz 
8 IFreileitUnlJ.en 1 kV 
9 IFreileitun.9..en Abnehmeranschlüsse 

Stationen 
13 13801220111 0130110 kV-Statlonen 
14 JHau.e_tverteilerstationen 
15 !Ortsnetzstationen 
16 ·IKundenstallonen 

Grundatllck&anlagen und GebllUde 
17 IStaUonsg_ebäude 
26 IGrvndstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
27 !Betriebsgebäude 
28 IVerwallungsgebäude 

Alla übrigen Anlagegruppan 
10 IStatlonselnrichlungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Schaller 

Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-. Femmelde-
11 IFernmess„ und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

Kopplungs-. Trafo- und Schaltanlagen 
12 ISonstig_es 
16 !AllgemeineSlationseinrichlungen, Hilfsanla_[en 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. 19 1Außenbeleuchtung in Umspann- und Schaltanlagen 
20 ISchalleinrichtungen 

Rundsteuer•, Femsteuer-. Fernmelde•. Fernmess-, AutomaUkanlagen. Strom- und21 Spannungswandler, Netzschul2einr1chtungen 
22 IOrtsnetz-Transformaloren, Kabelverteilerschränke 
23 I Z:ähler, Messeinrichtungen. Uhren, TFR-Empfän9_er 
24 IT elefonleilunll_en 
25 IFahrbare Stromaggregate 

29 Geschällsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 

30 Werkzeul[e/Geräte 
31 !Lagereinrichtung_ 
32 !Hardware 
33 !Software 
34 ILeichtfahrzeu9.e 
35 ISchwelfahrzeulJ.e 
36 !moderne MesseinrichtUnlJ.en 
37 ISmart-Meter-Gatewal'_ 

Summe 

Kalkulatorlsche Restwerte für Kalkulatorlsche Restwerte für Kalkulatorlsche Restw&rte für 
Altanlagen auf AK/HK-Basls Altanlagen auf TNW-Basls Neuanlagen auf AKIHK-Basls 

VNB 
{E_URJ 
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Anlage 2-5-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BK8-21-12071 -1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Darstellung di,s SAV (Gesamt 
Anfan9.sbestand Endbestand 

für die 
Ennlttlung 
derkalk. Abschreibunge IAbschrelbungeIRestwerte der Anschaf-Netz~ID Anlagengruppe Abschr. n zu AKJHK n zu TNW AK/HKfungsjahr [EUR] [EUR] ,, [EUR] 

Kabel Mittelspannungsnetz 1977 
Kabel Mi1telspannun-9_snetz 1979 

Restwerte zu Restwerte der 
TNW AK/HK 
[EUR] [EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 
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Anlage 2-6-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az.. BKB-21 -12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Berechnung dcr_kalk_ulato~ehen Elgenkapllalve12lnsun1 

Ziffer 

1. 
2. 
3. 
3.1 . 
3.11 . 
3.11 .1. 
3.1.1.2. 
3.1.1.3 
3.1.1 4 
3.1.1 5 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2 .2 
3,1.2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5 
3.2. 
3.2.1 
3.2 .2. 
323 
32.4 . 
32.5. 
4. 
4 1. 
4 2. 
4.3 
4A . 
4.5 
4.6 
5. 
5 1 
52 
5 2. 1. 
5 2.1.1 
5.2.1.2 
5 2.1.3 
5.2.1.4. 
5.2.1.5. 
5.2.1.6 
52.1 7 
5.2.2. 
5.2 21 
52 2.2 
52 2.3 

Bezeichnung 

Eigenkapi talquoto oe~§-6 S tromNEV 
Fremdkapilalquole ~r!!~__§_ 6 StromNEV 
Kalkulatorische Res twerte des An lagevermögens 
Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagon 
Allanla9e11 zu Anschaffungs• und Herslellungsl<oslon (AK/HK) 
Immaterielle Vermbgensgegeostande des Magevem,ogens (ohne Software) 
gelcistoto Anza~ngen und Anlagen ,m Bau 
Kalk. Restwerte des Sachanagevermögens zu AK/HK 
Grundstücke 
Sonst!!l_es 
Alla~agen zu_I~gesneuwcrtcn (TNW!_ 
Immaterielle VermOQensgegenstande des· Anlagevermogens (Ohne Software} 
geleistete Anzahlungen und Anlagen im 8au 
Kal k. Restwerte des Sachanlagov«m6gens zu TNW 
GrundstOCl<e 
Sonstipcs 
Kalkulatorische RQstworto Anlaoovonnögon für Neuanlagen 
lmmatcr'ielle VerrOOgensgegenslände ~es Aliagevermbgens (ohne Software) 
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
Kalll Re~\verte des Sachariagcvcrmögons zu AKJHK 
Grundstücke 
Sonstiges 
Bilanzwarte der Finanzanlaoen 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Ausleihu!:!2_en an verbundene unternahmen 
Betei igungen 
Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein B0tc1ligu_ng_svorhältnis bc&tchl 
Wertpapiere des Arlagevcrm6gens 
Sonstige Ausleihungen 
Bilanzwerte des Umlaufvermögens 
Vorräte 
Forderungen und sonshge Vermogensgegenslände 
Forderun~n ay_s Lieferungen und Leisl1n2_en 
EEG,Aus.2_leichsmechanismus 
KWKG-eerasiungsauS!)leiell 
O ffshorenetzumIa2_e (ONU) 

~2.51¼ 

Umlagcmcchanismus für indivKfuelle Netzentgelte gemiiß § 19 Abs. 2 StromNEV 
BeIastungsausg1e.:n fur abschallbare Lasten 
f!BU. Nelzlamdcn 
Sonsti,2_cs 
Forderungen gegen veIt>undene Unternehmen (Z.B. Gash-Pooli~ 
EEG -AuspleicttsmechanisnKJS 
KWKG-Belaslungsausglcieh 
Offshoreneln,ml~e (ONU) 

5 2.2.4. 1Umlagcmo~ani~lJS für ind,viduele Netzentgelte gemaß i 19 Abs 2 SlromNEV 
5 2 2.5. 1Belastungsausgleich für abschallbaro Lasten 
5.2.2.6. Jggü. Ne1Zkunden 
5 2.2.7 ISonSligos 
5 2.3. 1F0tderungen gegen Untcrnchn~~-,ntdcnon oin Beleiligungsverhallnis besteht 
5.2.3 1. I EEG·Aus~eichsmcchamsmus 
5.2.3.2. IKWKG-Belas1un9sau5!ll81ch 

Anfangsbestand 
2021 
VN8 

[EUR] 

Kürzungen 
BNalzA 
[EUR) 

Anfangsbestan<j 
2021 

BNa!ZA 
(EUR) 

Endbestand 
2021 
VNB 

[EUR] 

K012Ungan 
BNetzA 
(EUR) 

Endbestand 
2021 

BN•tzA 
(EU!g 

B~rachnung der 
k:a.lkulatorischen 

Eigenkapital• 
>19r.dnsung mit 

anerkannten 
Beträ91n 

[EUR] 
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Anlage 2-6-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071 -1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

5.2.3.3 
5.2.3.4. 
5.2.3.5. 
5.2.3.G. 
5.2.3.7 
5.2A 
53 
5.4 
5.41. 
5.4 2 
5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 
54.6 . 
5.5 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2 
9 3 
9.3 1 
9.3.2 
9.3.3 . 
·9.3.4 . 
9.3.5 
9.3.G. 
9 3.7 
10, 
10.1 
10.2 
103 
10.4 
10.5. 
10.6 
10.7 
11. 
11.1 
11.2 
1 1 J 
11.4. 
11.S 
11.6 
11.7 
1 2. 
121 

12 2 

13. 
131. 
13 2 
13.3 
13.4 
135 
13.6 
13.7 
14. 

O ffshorene12umlall_e (ONUJ 
u n1agcmccnanlsrrus 1ur mcuv,duette Netzentgelte gemaß § 19Abs. 2 StromNEV 
8elaslungsausgle1ch rür abschaltbare Lasten 
l!l!U, Netzl<unden 
SonSl!!!_CS 
Sonstige Vcm1ögensgegens1ände 
We<tpai,.ere 
Kasse~estand. Bundesbank.9._u thaben. Guthaben bei Kreditinstitu tenund Schectcs 
EEG·h.l~ e1ch smechanismus 
KWKG-BefastungsaUS,SJJOich 
Olfshorcnct2un1age (ONU) 
Un1agcmechanismus lur indlViduelle Netzentgelte gemäß§ 19 Abs. 2 SlromNEV 
BelaSlungsausgleich für abschaltbare Lasten 
Sonstiges 
Kap,tatausgleichspoSlen 
Aktiver Rachnunosabg_!!_n~ungspcsten 
Aktive latente Steuern 
Steueranteil der Sonderposten mit Rückla2_1anteil 
Rückslellunl!_en 
RUckstellungen für Pensionen und ähnlicho Vorpftichtungen 
Steuenückstenu~ en 
sonSlige Ruckslellungen 
EEG-Ausgloichsmechanismus 
KWKG•Belastu ngsausgteich 
Olfshorcnctiuml age IONU) 
U1riagemec~ni~ für individuelle Net2entoe1te gemäß§ 19 Abs 2 SlromNEV 
Belastungsausgleich h.ir abschaltbare Lasten 
g!J). NetzJa.mden 
Sonsl~es 
Erhalton• Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 
EEG·AUS9'eiCllSlll8Cllanismus 
KWKG·BelaslJJngsausgleich 
OIIS11oc·enetzumlage (ONU) 
Umlagcinectianismus für individuelle Netzentgelte gemäß§ 19 Abs 2 StromNE.V 
Betastungsausgleich lür abschaltbare Lasten 
~ü. Netzkunden 
Sonsti.2_es 
Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus U&ferungen und Leis tungen 
EEG-tws~eichsmechanismus 
KWKC ·Bolas~ngS<lusgleich 
u11sh0renetzum1a2._e (ONU) 
Umagemechanismus für indiviwene NelZentaelle gemaß § 19 Abs. 2 SlromNEV 
Belastungsausileich fur abiehallbare Lasten 
gg0 Nctzto.inden 
Sonslig_es 
ZuschOU& 
Sonderposten für lnves11tionsz.usch(JSS(t 
Erhaltene Baukostenzuschusse einschl;eßlich passivierter Leistungen Ger 
!',nSChlussnehmer zur Erstattung von NetzanschfusSkosten 
Sonstige Verbindlichkeiten. di& z.ins los ~ur Verfügung stehen 
EEG,Aus9-le!dtSmechamsmus 
KWKG-BelaslJJngsausgleich 
O llotioreoo12umlo~e (ONU) 
Urn1a_gemec:han1smus lur 1ndivi~~~!le Netzentgefte gemaß § 19 Abs 2 SlromNEV 
Befastunosaus_H_leieh IUr abschaltbare Lasten 
_gg_U. Netzku nden 
Sonsti2_e s 
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
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Anlage 2-6-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071 -1002#1 
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15. 
16. 
17. 
18 
19. 
20 
21 
22 
23. 
24 

25 
26 
27. 
28 
29. 
30 
31 
32. 
33. 
34. 
35. 

Passivo latonle Steuern 
KapitaJausgl@ichspasten 
Verlinsliches Fremdka~tal 
Ab2U9skae 1tal 

Belriebsnotwendig es Vermögen gern. § 6 StromNEV 
8elnebsnotwend19cs Eiclcnkapital oem. § 6 S~omNEV 
tatsächhch8 Eu:::aeokap1tal4!1ote pem. § 6 StrornNEV 
Egenkap1IaIquoIc gem, § 6 StromNEV 
Be~1eb8'1otwendiges Vffl11ÖAen gern. § 7 StromNEV 
Betnebsnotwcndigcs Eigonkapital9em § 7 SlromNEV 
~~~cr,rtehe Eigenkapltalquote § 7 StromNE.V 
Eiclenkap;talquote 9em. § 7 S~omNEV 
Anteil Neualiapen an SAV 
Egen.kap1tal <40'/o 
davon Neuanlagen 
davon AJtaria2en 

Eigenkapital >40% 
E1pen1<apitaIzinssat2 lur Neuanlagen(§ 7 Abs 4 S. 1 StrornNEV) 
Eiocnkapitalzinssat2 lür AllanIaoen (§ 7 Abs. 4 S. 2 S~omNEV) 
Zinssat2 tur Ubetschiessenden EK-Antei >40% <i7 Abs 7 StromNEV) 
Kalkulatorische Eigenkapit:alverzlnsuno 

5.07% 
3.51% 
1.7 1% 

1. 
2. 
3. 

Steuonnesszahl (§ 11 Abs. _2_G_eWSlG) 
Hcbcsatz (§ 16 GewStG) 
kalk. Gewerbesteuer( = kalk. EK-Ven:. x Stoutnnesszahl x Hebesa_!& 

3,5¼ 
410% 

Berechnung der kalkulatorischen G~•_!l>~teuer 
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Anlage 2-6-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Herleitung der Eingangsdaten fllr die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapltalverzlnsung 

Quoten l 
Bei.elchung 

Obergrenze 
tat&achhche EK.C)uote 
angewendete EK-Ouolc 
FK-Ouote l_ • 1 • EK.Quote) 

l)ffer 
18. 

6 
9 
10 
11. 

Position 
Abzugskapital 

Steue!_anteII der Sonderposten mit Rockla_aearKel 
Ruci<stellu~en 
Erhalleno V«auQahlungon und A_!lzatiun.2._on von Kunden 
Unverzinsliche Vert>inc11ict1k(t1len aus uererunoe!'_undLeIs1u~en 

12. 
13 
14. 
17. 
18. 

Zuschüsse 
Sonstige Verbind1ichko1tcn. dlC zinslos zu, Vorlugung Jtehen 
Pa-~1ver Rechnungsabgrenzungsposten 
KapilalatJ_sgleichSPO$len 
Verzinsliches Fremdkaprlal 

Ziffer Po$1Von 
19. Betriebsnotwendloes Venno111n nech 1 6 StromNEV 

3.1.1 Allanlaaen zu An$Challungs- und He<steUun9skosten (AK/HK) 
3,2 Kalkulatorische Restwerte Anlaoevcrmögen rur Neuanlagen 
4 Bilanrwerte der Finanzanla9en 
5 Bilanzwerte des Umlau!Vermc:,pens 

Summe: 

Ziffer Posiwn 
23. Betriebanotwendl: Vermögen nach §'7 StromNE;Y_ 

31.1 Altanlagen 21.J Aru.chaHungs. und Herstellungsk4?ston (AK/HK) 
3.1.2 ~t~riagen zu Tagesneuweiten (TNW) 
32 Kalkl.ilatorische Restwerte Ariagevermögcn für Neuanagen 

8Iam:we<l8 derFinan2aria_11_en 
8ianzwerte des umaufvermögeos 

Wert 
[EUR) 
2.451 .531 
9.926.051 

12.377.581 

uote 

<FK-Ouoto f 6) 
X EK-OJote f 6) 

Summe: 

Wen 
(EUR] 

1.586.711 
1.127.663 
9.926.051 

12.642,425 

Ziffer P0111lion 
27. Anteil Neuanlagen B!J SAV 

3 .11. Altanlagen ZlJ Anschaffungs. und He<stellungskosten (AK/HK) 
32 AJtanta9en zu Tagesneuwerten ( TNW) 

Kalkulatori~che Restwerte Anlagevermögen lür Neuanlagen 

Wert 
(EUR) 

1 566711 
1,127.663' 
9.926.051 

12642.4251 
78.51% 

Ziffer 

28. 
29 
30. 
31 

E.!2_enkapital <40% 
davon Neuanl-"ll_en 
davon Altanlal!.en 

E.genkapital >400/o 

Position 
Eigenkapitalanteile Berechnung 

(Ziffer 23_x EK-Ouole f 7) 
(Ziller 29 x Ziffer 27) 
(Ziller 29 x (1 • Ziffer 27)) 
(Ziffer 23 x(tats. • angcw. EK-Quotc § 7)) 

~! 
35. 

Position 
Eigenkapltalverzl!l"lll 

w·enn betriebsnolwendiges EK < o· 
ansonsten 
rür EK< 40% . davon Nooanla2_on + 
rur EK< 40"1• • davon AJIan1a.2_en -.. 
Eig enkapital >40o/. 

Berechnung 

(Z1flor 24 X ZIHe< 32) 

(Ziffer 29 x Ziffor 32) 
(Z,11.er 30 x Ziffer 33) 
ß 1ffcr 31 X Ziffer 34) 
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Anlage 2-7 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Herleltulljl der A~lldsp_arameter 

anerkannt• Koateri 
Zilfor Kosten-oderErJösart (Inkl. V•rl)llchttl) 

[EUR) 

1. 
1.1. Malerialkosten 
1.1.1 . Aul,wndu!!!!_en lur Roh-. Hlls- und Botr,ebsslolle 
1 1.1 1 !Aufwendungen fur dte 8 eschalfung von Ver1 ustonor2_io 
1.1.1.2. IAufwendungen fiir Stromcinspeisunp durch Betreiber dezentraler Erze~9ungsa~a9en 
1 1.1.2.1. lnach EEG (cxl<lusive Einspeisomanaaement-Maßnahmen) 
1 1.1 2.2. lnach KWKG 
1 1.1.2.3. lnachi16 S~omNEV 
1.1.1.2.4 1Einspeisemanagement-Maßnahmen 
1.1.1.3 IBotriebsvemrauch 
1.1.1 .4. AutweOOu09en fur OiHerenz4 81anz.krc,sc blW. Aurwendun en für den Au59leich von Abweichu1"19cn bei Standarc11as1pror11en 
1. 1 .1.5. Kon2essionsabgabe 
1.1.1.6. IAufwendunoen lur den EEG-Au52ieichsmcchanismus 
1.1.1 7 JAur-wendungen für den KWKG-Belastung&ausgtck:h 
1.1. 1 .6 !Aufwendungen ,Or dlC Ollstwrenet2Umlag<>_(ONU) 
1,1_.1 9. !Aufwendungen für den Umlaoemechanismus für mdlYiduelle Netzcnlgcllc gemäß§ 19 Abs 2 StromNEV 
1.1.1 .10. !Aufwendungen fvr den Befa,tungsausglc ich für abschaltbare Laston 
1,1,1.11 ISoosl'!!ßS 
1.1.2 (Aufwendungen lur bezogene Leistungen 
1.1.2.1 IAuf~ndungen an vorgelagerten Nel2betrei>e.r 
1.1.2 1.1. 1Aufwendungen für vorgelagerten Netzbetreiber (Leistung/Arbeit) 
1.1.2. 1 2. IAulwendungcn lürvor9elagerten·Netz1>e~e1be, (Messs!ellenbe~ieb) 
1.1.2.1.3. IAulwendungen für Net;,reservekapaz,tat 
1 1.2.1 A. IAulwendungen für Blindstrom gegenüber <!_em vorgelagerten Net2.belrC:tbcr 
1 1.2.1.5, IAulwendungen tur singular gcnutztc Bctr1ebsm1ltel gemaß § 19Abs 3 StromNEV 
11.2.1.6. ISonsliges 
11.2.2. Aufwendu~cn für etindstrom gegenüber Dnttcn 
11.2.3. Autweooungen fur ubcrtassone NetzJntrastrukbJr 
1.1.2.4. Aulwenclu"!!_cn lür durch Drille erbrachte Betriebsluhru 
1.1.2.5. Aufwendunpen für durch Oritto erbrachte Wartungs. und lnstandhaltu09Sle1stu09en 
1 1.2.6. Sonsti.2_es 
1.2. Personalkos ten 
1 2 t Löhne und Gehaller 
1.2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für AJtcrsverSO(gung und lur Unle~tulzung 
1 2.2.1 A1tersversorgu1-g 
1.2 .2.2. sozia1e Abgaben und sonstige Auf\vendungen 
1.3. Zinsen und ähnlicho Aut,,yondun.2_en 
1 31 gegonübor vett>undenen Unternehmen 
132 gegenüber Unternehmen. mit denen ein Belei,gungsve1hällnis besteht 
13.3 gegenüber Kredibnstitulen 
1.3.4 ZinszufUtw'ungen zu Rückstellungen 
1.3 5. Sonstiges 
1.4. Sonstige Steuern 

daue<hatt nk:ht Au!wal)ds- Aufwands-
Umbuchungen du~hl beelnlluHbve paramolar gemiß § 

BNe1zA 14 Abo. 1 Nr. 3I.V.m. 
[EUR) Abo.2 ARegV 

RI 
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Anlage 2-7 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

anerkannte Koeten 
(Inkl. Verpilchter) 

(l:URJ 
Ziliar Koshm- oder Erlöhrt 

1.5. SonstiOt bttrieblicM Aut.v~ndunoen 
1.5.1 Mieten. sonsllQe Pacht:zmsen. sonstige Lcasing_@t.91_1. Gobüt.-en und Berträ.2._e 
1.~2. VorsiehCI\J~Of'I 
1 5.3. Bürct>edarr. Drucksachen uno Zcitscmnen 
1.5.4 Poslkoslen. Frachlkosten und ähnhcne Koslen 
1.5.5. Rechts- und Beratvn2skosten 
1.5.6 Sponsoring. werbun~endcn 
1.5 7 Reisekosten und Ausl6su_Q9_en 
1.5.8 8ewrtu~und Geschcnko 
1 5.9 Wartung und lnscandsetzung 
1.5.1 0 Einzelwertberichli~ngen auf Forderungen 
1 5.11 Pauschalwertbcrichligungon auf Forderu ngen 
1.5.12 Zahtungen an Stäc!_te oder Gemeinden nach Maßgabe von §_5 Abs. 4 SlromNEV 
1.5.13 Aufwendungen aus vorzeiligem Anlagenabgang 
1.5.14 Sonsli2_es 
2. Absch,.,lbu.'!!!_On 
2.1 lrnrnaterieUes Ariagcvermogen 
2.1.1 Konzessionen. 9ewerbtK:h0 Schutzrechte und ähnla::he Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen R~~ n und Werten 
2.1.2 Soostj2._es 
2.2 Kanw1a101isehe M>sctreb un2_en 
2.3 Abschrewngen Umlaulvennogen 
2.4 Abschrei:>u~n auf Finanzanlagen-u,,d auf Wertpapiere des Umlautvcr~2_cns 
3. Kalkuli torische Eloenkapltalven.Jnsuno 
4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 
l.a. Netzkosten vo r Abz.ug__!l~r kostenmi ndemden Erlöse und Erträg__a 
5. Kostenmindemde Er1öse u nd Erträge 
5,1. Bestandsveränderu!!_q_en 
5.2. aktivierte Eigenlaistunoen 
5.3. sonstige betriebliche Erträ2._e 
53.1 E1träge aus AuO ösungen von Rückstcuungcn 
5.3.2 Erträ9.e aus BlincJstrom 
53.3 Erträge aus der Aufl ö_sung von Wertberichtigungen au, ~ordervngen 
5.3.4. Erlöse·av s A~agenabgängen 
5.3.5. andere sonstigG belriebliche Eriläge 
5.4. Erträge aus B&telllgungen 
:'.. 4 .1 . Eitrd11~ c,u~ Eh.1t1;1 •iyu11ytm 4 11 v~, t,.,u,MJt:neo U 11lc 111el uuc 11 
5A 2 Sonsti9_es 
5.5. Erträge aus anderen Wertpapleren u nd Ausleihungen des Finananlaoevennögens 
5.5 1 Erträpc aus anderen Wertpap,eren und Ausfeil"l.lnpen des Finanzanlagevermögens von vemundcnen Unternehmen 
5.5.2. Sonsti2cs 

dauerhaft nicht 
Umbuchungen durch beelnllulabara 

BNetzA K0$18n gemill § 11 
(EUR] Alle. 2 ARegV 

Au!Wands-
param118r oemlll § 
1,Abe. 1 Nr. 1 u_ 2 

ARegV 

AufNanda-
pararn&l&r otmlill f 

1.fAbo. 1 Nr. 31.V.m. 
Ab&. 2ARegV 
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Anlage 2-7 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Zilklr Kooi,,r,. oderErlö<lart 
Umbuchungen durchl 

l!HelZA 
(EUR) 

anerkannt, Koate-n 
(nach"umbu-

thu~n BNolZAJ 
(EUR) 

dauerhaft nicht 
beelnlltBoboro 

Kostan gemill § 11 
Abo. 2 .ARegV 

Aufwands-
param•tar oomäll § 
14Ab&. 1 Nr.1 u. 2 

ARegV 

Autwands-
paramot&r oemlill § 

14 Abo . 1 Nr. 3 lV.m. 
Abo. 2 AAe,j{ 

S.6. SOll$tllle ZlMen_u_nd ähnli.:M Er1ri_ll! 
5.6.1. Erträgo aus Finanzanlaoen 
5.61 .1 Erträge aus vQf2Jns11chen Finanzariagen 
561 .2 EIträge aus cash-Poolill!I_ 
5 61 3. Sonst!!1_es 
562 Ertrage aus Fofderungen und sonstigen Vcrme>gonsgegonständcn 
562.1 Ertrage aus Foroen.mgen aus Lieferungen unel Leistungen 
5.6.2.2 Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash.PooUng) 
562.3 Ettrllpe aus Fordcrun~on gegen Unternehmen. mit denen ein 8etel_~un9&verhaltnis besteht 
5.62.4 . Erträge aus sonstigen Ve<mögensgegenstcindcn 
5.63 Erträge aus Wenp.apie<en 
5,64 Ertrage aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbank und Krcditinst1tu100 
5.6.5. andere son.st,ge Zinsen und ähnliche Erträ~ 
5,7. Lmsatzerlöse (nicht aus Netuntgelten) 
5.7.1. Konzessionsab.Sl_abc 
5,7.2 . Ertöse aus <lem EEG-AuSgfcichsm~hanismus 
5.7.3 . Eilöse aus dem KWKG-Belastungsaus_21eich 
gA. Eilöse aus der Oflshorenelzumla2_e (ONUJ 
5.7.5 EI1öso aus dem UmlaQcn,echamsmus fü r individuale Netzentgette gemäß§ 19 Ab&. 2 StromNEV 
5.7,6 Etlöse aus dem 8eIastungsausg1eich IOr abschaltbare Lasten 
5.7.7 E1träge aus der Außösung von Netzanschlusskostenbeitragen 
5,76 E1trägc aus der Außösun2_von Baukostenzuschüssen 
5.79. E1lräge aus der Auß6sun2_von lnvc-st111onszuscttissen 
S.7.10. sonstige E~öse (nicht aus Netzentgelten) 

ZWlsehensumme 

Zus.itzliche Zinsen gern. § 14 Abs 2 ARcgV 
arn.iitätisehe Kosten 
Summe 

davonOPEX 
davon CAPEX 
davon kostenminderndc Enosc unci er1ra.9_e 
davon kalk. Gewerbesteuer 

Aursl8ttung oera.uern•n nIcnt1>eo1nnuu1>aren Kosten rutch Positionen gemlß § 11 Abi. 2 ARogV 
S. 1 Nr. 1 oeset2fi-;he Abnahme- und Vergütungspflichtoo 
S. 1 Nr. 2 Konzessionsabgaben 
S. 1 Nr. 3 Be~lebsS(cuem 
S 1 Nr. 4 erlordertiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebeneo 
S. f Nr. 5 Naetrilslufl!:I von Wechselrichtern nach§ 10Abs. 1 SysStabV und Anlagen 900\aß § 22 SysStabV 
S. 1 Nr 6 Genehmigte lnvesliionsmaßllahmon nacl1 6 23 AReaV 
S 1 Nr 7 tv1e1Ykoslen für die Emchtuog. den Betrieb und dN.'! Äncten..mg von Erdkabeln nach § -13 Abs 1 S. 1 Nr 2 uod Abs 2 
S 1 Nr. 2 EnWG 
S 1 Nr 6 v ermiedene Netzen1ae11e I S.v. § 16 SVomNEV 
S. 1 Nr. 9 Betriebliche und tarifvert aoliChe VereIrt>anmaen zu Lohnzusatz- und VersorgungS1eistu1lgen 
S. 1 Nr 10 Betriebs- und Porsonalratstät)9koit 
S 1 Nr. 1 t Berursausb1ldun9 und Weiterbildung ,m Unternehmen und von 8etriebskindertagesslatten für Kinder der ,m 
NetzberetehbeschälttQten Betriebsangeh6rigen 
S 1 Nr 13 Aufl6suno von Nel2anschlusskostenbeiträgen und Baukostcnzuscrussen nach§ 9 Abs 1 S 1 Nr 3 und 4 i.V.m s. 
? Srro<nN~V 
Summe 
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Anlage 2-8 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Tagesneuwerte und annultätlsche Kosten 

Absch1eibtm9$-
dauer Unter• Tagesneuwert· Annuitätlsche Kosten Anlagengruppe 

grenze StromNEV [EURJ [EURJ 
(JahreJ 

Summe Kabel 
Kabel 220kV 40 
Kabel 110kV 40 
Kabel Mittelspannungsnetz 40 
Kabel 1 kV 40 
Kabel Abnehmeranschlüsse 35 
Summe Freileitungen 
Freileitungen 110-380kV 40 
Freileitungen Millelspannungsnetz 30 
Freieilungen 1 kV 30 
Frei eilungen Abnehmeranschlüsse 30 
Summe Stali:>nen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 
Hauptverleilers tationen 25 
Ortsnetzstationen 30 
Kundenstationen 30 
Summe Grund stücksanlagen und Gebäude 
Stationsgebäude 30 
Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 25 
Betriebsgebäude 50 
Verwaltungsgebäude 60 
Summe Alle übrigen Anlagegruppen 
Stationseinrichtungen und Hüfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 35 

Schutz-. Mess- und Übcrspannungsschutzeinrichtungen. Fernsteuer-. 
Fernmelde-. Femmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen 25 
einschließlich Kopplungs-. Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 20 
Allgemeine Sta1ionseinrictttungen. Hilfsanlagen 25 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. 

25AußenBoleuchtung in Umspann- und Schaltanlagen 
Schalteinrichtungen 30 
Rundsteuer-. Femsteuer-, Fernmelde-. Fernmest;.. Automatikanlagen, Strom4 

25und Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen 
Ortsnetz-T ransfonnatoren. Kabelverteilerschränke 30 
Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 20 
Tetefonlenungen 30 
Fahrbare Stromaggregate 15 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Gerate); 

8. VennitUungseinrichtungen 
Werkzeuge/Geräte 14 
Lagereinrichtun 14 
Hardware 
Software 
Leichtfahrzeu 
Schwerlahrzeuge 
moderne Messeinrichtungen 13 
Smart.Meter-Gateway 

Gesamt 

Herleitung des Zlnss•tz.es für die annuitätische11 Kosten §14 Abs. 2 ARegV) 
Bezeichnung Anteil Zinssatz 

Nettozins der fetzten Periode für Neuanlagen abzgl. der 
0.40Zehnjahresdurchschnlttsinflation 3.69% 

Fremdkapitalzi, s der letzten Periode abzgl. der 
0.35Zehnjahresdurehschnittsinßation -0.91% 

Sonstige Zinsen 0.25 0.00% 
Gewich1eter Zinssatz 1.16% 

Berechnung derzusautich•n Zinsen 
Position 

3.1.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 
3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
3.1.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.1.2.4. Grundstücke zu AKIHK 
3.1,2.5. Sonstiges 

3.2. Katkutatori$che Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 
3.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
3.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.2.4. Grunds! ücke zu AK/HK 
3.2 .5. Sonstiges 

4. Bitan>.Werte der Finanzanlagen 
5. Bilanzwerte des Umlaurvermögens 
Summe 
zusätzliche Zinsen 
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Anlage 2-8 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Verwendete Faktorreihe_ für die.Ermittlung der Tagesneuwerte 

Jahr Grundstücksanlagen Kabel Freileitungen Slalionen Alle übrigen 
und Gebäude Anlagegruppen 

2021 1.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
2020 1,0819 1,0561 1,0546 1,0801 • 1,0998 
2019 1,1129 1,0750 1,0755 1,0860 1,0946 
2018 1, 1624 1,1200 1,1156 1, 1167 1,1072 
2017 1,2142 1,1712 1,1644 1,1569 1,1335 
2016 1,2547 1,2040 1,1970 1,1906 1,1623 
2015 1,2810 1,2040 1. 1970 1,1870 1,1460 
2014 1,3018 1,2387 1.2227 1,1846 1,1313 
2013 1,3261 1,2425 1.2315 1,1858 1,1235 
2012 1,3513 1,2400 1,2302 1,1930 1.1246 
2011 1,3849 1,2568 1,2353 1,2137 1,1403 
2010 1.4281 1,3187 1,2775 1,2601 1,1950 
2009 1,4442 1,3304 1.2534 1,2695 1,2050 
2008 1.4590 1,3101 1,2404 1,2482 1, 1646 
2007 1,5142 1,3216 1,2788 1,3030 1,2244 

, 2006 1,5795 1,3589 1.3344 ' 1,3263 1,2389 

2005 1,6174 1,4098 1,3680 1,3851 1,3052 
2004 1,6508 1,4000 1,4082 1.4199 1,3546 
2003 1,6745 1,3984 1,4335 1,4336 1,3741 
2002 1,6789 1,3839 1,4099 1,4458 1,3942 
2001 1,6833 1,3697 1,3854 1,4388 1,3857 
2000 1,6900 1,3651 1,3886 1,4672 1,4307 
1999 1,7012 1,4016 1,4284 1,4856 1.4580 
1998 1,6922 1,3903 1,4301 1,4691 1,4361 
1997 1,6833 1,3620 1,4250 1,4600 1,4361 
1996 1,6745 1,3044 1,4000 1,4618 1,4525 
1995 1,6789 1,2490 1,3633 1,4370 1,4289 
1994 1,7172 1,2349 1,3571 1,4582 1,4543 
1993 1,7524 1,2248 1,3556 1,4672 1,4580 
1992 1,8119 1,2137 1,3602 1,4838 1,4599 
1991 1,9263 1,2374 1.4016 1,5296 1,4806 
1990 2,0431 1,2741 1,4544 1,5890 1,5119 
1989 2. 1675 1,2754 1,4963 1.6418 1,5362 
1988 2.2434 1,3144 1,5366 1,6861 1,5763 
1987 2,2957 1,3682 1,5688 1,7128 1,6006 
1986 2.3462 1,3871 1,5960 1,6957 1,5634 
1985 2,3944 1,3713 1,6198 1,6981 1,5507 
1984 2,4079 1,3903 1,6308 1,7253 1,585 1 
1983 2,4587 1,4198 1,6375 1,7637 1,6302 
1982 2,5020 1,4559 1,6352 1,7823 1,6585 
1981 2,6037 1,4559 1,6788 1,763 1 
1980 2,7608 1,5069 1,7655 1,8818 
1979 3,0428 1,6471 1,9463 2,0070 
1978 3,2679 1,7917 2,0963 2,0799 
1977 3,4160 1,8326 2,0817 2,1028 
1976 3,5583 1,8523 2,1111 
1975 3,6916 1.8961 2,1843 
1974 3,7899 1,8051 2,0963 
1973 4,0157 1,9172 2,2416 
1972 4,2700 2,0168 2,3379 
1971 4,4790 
1970 4,9651 
1969 5,8761 
1968 6,3103 
1967 6,6373 
1966 6,3103 
1965 6.4697 
1964 6,7421 
1963 7,0385 
1962 7,3200 
1961 7,8589 
1960 8,3725 
1959 8,9580 
1958 9,2826 
1957 9,5597 
1956 9,9302 
1955 10, 1667 
1954 10,7647 
1953 10,7647 
1952 10,4146 

. 
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Herleitung der Tagesneuwerte 

Lfd. 
Nr. Datsnquelle Net.zlO Anlag&ngruppe 

Anschaf. 
fu"9S· 
jahr 

1 Verteilemetzbelreiber Kabel Millelspannungsnetz 2021 
2 Verteilemetzbetreiber Kabel Millelspannungsnetz 2020 
3 Verteilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2019 
4 Veneilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2018 
5 Verteiemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2017 
6 Verteiemetzbetreiber Kabel Mi1telspannungsne12 2016 
7 Verteilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2015 
8 Verte,emetzbelreiber Kabel.Mittelspannungsnetz 2014 
9 Veneilemetzbe1reiber Kabel Mittelspannungsnetz 2013 
10 Vertei!emetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2012 
11 Verteilemelzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2011 
12 Verteilernetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2010 
13 Verteilemetzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2009 
14 venellernetzbe1relber Kabel Mittetspannun netz 2008 
15 Verteilemetzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2007 
16 Vertei!ernetz.betreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2006 
17 Verteilemetzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2005 
18 Vertei!ernetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2004 
19 VerteilemelZbetreiber Kabel Mittels nnungsnetz 2003 
20 Vertei!emefzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2002 
21 VeneilernelZbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 2001 
22 Veneilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsootz 2000 
23 Vertei!ernetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1999 
24 Veneilemelzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1998 
25 Verteilemetzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1997 
26 Veneilemelzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1996 
27 Verteilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1995 
28 Verteilemetzbetreiber Kabel Millelspannungsnetz 1994 
29 Verteilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1993 
30 Verteilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1992 
31 Veneilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1991 
32 Verteilernetzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1990 
33 Vertei1emetzbe1reiber Kabel Mitlelspannungsnelz 1989 
34 Verteilemetzbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1988 
35 VerteilemelZbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1987 
36 Vertei!emelZbelreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1986 
37 VeneilemelZbelreiber Kabel Mittelspannun snetz 1985 
38 Verteilemelzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1984 
39 Verteilemetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1983 
40 Verteiternetzbetreiber Kabel Mittelspannungsnetz 1982 
41 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2021 
42 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2020 
43 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2019 
44 Verteilemetzbelreiber Kabel 1 kV 2018 
45 Verteilemelzbetreiber Kabel I kV 2017 
46 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2016 
47 Verteilernetzbetrei~r Kabel 1 kV 2015 
48 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 20 14 
49 Verteilernetzbetreiber Kabel I kV 2013 
50 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2012 
51 Veneilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2011 
52 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 2010 
53 Veneilemetzbetreiber Kabel I kV 2009 
54 Verteilemelzbetreiber Kabel 1 kV 2008 
55 Ver1eilemelzbetreiber Kabel I kV 2007 
56 Verteilemelzbetreiber Kabel 1 kV 2006 
57 Verteilemetzbetreiber Kabel 1 kV 2005 
58 Verteilerrnetzbetreiber Kabel I kV 2004 
59 Vertei!eme12betreiber Kabel I kV 2003 
60 Verteilernetzbetreiber Kabel I kV 2002 
61 Verteileme12betreiber Kabel I kV 2001 
62 Verteilerootzbetreiber Kabel 1 kV 2000 
63 Verteilerr>elzbetreiber Kabel 1 kV 1999 
64 Verteilernetzbelreiber Kabel 1 kV 1998 
65 Veneilernetzbetreiber Kabel 1 kV 1997 
66 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 1996 
67 Verteilemetzbetreiber Kabel 1 kV 1995 
68 VerteilemelZbetreiber Kabel 1 kV 1994 
69 Verteilemetzbetreiber Kabel I kV 1993 
70 Verteilemelzbelreiber Kabel 1 kV 1992 
71 Verteilemetzbetreiber Kabel t kV 1991 
72 Verteilemetzbetreiber Kabel 1 kV 1990 
73 Verteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 1989 
74 Verteilemetzbetreiber Kabel 1 kV 1988 
75 Verteilerootzbelreiber Kabel 1 kV 1987 
76 Verteilemetzbetreiber Kabet 1 kV 1986 
77 Verteilern,etzbetreiber Kabel 1 kV 1985 
78 VerteilernelZbetreiber Kabel 1 kV 1984 
79 Vcrteilernetzbetreiber Kabel 1 kV 1983 
80 Verteilemetzbetreiber Kabel 1 kV 1982 

TNWAK/HK Faktor[EUR) (EUR) 
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81 Veneilemet,;betreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2021 
82 Veneilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2020 
83 Veneilemetzbetreiber Kabel Abnehmoranschlüssc 2019 
84 Vertellemetzbetrelber Kabel Abnehmeranschlüsse 2018 

Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2017 
86 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2016 
87 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2015 
88 Verteilemet,;betreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2014 
89 Vertellemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 20 13 

Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2012 
9 1 Verteilernetzbelreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2011 
92 W1l•ilu111•U:llah,öLi,,1 Kabel Abnehmeranschlüsse 20 10 
93 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2009 
94 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2008 

Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2007 
96 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2006 
97 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2005 
98 Vertei!ernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2004 
99 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2003 

Verteilernetzbelreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2002 
101 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschh'.lsse 2001 
102 Verteilernetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 2000 
103 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1999 
104 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1998 

Vertoilemetzbctrcibcr Kabel Abnehmeranschlll5sc 1997 
106 Vertellemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1996 
107 Verteilemetzbetreiber Kabel AbnehmeranschlU:Sse 1995 
108 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1994 
109 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1993 

Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmcmnschlüsoo 1992 
111 Verteilemetzbelreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1991 
112 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1990 
113 Verteilemetzbelreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1989 
114 Verteilemetzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1988 

Verteilemelzbetreiber Kabel Abnehmeranschlüsse 1987 
116 Verteilemetzbetreiber Freileitungen Mittelspannungsnelz 2016 
117 Verteilemetzbetreiber Freileitungen Mittelspannungsnetz 2015 
118 Verteiternelzbetreiber Freileitungen Mitletspannungsnetz 1996 
119 Verteilemetzbetreiber Freileitungen Mittelspannungsnetz 1995 

Verteilemctzbetreiber Freileitungen Mittelspannungsnetz 1994 
121 Verteilemetzbetreiber Freileitungen Mittelspannungsnetz 1993 
122 Verteilemetzbelreiber Freileitungen Mittelspannungsnetz 1992 
123 Verteilemetzbetreiber Freileitungen 1 kV 2008 
124 Veneilemelzbetreiber Freileitungen 1 kV 2005 

Verteilemelzbetreiber Freileitungen 1 kV 2004 
126 Verteilemetzbetreiber Freileitungen 1 kV 1995 
127 Verteilemetzbetreiber Freileitungen 1 kV 1994 
128 Veneilemetzbetreiber Freileitungen 1 kV 1993 
129 Verteilemelzbetreiber Freileitungen 1 kV 1992 

Verteilemelzbetreiber Ortsnetzstationen 2021 
131 Verteilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 2020 
132 Vortoilamot:zbatreiber Ortsnetzstationen 2019 
133 Verteilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 2018 
134 Veneil!melzbetreiber Ortsnetzstationen 2017 

Verteilemetzbetreiber Onsnetzstationen 2016 
136 Vertei lernetzbetreiber Ortsnetzstationen 2015 
137 Verteilernetzbetreiber Ortsnetzstationen 2014 
138 Verteiternetzbetreiber Ortsnetzstationen 2013 
139 Verteilernetzbelreiber OrtsnetzstatKlncn 2012 

Verteil!!rnetzbetreiber Ortsnetzstationen 201 1 
141 Verteilernetzbetreiber OrtsnetzstatK>nen 2010 
142 Veneilernetzbetreiber Ortsnetzstationen 2009 
143 Veneilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 2008 
144 Veneilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 2007 

Verteilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 2006 
146 Verteilernetzbetreiber Ortsnetzstationen 2005 
147 VerteilemelZbelreiber Ortsnetzstationen 2004 
148 Verteilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 2003 
149 Verteilemetzbelreiber Ortsnetzstationen 2002 

Vertei leme1zbe1reiber Ortsnetzstationen 2001 
151 Verteilernetzbetreber Ortsnelzslalionen 2000 
152 Verteitemetzbetreiber Ortsnetzstationen 1999 
153 Vertei lernetzbetreiber Ortsnetzstationen 1998 
154 Vertei~metzbetreibcr Ortsnetzstationen 1997 

Verteiternetzbetreiber Ortsnetzstationen 1996 
156 Verteilemelzbetreiber Ortsnetzstationen 1995 
157 Ver1eilemeizbetreiber Ortsnetzstationen 1994 
158 Verteilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 1993 
159 Ver1eilemetzbetreiber Ortsnetzstationen 1992 

Verteilemetzbelreiber Stationsgebäude 2021 
161 Ver1eilernetzbetreiber .1 Stotionsgebäude 2020 
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Jahr 
162 Verteilermetzbetreiber Stationsgebäude 2019 
163 Verteilernetzbetreiber Stationsgebäude 2018 
164 Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 2017 

Vertellernetzbetrelber Stationsgebäude 2016 
166 Verteilernetzbetrelber Stationsgebäude 2015 
167 Verteilernetzbetreiber Stationsgebäude 2013 
168 Vertellernetzbetreiber Stationsgebäude 2012 
169 Verteilernetzbetreiber Stationsgebäude 2011 

Vertellernetzbetrelber Stations ebäude 2008 
171 Verteilem elzbetreiber Stationsgebäude 2007 
172 Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 2005 
17J Ve1teilc:1net,tx:11eiber Stations ebäuae 2004 
174 Vertellemetzbetreiber -1 Stationsgebäude 2003 

Vertellemetzbetreiber 1 Stationsgebäude 2002 
176 Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 2001 
177 Verteilemetzbetreiber Stations bäude 2000 
178 Verteilemetzbetreiber Slationsgebäude 1999 
179 Verteilernetzbe1reiber Stationsgebäude 1998 

Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 1997 
181 Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 1996 
182 Verteilemelzbetreiber Stations ebäude 1995 
183 Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 1994 
184 Verteilemetzbetreiber Stationsgebäude 1993 

Vertellemetzbetreiber Stationsgebäude 1992 
186 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 202 1 
187 Vertellemetzbetreiber . 1 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 2020 
188 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2019 
189 Verteilemet:zbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2018 

Vertei lemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2017 
191 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 2016 
192 Verteilemetzbetreiber Grundstücksan en, Bauten fiir Trans ortwesen 2015 
193 Vertellemetzbetreiber Grundstücks3nlagen, Bauten für Transportwesen 2014 
194 Verteilernetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2013 

Verteilernetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2012 
196 Verteilemetzbetteiber Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 2011 
197 Vertellernetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2010 
198 Ver1eilernetzbetreiber Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 2007 
199 Ver1eilernetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Trans ortwesen 2006 

Verteilernetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 2005 
201 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transpoc1wesen 2004 
202 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transpoc1wesen 2003 
203 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 2002 
204 Verteilemetzbetreiber Grundstücksan en. Bauten fiir Transportwesen 2001 

Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten fiir Transportwesen 2000 
206 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 1999 
207 Verteilemetzbetreiber Grundstücksanlagen. Bauten fiir Transportwesen 1998 
208 Verteibmotzbetrciber Grundstücksanlagen, Bauten fü r Transportv.iesen 1997 
209 Verteilernetzbetreiber Betriebsgebäude 2021 

Vertellemetzbetreiber Betriebsgebäude 2019 
21 1 Vertellernetzbetreiber Betriebsgebäude 2018 
212 Verteilemetzbetreiber Betriebsgebäude 2017 
213 Verteilernetzbetreiber Betriebsgebäude 2016 
214 Verteilemetzbetreiber BetriebsQebäude 2014 

Veneilemetzbetreiber Betriebsgebäude 2012 
216 Verteilemetzbetreiber Betriebsgebäude 2011 
217 Verteilemetzbetreiber Betriebsgebäude 2005 
218 Verteilemelzbetreiber Betriebsgebäude 2004 
219 Ver1eilemetzbetrelber Betriebsgebäude 2003 

Verteilemetzbetreiber Betriebsgebäude 2001 
221 Ver1eilernetzbetreiber Betriebsgebäude 1997 
222 Vertei lemelzbetreiber Betriebsgebäude 1995 
223 Verteilernetzbetreiber Betriebsgebäude 1994 
224 Ver1ei lemetzbetreiber Betriebsgebäude 1993 

Vorteilemetzbetrelber Betriebsgebäude 1992 
226 Verteilernetzbetreiber Betriebs ebäude 1991 
227 Verteilernetzbetrelber Betriebsgebäude 1986 
228 Vertellemetzbetreiber Betriebsgebäude 1985 
229 Verteilernetzbetreiber Betriebsgebäude 1984 

Verteilemetzbetreiber Betriebsgebäude 1983 
231 Verteilemetzbetrelber Betriebsgebäude 1981 
232 Verteilemetzbetteiber Betriebsgebäude 1980 
233 Verteilemetzbetreiber Betriebsgebäude 1979 
234 Ver1eilemetzbetreiber Betriebsgebäude 1978 

Verteilemetzbetreibcr Betriebsgebäude 
236 Ver1eilemetzbelreiber Betriebsgebäude 
237 Verteilemetzbetreiber Schutz-. Mess- und Oberspannu 
238 Vertei lernetzbetrelber Schutz•. Mess- und Oberspannu 
239 Verteilernetzbetreiber Schutz•. Mess- und Überspannu 

Verteilernetzbetrelber Schutz-. Mess- und Oberspannungsschutzeinrtch 
241 Ver1eilernetzbetrelber Schutz-. Mess- und berspannungsschutzeinrtchtu 
242 Verteilem-etzbetreiber Schutz,, Mess- und Oberspannungsschutzeinriohtu 
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. 243 Verteilemetzbetreiber Schutz-. Mess• und Oberspannungssehutzeinriehtunge 
244 Verteilemetzbetreiber Schutz•. Mess- und OberspannunQSsehutzeinriehtunge 

Verteilemetzbetreiber Schutz•. Mes•• und Oberspannungssehutzeinriehtunge 
246 Verteilernetzbetreiber Schutz-. Mess- und Überspannungssehutzeinriehtunge 
247 Verteilerrietzbetreiber Schutz., Mess- und Überspannungssehutzeinriehlunge 
248 Verteilemetzbetreiber Schutz-. Mess- und Oberspannungssehutzeinriehtunge 
249 Verteilemetzbetreiber Schutz-. Mess- und Oberspannungssehutzeinriehlunge 

Verteilernetzbetreiber Schutz-. Mess- und Überspannungssehutzeinriehtunge 
251 Verteilemetzbelfeiber Schutz-, Mess- und Oberspannungssehutzeinriehlunge 
252 Verteilernetzbetreiber Schutz., Mess• und Oberspannungsschutzei uichtun e 
253 Verteilemetzbetrelber. Schutz-. Mess-und Oberspannungssehutzeinriehtunge 
Z54 W1loik11n• t•b•l1oiber Schulz•. Mess- und Oberspannung:sschutzelnrlchtunge 

Verteilemetzbetreibcr Schutz•. Mess• und Überspannungsschutzeinrichtunge 
256· Veneilemetzbetreiber Schutz-. Mess- und Obers nnungsschutzeinrichtunge 
257 Verteilemetzbetreiber Schutz •. Mess- und Überspanmmgsschutzeinrichtunge 
258 Verteilernetzbetreiber Schutz-. Mess- und Oberspannungsschutzeinrichtunge 
259 Verteilemetzbetre,ber Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtunge 

Vertcilernetzbetreber Schutz-. Mess- und Oberspannungsschutzeinrichtunge 
261 Verteilemetzbetreiber Schutz-. Mess- und Obers nnun sschutzeinrichtunge 
262 Veneilemetzbetreiber Sehalteinrichtungen 
263 Verteilemetzbetreiber Schalteinrichtungen 
264 Verteilemetzbelreiber Schalleinrichtungen 2019 

Veneilemetzbetreiber Schalleinrichtungen 2018 
266 Verteilemetzbelfeiber Schalteinric~lungen 2017 
267 Verteilernetzbetreiber Schalteinrichtu en 2016 
268 Veneilemetzbetrelber Schalteinrichlungen 2015 
269 Verteilemetzbetreiber Schalteinrichtungen 2014 

Verteilernetzbetreiber Schatteinrichtungen 2013 
27 1 Vertei lernetzbetreiber Schalleinrichtungen 2012 
272 Verteilernetzbetreibor Schalleinrichtungen 201 1 
273 VerteilernelZbelfeiber Schatteinrichtungen 2010 
274 Varteifernetzbetreiber Schalteinrichtungen 2009 

Veneilernetzbelfeiber Schalteinrichtungen 2008 
276 Verteilernetzbetreiber Schalteinrichtungen 2007 
277 Ver1eilcrnetzbetrei00r Schalteinrichtungen 2006 
278 Veneilernetzbetreiber Schalteinrichtungen 2005 
279 Verteilernetzbetreiber Schalteinri:hlungen 2004 

Verteilernetzbetreiber Schalteinrichtungen 2003 
281 Veneilemetzbetreiber Schalleinrichtungen 2002 
282 Verteilemetzbetreiber Sehalteir<ichtungen 2001 
283 Verteilemetzbetreiber Schaltei1Yichlu en 2000 
284 Veneilemetzbetreiber Schaltei1Yichtungen 1999 

Verteilemetzbetreber Schattei1Yichtungen 1998 
286 Verteilemetzbetreiler Schalteinrichtungen 1997 
287 Vcrtei~metzbetreiber Schalteinrichtungen 1996 
288 Vertei lemetzbetreiber Schalteinrichtungen 1995 
289 Verteilernetzbetreiber Schalteinri:htungen 1994 

Veneilernetzbetreiber Schalteinrichtungen 
291 Veneilernetzbetreiber Schalteinrichtu en 
292 Veneilernetzbetreiber Rundsteuer-. Femsteuer-. Fernmelde-. Femmess-. Au1 
293 Verteilernetzbetreiber Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernrnelde-. Femmess-. Aul 
294 Verteilernetzbetreiber Rundsteuer•, Femsteuer-. Fernn,ekfe-. Femmess-. Aul 

Vertellemetzbetreiber Rundsteuer-. Femsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Au 
296 Veneilemetzbetreiber Rundsteuer-. Fernsteuer-, Femmeld e-. Femmes.s-. Au 
297 Verteilemelz.betreiber Rundsteuer-. Fernsteuer-, Fernrnelde-. Fernmess-. Aut 
298 Verteilemetzbetreiber Rundsleuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Au 
299 Verteilemetzbetreiber Rundsteuer-. Fernsteuer.. , Femmelde-, Femmess-. Au 

Veneilemetzbetreil>e, Rundsteuer-. Fernsteuer-. Femmelde-. Fernmess-. A 
301 Verteileme1zbe1reiber Rundsteuer-. Fernsteuer-. Femmelde-, Fernme,s-, Au 
302 Verteilernetzbetreibe, Rundsteuer-. Femsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-, Aul 
303 Vertei lerrtetzbelreiber Rundsteuer-, Fernsteuer... Femmelde-, Femmess-, Aut 
304 Verteilerrietzbetreiber Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Aul 

Veneilerrietzbetreiber Rundsleuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-. Femmess-. Aut 
306 Verteilerrietzbetreiber Rundsteuer-, Femsteuer-, Fernmekfe-. Femme~s-, Aut 
307 Verteilerrtetzbetreiber Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Aut 
308 Verteilerrietzbetreiber Ortsnetz. Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
309 Verteilemetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2019 
31 1 Verteilemetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren, Kabetverteilersehränke 20t8 
312 Veneilernetzbetreiber OrtsnelZ-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2017 
313 Verteilemetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren, Kabetverteilerschränke 20t6 
314 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelveneilerschränke 2015 

Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2014 
316 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz•Transformatoren, Kabelverteilerschränke 20 13 
317 VerteilernelZbetreiber OrtsnelZ-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2012 
3 18 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-T ransfom,atoren. Kabelverteilerschriinke 201 1 
319 Verteilemetzbetreiber Ortsnetz-Transfom,atoren, Kabelverteilerschränke 2010 

Verteilern.etzbetreiber Ortsnetz. Transfom,atoren, Kabelverteilerschränke 2009 
32 1 Vertcilem-etzbelreiber Ortsnetz-Transfom,atoren. Kabelverteilerschränke 2008 
322 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilersehränke 2007 
323 Verteilem,etzbelreiber Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 2006 
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324 Verteilernelzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2005 
325 Vertellerne1zbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2004 
326 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2003 
327 Vertei'3rnetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschrilnke 2002 
328 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2001 
329 Verteilernelzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilersehränke 2000 

Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschrilnke 1999 
331 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz. T ransformaloren. Kabelverteilerschränke 1998 
332 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1997 
333 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1996 
334 Verteilernetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1995 
33~ V(;rtc;ilernetzbetreib~r Ortsnetz•Transfonnatoren, Kabelverteilers~hränke ,1994 
336 Verteilernetzbelreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1993 
337 Verteilemetzbetreiber Ortsnetz-Transformatoren. Kabelvertellerschränke 1992 
338 Verteilemetzbetreiler Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 2019 
339 Verteilemetzbetreiber 2021 

VerteilemelZbetreiber 2020 
341 Verteilemelzbetreiber Telefonleitun n 2019 
342 VertellemelZbetrelber Telefonleilun n 2018 
343 VerteilemelZbelreiber Telefonleitungen 2017 
344 Verteilemetzbetreiber Telefonleitungen 2016 
345 Verteilemetzbelreiber Telefonleitungen 2015 
346 Vorteik>rnotzbetreiber Telefonleitungen 2014 
347 Verteilernetzbelreiber Telefonleitungen 2013 
348 Vertei lemetzbetreiber Telefonleitungen 2012 
349 Verteilernetzbetreiber Telefonleitungen 201 1 

Verteiler11etzbetreiber Telefonleilungen 2010 
351 Verteilemelzbetreiber Telefonleitungen 2009 
352 VerteilerBetzbetreiber TelefonleilunQen 2008 
353 VerteilerBelZbetreiber Telefonleitungen 2007 
354 Verteilemetzbetreiber Telefonleitungen 2004 
355 VerteilerBetzbetreiber Telefonleitungen 2003 
356 Verteilemetzbetreiber Telefonleitungen 2002 
357 Verteilemetzbetreiber Telefonleitungen 2001 
358 Varteilemetzbetreiber Telefonleitungen 2000 
359 Verteilemetzbetreiber Telefonleitungen 1999 

Veneik>metzbetreiber Telefonleitungen 1998 
36 1 Ver1eilemel.zbetreiber Telefonleitungen 1997 
362 Verteilemetzbelreiber Telefonleitungen 1996 
363 Verteilemetzbetreiber Telefonleitungen 1995 
364 Vertellemetzbetreiber Telefonleitun n 1994 
365 VerteilemelZbetreiber Telefonleitungen 1993 
366 Ver1eilemelzbetreiber Telefonleitungen 1992 
367 Verteilemetzbetreiber Geschiiftsausstatlung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte): 202 1 
368 Vcr1oilamotzbotreiber Goschäftsausstatlung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte): 2020 
369 Vertei lernetzbetreiber Geschäflsausstallung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte): 2019 

V!!r1eilerne1zbetreiber Geschäftsausstattung (ohne EDV. Wer1<zeuge/Ger51e): 2018 
371 Verteilernetzbetreiber Geschäflsausstanung (ohne EDV. Werl<zeuge/Geräte): 2017 
372 Verteilernetzbelreiber Geschältsausslatlung (ohne EDV. Werl<ze e/Geräte): 2016 
373 VerteilerntCtzbetreiber Geschäftsausstatlung (ome EDV. Wer1<zeuge/Geräte): 2015 
374 Verteilernetzbelreiber Geschältsausstallung (otvle EDV. Werl<zeu e/Geräfe): 2014 
375 Verteilernelzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2021 
376 Verteilemetzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2020 
377 VerteilemelZbetreiber Werkzeuge/Geräte 2019 
378 Verteilemetzbetreiber Werltzeuge/Geräle 2018 
379 VerteilemelZbetreiber Werkzeuge/Geräte 2017 

VcrteiJometzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2016 
381 Verteilernetzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2015 
382 Vertei lernel2betreiber Werkzeu /Geräte 2014 
383 Verteilernetzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2013 
384 VerteilernelZbetreiber Werkzeuge/Geräte 2012 
385 Vertoilernetzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2011 
386 Verteilernetzbetreiber Werkzeu e/Geräte 2010 
387 Verteilernetzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2009 
388 Verteilernetzbetreiber Werkzeuge/Geräte 2008 
389 Verteilemetzbelreiber Hardware 202 1 

Verteilerootzbetreiber Hardware 2020 
391 Verteilernetzbetreiber Hardware 2019 
392 Verteilemetzbetreiber Hardware 2018 
393 Verteilemetzbetreiber Software 2021 
394 Verteilemetzbetreiber Software 2020 
395 Vcrteilcmetzbetreiber Software 2019 
396 Verteilemetzbetreiber Leichtfahrzeuge 2021 
397 Verteilemetzbelreiber Leichtfahrzeuge 2020 
398 VertellemelZbetreiber Leichtfahrzeuge 20 19 
399 VerteilernelZbetreiber Leichtfahrzeuge 20 18 

Verteilernetzbetreiber Leichtfahrzeuge 20 17 
401 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 2021 
402 Verpächter 3 Kabel Mittels nnungsnetz 2020 
403 Verpächter 3 Kabel Millelspannungsnetz 2019 
404 Verpächter 3 Kabel M~telspannungsnotz 2018 
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Verpächter 3 Kabel MrttelspaMungsnetz 2017 
406 Verpächter 3 Kabel Mrttels nnun snetz 2016 
407 Verpächter 3 Kobel Mrttelspannungsnetz 2015 
408 Verpächter 3 Kabel M tttelspannungsnetz 2014 
409 Verpächter 3 Kabel M rttelspannungsnetz 2013 

Verpächter 3 Kabel M tttelspannungsnetz 2012 
411 Verpächter 3 Kabel MittelspannungsnelZ 2011 
412 Verpächter 3 Kabel MrttelspannungsnelZ 2010 
413 Verpächter 3 Kabel MittelspannungsnelZ 2009 
414 Verpächter 3 Kabel MittelspannungsnelZ 2008 

Verpächter 3 Kabel Mi11elspannungsnel2 2007 
41& Verpächter 3 Kabel Mitlelspannungsnetz 2000 
417 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 2003 
418 Verpächter 3 Kabel Mittelspannun snelZ 2001 
419 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 2000 

Ve rpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1999 
421 Verpächter 3 Kabel MittelspannungsnelZ 1998 
422 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1997 
423 Verpächter 3 Kabel Mittels MUn snelZ 1996 
424 Verpächter 3 Kabel MrttelspaMungsnetz • 1995 

Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1994 
426 Verpächter 3 Kabel M ittelspannungsnelZ 1993 
427 Verpächter 3 Kabel Mrttetspannungsnelz 1992 
428 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1991 
429 Verpächter 3 Kabel Mrttelspannungsnetz 1990 

Verpächter 3 Kabel Mtttelspannungsnetz 1989 
431 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1988 
432 Verpächter 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1987 
433 Verpächter 3 • Kabel MitlelspannungsnelZ 1986 
434 Verpächler 3 Kabel Mittelspannungsnetz 1985 

Verpächter 3 Kabel Mittels nnungsnetz 1984 
436 Verpächter 3 Kabel MittelspaMungsnetz 1983 
437 Ve rpächte r 3 Kabel M ittelspannungsnetz 1982 
438 Verpächter 3 Kabel 1 kV 2021 
439 Vorpächt,er 3 Kabel 1 kV 2020 

Verpächter 3 Kabel 1 kV 20 19 
441 Verpächter 3 Kabel 1 kV 2018 
442 Verpächter 3 Kabel 1 kV 20 17 
~43 Verpächter 3 Kabel 1 kV 2016 
444 Verpächter 3 Kabelt kV 2015 

Verpächter 3 Kabelt kV 2014 
446 Verpächter 3 Kabel 1 kV 2013 
447 Verpächter 3 Kabel 1 kV 2012 
448 Verpäch ter 3 Kabel 1 kV 2011 
449 Verpächter 3 Kabel 1 kV 20 10 

Verpächter 3 Kabel 1 kV 2009 
451 Verpächter 3 Kabel 1 kV 2008 
452 Verpächte ( 3 Kabel 1 kV 2007 
453 Verpächter 3 Kab•l 1 kV 2002 
454 Verpächte r 3 Kabel 1 kV 2001 

Verpächter 3 Kabel 1 kV 2000 
456 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1999 
457 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1998 
458 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1997 
459 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1996 

Verpächter 3 Kabel 1 kV 1995 
461 Verpäch ter 3 Kabel 1 kV 1994 
462 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1993 
463 Verpächte r 3 Kabel 1 kV 1992 
464 Verpächler 3 Kabel 1 kV 1991 

Verpächter 3 Kabel 1 kV 1990 
466 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1989 
467 Verpächle r 3 Kabel 1 kV 1988 
468 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1987 
469 Ve - chter3 Kabel 1 kV 1986 

Verpächter 3 Kabel 1 kV 1985 
471 Verpächter3 Kabel 1 kV 1984 
472 Verpächter 3 Kabel 1 kV 1983 
473 Verpäch ter3 Kabel 1 kV 1982 
474 Verpäch ter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2021 

Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2020 
476 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2019 
477 Ver •• chter 3 Kabel Abn·ehmeranschlüsse 2018 
478 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2017 
479 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2016 

Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2015 
481 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2014 
482 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2013 
483 Verpächter3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2012 
484 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 20 11 

Verpächter3 Kab<!I Abnehmeranschlüsse 20 10 
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486 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 2009 
487 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranseh lüsse 2008 
488 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2007 
489 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 2006 

Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 2005 
491 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 2004 
492 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 2003 
493 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2002 
494 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2001 

Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2000 
496 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 1999 
497 Verpächter 3 Kallel Abnehmeranschlusse 1\l!llS 
498 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransch lüsse 1997 
499 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 1996 

Verpäeht,or 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1995 
501 Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 1994 

• 502 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1993 
503 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1992 
504 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1991 

Verpächter 3 Kabel Abnehmeranschlüsse 1990 
506 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1989 
507 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1988 
508 Verpächter 3 Kabel Abnehmeransehlüsse 1987 
509 Verpächter 3 Freileitungen Mittelspannungsnetz 1994 

Verpächter 3 Freileitungen 1 kV 2020 
51 1 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2021 
512 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2020 
513 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2019 
514 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2016 

Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2015 
516 Verpächter 3 Ortsnetzs1a1ionen 2014 
517 Verpächter 3 OrtsnelZ$tat.ionen 20 13 
518 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 201 1 
519 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2010 

Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2007 
521 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2006 
522 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 2003 
523 Verpächter 3 Ortsnetzsta1ionen 2001 
524 Verpächte r 3 Onsnetzstationen 2000 

Verpächter 3 Onsnel.zstationen 1999 
526 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 1998 
527 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 1997 
528 Ve -chter3 Ortsnetzstationen 1996 
529 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 1995 

Verpächter 3 Ortsnetzstationen 1994 
531 Verpächter 3 Ortsnetzstationen 1993 
532 Verpächter 3 Or1snetzstationen 1992 
533 Verpächter 3 Grundstücksanlagen, Bauten rur TransPortwesen 2020 
534 Verpächter 3 Grundstücksan en. Bauten für TransportN~en 2019 

Verpächter 3 Grundstücksanlagen. Bauten für TranspQrtwesen 2003 
536 Verpächter 3 Grundstücksan en. Bauten fur Transportwesen 2002 
537 Verpächter 3 Betriebsgebäude 1992 
538 Verpächter 3 Betriebsgebäude 1988 
539 Verpächter 3 Betriebsgebäude 

Verpächter 3 Betriebs ebäude 
541 Verpächter 3 Schutz•. Mess- und Übernpannungsschutzeinrieh1unge 
542 Verpächter 3 Schutz-. Mess• und Obernpannungsschutzeinriehtunge 
543 Verpäch1er 3 Schutz •. Mess• und Ober,;pannungsschutzeinriehtunge 
544 Verpächter 3 Schutz •. Mess- und Ober,;pannungsschutzeinrichtunge 

Verpäeh1er 3 Schutz •. Mess- und Oberspannungsschutzeinriehtunge 
546 Verpächter 3 Sehalteirviehlungen 
547 Verpächter 3 Sehalteinrichtungen 
548 Verpäehler3 Sehalteinrichtungen 2019 
549 Verpächter 3 Sehalteinrichtungen 2018 

Ve ehter3 Sehalteinrich1ungen 2017 
551 Verpächter 3 Schalleinrichtungen 20 16 
552 Verpäeh1er3 Sehalteinrichtungen 2015 
553 Verpäeh1er3 Sehalleinrichtungen 2013 
554 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2011 

Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2010 
556 Verpächter 3 Schalteinrichtu en 2009 
557 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2007 
558 Verpächter 3 Sehalteinrichtungen 2006 
559 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2005 

Verpächter 3 Sehalteirviehtungen 2004 
561 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2003 
562 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2001 
563 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 2000 
564 Verpächter 3 Sehalteinrichlungen 1999 

Verpächter 3 Sehalteinrichtungen 1998 
566 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 1997 
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567 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 1996 
568 Verpächter 3 Schalteinrichtu en 1995 
569 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 1994 

Verpächter 3 Schalteinrichtungen 1993 
571 Verpächter 3 Schalteinrichtungen 1992 
572 Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelveneilerschränke .2020 
573 Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2019 
574 Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelveneilerschränke 2010 

Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2001 
576 Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 2000 
577 Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1998 
~76 Verpächter ~ Onsnetz-Transformatoren. KabetvenellersGhränke 1990 
579 Verpächter 3 Ortsnetz•Transfonnatoren. Kabel'verteilerschränke 1995 

Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1994 
581 Verpächter 3 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 1992 
582 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 2014 
583 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 2012 
584 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 201 1 

Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Emplänger 2010 
586 Verpächter 3 Zäl>.ler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 2009 
587 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Emplänger 2008 
588 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Emplänger 2007 
589 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 2006 

Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Emplänger 2005 
591 Verpächter 3 Zähler. Meoseinrichtungen. Uhren. TFR-Empfän er 2004 
592 Verpächrer 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR,Emplänger 2003 
593 Verpächter 3 Zähler. Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Emprängor 2002 
594 Verpächter 3 Telefonleitungen 2021 

Verpächter 3 Telefonleitungen 2020. 
596 Verpächter 3 Telefonleitungen 2019 
597 Verpächter 3 Telefonleitungen 2017 
598 Verpächter 3 Telefonleitungen 2015 
599 Verpächter 3 Telefonleitun en 20 10 

Verpächter 3 Telefonleitungen 2009 
601 Verpächter 3 Telefonleitun en 2002 
602 Verpächter 3 Telefonleitungen 2000 
603 Verpächter 3 Telefonleitungen 1999 
604 Verpächter 3 • Telefonleitungen • 1998 

Verpächter 3 Telefonleilungen 1996 
606 Verpächter 3 Telefonleitungen 1994 
607 Verpächler 3 Telefonleitun n 1993 
608 Verpächter 3 Telefonleitungen 1992 
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Anlage 2-1 e-netz Südhessen AG \._ Az. BKS-21·12071 -1002#1 
~/ 

Gesamtkostenblatt 

21119, Koet:enart 

1. Aufwandsgfelche Kosten 
1.1, M, t~rfalko";°cen 
1. 1.1. Aurwtlldunof?_n für Roh•, Hafs• Wld S~riebsstone 
1. 1.1.1. Aurwend~en für die O-MichalffJ'l$1 von VedAtenergie 
1. , .1.2. Aufwend\l,ven ror Sttomeinsoeisul'Qdurch8etrelber dezenlra:er Erieuoungsanfrtgen 
1.1.1,2. ' · Meh EEG (oi kWNe Cinspoliemanagement·•Mal\nahmenJ 
1. 1. 1.2.2. nac:hKWKG 
1.1. 1.2.3. OO<h§ teS-IIEV 
1,1,1,2--'--~ Cinspei.semanagement-Maßnahmen 
!_._, ._p, ~tv!lba,,erbfaucii 

A1'wendlJl'Gtn lür o mcut~·-8il3ndttiSe ~.Aufwc.~n fiir den A.usgjeich von Ab.ve{chungen bei1.1. 1.4. Standa>rcbstp,cfilen 
1.1.1,$, ~~lll_$S~ebgabe 
1.1.t .!_ Aufwendt,roen ru, den EEG-Ai,so!elchsmechanlsmos 
1.1,1.7. A~q«nror den KWK9_-@~~':l:I'~~~~ 
t.U .A. Auiv.~l#'IQGn fur dieOIJ&horenelzumlaSlfl (ONU) 
1.1. 1.9. AUffiondl.Q'Jcn ror ~ -~~~~_mus_ti.'.i_r .-.diltidvelle Nme1 
1.1.1.10- Aufw~l.l'IQen für den Be-lastungsausg!oieh für abscha'lbare Lasten 
1.1.1.11. scn:.tl_q_es 
1.1.2. Aufwend~en tür betQOent Leistungen 
1.1.2. 1. A~ung,en an vo,gelage~n ~ubet,elbef 
'i':'i:IT.1. ~~~~(•_W!_~r_g_~~g-~Jl!!_\__~z-~ .t~~_Jl~~~M 
1.1.2.1.2. All~~~-~~-'!'C'.1'9(1;1:l1'1!~-~ -~Z:be~~~ (Mesutellenbell'leb) 
1.1.2.1.3, ~fwet'durgen für NCIZfOMtve~_pazUiL 
1.1.2. U. Aufwondungen für 81indstrom gqgeni:.b•rdom vo,gelag•rt.enN•trbGC~•r 
1:1.2. 1.5. Autwenctungen tur singU..- genuwe B«ritbsfflit?el gemaß § 19 Al>S. 3 SlfOf'n.NEV 
U .2. 1.6. Sonstiges 
~ en für 8 1ndstrom gegenCiber Odlt.en_ 
! ~~..!_ -~~~-~ , -~ _,Jas~~N-~!);!~~~~-~-~~-
1.1.2.~ ~~-~ -ur:ig'!1_~_r_~Q!l ~~r_bt_a_~~-~lr!e1?&!U~ 
1~?.!.~ Aul'wendungen 'ür dutch Mie erbradt.e Wattunos• und lns,ancllältw!gslektunaen 
1. 1.2.0.

'~-1_.2._1._ 
1.2,.t_ ben undAi.l"''etlduroe.n ri.Alle<svm«gung und tör Unters1Utzu1 
1.2.2.1. 
~~~~ -·~-

vom Netzbetreiber 
angegebene Koa1en 

[EUR! 1 ~= 1 

aMrl(annte Kosl•n 
BNmA 

UR 

ffl 

1 :-:;
[EUR) 

832,598) 
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Ziffer 

,.s. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.S. 
1A. ,.~ 
LS.1. 
1.S.2, 
1,.S.3. 
!_.SA. 
1.5.5. 
1.S.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.S.9. 
1.5.10. 
1_.~ 1_1. 
1.5,12, 
1.5.13, 
1.5, 14. 
2. 
u 
2.1.1. 

2.1.2. 
2,2._ 
2,3. u ,. 
4. 
1 •• • 

Kostenart 

:linii11\ und i hnlitlii Aufwartdun.D_itl'I 
gegerübe1 vetbundt~ Untt'mthmM 
'ot9enübef Unt4Mithtnon, mil dentn oln 80!.0ilgungivamM.nis bestoht 

ege"1ber l(recflinstilutCM 
Zins.wfütvu,gentu Rücks?ellqon 
sonnges 
Sonsll2_• Sloue,n 
sonsug_e be1tieblicfte Aufwendungen 
Mio10n, SO(l;.tigo Pachl:tin5en, so"!6Je lct.asingraten. GebulY"en 11M 8-eitt39o 
Y•~~-~~~ 
~~obll,r;l;arf. Orudt:~hen u/MI Zeitschrilto.n 
Postkos~n. Fraa.k.ost.eo und ihnllehe Kosten 
Ro-ehts:• wv:I 8er.atUl'l01,kosten 
Soonsoring, Werbt.w!Q. Spenden 

w:.r1ung Ul'ld IM131.ts.1.z.ung 
Eif'llelwerlbefiehligungen auf Fo:derungen 
Pauscheh,,ertberlehlig,~n adForderu~ 
Za~anSt.ä<te oder Gemeinden n.-c.h Maßgabe von§ 5 Abs. 4 51:r-()mNEV 
AufNtl'ldunoen aus von:eiiloem M~nabnano 
SOntliget 
Absc.hftibunRtn 
lmmaterielles M'&geverm6g,en 
Kon:essiOr.on. Qtwt-!tiehO Se.h~r~e ufld lihnliehl RGC;l'i.O und Werte &C>We Li:enzen M sol:hM Rechtenund 
Wctcl'l.f;n 
SonstOH 
l(alkujat~~-h!e_lblJ• 
~hr•bunqen Umt,aurvermögen 
A.bsebrebunoen auf FinanzanlaQe.n und aurweru,aplere des Untaufve,rnog~ 
K•lkutatorlsch Elg•nk•pitalver:r:lnsun! 
K•lkutaloösc::hs Gewt r'butt u.,, 
Netd,;o.5ten votAbll:u,!_der koatet'\mlndemden Crl öse und Cr1ril 

vom Netzbttrelbtr 
ang1t911bene Kosten 

(EUR) 

Kürzungen 
BNetzA 
(EUR) 

an•rtcannta Kosttn 
BNttzA 
(EUR] 

davon 
dnbK 
(EUR] 
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Zltfor 

5. 
5.1. 
5.2. 
S,3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
S.3.~ 
S,4, 
5.4.t. 
Mi: .... 
s.s. ,. 
5.-5.2. 
5.G. 
5.6.1. 
5.6.1.1. 
S,6.1.2. 

~ 
5.B.2. 
5.6.2. 1. 
S.6.2.,_ 
5.6..2.3. 
5.6.2.~--
::I._G.3. 
5.6.4. 
!_<l-J, 
5.7. 
~._!!_t_. 
-~,L_~ 
0.1.3. 
-~.7.~. 
5.7._5, 
5.7,t_ 
$,7~7! 
5,7.8. 
:5,7,9. 
~_,_7._~_,__ 
l.b. 

Koat,nart 

Koslenminde,nde Erlöse und Erirlige 
Bu.tandsve,inderun_aen 
aklivlerte Eigenlei:s.tungen 
sonstige betr iebl iche E.rtrllge 
Ettt&oe ous Atil6suf'l9(lf\ 11onA:Ud(stellungen 
Erltige aus Blindst.-om 
Etträge a~ der Aun6$Ul1!J ~n Wcrttiorichtigi-,oo 11!.I F'otderur-ocn 
Erlöse a'JS Jldlgetlllb05rot-n 
ordere $0ASli9c batrioblichc Erllöge 
~-,:t-~~i!~-au~ !3:eteilJgunpen 
Ertrigo ous Bcteillgung,cn oo ve.1Jundenen Untett1el'lme.n 
Sonsli; 
~r~_QO 01,1s andcton Wcrtpapa•N:n und Auslelhun~ des Flnanunt-aievermögens 
Erträge al.lS aooeren wenpapief8n U'ld ~ngenoei F"tM'lunlagevennogens 11on verbt.rldenen 
Un!emehmen 
SQtr.tigCIS 
Sonstige Zinsen und ahnUcho Eririga 
EttrAge ai4 Finl)tu:.l~en 
Ertrage aus ver~hen Fin:tntt:11.'llt9t-n 
Ettri 

Eitrige ~ F'orderl,ln9A!n vnd sonstigen V~eQenstJnde.n 
Ertr~• :.JS Fordo-rut'{ltt\ a.,:$ Ul'8MIQen und Ui&lU~en 
Ettr&Qe aus forde~ oeoen vttti,ll'ldtcnt Unt4'fnotimen (z.B. CM-h-Pooli 
Erlfige aus Forde.r~en geg1!n Unte,nenmen, tn!l dOraen ein BtltliL~•vtrkltnlS l>esC0:_11 
Ertri_oe-~ sonst,oen Vermögensg!!.ensLinclen 
Erlfige aus We~et'en 
Erlfioe aus Kassenbestand. Glihaben bei Bundesbank u"Ct Kredtlinslilute.n 
andine iOns&ige_Zinsen und ähnkhe Erlfl 

Erta,se aus dem Urnleg,emeehan-~mus li'Jt ~Jviduelle N~iun19e!le gem!SB ! 19 Abs. 2 SuomNEV 
Erlöse aus dem 8elash.ngsausgfeich filr ebsGh:,kbare Lasten 
E_rtri99 •us der Aullö9U"1Q von NelU-Mchtu»kosticnbelri,ten 
Erträge aus der Al.dlöSUlQ wn 8aukosteAZusct.issen 
§.~~~?~-~-'!L~~~-~.!IJ~_e~;_µ,-~ ~~~~on_ 
sonsl.Qe Erlöse (nicht aus r-.etzentQe!lenl 
Nctzkostc.n nach Ab%ug der kostcnmlndernden Ertlisc und Eitr ige 
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Anlage 2-2 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Darste,llung der Nutzungsdauerni 

Netzgebiete: Netzgebiet der e-netz Südhessen (Originäres Netz) 

Anlagen• 
gruppen-
manmer 

Anlagengruppe 

1 Kabel 220 kV 
2 Kabel 110 kV 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Oberspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo 
und. Schallanla en 
Sonstiges 
380/220/110/30/1 OkV-Statlonen 
Hauptverteilerslalionen 
Ortsnetzstationen 
Kundenstationen 
Stationsgebäude 
Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schallanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Telefonleitungen 
fahrbare Strom.iggreg11te 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Betriebsgebäude 
Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 
Lagereinrichtung 
Hardware 
Software 
Leichtfahrzeuge 
Schwerfahrzeuge 
moderne Messeinrichtungen 
Smart -Meter-Gateway 

von 1947 1998 

bis 1997 2021 
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Anlage, 2-3 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

1nsgt1amtKtlkuJator'l:1cht .Abachrtlbungtn t(lr Ktlkulatorlscht Ab1chrtlbungtn r'1r K•lkulatorlscht Abaehrelbungen für gewichtet mit denN1uanJ1gtn aut KalkulatoriS<he Abschreibungen Abnla,gen auf Altanla;., aiuf Quoten nach § 6 1 S. 3 AWHK-13ast,A.KIHK..ßatl• TNW08ui1 SttomNEV 

IO Anl. ngNppe 

Kabel 
1 ,~~1~2Q! ~ 
2 Kabel 110 kV 
3 K*I Ml'te"9ann~-~ 
4 !Kabel 1 W 
5 !Kabel A~sc~se 

FrtUt lt11n91n 
6 F,e1re· 1t0-380kV 
7 F, e!teil,,;Jl'll)IM Mlttb~ungsnau. 
8 IFreil'tilunoen 1 kV 
9 IFreileiwngenAbnehmeransdllu~se 

siiifonen 
18 IS80r2201110/30110 kV•St.eioncn 
U ]Ha1.12!Wtt1eiiers~n 
IS _]Orl~&tationen 
16 jKi.ndons~atl'on..n 

Grundstticl<Hnl•_@_tft uf1d 0.WUct. 
_1!_ J~~~ba_Ulkt 
26 IGtundstQcll.unL,,gon, 8.-un rür Tr.,n1oportwewn 
27 IB«titbsgcbl.ude 
2a ]Verwaltu~bäude 

Alle übti~e:n Anlegegruppen 
10 ISta1i.onseinricf'll~wd Hifsanleoen hldusi-vo Trafo und Schall.er 

Schutz.. Mess• urd Obetspannuf'9Ssc:hutteinrichlungan. Ferm.teuer-. fenvne:d1h 
11 IFernmess• undAutomatbnlagen sawle Rundsteuerungsattagffl ensdießllch 

Kcpplunps• Trafo• und Scha~onl; 
12 )Sonst;pes 
_1!._)AIIQemeine StMlonseinrichlur 

Zluge i.no t..as«naufz:üge elnschleßlic:h Lalsd'liemn. 
1~~-Ql\'1!91o~ 1, 

20 .... 

,. 
•. Fernst.euer-. Fernmelde-. Fernmess-, At.tomatikanlaoen. SUO~U'ld21 andlet Nt1t2~huuernrlchl1 

22 "•Tr&nsrOml&tOl'tn, Kabetverteiler$Chril"l\e _ 
23 IZähler. MessehichtU'IQen, Uhren. TFR-Emo&änp,e, 
24 ITele'fOf'llelt.ungen 
2~ _l f_~ r~ 5:'.romas:11resiace 
29 Geschirtsausstatwno {oMO eov. wtm:evoeJQerihe): Veffl'li!tluno,se-lrichlungen 
30 fWt"'2tUl')(lfGerlH& 
31 ft,.ogoreinrichturig 
32 JHttrctwatt 
3S (Son.....are 
~ --l~~~tnt• 
35 15chwetl'ah(L9UQ8 
38 moc:temeMffleinricN119Gn 
37 (Sma;rt-Mt!QI-Gote,,>v 

Summe 
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_

f1• fl• ltung•n 

· -7•iJfu!l!it_l 

26 
27 

1O IStm~ncl'IWn;efl und Hilsanl

11 

12 
14 

19 

20 

21 

22. 
23 
-~ __lTe1e(on1 
25 ... 
29 

30 
31 
32 

"' 

Anlage, 2-4 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1 002#1 

Am_~p~~~~ 

Kalkuletortaohe RQtwtrte flll' Kel,Wtat<wlsdle ResCW.11'1 tQr KaJkul1torlach• Rutwerte fürKalku latorl.sche Restwerte Altllnlogtn auf AKIHK-llall• Altantage·n auf TNW.SUII Neuanlagen auf AKIHK-Batlt 

1D ANa9000n,ppo 
K• bel 

1 IKabel 220_~y 
2 JKabcl 110 kV 
_L JKabel Miaellpannlffll!iJ&.netz 
4 l_~l~l 1_11..V 
S (Kabel Abnetlmc,ansch\'.ls.se 

IFtolldWngon M.«tc!!ll)annurtgffiett 

~ tlon•n 
13 ) 380122.Gll 1or.)O(t01(V-Statl0nen 
t"' )Haapcvertderst,llonen 
15 Jonsmetzstatkwlen 
18 JKunde.r~Ulionetl 

OrundltOdts&nl•.t• n uod' Gebllld• 
17 (S1.atJon1g&WUC-. 

".:..Bauten ,0, Transnortwesen 

_ag_eaj~l_u_slv_e_ JrSfo und SChatH 
Schutz•, Mns- und ObenpanrMJl'lfiUChUlteirrielwJngcn, F•msleue,•. Ferrmeld•·· 

IFe,nrne•s• und Ai.nomallllenlagen ao,Nle, Aunc1s1euen,,ig,1ntagen e.i'lschließlich 
Koppt,ngs-. Ttllifo- UNI SChWl'llage,n 

t"Uge• 
lgccn~_St,a~riehWflllen, Hlfwlagen

1ontf,;;,. Hobez:wge und l..utorui.\,I~• eln5Ch1e4lchUihehlen,e11, 
Au6C!'nbeti!!uchlungin Um.11pann• und SchaJtanltigcn 
IStl'i*l(jjnflcht_unoen 
IRundltcwr•, FOtnlllelltf•. Fitmmo~•. femrr..o-n-, AUIOmetikanlagen, SU'om• ~ 
Si,.annU"IQswancler, Ntez;S(;hutulnrkhll.ll'QOn 
JO~~-Tnares:fotme~~t(abtlvetteilettehritlke 
IZ4hlet, Messeinri:l\lJ.lf~gcn, Vhten. TfR-Strp4inger 

IGeac:häl\sauss\atl\lng (ohne EDV, Wetb:eL"Qe/Gerl1e): verm!lllung!fflrthtungen 

Vl81'kzeuge}Ger.lte 
l.agc.reirl'i::kung 
Hllld'Wl'llte......,. 

34 Lclthtfah~ougo 
Setlwelf:iihnctuao 

38 
35 

moderne Mü&elnrtlll•-en 
37 Sl'l'l.flll,Meter.C:iffi'$y 

S1,1mm• 
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Anlage 2-4 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Endbntand 

Kalkulatorische Restwerte 

., Anl,ig~rupp• 

Kabal 
Ka.b4>1220 W 

2 11<,sb,el 110W 
3 !Kabel Mitte1s1tannung,snett 
'4 IK.obC111 kV 
~- _lKab:te_l Abnehmeronsc:~HI 

frel1tltll~-•n 
6 IFrdolti,ngc-n 110:!90-.y _ 

eri M~;>,.1nnung1n.u!. 
.! ·--~ 
9 (fr(lil:eiWngen AllneAmennschlOs.w 

Btatlo~n 
13 l380r.220t110'30110 kV-S1;atiot!en 
14 IH_l'.lupl'"fflele1s1tstlonen 
15 fOnsnewl.Mlooen 
16 IKwidenat:itlonen 

OrundetDdtHr"9.-_n-u,.;i G~~I: 
17 IStatlonsgebäude 
~ - j Groncluilebanlagon. Ba~ filr Tn1111po,nwesen 
27 JBWlobsgcbillde 
2B: Jvenw.11f:un9.sgcbäucfe 

~l• Obrtgitn Anlaa-on.,,ipt n 
10 )Stntlonselnricllti,ngcn und HW.~k'lkl.l•lv• Traro_und SeMtser 

SehUU-. Meu- und OberspannUngsse.hutlf!otlrlehllJ1'91n, Fetnt:le-.ier•, Fe,rn1 
11 1Fcrnm0$s~ vncl AutonlntikGIWl9"' tO\IA& R.undstGuONngtal'llagen ~1n5Chtidlct! 

Koppl11119s-. Tn!ifo. und Sehabnl119en 

!1. 
18 ~.li4'5a"111gen 

ort.sf,es·1e Hebe!el.9" und laston;,uml91t ebttctdlaCUch La\lfsd'lfen91\,,19 1AuO.enboo~g In Uma~tii,. und SchalU!nla.gcn 
20 (Scnslteff'iriet'il~e, 

IRIM'ldsteue1•. Fernstouor•, F'emmcldc.. Fcmmcn•. Ai.r.omalb"legcn. Strom• uni 21 S~Wandlet,Nttisd,uQolnridt.lPl~On 
22 Or1snetz.-TransA,rmatol'tltl. K1bel,...tt.aerset1tld:e 
23 z:trii-:,. Messtinric:tit en. ll'U'en, TfR•Em21i_1 
24 (re~onlelb.JtlO!tn 
25 IFati~•Stromagg,egate 

29 Geschillsa..isstalblf'9 (Ohne EDV, WetlW!IJ!)e/Getft:o): V~l'lffl,ei'lrid!tungei 

30 Werl(zeuge.'Geriile 
31 1Logarc!nrichtu"' 
.3:?_lti_a_~re 
33 ls«twmo 
3' _J Lelohlrahmu1 
~S- ~ c:lw._!_/f~_t\n:e1 

"" 37 
Summe 

Kalli.ulatort.che Reatwerta filr-
Attanlagen luf AKIHK4 8n11 

Kalku&otorl·1Ch1 R4ittwt!U fl)t ICalkullltD'1Kh• •Rntwerte für 
•anlagen auf TNW-Balfs Neuanlagen auf AKMK-Bai'ls 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21 -12071-1002#1 

Darstellung des SAV (Gesamt 

Netz-10 Anlagengruppe 

Kabel Millels-pannunisnetz 
Kabel Mittelspannungsnotz 

i<abel M:lteispannungsnelz 
Kabel MJtetspannung-.sne12. 
Kabol M:ltelapannung.snelZ 
Kabel M1tols~ nel2 
Kabel M:ttetspa~~ne~ 
Kabel M1tteispannungsne1Z 
Kabel M1Uelipannun91ne1Z 
Kabel MtUelspannungsnelZ 
Kabel Mittefspanrlungsnelz 
Kabel MittetspannungsnelZ 

Kabel M1ttolapaMungsne1Z 
Kabel M1ttelspannungsne1z 
t(:l;l_bel MlttelspaMungsneiz 
Kobel Miltcll>ponnun9,nctz. 
Kabel Mittelspannungsnelz 
Kabel Mittelspannungsnett: 
Kabel Mittefspennungsneu 
Kabel Mlttels~mun.2_5netz 
Kabel MiUGlspaMungsnetz. 
K8bef Mlttcl$pannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Miltehopannungsnetz. 
Kabel M!Uels93nnungsnetz. 
Kabel Mltle!spannungsnetz. 
Kabel Mitlclspa.nnungsneU: 
Kabel Mittels~_n~ _n,2_snetz 
Kabel MiUelspannungsnetz 

Anschaf-
fungsjahr 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198_7 
HISS 
1989 
1990 
1991 

!9_9! 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
200, 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
~01_1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Anfangsbestand Endbestand 

fllr die 
Ermittlung 
der k:alk. Abschrelbunge Absc:hrelbunge Restwerte der Restwerte zu RH1Werte der Re.stwwtazu 
Abschr. n z--tt AK/HK n zuTNW AKJHK TNW AK/HK TNW 

Vo·rwendete [EUR) [EUR) [EUR] [EUR) [EUR] [EUR] 
AKIHK 
[EUR] 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG A:z.. BKS-21 -12071-1002#1 

N_etz-10 Anlagengruppe 

KabeJ Mittelspannungsnetz 
Kabet Mlltels,pannungsnetz 
Kabel M1Uelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
~- k:'J~~~1 -~ 
Kabel 1 kV 
Kabol 1kV 
Kabel 1 kV 
Ke'oel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabol 1 kV 
Kabel 1kV 
K_abel 1kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kobel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabelt kV 
Killbti 1 kV 
~-~~~-'--~ _kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 itV 
l<i,_~l_l_l<V 
Kabel 1 kV 
K~b-ol 1kV 
l<aJ,el 1kV 
~~-b~I_1kY 
Kabol 1 kV 
Kabel 1kV 
~abel 1_kV 
Kobel 1 kV 
Kabel 1kV 

A.nsehaf~ 
fungsjahr 

2018 
2019 
2020 
2021 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1968 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

E.ndbestandAnfa1111sbes1and 
für die 

Ermmlung 
der kalk. Absch.relbunge Absctvelbunge Reslwerte der Re.stwene zu Restwerte der Restwerte zu 
Abschr. n zuAKJHK n zuTNW AKJHK TNW AK/HK TNW 

verwendete (EUR) [EUR) [EURI [EURI [EUR) [EUR) 
AK/HK 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az.. BKB-21·12071-1002#1 

Netz-1D Anl•gengroppe 

1 
1 
1 

Kabel 1 kV 
l(obel 1 kV 
Kobel 1 kV 
Kab~ 1 kV 
Ktibel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kebet AbnehtnCtM$ChlÜS$0 
Kabef Abnehmeranschlüise 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel AbnohmeraMChh)sse 
Kabel Abnehmeranschluss.e 
Kabel Abnohmcran&chlüss.e 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschtüsse 
K~I AtmehmeraMchlGsse 
Kabel Abnehm~schtilsso 
Kabel AbnehmeranscMüsse 
Kabel Abnehmera.n&ehfüsso 
Kabe4 Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnahmeransehlüsse 
Kubd Al.,1,cflfllt!fcfJll)(:hhl::i3U 

Kabel Abnehme1a.nschlüsae 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

1 Kabel Abnehmetat1schlüsse 
1 Kabel Abnehme<anschhJ$Se 

Kabel Abnehmetanschlüsse 
Kabel Abnehme1anscn1üsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kab-cl Abnehmerans-chlOsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

!Kabel Abnehmcraru,hJO&MI 
K3bel Abnehmcral')SCh!Us.s.e 

Anschaf• 
fungsJahr 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1967 
1988 
1969 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
_2_~2 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008_ 
2000 
2010 
_2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

~~~n_gs~~Jan_d_ Endbestand 

für die 
Ermittlung 
der kalk. Abschreibung• Ab&chrelbunge Restwerte der Restwerte zu Restwene der Restwerte zu 
Abschr. 11 %U AK.IHK n z.uTNW AKMK TNW AK/HK TNW 

verwendete [EUR) [EUR) (EUR) [EUR) [EUR] [EUR) 
AK/HK 
(EURJ 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Netz-10 Anlagengruppe 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
~abel Abnehmor.,n$-ChlU$$C 
Kabel Abneh~!'ranschlüs.se 
Kabel AbnohmerallSChtCl sse 

Froi loi.tungen Mittels_e_~nnungsnelt 
~reileltungen MittelspannungsoelZ 
Fretlei tungen Mittetsp.annungsnett 
FreUelWngcn Millolspannungsnetz 
Freileitungen Mi ttetspannungsnetz 
FreUeltungen Millebpannungsnett 

f~L~~unQen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
F1e.ileHungtn 1 kV 
Freileflun9en 1 kV 
Fr'eilei lun,gen 1 kV 
Freileitungon Abnehmeraf\scliüsse 
Schutz·.!._~~~-ur)d ObersDant1ungssehul2.einr'icht.111gen, Fem,1i 
Schutz•. Mess- und Obers.p~ungsschu12.einrichtun900, Fernstl 
Sehutz•. t.48"- und Oberspa.nnung&&chul2einrichtungen, Femstl 
Schutz-, Mess.:_~_,:id _OberspannunQsschutzeinrichtungen. Femsll 
SGhult•, MO$$• und Obersp~ nu_~9Hc:hutz.e.lrvichtun2_en, Femsll 
Schutt-. MesS. und Überspannungs-schutzelnrlchlungon, Fomsll 
SchulZ-. Mess- und Oberspannungssc:h'Jl?einrichtungon, Femsll 
SchulZ•, Mess- und Oberspannungssc:hi.ttz.ejn,ic:~l·~l'_lgen, ~emsll 
Schutz-,_~j,lSS•_und Oborspan~Ung$$chutzeinrichl'Ungen, Femsll 
Schu12.-, Mess:- und Überspannu~sschutzeintlchllungen, Fcmsll 
Schul2•, Mess- und Obe.rspannungsschutzeinrlchrungen, Femstl 
Schutz-, Mess- und Obert pennun~~riehlJJn,gen, Fernst! 
Schutt-. Mess- und Oberspannungsschutzefnrieh.t.vngen, Fems.l 

Anschaf-
fungsjahr 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
2015 
2016 
2019 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
2004 
2005 
2008 
2019 
2020 
2019 
~1 
1998 
1999 
200Q 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

filr die 
Ennltllung 
derkalk. 
Abschr. 

verwendete 
AKIHK 
[EUR) 

Abschreibunge 
n zu AK/HK 

[EUR) 

Abschreibung• 
n 2u TNW 

(EUR) 

Anfang1be1'8nd 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR) 

Re,stwerte zu 
TNW 
(EUR) 

Endbestand 

Restwerte der 
AKIHK 
(EUR) 

Restw-erte zu 
TNW 
[EUR) 
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Anlage, 2. 5 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Netz-10 Anschaf-Anlagengruppe fungsjahr 

Scnul2-, Mess- und Ober$pannung:sschulzeinnchtungen. Femst 2010 
Schutz•, Mess- und Uber:spannungsschullelnrichtungen, Fernstl 2011 
Schutz.•, MeH- und·0berspaMungsschutzei_nric~~ungen. Femsll 2012 
Schutz-!_M~_~s-u~ 0berspaMungsschutzeinrichtungen, Femstl 2013 
Schutz•, Mess- und 0berspannungHchulZeinrichtungen, Fernlll 2014 
Schutz•.!_ ~_eis- und 0t>trspannunguct-.itzeinrlchlungen, FemsI 2015 
Schutt-. Meas.- und Oben;pannungsschutzeint_~ti_tungen, Femsll 2016 
Schutz-. Mes.s- und Obert1p&'loung$$Ctk.ltzcinrichlungen, Fernst l 2011 
Schutz-. Mess- und 0berspannungsschutzeinrichtungon, Forns!j 2018 
Schutz•, Meis- u·nd Obcrspannu~s.&chutzeinrichtun-gen. Fernstl :2_019 
Schutz-, Mess- und Oberspannung5$Ch4.ltzefnrlchtungen, FornsI 2020 
Schutz-. MM$- und Oberspannungsschutzeinrit.htu.ngen, Fernslj 2021 
0rlsne~ta~_onen 1992 
Orlsnetzstalionen 1993 
0rtsnotutatlonen 1994 
0rtsnelzst.atlonen 1995 
Ortsncllstationan 1996 
Orlsnelzst#lionon 1997 
Ort.snetzstationen 1998 
O~lS.netzstalionen 1999 
OrlSnelzslationen 2000 
OrlS-netut.atlonen 2001 
OrlSllCtz.SUIIJOnen 2002 
Orlsnetzstationen 2003 
OrlSnctz.stationen 21)04_ 
O"sne1ZS1allone11 2005 
Orlsnetz.stalionen 2006 
Orlsnetzslationen 2001 
Onsnctzstationen 2008 
Or1snetut.&Uonen 2009 
Ortsnetzstationen 2010 
Onsnetzstationen 2011 
Ortsnutzstatiootw1 2012 
0rtsnetzst,tionen 2013 
0rtsnetzstaliO!l,en 20 14 
0rlsnetutallonan 2015 
0rtsnetzst3tionon 2016 

Aofan9sbes1and Endbe•tand 

für die 
Ermittlung 
der kalk. Absehrelbunge Abschreibung• Restwerte der Restwenezu Restwerte der Restwerte zu 
Abachr. nzu AK/HK n zuTNW AKIHK TNW AKIHK TNW 

verwendete (EUR) [EUR) (EUR) [EUR) [EUR) (EUR! 
AJ</HK 
(EUR) 
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Anlage 2-5 , e-netz Südhessen AG A:r.. BKB-21 -12071-1002#1 

Netz-10 

1 
1 
1 
1 
1 

Ortsnetzstationen 
OttGnettstalion.cn 
Ottsnetzslationen 
Orts~~ta11onen 
Ortsnetzstationen 

Stallonsaebiudo 
Stalions.Q_ebäude 
St.lUOOs.!l_ebäude 
Stationigebiudo 
Statlonsgebäude 
Stal.ionsgebiUdc 
Stallonsgebäude 
Slatlonsget>äude 

Stations2_ebäude 
Stationsi_ebäude 
Station&[ebaude 
Stali.ons.Q_ebiude 
Slcltk.111:syeWUIJtt 
Stalionsgebäudo 
Stalions_g_ebäude 

Statlon!;iebäude 
Stalioosgebiude 
Statloo59ebiude 
S chaltelnrichlunruln 
Schaltelnrichtungen 
Sch1lteinrichtun9en 
Sctla!teinrlchlunQen 
Sc.'ia!teinrichtungen 
Sehaltetnriel\lu~en 

Anlagengrupll'I Anschaf-
fungsjahr 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2007 
2008 
2011 
2012 
2013 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

fürdlo 
Ermittlung 
der kalk. 
Abachr. 

verwendete 
AKIHK 
[EUR) 

Abschreibung• 
n.zuAK/HK 

[EUR) 

Abschtelbunge 
nzuTNW 

[EUR) 

Anfangsbestand 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 

[EUR) 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
(Ell.lRJ 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BK8·21 • 12071•1002#1 

Netz~D Anlagengruppe 

Schaltelntichlun.H_en 

Schalte~_richtoogen 

Schaflelnricht1Jnnen 
Sehalelnrichtungen 
Schallelnrlchlung.on 
Schaleinrichlul')9en 
SchaReinriehtunge'n 
Schaltolnrlchtungen 
Scha11elnrichtungen 
Schelte!nrichtu!'_\gen 

SCNlteinrithlungen 
Sdialteinrichtungen 
Sd,a!teinrichlungen 
_§;ct!aJteinr1chtungen 
Sdielteinric:hlungef) 
Schalteinric:hlun"'ien 
~-~ -a ltefnnchtu.ngen 
Sch.e,11.cVuicl1b.1:n2,c:11 
Schalleimic:hhm2_en 
Runctsleuer., Femsieuer-. Fernmelde-. Femmes.s:-!_ Aul0matika1 
Run<Js.tevet•, Fernsteuer•. FefMtelde·-. Fernmes.s:-, Automali'ka, 
~undsleuet•, F-ernstouor.. Fommoldo-. Fommoss.-, Automatika, 
Rundsteuer-. Fernsteuer-. Femmelde-. Fernmes,... Automatika, 
Rundsteuer-. Farnsteu'3r•, Femmelde-. Femme$s,-. Automatika1 
Rund.steuor-. Forn$10uor-. Femmold(h Fernmosg.... Automalika1 
Rundsteuer-. Femsteuor•!__i=!'tf~melde•. Fern,nesa,.., Aulomatika• 
Rundsteuer-. Fems1euer-, Femmelde-. Fernmess-•, Au1ornatika1 
Rundsteuor-, Ferns1euo,•, Femm_olde•, FemmeH,•, Aulomobk&• 
Rundsteuer-. Fernsteuer-, Femmelde•, Femmess•!_ AutomaJika• 
Rundsteuer-. Fems1euer-, Fernmelde•, Fommcss-, Au1omatika1 
~-~l'.!.~-~l_e_u_er~!__Fef!l_St~er~,_F:emmel~·-Femmess •, ~1omalika1 
Rundsleuer-, Femsleuet-, Femmelde-, Femmess.-!_ Aur.omalika• 

Anschaf-
rungsJahr 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
201 ◄ 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

AnfangsbeoUlnd Endbestand 

für die 
Ennmlung 
der kalk. 
Abschr. 

ve,wendet& 
AK/HK 
[EUR) 

Abschre1buoge Abschfelbunge 
Inzu AK/HK nzu TNW 

(EUR) [EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
(EUR) 

Restwerte der 
Al</HK 
[EUR) 

Res1wenezu 
TNW 
(EURI 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Net;z~D Anlagengruppe 

.!5_~_!!_~leuer•, Femste\lel•. Ferm1eJde-, Fernme.s$-!_ Automalika,~ Run~~e~r-, Femsteuer•, Fcrnmold0•, Fommc:.$•, Aut~atika1 
Rundsteuer-!.._Femsteuer•, FerMlelde•, Femmess.-.Automati~a1 

Anschaf... 
lungsjahr 

0'4 

;;J 20••Runds1eue.r-~emsteuE!'."."! FetMletde•, Femmcs~. Automatik, 
Ortsnetz•Tr.insformatoren, Kabe~v~rtellerschrinke 
Ortsnetz•Transfo1matoren, Kabelverteilerschränke 
Onsnotz-Transformatoren, Kabe1verteilerschränke 
Ortsnet.i-Transfo,matoron, Kabclvc.rtOtlcrschränke 
o,1snet.1-lransformatoren. Kabelve.rteile~i;,chränl<e 
Ortsnetz-Transro,matoren, Kabelvene!lerschränke 
Ortsnetz-Tranaformaloren, K.abetveflellerschränke 
Ortsnetz•Transformaloren. KabetvGrteiJerschränke 
OrtsnelZ-TransformalOre~ Kabetverteiiersctwä.nke 
Ortsnetz:•Transformatoren. Kabefverteilersctvän~f:3-
Orlsnffl-Transformalore_rl__Kabelvert.ellct$Chri!'lk• 
OrlSnetz-Transformatoren. Kabelverleltersctrinke 
Ortsnc-tz-Tran.sformatorc.n. Kabelvertellcrachtftnkc 
Ortsnett-Tran.sronnaloren. Kabelverlellerst:;~änke 
Ortsnetz.-Tran.sformal()(en. Kabelvertollersctvanke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kebelvertelk,rsdvänke 
Ortsnot2-Transformaloren, Kabe!verteilersc.hränke_ 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelveneilerschränka 
Ott~not.c•T,.,,n ,ro,nldtucut,, Ko.Wlv,:,1 t~le~chranll.tt 
Ortsnetz-Transformato,en, Kebelvorteilerschri,nke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsoetz-Transformatoren, Kabel,..ert~lerschrArike 
Ortsnotz-Transformatoren, Kab~verteilerschrinke 
Onsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränka 
Ortsneti•Transformatoren, Kabelvert~lerschrinke 
Ortsnetz•Tran~!otmatoren, KabeJverteilerschri~o 
Ortsnetz•Transformatoren, Kabefverteilerschränke 
Ortsnetz•Transformatoren, Kabelvecrteilerschrlnke 
Ortsnetz•Transformetoref'\, Kabolvct11cilersehr6Mc 
Ortsne!2-Transformatoren. Kabelve1tellerschränke 
Zähler. Mes.~tiehtungcn. Utven. TFR-Empflng4tr 
?_än_1~. -~1-~$eitariehh,ngen,YhtCl'I. TFR•Empfi~er 
Telefonlei1un2_en 

1993 
199< 
1995 
1996 
!997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
20 10 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
20182018 
2019 
1992 

fOr die 
Ennmtung 
der kalk. 
Absehr. 

verwendete 
AK/HK 
[EUR) 

Abs-chre1bunge 
lnzu AK/HK 

[EUR) 

Absct.-elbunge 
n zuTNW 

[EUR) 

Anfangsbestand 

Rastwerte der 
Al</HK 
[EUR) 

Restwerte ·zu 
TNW 

[EUR) 

Endbe~__ll_d_ 

Rastwerte der 
AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 

(EUR) 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

Netz-10 

Telefonleitungen 
Te.lefonleitungen 
Teiefonteitu~en 
T~(onleiluf\Qen 
TeSct!onlcilungcn 
Telefonteilungen 
Telelontellun.a_en 
! el~fc,nleiti.mgen 
T<tle!onteitung_en 
T ele1ontei1un9e-n 
T cte»nlel lungun 

Telekmlellungen 
Te!efonleltungen 
Te!efon!eituogen 

I~l~_ton!~l~ungen 

Teletonleltungon 
Tolefonloitungen 
Tele!onlellungen 
Jel~fo_nlf.!'it\.lngen 
Telefonleitungen 

Anlagongruppo 

GrundstOeksaniacon. Bauten füt Transpcwtwosen 
Grundstücit!ii$nlagen.ßauten tii' Transportwesen 
Grundstücksanlagen. B.i.utcn fü, TmnspOftwesen 
Grundstucksantagon. Bauten für Transportwesen 
G/yndstQcksantagen_. Bauten 1a, Transportwesen 
Grundst0cksanlagen. Bauten fOr Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grun<lstOdtsanlagen. Bautel'I IOr transportwesen 
Gru.ndslückstanlageo, Bauten ror TraMportwesen 
Grundstüdcsanlagon, Bauton fOr Transportwesen 

Anschaf-
fungsjahr 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2007 
2008 
2009 
2Q10 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1997 
1998 
1099 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

für die 
Ennmlung 
der katk. 
Abschr. 

Ab5chrelbunge 
n zuAK/HK 

[EUR) 

Abschrelbunge 
n zuTNW 

(EUR) 

Anfangabestand 

Restwerte der 
AKMK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Netz-10 

1 
1 

1 
1 

Anlagengruppe 

GrundstOcksanlagen, Baulcn für Transportwesen 
Grundstüdlsonl :,gon, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen. Bauten für.Transpcrt..vesen 
Grund$1ikksanlagen, ~u_t~n fOr Transp«r-Neun 
Gn.,nd:stOdtsanlagon, Bauten für Transportwesen 
Grundstllcksanlagen, Bauten für Transportwesen 
~~d-S_t_OCksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksan1agen, Bauten fur Transportwesen 
GrundslUcksanlagen, Bauten für Trt1nspor1wenn 
Grutldsl~ k-~_a~;,ge_r:i, Bauten tOr Trat\Sportwesen 
Gru.ndsWcksanlagen, BaU1en für Transportwesen 
GrundstOcksanlagGn. Bauten für Transportwesen 
Grundstöcksan&agen, Bauten fOr Transportwcseo 
Grundshkksenlagen, Bauten für Transportwesen 
Betrieb~_~ _bäu~e 
Batriebss_ebaude 
8etrieb,i eb5ude 
Betriebs.Q_ebäude 
86trfObS!!_8bäude 
Eletriebs9ebäude 

Bolriob~c,~WO 
Betriebsgebäude 
Betrieb ebäude 
Betriebsgebäude 
ßetriebs.gebäude 
Bellle!JSll•bäudc 
Betrieb!Se-bäude 
Betriebsgebäude 
8elriebsgebaude 
Betrlebs2et>aude 
Bctrleba~b5ude 
Betriebsgebäude 
Seu1ebsgob3ude 
Betriebsgebäude 
~riebs.!J_ebäude 

fOr d lo 
Ennlttlung 
derkalk. Abschreibunge Abschreibung•Anschaf. 
Abschr. n ,zu AK/HK n zuTNWfungsjahr 

2007 
2009 
2010 
2011 
2012_ 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
202't 
1972 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1983 

19"" 
1985 
1986 
1988 
1991 
1992 
1~~ 
1994 
1995 
1997 
2001 
2003 
2004 
2005 
2008 

[EUR) [EURJ 

Anfangsbestand 

Restwerte de< 
AK/HK 
[EUR) 

Re$twenezu 
TNW 
[EUR) 

EndbuUnd 

Restwerte der 
AKIHK 
(EURJ 

Restwerte zu 
TNW 

[EUR) 
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Anlage 2-5 e-netz. Südhessen AG Az.. BKB-21-12071-1002#1 

Nea-1D 

Betriebsgebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebs[ebäude 
Belriebsgebäude 

Bolriebsgobäude 

Anlagongrup.,. 

~eschäftsausslattuno (ohne EDV, WerkzeugefGerito}: Vermittlt 
Ga$ctl3ftsausslaUUng {ohne EDV. Werkzeuge/Geräte,!: VermitU1 
Geschift:t;)US:SlaUW'lg (ohne EDV, Werkzeuge/Gerite): VermilU1 
GP. sch;i:ft~_ausslBllung {ohne EDV. Werbeuge/Geräle); Vermitd1 
Ge.schlfts.ausstauung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte>: VermilUJ 
Geseh6flsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitU1 
GeschäfLsausstattung (ohne e:ov. W&rkzeuge/Geräte); Vermittt, 
Geschätt.s.ausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte): VermilU1 

Werkzeuge/Geräte 
Wet1<Mu09/Ge1äte 
WerkzeugeiGetite 
Wetktcugc/Gotätc 
WetkzeU[elGetäte 
werkteugelGeräte 
Wctktevgor0ot3to 
Werlcz.eogelGeräte 
Wefnauge/Getä\e 
Werkzeuge/Geräte 
Wer'lc-z.o\19e!Goräte 
\:Ve_rJczeuge/Ge~te 
Wef'lleugeJGeräte 
Werk2:eu!l_o/Geräte 
Hardware 
Hardware 
HerdW"Bre 
Hardware 
Sofcware 
Software 
Software 

Anschaf• 
fungsjahr 

2011 
2012 
2014 
2016 
2017 
2018 
2019 
2021 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
~019 
2020 
2021 
2018 
2019 
2020 
2021 
2019 
2020 
2021 

für die 
Ennlttlung 
der kalk. 
Abschr. 

verwendete 
AK/HK 
[EUR} 

Abschrelbunge 
n zu AK/HK 

[EUR} 

Abschrelbunge 
nzu TNW 

(EUR} 

Anfangsbestand 

Restwarte der 
AK/HK 
(EUR} 

Restwerte zu 
TNW 

(EUR) 

Endbestand 

Restwerte der 
AK/HK 
(EUR) 

Restwen ezu 
TNW 
[EUR} 
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Anlage 2-5 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

Anfangsbestand Endbestand 

fOrdle 
Ennlttlung 
derkalk. Restwerte zu Restwerte darAbschrelbunge IAbschrelbunge IRestwerte cler Restwerte zuAnschaf•Ne1z-1D Anlagengruppe Abtchr. n zu·AKJHK n zu TNW AK/HK TNW AK/HK TNWfungsjahr verwendete (EUR] [EUR) [EUR) (EUR) [EUR] [E.UR) 
AK/HK 
(EUR] 

Leichtfehn:euge 2017 
Leichlrahrnogo 2018 
Leichtfahrzeuge 2019 
Leiehttahri:euge 2020 
Lefchtfahn:euge 2021 
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Anlage 2-6 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
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Anlage 2-6 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

HOrtetlul'lß-deP Elngangtda16n für .die Borachnung der k1tkulaiorbchon Elg1nk11pilllvorztnaung 

-1 ~ 1f~ __•__ __ _ AbzuQSkllp~ 
0 fS ~ dOf 5onl,lcf~ICA 11'11 RoWil9Cil~ 

9 IRlklS1011-JflQC:O 
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11 1unvel /lfllld,e VCJbnlldlb.'llt.'!:1 ~, Leleiunpc:n l#ld '-'"IUnp,on 
12 b1$odlu$SO 

~ 
I ◄ rr:•• 

"""' 

'S-omtlGCY.01:!~n.<JIOZJN!os M V~I-IAIJa:iohen 
P;&.,_,_ R~$OIMICn 

K~~~~~n 
V«MSIQU Ftwnd~f)!lill 
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~26TMS 
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"J~$00 
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~ • 1 • EK·OJoeo) 
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-X 
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Anlage 2-1-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaift Mörfelden-Waldorf GmbH) 

<;~s_amtkostenblatt 

Zlff1tr Kostenart 

1. Aufwands~lelche Kosten 
1.1. Ma~~!aJ:!(osten 
1.1.1. Aufwendungen für Roh,.. H!lfs-- und 8etrlebMtoffe 
1.1.1.1. Autwendun9en ffir die Beschaffung von Verlustenergie 
1.1.1 .2. Aufwendungen für SUomelnspelsung durch Betreiber OOzentralor Erzeui nlagQn 
1.1.1.2.1, nach EEG (exklu~e Ein.speisemanagement•MaßnahmenJ 
1.1.1.2.2. nachKWKG 
1.1.1.2.3. nact, ! 18 StromNEV 
1.1.1.2.4. Elnsi:;elsemanagement-Maßnahmen 
1.1.1.3. Betrlebsvef'braueh 

Al.dwendungen für Oifferef\z.ßilanzktetse bzw. Aufwendll"lgen für don Ausglolch \'O.n Abwek::hungen bei1.1.1.4. Standardlastprofden 
1.1.1.5. Konzessionsabgabe 
1.1.1.e. AufWendungen ro~~~_§§~:~tJS9l~~hanlsmus 
1.1.1.7. Aufwendungen für den KWKG-Bclastungsausglelch 
1.1.1.S. Aufwondungen für die OffshomnetzumlagO (ONU) 
1.1.1.9. '°'~OC!uogen für Cfon Umlagemechantsmus fOr indlViduelle Netzenl!;JeUe gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 
1.1.1.10. Aufwendungen für den Bela$tungsaus91eich für abschaltbare Lasten 
1.1.1.11. Sonstiges 
1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgeiagetten NOl.2b6treit>e.-
1.1.2.1.1. Aufwordoogen fur vorgelagerten Netwetroibor {Lolstung/Art>oit) 
1.1.2.1.2. Aufwendungen tür vorgelagerten Netzbetreiber (Messstellonbetrleb) 
1.1.2.1.3. AUfwendungen rur Natuesetvckapazjtät 
1.1,2.1.4. AJ.Jfwendungon fur 8Jlndstrom gogonöber dem vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1.5. AUfwendungen ror singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 
1.1.2.1.6. SCJlS11geS 
1.1.2.2 . AUrw8ndung8n fur Blindstrom gegenüber Ori tten 
1.1 .. 2.3. Aufwandungen tur Cibeflassene Netzinfrastruktur 
1.1.2A. Aufwendungen für durcn Oritte erbrachte Betrtet>sfilllU'l2, 
1.1.2.s. Aufwendungen ru, durch Dritte erbraeht• Wartungs• und tn.standhalbJt 
1.1.2.6. Sonstiges 
1.2. Pcr5onalkostcn 
1.2.1. Löhne und Gehälter 
1.2.2. Soiiale Abgoben tf'ld Aufwendll'\Qen für Altersversorgung und fur Unter&tütz, 
1.2.2.1. Altersversor.9.01 
1.2.2.2. soziale ~ben und sonstiQe Au'fyt....9:~l"(len 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

Künung<1n 
BNetiA 

anet1cannte Kosten 
BNeb[A 
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Anlage 2-1-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21 -12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaift Mörfelden-Waldorf GmbH) 

vom Netzbetrelber Kürz.ungen anerkannte Koaten 
Zlffer Kosfenart angegebene Kosten BNel%A BNe1%A 

[EUR) [EUR) [EURl 
1.3. Zinsen und äh nlieho Aufwondun_10-n 
1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 
1.3.2. nOber un1ernenmen, mit dene~efrl_8ereillg111gsvemältnls besteht 
1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 
1.3.4 . Zlnszufuhrungen zu Rudestellunge,, 
1.3.5 . SonsHges 
1.4. Sonstl_le Steuern 
1.5. Sonstige bctrlobllcho Aufwcmdungon 
1.5.1. Mieten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten. Gebühren lrw:f Beiträge 
1.5 .2. V~'°'1erungan 
1.5 .3. _B~~~--Drucksachen und Zeh<::hrlften 
1.5.4. PostkOsten, Frachtkosten und ähn~ ~~~lan 
1.5.5. Rec_hts· und Beratungskosten 
1.5.6. Sponsoring. Werbung. Sl)enden 
1.5.7. Reisekosten und Auslösungen 
1.5.8. Bewirtung und Ge.sc:hen1'.e 
1.5.9. Wartung und lnstandse~ung 
1.5.10. Elnt01W<Ktb0rictw9ungen atJ FOrd8fungen 
1.5.11. Pau$ehatwetlbetichtigUogen auf FOJderungen 
1.5.12. Zählungen an Städte oder Gemelncten nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 SltomNEV 
1.5.13. Aufwenc:l'ungcn oos vorzoitigem Anlagonäbgang 
1.5.14. Sonsüges 
2. Abschreibungen 
2.1. Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen.. gewertlcho Schutzrechte und ähnllctie Rechte und werte sowie liienzen an solchen Rechten und 2.1.1. Werten 
2.1.2. Sonsllges 
2.2. KalkUiatorlscoo Abscnrelbl[nge11_ 
2,3. Abschmlbungcn Umloufvcrmögon 
2.4. Abschreibungen auf Ft'lanzan&agen und auf wert,)apJere des Urnlaufvermögens 
3. ~_alk_utator:f s~tie _ Elge:nJ(ae_ftalverzlnsun1 
4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 
l.a. Nottkosten vor Abzug dorkostonmlndorn~on -~-~!6_~ --~n~ Erträ,te 
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Anlage 2-1-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

vom NetzbetTelber anerltannte Kosten 
Ziffer Kostena.rt BNotzA 

URI 
s. Kostenmlndomdo Ertöso und Erträ.t• 
5.1. 
S.2. aktivierte EigenleJ~ungen 
5.3. sonstige botrioblJche Erträge 
5.3.1. Erträge aus Auflösungen von Rüeksteflungen 
5,3.2. enräge aus e11nc1scrom 
5.3.3. Erträge aus der Außösu"9 von WertberichtigtJlrlgen auf Forderungen 
5.3.4. Ertöse aus Anlagenabgängen 
5.3.5. andere sonsd90 oot~oolidle Erträge 
s.,. Erträge aus Beteiligungen 
5.4.1. Etträge aus Betolllgu"9cn an Wlrbundenen Untemehmen 
5.4.2. Sonstiues 
5.5. Ertrlge aus anderen Wertpapieren und AU51ethungcn dts FlnantanlageY:~~~~-" 5 

5.5.1. Elltäge aus anderen Wer1papieren und Ausleihungen<ICS Flnani:an1ageve«rJÖg8ns von verbundenen 
Unternehmen 

5.5.2. Sonsllges 
5.6. Sonstige Zinsen und ähnllche Erträge 
5.6 .1. Erträge clU$ Finanzanlagen 
5.6 .1 .1. Erträge aus. vorzlnslk::hon FJn~n~nlagen 
5.6.1.2. Er1räge aus Cä&h•Poonng 
5.6.1.3. SMS1 
5.6.2. Erträge aus Fo,<fen.inn,en und sonstigen Vermögensgegenständen 
5.6.2,1, Enräge aus Forderungen aus: Lieferungen und Lelstvngen 
5.6.2.2 . Enr~e a~ F01derungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cas.h-PoolinQ) 
5.6.2.3. o Unternehmen, mit denen ein 8C!l611!2_ungsverhältnls besteht 
5.6.2.4. Erträge aus sonstigen VermögensgegenstänöQn 
~-~- Erträge aus Wen-papieren 
~.@A, l<nrägeaUII KasS1lnbOOlilnd, Guthaben beiBoodesbank und Kcdlnstkuten 
5 .6 .5 . andere soosdge Zinsen und-ähnliche Ertrage 
5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 
5.7.1. Konzessionsabgabe 
5.7.2. Ertöso 3U-S dom EEG•AoogJc~smcchänismus 
5.7.3. Ertöse aU$ dem KWKG-Selastungsausglek:h 
5.7.4. Erlöse aus der Offshorene<zlJmlage !_ONU 
S.7.5. Erl&e aus dem Umlagemech.anismus fUrlndMduelle Neizef"ltg~le-gemäß§19Abs. 2 StrornNEV 
5.7.6. Erlöse aus dem Betasb,mgsausgleleh fur abschaltb3re Lasten 
5.7.7. Erträge aus der Aunösung von Netzansehlusskostenbeiträgen 
5.7.8. Erträge aus der Auflösung von B&ukostenzusch0$sen 
5.7.9. Erträge aus der Avnösung von lnvostiUonszut-chusgon 
SJ.10. sonstige Erlöse (nicht aus Net:entgellen) 
l.b. Netzkosten nach Abxug der kostcnmindemden Erlöse und ErträQe 
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Anlage 2-2-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorl GmbH) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Netzgebiete: 0 (Originäres Netz) 

Anlagen-
gruppen• 
nummer 

1 

Anlagengruppe 

Kabel 220 kV 

von 1947 1998 

bis 

2 Kabel 110 kV 
3 Kabel Mittelspannungsneli 
4 Kabel 1 kV 
s. Kabel Abnehmeranschlüsse 
6 Freileitungen 110-380kV 
7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitungen 1 kV 
g, Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

10 Stationseinrichtungen undl Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 

11 

Schutz-, Mess- und Uberspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Traf 
und Schaltanla en 

12 Sonstiges 
13 380/220/110/30/ 10 kV-Sta1ionen 
14 Hauptverteilerstationen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 
17 Stalionsgebäude 
18 Allgemeine Statlonseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- , 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinriehtungern, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 
25 Fahrbare Stromaggregate 
26 Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

29 

30 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichlun en 
Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 
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Anlage 2-3-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az.. BKB-21-12071 -1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Kalkulatorlscho Abschrell:iu,ngen 

10 

Kabel 
1 1~~12~k:V 
2 IKabe1 110 11v 
3 IKabitl Mile!S&)am 
◄ IKebel 1 -..v- " 
5 IKabieJAboeh~~IO:s_se 

FreUt ll\ling~tn 
6 JFreil eill,MlJfn 110--380kV 

Anl19ongruppe 

7 IFreUelungenMiiet.sp,ennurig:s.neli 
!l_ lfr~IMl,len· t kV 
9 IFic•~enAboelYneran,cNüuo 

Station-'!'.!_ 
13 l38Q_/2'20II 10/30/10 kV.SU'lliOnorl 
14 IH-...iwle,olabonen 
15 IOrts"~~iontn 
18 IKl.llde-n.stationen- __ 

Gtundttüc:kstnlagen und Gebäude 
11 lsia~~e 
~ _ JGrundstücfcsanlal)etl, Bauten rl.N' Tt1ns~_sen 
~__la_et,i~bsgebäude 
28 IVerwal:U~e 

AIJo übr'igel\-Anltige,gruwen 
10 (Statl-~se!nr~ll111)1?n uM Hif.s,n~ iiklusiY8 Traro tn:I Scl\Ster 

Schutz•, Mess• und Uborspannun"';d\vlzeifVichtungen. Fel'rl61euet•, Fetf'WM!do·•, 
11 IF wnime-:ss- und Automltikanl&Qen SOWie R:wlditeuerun9s.an'la,gen einscNien.lich 

Koocfunqs•. Ttak>· und 5chata:w,qen 
12 1San51'1)e> 
1~_ lAl!Qemeine StaliOnseitric:hlung,on. !:_l a~~gen 

19 lortsresle Hebe.tevgo t.nd LaSfWWOoe einsctllleß!lch Laufsdtlenet\ 
AußEnbeWt1.1Chtung in Un,u,3nn. t.lnd Seh;1)antagen 

go __ J~tt:ilYk:hlung.,., 

2 1 IRundsteuer•, fe,nsttuet•, FernmtldO--. fetM'lt$h Aulomabbnbgel\. Sttom- und 
Span,unpswandler Netnchul.leiMCl'Cul'lt)tn 

22 )OWU«le~•TransformolQf"tn, Ka_beNerteilersdrinh'e 
23 llähler,_Messelmc:hti.ngen. Liven. TFR'Cffld;$1ll)tf 
2.4 _ITqlO:fonlel 
2S JFahtbrue Slrom.aQQr&oa_la 

29 IGescnartsa-JSstatrung (ohne-EDV. Werk:leuoc,Ger6~•>: Vtm-.:luni,g,seirri~n 
30 
~J_ 
~t ltta_r~ware 
33 fSollw.,. 
34 1Leichtlahn:euge 
l5 ISchwerf81\t:teUDl't 
36 !moderne Messe~lehlungen 
3J ]Sf1>lMAeter,Ga1,....,, 

Summe 

Kalkuletortsch♦ Abtchr9lbungen für 
Aftlnlagen auf 
A.KfHK.e.,1, 

Kalkt.1l1torttche A.btchrelbungtn fO,r 
Atttnlagtn tur 

TNW..ßula 

Kalkul.atorlsch1 Abschl"Mbungen tür 
Neuanlagen auf 

AK/HK-8asls 

1nsg,urnt 
gewichtet rntt den 

Quocon nach § 6 1 s. 3 
Sb-omMEV 
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Anlage 2-4-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Kalkulatorllche Ro11Werto 

,. 
~.... 

Kaboel220lV 
KMlte~J!O~V 

3 (Kabel U.ittelspaMUflQ:SM(Z 
• !Kabel 11.V 
5 jKa~I AbnehmeraMCIIIOne 

Frelltlwng„n 
6 Fref.initu1 
7 f_t~l'lll 
a: JFre:reiw, 

Anlage1"19tuppe 

9 IFte!l'eil1.1"90n AbnehmeraMdllvlM 
StatiOMn 

13 38()1.220ll 10/30l10 kV-SlalionM 
14 Heu.e_lv6ttefe1~1at10o11en 
15 (Ortsne.tsl.lltionen 
16 !Kundetttiadonel'I 

Grundttlktl.Nnllp.n und G,bitm 
17 !Stal}on~gebitide 
26 IGrunds-lleb.anlagcm. Bauten für Transponwesen 
27 IBetrlebs.geblude 
28 

n inü.lVVe Ttafo tMd Sch.Jhct 
Scrwu:0• Meu•und Ot,e;11ponnul"l(l1,fchutteklrid'ltl.a'lge,n. Fem,18'11'11'•, Ftff.lme!ISe,.. 

11 IFerrame-u• Lmd Aulom.atila11bgcn sowlo RundstouoNngsanl•n •mchlleGlcl'I 
Koppb,ang1,-. Tr.ifo. Wld saia11an119en 

~us.,,,_.. 
18 IAIGemelneStMlo1"4enidltunglfl_,__!:!_~~~~ 

19 1ocu6"te Httiezeuoe, u:'ld laste.naur2iioe elncchlleßlk:h L;1ulIchienen.. 
Außcnbc~tung kl VmapeM- t#ld Sc.hallAnle~en 

20 ISchaltinr'dltunoM 

21 IRUM!sleuet•, Fernste\ler-, Fe,nMeldei-, Femmes'll•, Autocn11a.11nf.agen, Slrom- und 
Spannungswandler, Netzsehu~tlcrt.ungen 

22 Or.at1e1Z•Tnlns,fc,rtn;Moten, KabelwlrtoioBchdnke 

~ - z~~--!•~~l!J.~-~ r_e_n._TF~•E_mptS_nget 
24 ITQfonlelwngen 
25 I FarVbare siroma2_greg11~ 

29 Gesc:h!IIS-a'USSUltlU"9 (Obne EDV.Wer~gefGetlt.e)C Vend1:Ungsoi'lric:hwnp11 

30 Wtrk?euoe,!Ge.rjte 
31 h.•!JC{0;Tlrlc;htu1 
32 I H:Jrdwiue 
33_ 1~•~ 
34 (leiel!ltlallf'mlgo 
3s ISchYto..rt.a!wuugo 
35 !moderne Mesu.lrVlchwn~ 
~7_]Smatt.--Gal~W9J 

Summe 

J<alkulatcrttche' RtltMrtt für 
Attenlagen 10f AKIHK-Baals 

Antengtbtttand 
Kalkulatodtcht Restwerte f(lr 

Alt-,lagen luf TNW•BM(t -·-[EUII] 

Kelkulati>tltche Restwerte filr 
Ne1.11nlag1n aufAKn•11<.aa11„ 

VNB 
[EU~) 
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Anlage 2-4-VP3 Verpächter 3 der e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 
(Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Waldorf GmbH) 

Kelk~latc,rCtcho Ro•twtrte 

II) Anla,g.ngtuPP• --· Kabol'tl220W 
z l1<awt I to \V 
3 f.Kabel u•i.etsiiannu~__!!~ 
4 !:Kabel 1 l'V 
LJl5~_b_el_Abnehmeransdi"IÜSsc 

Fr•rl•lllnlg:-.n 
8 JF,"°"1 
7 )Fr~llur,gon Mltotf98nnungsnou 
!____lE!e&el~J~ 
9 )Fro-Aelb.Jngon Abno,hmtranschlvlae 

S"tlone.n 
~_l~,2Ql'l 10/30T10 kV-St.atotl9n 
14 I Hat,pNen.ell&r&:latiOMtl 
16 )Ortsrn,tzs1a1lonon 
_1_~ --·lK_~enS(all_OIW!n 

Grundl10eP-lflll:9M Ufld G.t,11.)111 
1_7 
~ 
27 

?~-

s_en 

.!Q_fS1,e_~inriehwnaen vnd Hilfnn~ to~s;-..e r,afo und Schaker 
SChW•, Mtss•vnd Qbef,,p&Mun;$$d'Kl~6inrichtu.ngen. fem1tooer•. Fcmrneldt--

1t IFemrnen• undAulcmotltanbge.n =iowie Rundsteuetung, .anl.,gen elnsehlie.Bic:h 
~~-. Trat'o- und Scllalanlag,cn 

,2 IS:.0..Ug• 
t8 A.115!elnff!oStflloreselr.r~tnungc:n. HJI}~~~ 

19 IC)fUleste He~ze.uge und WteRauf10ge .incchleßlkh Laufschien•n. 
Außeribeleuehtung In Umspe:,n- und Seba1anla9en 

00 IS<Mll!IIVö<lltifflO•• 
2 l IRuMsleUer•, Fetnstbue1•, Fettmelde•, Femmcss•, Autemalikanlllgen. SltOm- undl 

$panncJ1"19SWSOO~r. NeUS<:ht112elnrlctwngen 1 
22 Of1a.Mtz-T,anator1n1tccem. Kabek-en&lffl:dwtnke 
23 Zihlol. Mos.Hlrwitllh,1 n, \RV,;an. TF~-Empfä., 
2, 1reldonieililngtm 
25 (Fahrbare Sttomagg.!!2,ate 

29 GeS<tl.ilbl!luSSi&UtJl'IQ (Ohne EOV. w~eiigo/Gertl~e~ vermll1lun.g,.einriehtungenl 

30 werU~e/Gcrfl:e 
3t ILagerein1k:hltung 
32 l H•~ar_e 
33 ISotb.vsc 
3,.- __ Jt _elcl'lttahrnu1 
35 !Schw.-tatuieuge 
36 JmOCHmeMt.sseinrichw~n 
_R_ISman-M•t~~~'~l.l 

Summe 

Kalkuletorf9chll Reat'We!U für 
Altanlagen aUt' AKIHK•Balls 

Abw.ldwno 
(EUR] 

E_n_db~~d 

Kalk1.1latorl• che RnlWIM tUr 
Altanlagen auf TNW-Bul.a 

K:alkui.torfadl• RNtwerte für 
Neuanlagen auf AK/HK-Basls 
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l>a_niteUung des SAV (Gesamt] 
Anfangsbestahd Endbestand 

Netz-1D Anlagangrupp<> 

Kabel MiltefspeMungsnetz 
Kabel Mittels..e!~ungsnotz 

für dla 
Em,htlung 
der kalk.Anschaf-
Abschr. fungsjahr verwendete 
AK/HK 
[EUR] 

1977 
1979 

Abschrell,unge Abschrelbunge 
n zu AKIHK nzuTNW 

(EUR) [EUR) 

Restwerte der 
AKJHK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[EUR) 

Restwerte der 
AKJHK 
[EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
(EURI 
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.11.~tinu_ng_dor_ k••uta'tort.chen Elgenkaplta.lven:lnsu., 

,,.., 
J_,_ ,. ,. 
r.; 
"' m ._~. 
31 1 2 
3!_1 3 
3 11 ◄ 
31,S 
312 
3121 
3q:_t 
l 1 2,3. 
3 1 2 ◄ 
IT,i' rr-
32.1 m 
J2! 
:32_.~ 
325 ,. 
-'-'-
42 

"'-
!_!..•• 
~ ., 
IT 

Benk:tlnung 

tlbplDSquolo~6 $womMEV 
F'Hrlldll;1104111Quott "'... f 0-StrotnNEV 
Kallwl1lorkcll•_Rqtwft11 dff~~llo•nt 
~•llwllltofk.ch• RMtwtnt Anl•~m,0911~ rür AJ'Q!:ll_~•n 
A.f&,llid9Cm l'U AIWd'llflUrig5- und Hcr~~(A..IQ.IK) 
tmm.itcntflEI vermo,ens,,ooonmn11e d<$Maqcvumogcns Cohna Sott.varo) 
adcisllltoAftJ'.a~roon ,11tt1 AIU90fl im 8.tu 
Kalk ilu."W«ledc4 SICfi.tt'--"~-,:u N<llifC 
Gl\lhlilue:ke_ 
~.IQQII 

AltM'f&!IOl'I Al T&9~len(T>t1\I} 
IAll'Ntfrlell& 'Y«.!:!:!!!! ~ndc<JeS-NA! lfl09$flS{OIWIO~.re•· 
clclwctc ArluliLH1'JMund AIAQenW'fl Oau 

l(lllk, Rt6."1N ffl ~aOO'ttll'moQCf'll_nl 1ml 
GN-
Sonstipcs 
K•lk\l~~i;:~!-~t,•_'-rl•.Anla90wrm'9-n für N.u1.nl191n 
tmm.loioloV.•ll090Rllpop~ oo,A'UQ~flftO,._lO 80~(c_l 
QCtHteteAn.H~J.-.:ie,nuM~IIJI 8111 
KAik.. Re~le des s.c:n.n1peYer1MOOl'lfl 1U NCIHIC 
Onnf~ 

"""'-011an:zw..rte oer rin,~~91:11_ 
~__illn_~UNornohnon 
N.Jfl~oo•nvot,unoone I.Mll«nDmion 
BCIC!'lbcllll'l!lei' 
Aulloflc#l!lon an Vl'lkltM!mofl, m.t clo.n.kl Otl'I Oc'°4IOU"7.-,o,Nllnisboskltt 
W«i;Ni:liCfOOCSAN<t$10W'll"tllQOens 
~~~~ch.11'._19_~1) 
Oti.~IHWes., Uml1u..,, mo50tn1 
Vcml!D 

32,51%1 

62.1 
r,cw~~ ~-v~~~~rtte-

-.i«'dt!fU'IOenM,ISlkt~n t#ldlfl~ 
52.1 t 
5212: 
5 l_l 3 
$.2.1.t 
5 2~1 $ 

i;§G,1 

UOUQOlnoc:11.-ill!IUI fürn:IMd.lolo Nc-11'0rtpcilo 90r..'llle § 1i Abs 2 S.otnNCV 
1JciM'-11"19AUl9~ l\lr~<lfeIASlen 

velluf'lla'le U'll«r.elwncn fr.0 Colh,1-'oollll!jlt ,..,, 

!!I 2.2 5 jftela§ft.lllOM~ lurllb,itlall)e,e UI--.Dal'I 
ti2-2_6 u-
e, 2 2 I ·-· ~-~ F~~_90no511cnU~I\. rnl 4leMn ein oo,~,19U"9Wf"hilllrwb~~ 
62'..3 , EEC.AIJtglclchsmoctian.snm 
5 23 2 IKVYl(G,ßet._1 "" 

Anfangsbutand~· """(EUR) 

I\OJlllllflO 
8HetlA 
(<UAJ 

Anfangtibuta~ 
~~; 

8NotzA 
(EUAJ 

Endbtst1nd 
~1 
Vtffi 

l<UAJ 

Kützungen 
8NoUA 
(EUAJ 

EtldbMtand ,.., 
BN•tzA 
(EUR) 

a-.c:Mung dw 
kll.tW!atOfl&elMn 

ol111n"'1P:ta1, 
~ntin9m.lt 
ane.rllAMl~ ......... 

__(EUAJ _ 
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523,3 
~-2._H 
!t 2.35 
r,23.~ 
HJ1 
52.<1 
~- 3.. 
_;;_~_!_ 
~... _,, 
5.◄ 3 

~ 
~••• ••lt _ 
!,_..,.. 
" '2 

!! 
9.3 1 
932 
~.:~~-~,..·~·93.6 
937 
~ 
!!!_ 
10?_ 
!Ol 
104 
ITT 
106 
,or 
11. 
ill,. , 
11 ) 

11 4.,_ 
.!..!_S_ 
116 
11 7 
j> 
1_?_1 ,,, 
11._ 
n 1 m .,, 
!!~-
_1-H_ 
!!! 
'" !!_ 

Offe.llO!VIIOb:Umlil!IO (ON\IJ 
u·lfflojlC'll'«fl.,..wnis lJr ll'llJ.WMOc NOllCntOOll89C'naß§ 19AM 2 $4tOOINl?I_ 
OOl<öal"9?1.60tedl ..,, o~lltl.arc l,HU!n 
mu Nvedundon ........ 
SonslJoc,V~OOl.'fflil~C 
Yli{Of~-· 
lw~t.lrd,&.i,~nlq,il.hilbc:n, Gl,t_~~c" bei.Klcd_lU',..._cn und 5Wockl!; 

E,EG-/IIJ~lhCCN~ 
KWKG-Bl!llasklnaMU~h 
0 N1hotfflc:IAl!n490(ONUJ 
UJl11pc!mix;IIMllMIUS IIM' ll'IOMCliHllll *Lei ~~-~ -Atill Z_SllotYINE_V 
Odattu!!!!.,~~lclChb ~ot~ 
s-:inst!!!.C. 
K;ipl!al11.119kl<:tilpo&lcn 
Ak.tlv•r Rectw'lunotabarenzuna•oos•n 
AkliY• l1kln„ 5 lou• rn 
S.._,.t1Nt•<le-rSOndtJPl)l,lltA ll'MI RYCkllD_Hl_!I_~ 
Rilc.blellu~_n__ 
R~nlilrPcwwlonof\ und anNiehe V•pll.ictit.maori 
5t1Nai!Jlk2:sid!Uro,en 
5~~~-~ 
El!O•Alil1 --KWKO•ON1111no~etetl 
Oll11hol~!_'IC'.ta.111'.N',!e {ON!:!!.. 
Ufflagcmccl'Wllllnß U indMd.lt.ft Nell'Oflloellfl ol!Slliß1 19Am :il! SCrotnNl:V 
Odl8luncl8eu,Qlc1th ~ -• b~1.•t.lc<i 
~ Ht'Waffidetl 
SonsllOO& 
E.t!MlotM Vot11,..o.~n und Anuhru2;n von Kundef'I 
l!f!Glllul>{IIOld1it'l'ICIChfr(i,MJ!_ 
K_Wl<ß..8cl~llnp1iU50IOl(.n 
o.i8hot~11>11oc (ONU! 
Uinhocm,eC:twniM,_ IIM" lfdffld.Jelo Hetlla• 
8cl;a~ICh lllfabllehil11aro La-.n 

N04;ljljn6on 
Son!ICigcs 

ß 5 19 N.» ?. SIIOfllNEV 

U.,....rlir\l.llch• Vf1'MtldllehMl11n 11.lll u ..,ri,11·.o~n l.llllCI leillbl 
E~mod»ll6mu1 
~IKC•OOIOMl!'P&aUJoS!'OiCh 
0115tlOrc:ncl2UlfQjM (OMJJ 

Ul"ff.aqomedliniSmu•iJt lndNll1IOl!I NOQeK<!Qlfe 1;C11Nßi 1f~1 _l StJOft'H:..V 
9ola.tut~idl 1.ir oblcNltb1r• t..a~ 
fflU N,~n 

Zu1~ 
SOr\octpoilCI\ ful__Jl_~,C~i,M) 

Erl\ah:fle BalO.oslenaisctusse e~leßb:h p,1S11Niet1.et t..itStutlOOAI(ot 

~hffi«:a,,Er&taslUnQ "°"N-,Qans<:Nusalloston 
scw-u~VIJblndllchk•fW\ dlt lfnllol WI v„1fi)g1,11111 . ,,,,..n 
c.1::G•/VJIQIC(:h5mocNn~ 
)(WKl3.9tU5~ 
Ol lVOolOU:u""'-11• (ONU) 
~ ~ ~~$1','11__11.1 _nlMd:.IOic Ncl7.Cillgolo, SI~ t 19 Aos 2 SlfolTNEV 
f,l~_~UIIOSlU&Olc.:h llr~cLlltlOn 

Pot1ett 
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_!!,_ ,.. 
!.!,_ 
!.!. 
19 
lQ_ 

P•~M i.1tn1•Sto1.1em 
Kapital'.auaf!lt~ttn 
v ,~,.11c~~~~_1:gi_p1~!_ 
11.bl)JO,kapul 

rlvl'ie1>1f'1of~1:nd111c-.vc:n 

QCll'I f6 S.onlNEV 
l~•OHv~,nooen 00111 ! 7 SlrcmNl;Y 
1-.dQH E!:~Up.lalQt tn tfStomNEV 

n.a!'ISAV 
...~ ,. ~ "-io "" Eocnll.ilpb! ""°"-" E;_._v_anlap~1M4i.S<HZ.1$Neull'CaiQQtl(§ 7~s 4 S 1 Sl$omNEVJ~ 

pit.W1nua1, U AJtaN~ C§ 7 ~.. 4 S 2 s11on,NEV) 
5.07% 
~ 

~ Zirw.utt'-~et18(.~J _>40% (5 7 AN 7 SW<lmiNC\li 1_._11" 
:,_~. KilkUIIIOMCl'II fi0e"11t.pi1.1t-..l'Xinsu, 

,. 
~•1t11A1JS 2GewSIG> 
~s.etit§ 1SGowSlG) 
0111. ~-r*stut r( • li1 tk. EK.V.~ ll Stw.rm"•u.hlx Hebo,11%) 

3,t.% 
'410% 

Berechnung dar kalkullrtorlach•n Gew•rbesteuer 
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J 

Herleitung der Ein9an9sdaten fOr dit Be„chnung der kalku~orlschln Elßenkaplla1verz:lnsunp 

Z-ffoi 

••• 

1!_ """"" ~ _us_s_k:apltal 
~~JllllH lkll'Sanaerpos&onmt fük11.aNllef 
Ruc:bt•noen 
Efl'lall0t10Vorau~NlM"9on und Mn~van Ku!MJO,, 

11 UrlolllU.lRSliene V«tWldl!CflltCIIOn lllJS I.Jitle!UllQCfl unC1 I.Cllun,,JCn-

~ 
.!.!. 
t ◄ 

', 
t_! 

,..., 

~_!C 
SOi~Vcubklllic:Noe,ecn, dlo llJMlo6 M Vot~alehOR 
~~~~cct1nu~b9'Crllllfl!l&fl06la,1 
Ka11ilillat.,Sffl~n 
V~»rd~F10IIIC!Ql)llil -19. Bteri•banotwendf Vem6aan nac.h I eStromN~ 

311 "'" enNAmd'II 1· Und HtnlOllumSli:IOlkWI IAKIHK),, IC•!lualDnl;c:ho R~tworta A 'rii!>ef'l liat Nt!uarl:tQ!!n 

' o~~llfl dll!r r-n:.onl•-ocn• 8Uni:wMO cteaU1Rik/fwt~ 
s~;. 

We,t 
"'U"' 
2.4:01~1 
99211051 

12.,)77.511 

1 ~~~- Ovottn ..... 
tai.1cNlffiC! EIC,C>ucli. 
al'l{lewondH) EK..Quc.lo 
fl(-0.,0I~( • 1 . B(.Quot.e) 

Zil'f.-
7 SttomN.EV 

_3_1_1__~-.;IIIQIOn N II.M;clwlß.;119,, uM ~~ (AKIHI<) 
3 1 > 1~nN 'f!!!!fl0uw9l'l(!l1(TNW) 
3 2 Ka:lkaJH:i(ISCl!O Ra:httor1_o A.rNpavcnncgcn,,~an~" 

O••~~~-c,a'_~NNa~n 
0•~•<1... un#iul\lelo?:!2.erw 

Zll(o, 

21. rn-
32 

'-

Position 
AM•II ~uanteoenan SAY 

AIC.fflagon ll.tAl,sdlalli,n()§.< und H«slellunasllostiel'I iflKJ:~! 
All.al'UgOnlU T•~on{fNW) 
Kat!U~~-~f00!)00'6NOUll'f.i 

_l~~-l____ --
Ei09nbptt.1Nulle 

28 IEl()ot,w,pll3f(~ 
2'9 1oavon Nwanlaoen 
~ csavon Altanfaqen 
~ E111,:,rbpi1i11>40% 

°"""' 
,: FK.Quolo § 6) 
;ica<,~ote, 

Suln1111; 

~llO-

wen 
YRJ 

1MIJ7111 
i"i'ii'iii' 
91rn:i 051 

12.1~2.◄H; 

Wort 
E~ 

1588 711 
1127683 
tUl260:11 
1~ 

Al!NltZltfllU ◄. lUI S1.miu:· 7'.S1~' 

Bl!Jecllnung 

(Ziffer 23• CK..c::luoe §7) 
ZIU'.of 29 .t 7.IUC, 27) 

(Z1!fcr '.h(1 • 7.Alot ?T}t 
(Zi!fe,r 23x(141:$. · •~ 

'"'°' -Ff El1 
wcmbelriebsnor..end.peit EK <o 

Bet$::tlnutlg 

bllOt 24 x Ulor ll.>._ 
•~n 
kir- E_K( 4"4 . cj;n,onNQu,)nl~• 
liir E:K<◄O"A . (l~nNlill"f.!l!,_00 ~ 
E'Q~,ll ><ID-.4 

(ZAlor29 x Zlklr ~ 
~lcr JO lC liff« 33) 

(7.iCl<!f 31 XZJ1UI :Mt 

EK~l 

E;rg1bnl1 
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Anlage 2-7 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

•nel"f,Vl,nte Ko9Mn 
(flM!I\Ullibl.t-

dWng,tn8Ht~
,,.., 

.... w 
• 62 
ill 
'5.<I 
1!.5 
1.56 
!ßl_••• 

S ONUg• btlncrbl!thot AUl'oWn!U'lgtn 
MICGel\~eP.clllzy-.cn,lit_Or'll,tqc_lcat 
Vorechorunpon 
01Jr~,. O udl:~ui.J lCCM:tYllfiofl 
Piot01,0s,Cn. F~und ahrilCho l<os:f!tl 
Rlld'IW. und Oer~hoatcn 
s~._Woi:b\11~. SPCRIOn 
_R-o~nundllu!ilcl8Jn,M 
OtOWtl.l!!_und~IICbo:rb 

1f>9 W;l!'-'1"3Ul\ll~ttuno 
1.6 10 Ek\zclw(!fUJ,etlc -~ __aulFo,dcNn-;ion 
1 S 11 P.iuliChalw~·cttoinoettavr Rl!doruflgcn 
, .f> '2 2-1 .... l'IO.. .-.Si.Oll:od«Gemc~n MOi M,I 

1513 
!..§~ 
2. f ,t,bk,l'lttibu!?!:!!_n 

li ~- •~let'IEl"cs "' 

Koti.n. odH Er l6Nr1 

icn. ~onuno~ 

~!_SAbs. ◄ StromNE.V 

111 Kc,nleHl.ffll!II, pawcrtihc:tie Sctrul,rocNGund •~~ 1111dW«le lkMwtLiblftleftanlldehcn FtccNcn und wonon,., 
~ -,, ,.,. 
-"' ..... ,. ~. 
! ,_~ 
5,3 . 
_!3 1 
53.f 
5 33... 
536 
iT 
li•fl 

lli 
$ !.5.... 
5S.7 

·-· Kill.,_,iltol,9:toa AlnCtrcounoon 
~11(:tt~ I.Qil;al.lfvrelrnoQeC'I 

~~~n N F.nilN,.ll"QIIOl'I1#111 11utWCll'INpior•..Ulff.MJMl'fflOgOna 
Kalkllbtortsc:ht a'"f'lklP'l:tNtnlflluno 
l(~aulatoriild10 9i_~ !~Ctutr 
-~ -~o~_t_t _n_~rA.bl_U9•t kO!'"C.l'Wl'li!VlefflMf'\E-rl&u ul'ICI E"'io,, 
1<e1to•rmndemde EnöH und trtr.g~ 

,on11io- bttl'itbl~ En.rloe, 
~ IIQo aus ,.,_lciluogonvon~, 
Eft'iQO "111 fllnctstom 
E1 Vi(JO lt.II clarkl&o.ung vonWl.!flbonctlllQUnoo,\atif F, 
üloe.o--Ari4!~i• 
,11'"1',jt;rO&On5bl)O bCID1®hehlt Ethllf!! 
e..lQO au, Btttllr,iw,oen 
C•ll•'il"' • - 0.,C.,,,f~•M>tt• •" ....•Uu•""-..o,:,• IJl..,.,·d ~•vo........ 

.. 
Er.vipe aut a.t\dfftnWtno.tS-rtnund AVßtillu'IOtn du Fln«ma.nt.oe11•i ~~ 
Erta~ 11us 1ndCl'C1l wc11Po1eo;Ot1 lollldA~notn c1a FiNt'\UN1ecnnoowVM„ en,undo,-n l.kilUffOlfllUn-·-
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Anlage 2-7 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

..,..,,_dau«hatrnkht 
•ntf'II• nn1, ~o,ti.tl be.lnflusabue parama1tr:Offfl.ii$f par1"'••r~••tUrr!Mh\#'IQtJft41RIII --t~I Vt~hr..,t ........ Ko.tlnQM!ir.ttt HAm, t Nr , t u.-,2 141\bt,. 1 N't, ~ l,V,m. 

[Ec\lOJ ~ . 2-AR.-gV Abt,,tAA~IBIRI ..."'Zir,.r KOSlltn. odorl:t'l&Mn 

$.Cl. __l~-~ -~ -l)nse11-una Mlf'IIICM t;ntal,}t 
5 61 IEttraoe ausf~rlaocn 
5 6 t 1 fEt1t•QO au•YOl7Jn1llctlcn- F.-ionz~•!)(ln 
!l " 1.2 1E.ttl'ii>e ausCi611,Poo11n 
::iti 1 3 js-0~ 
15 6 <! Eltr..... f)'Of110rur11100 u.ld soratQon Vor~C.WOA 
~ o 2.1 lfff<k!e aus ~~\lr_19W1 ;11.11 IJc.lcrqc,n unci LC:41unotn 
u 2 2 Jütraoa- iUIFClfOONno•• ~~ vetbu!'Wjona UMOrnctimcn(LD C•~Poollno) 
f>G_7 3 --,~ ,11nf«doNMOn@~~ ~llffil,,', flflf:(f\"flOtl oln 0o!IM!QpUM5YOf,,_..bcAChl 
5 (i 2 4 je,1.-.~~n v«mog~19_epellmndcn 
5-6 3 (Ertra!)O •!JSWOfl~PICl'M 
5 • _, __[~,aoc ~K,HM:lfbM.IIM. GulNbefl bei ~~_und t<~.-..c.-..10t1 
5,6 5 l a.ldef"c tof\$• ~ nurd elmllttle Crt-ic_lc 
SJ, ,~~~ tricht 1\11 H~ztn1C,tlttn) 
fü~,on,~~UIO 
5 1 ~ IE•IO&O•iA00M E~G./w!IQk!IQ'llffiC(l'lalWS!Nt 
5 7 3 __J_E11o~•c.adem iMKG.ßc:l~~SCHJS;leieh 
!..1• 1e.1os.eat.ddlll'Of.tshQ-~90~ 
5.7.S & 1~- ~ -(lo_m ~QOtlliOCI~W iri.J~Nett.enlDdlOClefl\11& j 19 Abot: _2 S.otrt<,EV ..,. 6'10$0 aus ocm ßclaaillQtau59NbCh a,i el>tdlallb11c LaUOl'i 
>77 &•<IQ• aus d« Au~IIQvon Nctza~llri!J(ln 
_!L!_ 
>79 
ITTo. llOl'ISIO&El'!Mejnlthl .ius NcC'L«"1dlcn) 

ZWIKhlCISUlllfflf 

IZW,"""° ......'1"m §14 A>, >AR09V 
ll'l'lu!litllctlc Ko$1Cfl 
SU'!lffl• 

davonQ_P__fil( 
d1vonCAPE)( 

d.i!V(ln I\Ol!el'W!Hf'IO«l'!l?(I ~Und EI~• 
d-avetl kalt-GeY.etbe.Ceucf_ 

NIJ111t• V"IJ otrOlytml"n1en1 DM.intl.Mbafeft "Kos ■l'I OoUlh Po.:JtloMng«n-ia t ;1 ~ . 2 AAt,,gV 
S 1 Nr 1Cl~:ifdteA.bl'\ll.-ic. uid VC!I - l"QM!flctaln 
S 1Nr 2 Kontcuionuotlpllbcn 
S 1 Nr J 8elJIOO$<SCC\Jefn 
S 1 Nr <I 011orc1«1dlotnaMOl\.!C:Mafll!IO w,roQl~«w t«:llobt:l'IC!f'l 
S 1 NI 5 H.lcm.JllunQ -.onW~nNch !i 10 AIK 1 s-,,.s,,bV loll'ld M•®n petr.ii1$J ,,, 8-yll&ebV 
S. 1 Hf 6 Genemi~tc 1~$lwW!hmor.tach & 23 
S 1 N( 1 Met,,~ II, dio 1:nlCllfUnp, daft ElfflOb und doo11.l'donJ,rlg, \oOOI'! E,dk;,t,olß A1c:h § ,43 ADt 1 S 1Hf 2 und Abs 2 

1 Nr 2&WG 
S 1 Nr 6~NIICt.OntQOllc1S v & 18Sto!Mll:.V 
S 1 Nr 9 Bclrobbcl'oound QIIM/fl"adct,e ¼lroil'OillJ n ZU l~!lf lJnd VDl5<'f"-Jl"Of:t01Srul'IOCNI 
S 1 ,-.. 10 9otr,cos.und Porsl)fl;)l~l$l~t,Qkcll 
S , ,. 11 ße1UfMus&ö.ing\a"ldWei1c'lt,,oungmur,1omct1mCnUldVOft6clrlCtl$llnJOl~l!WlbKind«dcfim 
N~.:,,b8WliitlJOt$'1Oolflttlta"-l'O'III°" 
S 1 Nr 13~•OSuno von NdJ;a:ns:H~undBaUko&IIIMJ,W;bJ'5M ~§ SI ~- t S 1 ~ 3 1,1n,f • i V m S 
!, -'ir-1Nf;V 

S'-"M'I• 
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Anlage 2-8 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

ragesneuwerte und annultals-c:he Kos&m 

Alll>g""IJUppO 

Summe K:abt!I 
Ko~ 22<1W 
Kobel 110trN 
Kabel MiClMpannungsnttz: 
Kobel 1kV 
Kabel Abnc:hmtr.ansc;tiuase 
SulMIO FNt!lti en 
Frelll n 110-)(IOkV 
Freiei .n J.Ut!elspraMl.&'I ,..tz 
F,-ieitu,go<..n 1kV 
Frefitil!Jn Abnetwneranschlilsse 
Summ• St:liliantn 
)81{);220/11030110 kV•St.\'lionen 

Onsneus&atorien 
KW!dtnatnbn,tn 
Summe Gr..-nos!Uci(aa ,en und GeMUde 
Sl~UOfls0t't»Udl 
<k\ll'lcblikben 1\. Bauten Nr T111nsportwe.,en 

biude 
V~ bl!Jde 
Summ-e AIM: Obf 

S1alionse.Vi:.hl n und HUsat'Ogen lnklu5He Tt810und ScNlleit 

Schul,h Mew,. undObofi.p-,nronvs,ctiutteinrichlu'l!ffl. Ftm1te•r•. 
Fe:rnmelde•. Fttffflt$S• llnd AUCOffll!ikan~n ,owie l\und:ueuerv„"'IQ511flllgen 
ffld'llleßlii:1' Ko~-. Tra,O. IWld Scnai.'Catllag&n 

SOn, • 

ct1Sf~ue Hebe?eugo und l..att~emc:Nle61ieh Laufsd'lienen 
Au3~u,gII Umspann- Ul'ld Seh•ll.nltlgtn 

Ri.indsleutf„ FemS-'8\let,, FernrMto.-. ~"""°"··AulOM.t:dtotl~. Sro,-. 
11nd Spo.nnllll'!gt'IWlndler, Ntl0c.h1,1tzeintlehflutlg,en 
Ort.netz-T r.ansformaloftn. KabelvMl!MtSchrtn\:e 
Z5hler, Mcn.eivichwngen, Uhre n. TFR-Cr.nplonge, 

Gesel\ifts:sius.-,1a11Ung(Chne EDV. WerJiizeuge/Ger3ie>;: 
Velfflitt1-.1ngseiivichtunoen 
Wtrk.t 

Hetteltun odo ZiMH~• für d l$ annt1HJll6c:tlcn KOQJten 

Niotl°" dor lo1~ Pcriod-e fUrNeuanbgcn•~dir 

Zetll'$91Tesdutthse.hnttsinllo1ion 
Fremd\apit#I, derlitl:ltefl Periode abz9I c»r 
blhr;tl't'esdurcMC:l!Mblnr.:ition 0,35 

0,25 

Abschiei>urigs,,-
~uo,Un!O'• Tago$1'1t,.1-.'l • 

(JMD StromNEV (EURI 
fJoJveJ 

40 
40 
40 
40 
3S 

40 
30 
,0 
,0 

2S 
2S 
30 
30 

30 
2S 
lO.. 
" 
"' 
20 
2S 

25 

,0 

2S 

30 
20 
30 

" • 
" " • 
's•13

•Gesamt 

VI 

-0.91% 

' " 

A.nnu~tioclle K<»ten 
[EURI 

Bere-c:fln unsi CS.r iuNUlkhtn Zin'l&n 

""'"°" 3. 1 2 K•IJJla10nSChe Rt1lwenc Anla,gevermöoe,n fur.Alta,. "' 
3.t,2.1. ftl'mlatonere Vcrm CM!M'!)tl'IS.til'lde 6K All 

3.t .2.4. Cl'\ll'ldl~ ZII Al<MK 
3.1,,2.5.SOille 

l.2 Kal.lltllOrilcbeRes1Wet10 Anla~ HI f~ N&lnrl 
3.2. t. lfflfflele!fefe Vc~eosgogtnU&'lclt det Al'lla 
3.2.2. Gele.slet& Antahlun n und Anl~en Im Bau 
3.2 4. Gnlr.ldsd>ckA zuAKIMK 
3.2,.S, SOrls s 

4. Bilanzwene d«Flnat1tanbgf)n 
5. ßiomwerte des ~ulvor .. 
Summe 
ieutitd ic.ha Zin••n 

l i.l 
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e-ne1z Südhe5sen AG A2... BKS-21·12071 -1002#-1 

~filir•&mttttung Cll,Ta~ 

J1N G,v,,k~,q111n 
~ _,_, ~ ~.ai,i•...~ ;.~ 

:il.Ql'I • 1,,..,, 1........, 1 1111= ,...., 1 CICOO 
= 1081.'1 ,.GMI l llMI 1w,;,, ·~ :i!ltt 1. 1121 ,~~ •O~t 1 Die l t/M6 
:21111 1 I IV ,.,;mo 1 1 !4t 

1 "" 
1..11112 

:illl17 1 2l4J 1 • Ul:7 l llSU ··~ 1 CD!. 
:io,~ 1 2=-r7 1 1.JMI l lil". UNI um 
:lll15 1 2111(1 , .r.,o11;1 1 tiir; l lil11;1 1 1-4111 
;,;m •.~ .. UJe'l' Ulll 11841 '1.IJU 
21lU 13:1111 ..,~ l :T.J~, 1111$!1 • •i:i~ 
21112 1.n11 u,ioo ,_, 11m U l-46 
:llln ,u..o ·~ • :l'Z>.l 121;17 1 i. 
;,;!IQ 1.•..211 l 11tJ ttfrJ uun L lt50 
2tlCll 1 Kl;l' ·~ l,"$l!J 1:im l 20IO 
i(QI l.45Ml •~111i .~ 1te2 1.1..U. 

* ' 1 ~,., 1:Jl15 1,.,... 1. :KQQ • 21u 
,'Q l.~iG IMII I.JM~ , !:lt! ;L~ 
2IXl5 1.11114 1- 1 :im:: 1 llllCII . ,...7 
Xll,4 ·~ IAI00 1,"'81 1."1ti ns.tE 
:M)QoJ 1.Ei~ 1 3U4i .~ , QJII q_r,41 
tlii2 1 S1G 1~ 1A»i 1.U:llll 1..Dl1 
200, 1,~ tllSW ·~ ,.. ..~ 
il'IDI 1 ,.CIIIOO I.J5~1 I.Jlllil 1~ ILUJl 
IN9 1.1'1111 1 ...,. , .. (;!III , .«" 1 ,l$lll,_ , .tlll2 l:w»:1- t..001 , o161'11 1 .na, 
ll'll' 1~ 1 JI:; ... , ... ai:I HIOO l.oQl1 ,. , .• 1◄! :~ 1"""'1 1 ~•• 1 e2! ,. ,~..~ 1.>D! 1..i:Jl'O ,..,,., 
'l!llll I .Hl'l 1.8'1 f~l ,~ 1 c54i 
'IM!! 1 l!gJ 1 u„ 1Ml8 1."'1'2 1.-
' Mlil , ..111 1.t13t 1.= ·- ,..,,., 
Jlat l!f~ 1.l>'N \All ~JUtl ,.... 
tni;I J.0-a1 1.t141 ,4·- ,-,., 1 !.lfl ..... .1 IIIU I.ZJ5,II \,ilM 1... ,11 I.S.-l 

""' ,U,04 1114-C ,~set ....... 1 ~11fl 
i1tl' 2 :Hl'.P ,JM,i! UAI 17111 t i(IOI ~- ll42 1 Uth ·~ ·~~ 1~( 
~ti! 231;1N un, U'lle Ulel 1 !&:IP 
l'lltl 2-mt 1,j!jaj lb:I 1 r~ ~ 1.:11111 
ltll:J '.,.,. • ..41118 UJ~i I .TIJ:!:J lEE 
!'iW 25Cl0 1 -4!-:,io I IIB U'IZJ 1.'"2 
n&1 2~ l .4~ &81-A lJ__ti'I 
fND ll'tOfl ·~ L,- Ullf 
l'IIJI :!IOAzt i -"41'1 . ...... '-~ lt11 :\.KJI 1 ff 11 :Z.1111.l t.OTM 
IS11 J.•'IIO t~tt; iCIIO nr;in 
li1l ~. ~ 1-'$,"J uu, 
IV?~ J.li111, rJ111111 11ll4l 
191c i.- t ~!lol 2.WIJ 
,11n o1.o•Scl' 1./111:t U4M, 
1911 Cill>ll 1Qt lt :Z.ffli 
1111, (,IJ't(I 
1970 ...~,._ U '1'11 
INI t,.~u'l'l 
liltl Hff 
1!ilill •11m 
IE ...!191 
11114 ue2, ,...., 1.QMS 
1M2 "DI 
1111111 USIN 
llilll 1 ~17-a ,~ nsec 
111M 11»:ra 
•~1 U511 
1Mil aRW 
~ 1a 11111 
llfl-4 10.Jau 
~ IOJ'IIIT 
1-1"2 1Cln4t 
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Anlage 2-8-1 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1O02#1 

Htrttllung der Tagunouwerte 

Ud, Anschllf-
0.llnquell• "'"'° Anla,gengl"Ut)9e .,,,...

Nr. i,,,, 
1 Ve11C11tmctzbo1n:ibw Kabel Mi11ebpronnunpne11 2021 
2 VerteilemelZbetreibec- Kabel MillelS 2020 

' Ve1181tmetz:belrlibtr K;1bel Mittie1spQnnunl}Sn!ll 2019 

• venellemettoe!Nlbef l(a,t,otMrti.ls~IZ 21)16 
s Ve11eatmettbe1te1ber Kahol MlltiekpgMUrigmolz 21)17

• Vel'IOfetnettbelrdbe, Kaboi 11,,llifflpal'V'llll'IDSll'Mltz 21)16 
7 venelemelltletrtiber Kal>GIMlltetsp;a1n,1n;snotz 21)15 • Ve~rMUbov.iber Kl)btl.MA\dll)(lnnur,g,ntu. 21)1'

• VenetemelZtle:fSer K.abelwttCspanf'l,I ''"' 2013 
10 Vef'leiemc1:zbe1reiblr- Kabt1Millltllpet1n1,1 - 2012 
11 Vet1ele.mellbe.treber l(ebelMrtlds IZ 2011., V•rt.lemellbt~reiber 2010.. Vlll'l•,..moU;belre!ber .,.,, 2009 

" Verte-htmttzbfr.rtlber "'" 2008 
16 Ven~t1:blt-lrftiber l<ati.M1t1tls 2007 
16 Vef1a,&ernetzbenlber Kabel Mit!eb .... 2006 
17 venl?!lerootzbotrelber KebetM1t1ebpo.'.lfll.lll9SnOU: 2005 
18 Ver1dc.1M-tl.bi:1telbcr Kabel M1tle """ 2004 
19 Venf!dtme.tzbenm:r KattlM1t1ab noll 2003 
21) Verteiitmetlbeveber l<;ibel Mitwlspa.,iuigs,notz 2002 
21 VenMmeubevelber Kabel Mrt1elspann1.W1 """ 2001 
22 VenHtmetzbeveller Kabel M1t1olspaM1M1gsrwttz 2000,., Ve'1f!WtnettbeniAlff Kabel Mlt,eltpaM i.rt """ 1999 
24 VenMmetzbe wet>er Kabel M!IXISpaM!.rl!JSnell 1998 ,. VeneiemeUbewO.r t<al:•I M~•lt:paM .... 1997 
2• Vell!Mlemetlbent>f-r Kat;el MlnelS ,.,.... IZ ,.,.., Verte1ieMeUbe:te.bff " 1095 
28 Ve111rilel'flettbeftbC'f IZ 199< 
29 Ve>~t'Mttben..ber 12 1993 
,o VMl'ilttneUbel'eb« 12 1992 
31 Vene-tetneU:bell'e-bff 12 1991 
32 vene-ae-meubc!i1re-bet " ,... 
l3 Verte.Bemetzbe-rrel)er I... 
J4 Veneile-tnolJ:bOttel:Mr 12 1986 
l5 VMOiltmol.lbolrobtr KobelMClcb IZ 1987,. Vortio fe metmottf'bor K.at)e,IMl!eb 1086 

" VefWI&tmetltietrd>er KobelMNII 198$ ,. Vflfll r•moutie~r 1984 
39 Veneliemel:ltiell'ebtt 1983.. Vorteiltmellbo1relber ,..,., ve-nelemeut,e,1reber 2021 
42 V•n.•Nl2btll'tbet Kai.! 1 kV 2020 

" Vemrii!!rnelltlevelber Kabel 1 k.V 2019.. Vertdeimetzte1relber Kabel 1 tV 2018.. Vel'leJD,.,e,tzbetre~r Kabel 1 kV 21)17•• Vetlei!!me-tzbeveber Kabel t kV 2016 ., V•ndm.tzbtw•iber Ka~t kV 201S•• Vene':l!!meu.bereber KabeJtkV 2014•• V•,..rne1.tbtnt:er Kabet 1 l.:V 2013.. Verlei:emetzbehiber Klbel 1 W 2012 
SI Vendtmc.tzbe~ Kobol 11.V 2011., Ver1eilomoubenber Kobel 1 1.V 2010 
53 VerllilOt'ntt?be..-«i• Kebef 11.V 2009.. V~tzbetWeber K:ibel 1 lV 2008 

" Veneile,.,..llt.rebef" K~IW 2007 
56 Ventilemotzbetei:lw Kobof 1 \V 2006 
57 Vfil'ltilt""°U'benl,et Kobot 1 l V 2000 
lt VtnlmmtllbehOer Kilb9111,V -•• Vffleilettaetzbetrebtr Kabtl 1„V 2003 
GO t<•I I W 2002 

K11bel I kV 2001 
Kabel I kV 21)00- Kab!l l kV 1999- K~lkV 1996 
Kabel I k'V 1997 
Kab81 kV 199$ 

v~melJ.belreiber Kabel 1 W 1990 
Ver-.iemelz.belfelbel' Kabel 1 kV 1-99••• V•l'ldt.molzbolrw!W K:ibctt1 ).V 1!m 

70 Veneileme12:bl1rek Kabel I IN 1992 
71 Vemiktmetzbetreiber Kabel 1 kV 1991 
72 Vencilttnollbe~ K.>btl 1 IV 1990 
73 Verlei'lemetzbetrel>er Kabel 1 -..v 1989 
74 Verlelleffl8tzbeue1bfW, Kabel 1 lt.V 19„,. V!MeUetMtzbetrel:>« K•bel 1 kV ,.., 
76 VeneUefflietzbeh!M" K•btl 1 kV 1936 
77 VeneilemelZbelr~ Kabel 1 kV 19'5 
78 Venelltrnttzbelt~ Kabel 1 k\J 1914 
79 Vetteilefnettbeltc!ber l(at,et I kV 1903 •• Venei»melltelte,bet- Kabel t kV 1982 

Seite 1 von 8 



Anlage .2-8-1 e-netz Südhessen AG Az. BKS-21-12071-1002#1 

,,._ A ntcha$. 

Nr. Oae&nqu•"9 NelZIO Ar.ila111ngruppe fuf'$&• 

""' 81 V6116'6Nllbfllalbff Kohd Abnohrneq,nocfl.lUue :l!li1 
82 venelemel1bt1~ber KabetAbnelvntiatl!id!IUue :lll:l!I 
13 Vel'leitrnt!zbeflibH K;,betAbnohmtnNichliAM ,.,,... Veneierne12betrtibtf Kabel Abnltlw'nfflitlSCJI IU$,e :lll18 
85 Venettmel7.be.1l'"elber IC.a"'Atrnti'lffl~ai·111tM :1<)17

•• Verteiemel%bc1rciber ~Abneh'netansctilO:su :llllO 
87 Vel".eiltrntttbe11"tibtf Kabet Abnehmeransctllilsse :llllS•• Vencilcmctzbotroibct KobelAbnehme~ue "'" 89 Venot1eme~l'tit>&f Kabol Abnehmerao.ct~1ue :lllll•• Veneiome1lbo111111Mr Kebel Abn~merartSChiltJue :1<)12 
91 Ve.rtcllefnetzbelreiber Kabill Abnehrne,aMctlOue 2011 
92 Vl!JlttihlU~titWCuiil,-1 K1:1bel AbnchmlW'ISCh10$H 2010 
03 Voncllomotzootroibtr Kabel Abnehmeroroc:h\js!le ,..... Venetemellbetteber Kabel Abnah~h!M.H 2000•• V«telemeubetteiber K:.bel Abnthmor=ins,d'6kse 2007•• Vetll!!i&fnetlbe~r Kabel Abnehmerarcsct'tlüi&ll 2000 
97 VMeiletnettbetteiber Kabel AbnthMeranK~-se -98 Verteiernetzbetl'eiber Kabe!Abnehtnelrtl'IS<lhl:4st 20CM•• venei,e,new,ettei,er Kabel Abnehl!'.erar=~-se 2000 
100 Vetw1ilerne~r K~Abnehl'Mf'lt'lk~U 200:! 
101 VeflO!lerntU:bellei)or Kabel Abnehtnfflll"ISChll.is~ 2001 

"'' Vette!lerr.eUbeltobf.r Kabe!AWh~se 2000 

"" Vertellemetd,evel,er KabelA.b:Mh~U ,... 
"" Ve'1ellemettt1etteibu KabelAWhm«anaehlus~ ,... 
,os Venollomcitibelrabor l(obei~maansd,l~:;e ,.., ,.. venettemeW>etre!tler K.8bel Abnehm«-'l&CNUSN .... 
107 Vot10!11rr1C1ttbelrlliber KabelA~ ,..5 
108 Vettellemetzbeltetbtt KaoefAbtleM'le-tanSeNüsse ,... 
109 Verta!llmetzbolmber K:ibelAbnehmt«anScNUU. 1$93 
llO VertollcimclzboltOlbOf' KabelAbnetitn«anSct.linse 1992 
1II V•rto:iltrr.tlZlloll'Otbtf K::,bei AbnthmffaMchtil$se ,... 
1" Ver!e:ilt!l"lf'IJi>elreiber ~Abrofflin~chlüs1• ,... 
113 V•n.at~l.1.belfeibet Kabel Abnthmtrnn8chl0ue ,,.. 
11, Venl!ll--.melzbe:reiber Kal:,ol Abnthmtr.tn$Ch1üue 1988 
115 Ven~meu:l>fl,!fesber kat:el AbnetimerenachlGue 1987 
11, Ven~melZbetrelber ·~ :1<)16 
117 VeMiltl'l'ltubetreibor ... ~:'lelt :1<)15 
110 Vt'neftme~tteiber ..... ,... 
119 Vel"'1tmttzboll'Obtr 1995 
120 V~neiletnettbe"Jelber 199< 

"' Vet1t:1latntU:bnolber Si'I~ ,.., 
122 Veneoi!eme~iber ,,. l"I Mrtlet$p:mnu ~- ,.., 
ltl Vertieilemeubtnl,er ........ oHV 2008 
m Veneilemetzbe'N!t>er FreHAI ~,.,v 200S,,. Ve1111ilemoU:beTI1:bet ....... en 1 kV 20CM 

"' Vt'no ilemetzbenbf-t FreJelru~en l tv 1095 
127 Ve,t,e-illmetzb.nbet Froloi,J Mil\/ ,... 
121 Vel'tlCllemeU:bell'Obtl" FreieibJ en 11V ,..,,,. Ver.a ilemetzbetreb« Freioitungtn 1 1.V ,.., 
130 V•rtel-m.ttbt-tr•btc OrtsneD;"StaUontn 2021 
131 Venellemetlbeirebet Ol1StletntatioMl"I 2020 
132 V•n.!lef'T'IOUNIJ'eOtf Orts,-IOlltioMl"I 2019 
133 venec!bme1mtltelbef Ortsnetzst.atlMel"I 2!118 
13• Vene.1lemelll>ell'e-ber OrunetnlatloMI'\ 2017 
135 Verttcibmel1tleltt'.her Ortsnetzs'8tlonel'\ :1<)1& 
136 VeMJl!mellbelrelber C>nsnttz:sla~ .,., 
137 Ver!eilemelzbelrei>er 0t1,ntustali:r1en 2014 
138 Verte.il!mellbeirelbet onsnetzsl.lbCnen 2013 
139 Ver1e11'1tme1%bolrCtibctr Ortsnetnt.Jtiicnffl ,,,,, 
140 Vl!nl!lil!rneiztielfeibff OrtsN!tnlJIO'ltn 2011,., ve~metzbclrtibctr Olttnetts,~110„en 2010 ,., Verk!ibmetzbetreiber ORIMU'Sl&llonffl 2009 
143 ve-~ube1t'eb4-r Cktsniet:s-ll)IICnen 2008 

'"" VMt,ltm&tJbe'lrebclr Orllnetts~tlc:ne" 2007 
145 Veneitl,neu:bonbor 0mnettstaliontn 2000 ,... Vonetlrm,oU:b«~•k Ortsneb'.s.tallone" -147 Venti~meti:Mffbtr OrtsnelZsti.1ionen -,.. Vtn.iltmeubtl"eber Ortsneln&alicnen 2!>00... V•neU,meube•ellet Ortsnetn181l0Mn -150 Voneilemetzbenbet Ortanetutallonen 2!101 
ISI Venellerneut>elteb# or1,ne1u11t1onen 2000 
102 Vtr1111ilemeutetrt!ber 0rlSl'l81Zltil1b'len 1m,., Venolltrnetdlelteoer Onsnttnt1tblen ,.,.,.. Veneilemellbelreibet °"5n&Uatalicncn 1997 ,.. Verte:11!meu:belrelbel' Mtltll)lionllr'I 1996 ,.. Vt~m&ltb&INliber l'IIIW!ltlicncn 19115 
IS7 Verlii!-i~rnotzbelf'eibtl' onsne1.1s1a:1ioicn 19ll'4 
ISS Vene-lttnetzbetreiber OttM!eustatic:ncm ,m 
11',l Vc.r1Ci~mt1ibtlrt:iber Orbnoll11itticn8n 1992,.. Venei.lt1no1Zbtnlbcr S~tiomgebih.ld• :lllll,., Vo.r11Btmotzb11relbor Sloli3ntQllbeuo'e ,O:ll) 
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Anlage 2-8-1 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

f:aktot Ud. Allscfl.if. 
D• h n Q.tielle Netzl() Anl•ttngtuppe. ....~ Nr J,l>r 

16! Vci1ee.me11WtmbH s,..... - l<III,., Ve~mellbe!reibet $1....JOM!)ebiude 2018 ,.. ¼in~mel2:be:rtibtt Sla'JoMg,oOiloldrt 2017 ,., Vel1ei!l!me1tbe:reibet s ...... 201• 
166 Ye.~melzbelreibf!r S t.rioM;.biUO. 201' 
167 ½:~me.tzbetreiber S.1.riofts ...... 201' 
161 ve.~metttietrelber StrioMGebäude 2012 
169 V.t1oei!omotzbo1roibor ....... 2011 
170 V.~reiber ...... 2008 
171 ¼tr1e-i1Rmel~relber 2007 
172 Vette11emc1d:,ettelber 200S 
17> Wtttrila1nt1td:etreber -174 V.nollemotzbonbtr 200> 
17S Vene ileme1Z~Yeiber 2002 
176 Venei!etnettbffel>er 2001 
177 ver~ 11erneu:be\'ehr 2000 
171 Verte hemeubffeber 1999 
179 Verle llemeUbe7eber I... 
160 Vene1'1emeltbelret>er 1997 
181 Vene llemeubettebe-, 1096,., VerteU:mellbe!te'be1" 1995 
18> VeneJ'emeube1tebel 1... 
184 Vene.llemeUbetre.bff ""'185 vene11!metzbetre• 1m 
186 Vorto.ibmetzbotrcc. lblit.tlo.n M' TrairG.~H-Cn 2021 
187 VeneJll!-tneU:betretiet • 1 GrundsU)e"9;aM)gen B'aVlll!ft lut Tr.111'1$.j)QfN~n 2020 ,.. Ve n.Atmollbelm.ber 1 Grund,lueku ein. B:aUlen tiKT~ n 20,.,.. Vertel7emetd>elrdltr Grundsluck;erd,gon, &1vien 1üf'T~ns,~ 2018 
100 VerteJl!meut>ell'ebH Gl'W'lds!Ucba"1itcan. 8:a1S1et1 M T,a,nsportWeSen 2017 ,.. Ven.i7amout,(,tröt, GrundrlUGk;aMl!ge,n, B:a,IJ!Otl 1Uf'TfWlt~ 2018 
102 Vene--il!mel.meireber Grundstucksanh!':lert, &IJ!efl 1url • 20,S 
103 Vel'l$17'melJ:belN!lbet Gn.mch1~Q 201' 
19' Vi!ne-:il!melll>e1teiber Grunctt10dit 2013 
195 Venl!!l°l!rne1melfelber 201> 
196 VeneiltrMltbelreber ~ 2011 
197 Vene.'i!!rnetzbelreiber .. 2010 
198 V• neiltmotzbelNlib9r = 2007 
199 Veneit!meubelrflber 2006 
200 V♦ntifetntabcnbtr 2005 
201 Vel'!!i-,mettbttt!iber '°°'202 VenttlltntU:bevebct1 200>,., Venei-,rneubenber 8.a\llen für T r.3mpor.wescn -204 Ve'10illtrneu:t,eteber en. 8.:iuttn lllf Traf'l5porttr.inen 2001 
206 Vonoibtnou:bewiber Gtundstück.un~.n. ~ ulen lür T ~ nspc,t,.NKen 2000,.. Ve111iltmeu:bffebt:r Grunds~k,onl,slitn. Ba\llen li>r T~Mpol'M'tsen ,... 
207 Veneiltrnottbffel>« Gtundsliicksanlaoen. EMUI~ fiHT~MOOl'M'Hl!tl 1998,.. Veno,ltmttltet",eib« Gl'W!Cb!Ueka M. B:llusen Q(Tra~Port,Yeun t997,.. Venti8meubentie, ..... 2021 
210 Vertll!'i -rnetzben.bet 2019 

"' ve.--i lernetmereti« 2018 
212 Veneile,rnetzl>e~ 2017 
213 Venoiltmelltiell"eibet eb611Cfe 2010 
214 Veneile,melzbell'eib« ...... 201' 
215 V•neiltrne!Jbe~ Bt1rit ebOude 2012 
216 ve~ltme~ireöet Bevebs ...... 2011 
217 Vene.:7!-metzt,e~ ...... ...... 200S 
218 Verleff.me1z.bclreibcr ae..-ebs ...... -219 Vel1KlHnellbetreioer Bettebs ...... 2003 
220 Ve.l10i'INnelz~ibor B•ttebc bciude 2001 
221 V~llbe:trelber ~uetio ...... 1997 
2:12 Vor1m.■mellb8-lreibftr 8eliobsgebäudo 1„ 5 
223 Ve.nei.l!metzbetrelbor Belt'ab5get,iude 1994 
22◄ Vcu1oi:tame1ztl81reibet e,1reb5gabäude 1903 
225 VH'leiltrMU:betreibet 8o!rlabsgoböWCI 1992 
226 Vene! 1tmetzbe1rerrier Belrebs ...... 15191 
227 venei lernetzbet-eibet Belrit~getiudit 1•.. 
228 .,_,ilbrnetzbel teibet Betriebs "'""' ,... 
229 Venei lernettbet:eibet ,... 
230 Venel lemetlbet:eiber Betfi& ,.., 
231 v,ne,1eme1Zbel'H>er a..• 1981 
232 Venalltmeu:beueti. ,... 
233 Ver1t1,iletneld!e1t~ 1979 
23• Venei lerneu::beltri>tr 1978 
235 Ven&11s!-rnet.zt,ettd,e,- 1977 
236 Vene. lernotmelteiber 1972 
237 V•f'tlkltfrleu:b&INl!bot ,.. Vel10l-7tinettbolreiber 
239 Ver1eütmtltbolreibcr 
240 Ytr1Ö mtllbelreibef 
241 Vtrleilo:melZbelreibef Si:hutz•. Men, u,., VftttllemoIZbelreibef Schi.Cl,. Mess,, u 
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Lid. ........ 
Oat:tnquelll ..,,., Anb.9•ngrup~ f\inQS• ,,...,

Hr, iallr 
243 Vorta-'a.mo1ZH!f1ibfr Sehlllf•. Men• und Obersp.,MUtgS:sc.t-,l:enl'UI~ 201s ,.. Vef1eriemellbe\re!ber SchW:-. Mnt• und ÜbcrJ set-u~h 2014 
2,1$ Ve~-mt:IZ.b•~r Schuu •. Mn,. und Ot.on;p,,M~~t.lt:chrdiu,g1 2013 ,.. ven.remetmt11'etier SehUU'-. MCSS· und Clbcrspannungs$C-tLtlah 2012 
247 Veneil).me~r Schus,:•. Mns- lMIII Obeßp:1nnu,gssei.tu.ehrdlrunp 2011 ,.. Ve~mellbeNber Schu:lz:•. Mts•· 1111d Ob,orsp;inn~KhUllWlri:hN 2010 
249 Venetiemellbent>er Sc!'w•. Mt$S• i,nd 0bclrsp,nT\l,IISIS$C.hulzohrdllungrt 2009 

Ve1~eber SchvU·. Mett- !Md Ob.,pann seh.lllew'lltf!OJII 
251 Veneßemttzbeveber Sdlutz •. M!$•• n Oberapann 
251. V~1.tbo'lreber SehUU,. Mtss• utld Oberspannu, !;Chtttei'lri:t!IU 
m Veneilemetztine~. Scllu\Z•. Mes'S• und Obers n!'ll.tlQSsehullei"ll'i:hlunge,.. v.:itllrittl11Wtcbit'll111W, Setw.ltt•. Mnt.- una Oo.rs 1'1!11.WlQ!ICNllletnltl'IW~ 
25$ Vonctöomc\Zbeto..btf s:hutt-, Mou- un:I llbetsp,,nnungs.schu!Zilm""hb,mge,... Vene-ilemetzbet'e..bff Schutt•, MHS.Un:I tJben~f1'1Lll schJIMinrchWn e,.., Ve~lem1ubeiret1« Sch.11%,., Mt$$. !Jn:I Üblenp,,1\-il.ll'lgi,c:hJU,oinnchlung,,.. Vene llemetzberte.tie, Sdlull•, Mi:;s.-Un::I Ubenp;ar.-il.l'lg;.sth111Zefn11;hlun,., Ven.i~metlbe!re.ber Sdu.lU... Me;s.-\ln:I Oblms»-nnl.l'lgs.sth.11:einnchlungt 

vonollemeu:betteber Sdu,u:-. MHS- urd 0bltnpa.M~;:;huueil\~I .... 
201 Vene i•meu.betreber Sdn.M:-, Mus- urd Ubmsoam11111»th.rlzoMhllM!Qe 1997 
m Ve11e!ltmetzbe~ 2021 ,., Vene.1•meu.be1t~ 2020 
264 Vene lbmel.lbelte-ber 2019 
265 Ven&ibmetd>elfeibtr 2018 ,.. Verte.1~me12t>e1retber 2017 
267 Ver1e.(lemetzbe1rebar Scl'!a!Minriehlu 2016 ,.. v~r1~il!meu:2>e1rd>er Sthalle'ir.tk.h1 2015,., Ven.:illmol:zbonblr Schffltirlt~hlu .. 201' 

Ve.rte:i7emcltbe1re.ber Seh11!1eirtrie;1'1111,ig«1 2013 
271 Vorlaüllmolzbo1rclbf:r S;:;h:ilteinri:.hflln;;., 2012 
272 Vlll'1GJ'emolzbo1reber ScMlt;,inrii:.hlungen 2011 
m Var!aütmotd>o1reber 50alteinrii:-hW ., 2010 
274 Ve.r1ollllmo12bo1reber Sc:.~lttilnrleht:iii;ion 2000 
m V•nn'""\:rrnolzbottobtf ~~lleinficht.lngcn -276 Venctt"lt.melzbeHiber Sc:.ha!1~irri:Nun en 2007 
m Venc.1tmolzboflrk SGl\alleinfchti~cn 2006 
278 V~tneU:bt'qti.J Schi!!H'lticl'!IIJ "" 200S,,. Vo,1'111Ü1molibl•tiber Scluollff'lfchlU~tn ,.., 

Venei~U:betitbclir Sdl-Utfl1:PIOJ19en 2003 
281 V•nei„ mttzbe•eber Sdlafütft'ithll.lr-,M 2002 
262 Vonoouno.ubenibti Sdl~'ttni:hlU,vtn 1001,.. Veneiiil'T'ltttbetebef Scha?:tWchlllnQen 2000 ,.. Venti-mtUblt"ek Scha.......in-ithlW'IQO!'I 1999 ,., Venellemeube.et>et Sthabelmchl 1... 
286 Veneilerneutetrebet Schalltlrri:hlu • Ul97 
787 Vel'le'ibrne.ttbetrciber SthOlteirt-bhl en 1990,.. Venederneu:betreiber SchattiellYCh'I •• 11195,., Ventillmettbeir.lbor SchOlteir#ich1u en 1994 

veneilerneutiell'eiber Sc"811elrW'.chN ., 1993 
291 Ventilll1netl.belteibftr Sehalll!lnriehlu .. !992 
297 Ve~ibmetibelreibor Rt.t'ldslelJef•. Fetnsleut'f•. Fenwnold9•. Femme»•. A 
293 Vel'lti1trnetzbe1r8ibtr Rl.l'ldUtuer-. Fernsteuer•. Ftinwnelde•. f emme,ss•. Au 

"' V•l'leiltrMlzbelreibet R!Mldslleucr•, Fcm,1euc., •• Femmolde•. Femi,10-u•. A 
295 V1tr10i.ltmellbt-fflb« Runds-.ier-. F1tmsltll."e.r•. Fe~Jdeo•• FfM'nftlle1<S•, A 
296 VencU~tnellbtlrtlliber Runds-.ier., HmllelJler •• Femmeio.,. F.-nfflJK,,, A 
297 Vtnailtme!Zbevek RundslO'ller•, Fe,:m;tevct•. Fertll'Mle»,, Femmess,. A 

"" Vt~mtllbo1rttiber RunlbleUer·, FtrT1Sleuer-. Fernmelde,, Fem~. A,.. Vtl1cll!:me~iber Runck~·. F«Mleu«•. Femme:kle,, Ft!rnme,s-, A 
Vt OOIIOtnellbe~elOet RundGIOUet·. Fernsteuer-. Femmei:je,., Femmess-. A 

301 Vf!'1ftl ltmtU:becreiber Ruiw:lt!Mltt•, a:'«ns-lb..lor., Femmtbt., HlfflnMIH•, A 
302 Vontl lltmtllbetl'd>s ~-,~-

Runclsle\let•. femueuer,. Femme1c111h Femmeis-. A 
303 &fiel IIP!tntU:bel-elbor RtlndslttM,. Ferns·1-.i••• Femmefde., F~•s-. A,.. onellerneubet·ek- Rundsteuet•. fems1e,ue,., Fe.f'MW~-. F~s-.A 
J06 eneilernettbet:d>o! RundsleuCc-. Fems1etlt'I'·. Fe,mmeii!• Fel'Nflfls-, Au ,.. v,nelltrnettbet.-.bcar Rwidsktuor•. FomslNOf'•, f.envntlde·, Fetl'Vf'IOH·, Au 
,07 enei lerneu:bti..,.- Runds11uet•. Femsieuer-. Femmetde•. Femmess •. Au 
308 enel lerneU:be1t1tl>el' Oft!l:neu. TtllnsSom:.lt>tltf\ KabffJerltütnc~k• 
309 Vertiei lemetcbet:ri:,er 0f1Snetc,.Tm1sbcrmatwan, Kabet..erte.aeruhtinke 

venel iemeu:tie!N!tbet omnetz. T nmsforma~en. Kabe~$11eilenchtntlke ,.,. 
311 Vertieillrn.tibclro!bct 0 '1Snetz. T ninstcrJMIPrttfl, l<abeNMeil«&dlriri;e 2018 
312 ve~1t.rnetz!Je1reibtl' Onst11tz•Tr.iniform~~en, Kat«IYenellerschrilnke 2017 
3" Vertciltmatmo1rctiber Ortsnel%-TranllOfl'l'tato~n. KabelvMeiltrschtillk6 2018 
31• Verteilemetmetreiber OrtstlOt.r:•Tr.nslormatoren, t<aboh'e-lleilerschfSnh 2015 
31S Ve.not.'ltmetzbe'lreiber On&ne!X,Trar,sforma!Oren, Kabe~ hrinto 2014 
316 Vt.rtoDtmctl'.lbo1reiber Ortsnellr:• Tr.ftlrorni.ioren. Kabe~le'Jersc;hli,_, 2013 
317 V•rtoailmolltle!teibel' Onsnetz.•TraMfonna1oren. Kabe~.-tl1Citl$Chrari(e 2012 
318 Ver1Kltmtllbt.lrelber 0111Mtz.Tt1MfotmG~. K:,betveneJorschtirl(o 2011 
319 Vfflei:ll!mellbe11~1ber ORsneu, r ranstottn1101W1, Kabe►1enears,clriit:e """V1tneileme1Zbetteibet Ottsnett-Tr:.nsbmaklftN\ Ka~tlelers,chri/Q ,... 
ai, Vtntilcmotzbohlbtr Orts.001t,Toostonn&1ocen.. KBtenMfttttlrlru -322 VeNelllr~llbtt;rd>er Orts.nttt-Transb'TnalOten. Kabe~neJtrsGtr.ankc 2007 
323 V•11tiltrr.etzbotlol>w Om.n.ti.-Tran•bma»ren. Kabe~crlelerKtrink• 2006 

Seite 4 von 8 



Anlage 2-8-1 e-netz Südhessen AG Az. BKB-21-12071-1002#1 

U.t ._... 
N,. Oate.nquelle NeUID AnLa,g,eng111ppei f\tno•· 

""' m v,neAFMUbtnller Om.net:.Tr:in::fo.tfflmc,rer,. ~belvfJkiler,chdntl 2005 
320 Ve.nto.1\\rne1Zbehber Ott;netz-Tf'ClnsrormMOran. Kabl:Vcntilcmh!i/U 2004 
32" VP!rteliä~ Oiunetz.-T1;1ndormaloren. Kabelvtrlelersthllinb 2003 
327 Ve.neiernellbtteber Ortsnatt•Transfonn!IIOl'M. Kabtt!Yenelll11<hlällka 2002 
328 Ve.ne/At.meube.weber Ortsnett-Trans.ronn~ton,n. Kebelvmt-i.rutriM.e 2001 
329 Ve.ncn.mot.z.be"ebcr 0,u.noU•TftlnsfOf'l'IIMOJlln. K.ebelvetkllell()trink.e 2000 

'"' Ventqrne.Ube~ 0t1,netz-Trar.srormm--en. KabeNeneiltmhtinke 1999 
331 Verlriltmol:r.bonber Otttrieu,TJaMfOffl'I~. Kabtlvlfltlltrschr,• 1....., Ve~rneQ:befCIJC'I Ortlneu,.T~l!ll'I. KaCIA'ttlelllf'Kl'dnke 1997 
333 Veneitnmetzbetetier Ottsneu.T~nsfOffl'I~. Kabf!~l'ktdllke 1996 

""' Venen,mc.tzbetebes Ortt:netz,T,ar.siotlnal'.CMtl, KabelYOtleiteBC.tdnke 1995 
33' Venel ~ meUbeRbu OnM»u:,Tr--.~. Kai.....,.~1.-11\M ,1994 
m V.llei"-mttz~ Omnotz,TQ~,Kobolvotwlcrsc;trinkt' ,,,., 
337 VMtfl!!metlbehDef onsn.t:z:.TranslOtma«>Hn. Ko~~t'dn"- 1992 
338 Venetllmetzbeftbef ,019 
339 vet1e11emeuberebet <OU 
340 Ver1ei8metzbetrelbef "'"' 3'1 Yenel-,mtttti.telbet 1019 
3'2 venetemetmetrelber ,,,,. 
3'3 Veneiil-rnetzbetre.b« "'",.. Venei le-meutietrdber 2016 
345 VeneilerneUbetreibel' <OIS 
3'8 Venoibrnatdlotroibcr • 2014 
347 veneilemeutell'eibet • 2013 
JA8 Verltiltrneu:belntibof' Tt • 2012... Veneibrne~ll'eiber 2011 
350 Van!ifernetzbelreiber 2010 
351 Vcrloibrnotd>clrcibcr 2009 
m VarleilatnetzbelrelDer 2008 
3S3 Ventiltrnellbtilreibor T•lelonloib..lngefl 2007 
354 Verleiltrne!zbcrl~bet Telefonlelll.lngetn 2004 
35> Verlcilernellbelfeit:,er Telefon1eih,Mlgltfl 2003 ,.. Vencilemotzbct1rciber Tele(onlei!u,gen 2002 
3S7 Vtr10i~rnolzbt1reiber Telefonloltungon 2001 ,.. V♦M!ltmetzbt'lr.iw Telefonlo/tl,11',gon 2000 
35' Vel'IOi-rr-.llbt1relbet Teltlontoih,.1gon .... 
350 Venei1Nnf!'l2betrt!iber 1998 
361 Vt~tameim..v.ll>et 1997 
3&2 Vel'lel.lwlellbewill« ,... 
31i3 Vtnait!tmtllbtll'tiber 199S,., ve.neili!'metzt:iweiber n 1994 
3&5 Ve.net.l!mellbet~ n 1993 

"" Vef1cilemelzbctlclbor Tete. n 1992 
3&7 ve.nea,met.zbeuci:>es Gesehallsausstattuno{ohne EDV. W~triOe}: 2021 ,.. V1tnol.ltmou:bott0l>or Ge~ha.ftsaus,iattung(ohno EDV, Wtflaeuge/Geri~k 2020 
369 Venei lll!tneU:btt.'dlclJ Guc:hlltsauutal1un ohne EDV. Wtfknugei'Gträ»J: 2019 
370 Verlni1tmoU:bet:eb!t Guchiflsauutaittung(otY!e EOV. Wtrlcu~bk 2018 
371 VerielJernet,rtie,:O'I;,« Ge$CI\Al1$:11\1$Slaffilng (OIYIO eov.Wtrkau;olGerä»}: 2017 
372 VetvifemetzbeL'eibef Gnchiflsa11S1taltung (ohie EJJV. \V811cZe erii:ei 2016 
373 Vef\ei lotneWleltc!bw GesdVflH\1$llalklng (otno EOV. \V~eriii.t}: 2015 
m Vel10iltmetzbe~ G1Ki-iflslll1.11:nla (otmEOV, \Vtrta erii:e): 2014 
375 Vo11tilemtttbt~ w"' ....... 2021 
375 .,.,le:rnettbell'elbef '°"'" "''° 377 ertai1tmetzbe1te1bef IGtrile "''"378 t tltl lerneu.bt'lteibet ...,. 2018 
379 Vertei lernetzbe1,elbet • Qe/Gfflle 2017 
380 V•neilitrnotzbotreiber w,_ orite 2010 
381 Vene,."l!rnet:Zbet~lber W•"2e "'1• 2015,., V•r1liltmellt»lr,:,lbe< \V...,. ,;,. 2014... Verta7i:mel%beti•lbtr W~~ro,c 2013,.. Vertlilt-mel2be1mibef w .... 2012 
3SS Vc11oatrnc~trci~ Werkttugc./Geri1c 2011 
3„ Vertoi:llrne!Zbe!reiber Wtrkz, .... 2010.., Vweeta~!lbet!"fliber Werlcz.wgct.Gerito 2009,.. Verutl'.11:metzbetreiber WerkUV91t/G4'räl8 2008... Ventaemetrbetrel:ler Hord•--:ire "'"3,0 VCfloikmctz:bctlcibetr "'"'"""' 2020 
391 VtrltilOfr,eU:ba~l>er Hotdwart 2019 
m v„1, i„n-•tzbci~..,_r H...-. 20!8 
393 Vt-r1ol1tn·,otzbeV..,... Sef!Waro "'"3!M VH'lelletfflZbeUdJe.r Sdfware <020 
395 Vet1c!10,r,e\lbett\li\)6f Soltw-• 2019 
396 Vtfle!lerr.eUbeUHlef L«Mlahrtt 2021 
397 Vent!letNUbe~ LechmJhmeuge 2020 
398 v ene11err.eutie11eibo-t Leithtfahrte 2019 
399 VerlellemetnJeltoibaf l.khtf,hfmuge 2018... Ve~lemettbel,-- lff.l':'ll'ahrZilusie 2017 
401 Vot chlOr 3 K~Mlntb u 2021 
'"!2 . ,rp,äQ'l'9r1 K1~Minetl u """403 Vt~ chttr ) KablllMi~ pe u "'"404 V•rpäch~r3 Kobd t,lit1crllpan „u 2Dl8 
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Ud, Ans.ct)af• 

Nr, 0.1$nque-1te Nehll Ant.;.ngrup~ tung•• 
j.lhr 

<OS V•-3 KM:el M91elsp.,rw1un;1nolz 2017 

"" Ve,poeh1e,3 Kabe!Mnt,els '""" ..,, l.016 
"11 Vn1ichw3 K:.bol Mil~.lsp;amunas:noi.t 2015... v.-• Kati.i Mlllldsprann ..,, 201' 

"" Ve~3 I(.~Mtli.1$p,1m11na,;nel.t ,..,. 
'10 VelJ)ÖeMC!f 3 KabMMltldsp.1nn .,.,, l.012.,, Vefl)eöMer 3 KatJol Mlllfflpamuna,;MIZ ,..,, 
'" V.-3 ICabfllMlttäPOMl.ln " l.010 
m ve • K.;b4,SMll!tbcpa1W'!Ur"! ,, 2009 

"' ve~3 KabelMfläPOM 11 2008 

'" Ve~3 ,,.,, 2007... "'" ~1% -"' Vctp5..ht« 3 - 2003 

"' V~ter3 Kebel Mll!lefs nn $ac1l 2001 
<lt Vefl)ächWt3 KiibelMCleltpa,nnungsaott 2000 
<20 Vcu;iöchlitlf 3 Kabel Mt1elspo.nM1n,gs"ICU: 1909 
'21 Verpöch!Xlr 3 Kabel Mt1tlspannt.1ngs,01i 19"8 
m V.fl)icMer3 Kobel Mi.1clspa.111wng1l"IOU 19'7 
m Verpächter 3 K~bel Mittels ""' "'" .... 
,2, Ve'l)BChle, 3 ..,. 
'2S Ve'J)8ctlier 3 "'"' 1994 

"' Vel'l)8ehlet3 Kabel MilM!apaml#IQSneU 1093.,, VetD8chlM3 K*I Miileibpal'Wl.-i ""' 1992 

"' VetJ)acMer 3 Kabel Miltil'1spamunosnetz 1991 
'29 Verl)Achter'l K_.MIIWMpoMl#I .... 1990.,. Vt r;iäe!'tlef 3 Kati.!Miltels """' """ 1989 
'31 Verp&ehtel'l Kebel Mlttds """' .... 1088 
•32 Ver;,Ach1013 K.lbtlMl11• """' "'"' 1987... Ver;dehie, 3 Kabel ldlttds~nt1unQ:Sne1Z 1"86 
.... Kibel Mittetapennung,nell. 1....,, Kabel M«tets """ ..,. 1...,,. 3 K~MhaOOMU~nelz 1983.,, KabelMbolll nnung,nell. 1932.,. v, Kabel 1 l V 2021... VctrpSdtiCf 3 Kabet 1 W ,020 

""' Verpi,t,h.)lr 3 Kabtl 1 l V 2019 
'41 v~~3 Kabel 1 tV 2018.., Vorptichter 3 K11bel 1 kV "'" "3 VelJlädl,er 3 Kabel 1 kV "''"... Verpijch•r 3 Ktbel 1 kV 2015 ... VetJ131dlter 3 Kabel I kV 2014... Ve,pidlter 3 Kebel I kV 2013.., ve,p.kti:er 3 Kabel I W 2012... VefJ)äeh:er 3 Kabel I kV 2011... V•rJIClel'l~rl Kabt!l I kV 2010... v, -ui;er3 Kabel I kV 2009.., V•'Piehlitr3 Kabtl1 kV 2000.., Verp:;iehter 3 Kabel I W 2007.., Vel'l)IOiehler 3 Kabel 1 kV 2002... v, ohl«3 Kibtt 1 >.V 2001 
455 Ve ehler3 Kabel 1 W 2000 
456 Kabel I W 1909 
451 Kabel I W ,... 
456 Verpäci,ltf3 KaMIIW 1;07 
4„ Ve~lef3 Kabel 1 l,,V 19„ 
460 Verpödillf3 Kabel 1 W ,.,.... Vetpii,chtcr 3 J<.bt,J I kV 19'4.., Vtrpä,chWJf3 K-,.11 kV ,.,, 
<S3 v, . "'' Kabt-11 k.V 1992... Vetp;idi..-3 ,- Kot>d 1 kV 19'1... Ve(Jläcehler3 1 "- 1 1<11 1990 
466 erp,iiehter 3 Kabel 1 kV .... 
"' Ve(J)ächter3 Kabel 1 W 1908 
4S8 erpächter3 }(-,btltW 1937... VtrpöcMeir3 J<abel 1tN ,... 
470 VerP3Uller3 Kabel 1 W 1•~ 

"' Xabel 1tN 198' 
472 .Kabel 1 W 1983 
473 ,.., :K:ibel I kV ,.., 
"' Kabel Abn~'lm~nschknse 2021 
475 Ve.rl)aeh~3 Kabll Abneh~Mdliuue 2020 
476 VerpSehier3 KM>el Abnc-l,mfQl'Scill:lsS8 2019 
,n Vo, ,..3 K-iAbriehmennsc:Nlisse 2018 
478 Vorpkhlllt3 Kllbd Abftttlll'll!ltlt.tWdlt..lse 2017 
479 Ve~1ltf3 Kobff AbMhmetDIBdlltl:$se 20tG ... Vetp,id'ltnr3 K.abet Abn,ti'lme11Wdll1lne 201• .., Vo,rpidllOf 3 KuotlAbnel\fl')ffllftSdlklSM 201• 
'82 VerJlkhltr 3 Kabt'AbnehmetanwllidM l.O ll 
183 v,rpi<Mtr1 ~IAbnehmc!mmchlCmo 2012... VerpäQltor J .!Cobtl AbnehmenltlSchliisse 2011 
•8S Verpäcl'ller3 Kobel Abnehrneraim.chliiuo ,.,,. 
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LN. AnM:tt.ar. 
Datenquelle NettlO A,n\.o.,g,o,.g,uppo flln..-.,. ,.., 

"'6 Kai>oi Abnthmc,raMchluuo -487 KabelAbneh1!'181'11MChliusse 2008 .... Kobel AbMhmGtansthlus$O 2001... KabelAbnehmerel'ISchM,e 2008 
49() Vorp:ich:.r 3 K.,_. Abnthmer;11111-chlüsse 2005.., Vcrpäich~r 3 Kat.Abnetuner8MChlus&e -.., Vtrp5dl»r 3 KabelAbnehmerermhlüsse 2003 
493 V•rpöch:er 3 K/Jbel Ahnehmet11l'llth!Cisae 2002 .... Vo/Jl,'ich»r 3 KabelAbnehmerom.chlusse ""''... VtrpSeh:.r 3 Kllbel Alinoh~11$thlune ,000... Verpäch:ier 3 Kabel AbMl'lmeral'ISeh!Osse ......, Kat,ef Abßthmera1111-ct11usse ,... ... K.ibel Abnehmeranschlu5H 1997... KabelAbnehm«aRSchlusse 1'"6 
500 Vorp:ich-.Cr3 Kabol Ablwhl!l$l"ON-thlusr;o 1995 
501 Vt f?iich»r 3 Kobel AbnehmeraMchlüHe 1994 
502 VefJ):ich:ior 3 K~Abnithm~MthlütH ""' 503 Vt,;,;id1»r 3 K\lbefAtNMlnM-ChlO!se 1902 
504 v, - ch)Ot 3 Ktibtl Abnelvl'leranscMi.i,se 1991 
~ v, .,. Koboi Abn,ohmo,-~ chit;bM 1990 ... Vo,piid'l,tr 3 KabefAbMMler81'4C:lä:is-se 19,19 

''" Vetp:ich:er 3 KobetAbniehmnf'lt<.hlun• 1038... Vetp5chter 3 K.lbetAtwleilfflera~ ,..,... Ver ·-cts:ior 3 FN!'iMJl"Qffl ~l:latll'IUl'IIISll8".Z 1994 
510 e,pich:or3 F~'-' Mlt..V 2020 
511 Veq)ach:er 3 Ortsoewiatlonen 2021 
512 erpichWr3 Otttnetzsta1~n 2020 
513 v,,päch:itr 3 On.sntUSl8110ntn 2019 

'" erpäch:er 3 0'1$tlttz:stllionon 2016 
m Ve~t:hler 3 Orbf'leUsta!ionen 2015 
S15 v, - t:hter 3 Or1snetzs1111ionen 2014 .,, v, t:hi.r 3 0Mnc~to1i0Btn 2013 
518 V, Or1$Mlntato'W!ri 2011... Or111111ttnt11oe:nffl 2010 
520 OrtsnfJtzs&aiiclnen 2007 
521 Ortan61Zlta1ic:nen 2006 
52> Vc t:hlol'3 OrbtletutotJMen 2003 = ve t:hl«3 ONncJIDtlklnitn 2001 .,. v, c:hiet3 0r11MUS&ailMel\ 2000 
5:25 Vtf,,.Chlefl 011,l"iO!ZSt:lli:IMll 109!1 
525 V, c:hier3 Onsne1ntaiionen 1990 
527 Ve~c:hlet3 0rtJl'I01Utl~ 1997 
528 Vo thier3 O.ttsneustaäonen 1996 
520 Verpiichlw3 OMl'lttUtdmen .... 
S30 Verpitcl't1'f 3 onsnem~lionon 10„ 
531 Vtrpkhtw3 0:tsnet?sl:llion„ 19113 
532 Vef:Piit:l\ter3 ttstaliorlen 1002 
533 1n, Be!Mn fürT ranapo,1WUtn 2020 

on, tloutel'I fJrTni,,s .,,. 2019 
1n. Bat.ten fllrTranspon.vnen 2003 
en, Bo111111'I lurTrans~en 2002 

1092 
Beftebs~bäude 1988 

3 8-off"obo:QC-bciudo 1983 
S.1tebs biUde 1916 
SdwlZ·, Mtn• tM'4 Uberspainnun 2018 
SdMIIZ·, MeS-9· l#'ld 0bertl)l8f"llt.Wl 
Sdwtz •. Mns- und Uberspannun 

v, ~,3 Salvtz,, Met► und~ 
Vt.rp.ilch10f3... V~fl1er3 Schai'ltinrithllJ " "' VC1pkhlef3 SchaheiYlehn.t~... Veflliicehler 3 Schllheimch!ungen 2019••• VofPOcMor3 Scholle~ 2018 

sso v, Chl&t3 SchllltalmchtunQel'I 2017 
>51 Sch11!10lrrich1 2016 
552 Sctw!telMCl'II • 2015 
>53 Sduti.lnrith1 • 2013.., Sctwliel!Ylcl'ltu • 2011 
>SS ~ltelnrichlunQel\ 2010... $d\tllle~u • 2009 
557 Sc:ho1llelnneM11· •• 2001.,. ScNlteltricMu •• ->59 Sc:halleltri';M11ngett 200$ 
560 Sc:Nilleinric:Mungon 2004,., SCNll1NW\ic:t.Jngen 2003 
562 Sd!Mlb'lrfc.heu " 2001 
553 Verp5d,lef3 2000 
ie, Vtrpotll18<3 199!1... Von,i,chlef3 Scha«einric-l!ll 10„... Verpiehlet3 saieiMchru 10'7 
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,.,. 
Nr, Oitletlqutlle HetzlD Anbg~ruppo 

,._""'
f\lng•• 
ilht 

567 Vetp&uitet 3 Sthalielnnchl11t1gen l !1!18 
568 Ve Chlil!t3... Verl)Ach'-' 3 
570 ve Chl!et3 

Schallainrich "" Schal•lnrichllU'lgen 
SchOlltlnnthllmCM 

1995 
1094 ,.., 

"' Ver;ilehter 3 Sch:11„lnrichlw'G«i 199> -m Verpiehtor 3 0mf'lltz•Tr;,~10f~Ka~ntllet$C.hiint.:• 
m 
"' 

ve, 
"''"' 3

Vorpcichlwn 3 
Omnetz-Tra11$~. Ka~rttiJerschränkt 
C>Mneu•T~ne.ionll410.-.l'ti, t<.o.~rttlle'8Clrink4i 

2019 
2010 

m Verpeenier 3 Ortsnetz-TransiotmalOrel\. Ka~ neilersdlrankt 2001 
m V•rpithter 3 OnsMtt,T~ior..n. K,~rttiltrschtit1ke ,000 
577 Vor;iichtor 3 .,, ..,. 

Clns119tl• TrsnsJornta!oreti. Ka~ilerselV'dn~e 
0nsMU-TtanwnNIIOA111. Ka::ielllene!le1'$Gl1111nk• 
Omnetr•Tniinstof'fn,1lorffl. Ka~cilel'$Chrin1,:e 

1998 
1... 
199S 

500 OmMtz•TranlJormaloren, Ka'lletve.neilerschrallkc 1994 

'" Onc.M~· T tand:irm.itoren.. Ka~1!1trschrinl.• 1„2 
582 v„ 1.htc1 S Zählt-r, Mti-Stlrriehl 1\ uwen. TFR-1:fflp - r 1014 
583 Verpiichier 3 Zihl81. Musetnrich~ri. U~I\. lfR,E,npfinge,1 201Z 
504 Vel'l);ich1er3 Zit1e1. MeUtir'richb.l'loe,r\ U 2011 
585 V1HPiichtet 3 
586 Verp6ch11,rJ 

~r. Me>.sselMchl 
Zähler, MeistWichltr1 

1010 -587 Vero$ch~ S Ul\:et, Mtt.stlnridUt.Wl 2008 
588 ver06ehtet 3 ZiNa,. Meueinrieh1un ...... 2007 
589 v, c.hlcl' S ZiHtt. Mfutirricft·h.tn kel\ TFR·E.,.pJ ' 2000 

"''5g 1 
Ver,:,achier 3 
Vorpac:h!OI' 3 

Zitter. Meutirrfdllun 
Zi~t. M4n$elntlc:hlun 

Ulnl\. TFR·El'lpf81'1 
U/'ten.. TFR•&!p1$1 ' 

2005-5g2,., Verp:teh!~3 
Vo.roKh:ml 

Za~r. Messelmct,1 
.Z.Wer, Mßs.einl'ldllu 

Ul''81\ TFR..&I Ja, 
l"I. Ul:t~ TFR.& 1'1 ' ' 

2003 
2002 

504 Verpic.hlel3 Teft10nlfflungen 2021 
505 Verpä,r.hl1t13... Vt,rpj,chkllf 3 .., Ve,IJIIICh:tot 3 

Teleionle11u ' Teldotlleitu~n 
Teldonlai ' 

2020 
201• 
2017 

598 VttPi,th1e,t 3 ... Ver ....... VefJ)ädl.*3 

T•ltb'llti~n 
Telttor411 ' Teltfonltilu!Otll 

2015 
2010 
2009 

'°' VefJl(llc.h,e.-3 Teleton»· 2002 
002 Ve1P<1CM8f3... V•r~ctlW3 

v, dl-..3 ·'°' ... 
006 
601 v, ch:er 3 
608 

Telc(on1oltl.w, ' Telofon1o~ 
T•1eromtll1.11g1n 
Teleronft:il161Qel'I 
TelefoBttilUl • 
Ttlofol!Mi1111 ' Tt~l'I 

2000 ,... ,... 
1996 
199' ........ 
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